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Vorblatt 

Probleme und Ziele: 

Der vorliegende Entwurf hat folgende Schwell1unkte: 

- direkte Umsetzung der einschliigigen Richtlinicn in die innerstaatliche Rechtsordnung 

- Gcstaltung der künftigen Regulierungspolilik Österreichs 

- administrative Anpassungen unler Berücksichtigung der Erfahrungen bei der Vollziehung des Tele-
kOllllllunikatiollsrechtes 

I n halt: 

Umsetzung der Richtlinien: 

Anpassungsbcdarf resultiert aus folgenden, am 14, Februar 2002 vom Rat der Europäischen Union als 
,.Telekomreformpaket" angenommenen Richtlinien: 

Richtlinie 2002/2 liEG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze 
und -dienste (im folgenden: Rahmenrichtlinie), ABI. Nr. L 108 vom 24.4.2002 S. 33, 

Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (im 
folgenden: Genehmigungsrichtlinie). ABI. Nr. L 108 vom 24.4,2002 S. 21. 

Richtlinie 2002i22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechle bei elektronischen Koml1lunikations­
netzen LInd -diensten (im folgenden: Univcrsaldienstrichllinic). ABI. Nr. L 108 vom 24.4.2002 S. 51, und 

Richtlinie 2002119iEG über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Ein­
richtungen sowie deren Zusall1menschaltung (im folgenden: Zugangsriehtlinie), ABI. Nr. L ! 08 vom 
24.4.2002 S. 7. 

Durch diese europarecht!iehcn Vorgaben ist der Spielraulll bci der Ausgestaltung des nationalen Rechtes 
durch den Gesetzgeber wesentlich eingeschränkt. 

Gestaltung der kiinftigen Regulicrungspolitik 

In .knen Bereichen. in denen die Richtlinien den Mitgliedstaaten regulativen Spielraum einräumen. soll 
dieser zur individuellen Gestaltung der künftigen Telekoml11unikalionspolilik genulzt lind damit die Ent­
wicklung des Telckomunikationsmarktes durch die Gestaltung der dort herrrschenden Spielregeln beein­
flusst werden, 

Administrative Anpassungen 

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich in erster Linie um Vorschläge. die darauf abzielen, erkannte Män­
gel und Regelungsdelizite in der Vollziehung durch die Regulierungsbehörde und die Femmeldebehörden 
zu beseitigen. dies betrifn insbesondere: 

Erhöhung der Effektivität der Entscheidungen der Regulierungsbehörden durch SehafTung einer Rechts­
grundlage llir das Erlassen einstweiliger Verfügungen und vorläufiger Sicherungsmaßnahmen. Erhöhung 
Jer Stralrahmen. Abschöpfung der Bereicherung 

Verpllichtullg zur Auskunl1serteilung auch an Fernmcldebehörden (diese bedürfen zur Durchführung VOll 

Verwaltungsstrafverfahren ebenfalls Auskünl1e, bisher nur llir Regulierungsbehörde geregelt) 

Praxisnühere Ausgestaltung des * 106 TKG (Spamming-Yerbot) 

Anpassung des 12, Abschnittes des TKG an das Datenschutzgesetz 2000 

Einarbeittillg des Tclekommunikationswegegesetzes in das TKG (Die materiellen Bestimmungen des TK­
Wegerechtes sind derzeit sowohl im TKG als auch im TWG geregelt und sollten zusammengellihrt wer­
den, Gleichzeitig sollen die im TWG enthaltenen Verfahrensbestimmungen in das neue Gesetz eingel1igt 
werdcn). 

Alternativen: 

Äußerst umfangreiche Novc1lierung des TKG 1997. 

AuswiJ'kullgen auf die Beschäftigung und den \Virtschaftsstandort Österreich: 

Durch die weiteren Verbesserungen der Rahmenbedingungen tur den Bereich des Telekommunikations­
sektors ist mit positiven beschül1igungspolilischen Folgen zu rechnen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Kcine. 
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EU-Konformität: 

Gegeben. Der Entwurf dient über weite Strecken der Umselzung von Gemeinschaftsrecht. 

Bes()ndI'I"IH~itcn des l\'ormcrzeugungsvcrfahrens: 

Keine. 
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Edä uterungen 

Allgemeiner Teil 

Dcr vorliegende Entwurf hat folgende Sehwelvunkle: 

- direkte Umsetzung der einschlägigen Richtlinien in die innerstaatliche Rechtsordnung 

- Gcstallung der künftigen Regulierungspolitik Österreichs 

- administrative Anpassungcn unter Berücksichtigung der Erfahrungen bei der Vollziehung des Tele-
kOl1lmunikationsrechtes 

Mi! den umzusetzenden Richtlinien liegt ein einheitlicher lind harmonisierter Rechtsrahmen für die Regu­
lierung \'on Koml1lunikationsnetzen und -diensten vor. Dies bedeutet, dass von den Regelungen des 
Riellilinienpakets nicht mehr nur reine Telckommunikationsnetze und -dienste, sondern sämtliche Über­
tragungssysteme, insbesondere auch Rundfunknetze und -dienste lllnfasst sind. Es würde sich daher die 
UI11~etzung dieser Regelungen durch ein einheitliches, sämtliche Infrastrukturregelungen umfassendes 
Bundesgesetz anbicten. Den in Form einer Entschließung des Verkenrs311sschusscs vom 26. Juni 2002 
vorliegenden Vorgaben zufolge soll jedoch vorerst die Trennung der Behördenstruktllr in "Telekombe­
hörden" und ,.RlIndfunkbehörden"' beibehalten werden, Dieser Entwurf geht sohin davon aus, dass die 
derzeit eingerichteten Behörden bestehen bleiben. Die Umsetzung der spezifisch den Rundfunk betref .. 
fenden Bestimmungen des EG-Richtlinienpakets (wie ctwa Art 18 RahmenRL, Art. 5,6 ZugangsRL. Art 
31 UniversaldicnstRL) wird in einer vom Bundeskanzleramt vorzubereitentkn Novelle zu den Rundfunk­
gesetzen erfolgen. 

Besonder'cr Teil 

Zu § lAbs. 1,2 und 3: 

Diese Bestimmungen enthalten eine programmatische Zweckdelinitioll, Dic hier genannten Zwecke die­
nen vor allem auch zur Orientierung bei der Vollziehllng des Gesetzes, Darüberhinalls wird die Verwirk­
lichung dieser Ziele auch zur Entwicklung des Binncnmarktes beitragcn. Die speziellen BedürfiJisse be­
stimmter Bevölkerungsgruppen sind bereits durch das Fernsprechentgeltzllschussgesetz berücksichtigt. 
sodass an dieser Stelle hierauf nicht eingegangen wird. Weiters ist hinsichtlich Abs. 3 festzuhalten, dass 
die Forderung nach nach einer teclmologieneutra!cn Regulierung (d,h, dass weder eine bestimmte Tech­
nologie vorgeschrieben noch deren Einsatz begünstigt wird), nicht ausschließt. dass angemessene Schritte 
unternommen werden, um bestimmte spezilisehe Dienste in gerechtfertigten Fällen zu fOrdern. 

Zu § 1 Abs. 4: 

Dle~cr Absatz enthält den Umsetzllngshinweis. 

Zu § 2 Abs. 1 und 2: 

Die Ausnahmeregelungen für Behärdenzwecke, insbesondere für Zwecke der Landesverteidigung. erge­
ben sich aus den speziellen Aufgabenbereichen dieser Institution. Die einvernehmliche Frequenznutzung 
ist jeden!~llls sichergestelIL Im übrigen entsprechen die Regelungen geltendem Recht. 

Zu § 2 Abs. 3 lind 4: 

Auch diese Bestimmungen sind bereits geltendes Recht. Sie wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit an 
dieser Stelle konzentriert 

Zu § 3: 

Die BegriflSbestiml11ungen der einschlägigen Richtlinien der EG müssen auch in das östen-eichische 
Recht übernommen werden, um eine vollständige Umsetzung der Richtlinien sicherzustellen, 

Zu § 3 Z 9: 

Der Wiederverkauf ist somit grundsätzlich vom Begriff des Kommunikationsdienstes mitumfassL 

Zu § 3 ZJ2: 

Diese Begri tTsbestimmung ist unabhängig von der technischen Realisierung (z.B. SDH, A TM). 
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Zu § 3 Z 16: 

Gegebenenfalls kann der Dienst zusätzlich einen oder mehrere der folgenden Dienste einschließen: die 
Unterstützung durch Vermittlungspcrsonal, Auskunftsdienste, Teilnehmerverzeichnisse, die Bereitstel­
lung ölTenl1icher Sprechslcllen, die Erbringung des Dienstes gemäß besonderen Bedingungen und die 
Bereitstellung besonderer Einrichtungen rür Kunden mit Behinderungen oder besonderen sozialen Be­
dlirfilissen und/oder die Bereitstellung geografisch nicht gebundener Dienste. 

Zu § 4: 

Die Bestimmung entspricht im wesentliche geltendcm Recht. Sie war allerdings im Hinblick auf die Auf­
gaben in Bezug auf die ZusWndigkeiten zur Zuteilung von Frequenzen im Rundfunkbereich anzupassen. 
Ausnahll1ebewilligungcn zum Betrieb von FUllkanlagen auf ftir Rundfunk vorgesehenen Frequenzen 
werd .... n sich ausschließlich auf das Aussenden von Testsignalen beschränken und keinesfalls die Aus­
strahlung von Programmen umfassen. Auf Grund der durch das Geselz erteilten AJlgemeingenehmigung 
verbleibt kein Anwendungsbcreich fiir zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen hinsichtlich des 
Erbringens von Dicnsten. Die Zuständigkeit zu deren Erteilung haUe sohin zu entfallen. 

Zu § 5 Ahs. I und 2: 

In dieser Bestimmung wird Ilormiert, wer berechtigt iSI, die in Abs. 1 angefiihrten Leitungsrechte an öf· 
fentliehen bzw. privaten Liegenschaften in Anspruch zu nehmen. Die bislang auf Grund des TKG und 
TWG geltenden Bestimmungen werden dafür weitgehcnd übernommen. 

Zu § 5 Ahs. 3: 

Das Recht gemäß Abs. 3 bezieht sich Ilur auf ölTentliches Gut. Dieses soll für Überlragungswege. die 
später Ilir öffentliche Dienste gellulzt werden sollen, benützt werden dürfen. 

Die Zuständigkeiten der Gemeinden gemäß Art. 1 1 S Abs. 3 Z. 4 B-VG bleiben unberührt. 

Zu § 6: 

Auf eh:r Grundlage des bislang im TWG normierten Verlahrens wird hier das Verfahren zur Einräumung 
von Leitungsrechten festgesetzt. 

Zu § 6 Abs, 4: 

Sobald die Entscheidung über das Leitungsreeht rechtskräftig ist, darf mit dem Bau der Anlage begonnen 
werden. Der Bau soll nicht durch weitcrfiihrende Verfahren zur Entscheidung über die Höhe der Abgcl­
tllilg verzögert werden können. 

Zu § 7: 

Diese Bestimmung regelt jene Fälle, wo eine Leitung zu einem anderen Zweck errichtet wurde, diese jetzt 
aber auch für Zwecke der elektronischen Kommunikation genützt werden soll. Als Beispiel seien hier die 
Leitungen der Stromversorgungsunternehmen genannt. Diese wurden auf der Basis des Starkstromwege­
gesetzes errichtet. Der Grundeigentümer, der rUr die Errichtung dieser Leitung bereits abgegolten worden 
ist. hat die weitere Nutzung zu dulden, zumal diese keine weitere Erschwernis oder Beeinträchtigung für 
das Grundstück darstellt. 

!\111 dieser Bestimmung wird auf Grund der bisherigen Erfahrungen im Vollzug des bisherigen * 8 Abs. 1 
TKG der materielle Inhalt dieser Bestimmunc. klarc.estellt und darüber hinaus auch das Verfahren zur 
Einriiulllung der Nutzungsrechte an durch Reell! gesicherten Leitungen oder Anlagen dem Verfahren zur 
Einräumung von Leitungsreehten angeglichen. 

Zu § 8 und 9: 

Dem Zugang zu Infrastruktur kommt bei der Erbringung von Kommunikationsdiensten besondere Bedeu­
tung zu. Aueh die Verlegung von Leitungen in Grund und Boden stößt an Grenzen (Eigentul11srechte, 
Baubewilligungcn, Natur- und Umweltschutz etc.). Es ist daher geboten, Regelungen zur Mitbenutzung 
vorhandener Infrastruktur durch Dritte unter bestimmten Voraussetzungen vorzusehen. Zum Adressan­
tenkreis dieser Bestimmung zählt, wer Rechte zur Installation von Einrichtungen auf, über oder unter 
fremdem (öffentlichem oder privatem) Grundbesitz in Anspruch genommen hat, sowie auch weiterhin 
Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigte eines Antennentragemastes oder eim~s Starkstromleitungs­
mastes. 

Das Verrahren zur Einräumung VOll Mitbenutzungsrechten wird an das Verfahren zur Einräul1lung von 
Leitungsrechten angeglichen. 

Zu§10undll: 

Diese Bestimmungen waren bereits im TWG enthalten und wurden übernommen. 
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Grundsätzlich ist bei der Ausübung des Wegerechts mit großer Rücksichtnahme auf die davon BetrolTe­
nen vorzugehen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Es soll sichergestellt werden, dass die 
Wegerechte, Mitbenulzungsrechl und Duldungsrechte möglichst schonend ausgeübt werden. 

Da der Belastete in der lh:ien Verlligung über seine Liegenschaften nicht eingeschränkt werden darC steht 
ihm auch das Recht zu, die in Anspruch genommenen Immobilicn in beliebiger Weise zu verändem, 
insbesondere Grundstücke zu verbalien, selbst wenn dies die Änderung odcr Verlegung der Leitungsanla­
ge erfordert. 

Zu § 12: 

Die Nutzungsreehte sind dingliche Rechte, die einerseits mit dem Kommunikationsnetz, andererseits mit 
dem Grundstliek verbunden sind, unabhängig vom jeweiligen Eigentümer. 

Zu § 13: 

Als allerletztes Mittel zur Durchsetzung des Wegerechts kommt eine Enteignung geill. Abs. I in Betracht. 
Im Hinblick auf die sehr weit gcfl1sste Regelung in ~ () wird es kaum noch Fälle für eine Enteignung ge­
ben. 

Zu § 14: 

Diese GrLlndsatzbestimmung dient zur KlarsteIlung. 

Zu § 15 Abs. 1 und 2: 

Diese R;:;gelung erfolgt in Umsetzung von Art. 3 Genehmigungsrichtlinie, wdche eine Allgemeingeneh­
migung ITir Kommunikationsnetze und ~dienste vorsicht. Demnach sind vor Aufnahme des Dienstes bzw. 
Errichtung des Neztes weder eine ausdrückliche Entscheidung noch cin Verwaltungsakt seitens der natio­
nalen Regulienmgsbehördc notwendig sondem beschränken sich die vcrfahrensrechtliehcn Erfordemisse 
auf die Übermittlung einer schrifllichen Anzeige vor der Aufnahme des Bctsriebs. Eine Änderung des 
Betriebs, die der vorhergehenden Anzeige an die Regulierungsbehörde bedarf, liegt jedenfalls dann vor, 
wenn diese Betriebsänderung eine Veränderung in den anzuwendenden Rechtsvorschrinen herbeiftihrl. 
Die Form der Anzeige wird von der Regulierullgsbehörde durch ein Standardformular auf der Homepagc 
vorgegeben werden. 

Zu § 15 Abs. 3 und 4: 
Betreiber von KommunikationsnetzeIl und -dienste benötigen jedoch zur Inanspruchnahme ihrer mit der 
Allgemeingenehmigung verbundenen Rechte insbesondere in Bezug auf die Zusammenschaltung sowie 
auf Wegerechte eine Bestätigung, um vor allem die Verhandlungen mit anderen regionalen oder lokalen 
staatlichen Stellen oder mit Diensteanbietern in anderen Mitgliedstaaten leichter fUhren zu können. Zu 
diesem Zweek ist die Reglilierlingsbehörde verpllichtet, eine Bestätigung über die erfolgten Anzeige 
auszustellen. Die Bestätigung wird den Hinweis darufzu enthalten haben. dass mit der Bereitstellung VOll 
öfTellllichen Netzen und Diensten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte, in der Folg 
e aufgezühlle Verpllichlungen verbunden sind. 

Diese Bestätigungen begründen für sich allein noch keinen Anspruch auf Rechte und die Rechte <lufgrund 
der Allgemeingenehmigung, die Nutzungsrechte oder die Inanspruchnahme derartiger Rechte hängen 
auch nicht von dieser Bestätigung ab. 

Zu § 16: 

Diese Bestimmung entspricht geltendem Recht (* 5 TKG). Sie wurde entsprechend der Erweiterung des 
Regelungsbereiches dieses Bundesgesetzes auf KOl11munikationsnetze bzw. ~dienste erweitert. 

Zu § 16 Abs. 4: 

Diese Bestimlllung dient der Umsetzung von Artikel 23 der Universaldienstrichtlinie, der die Mitglied­
staaten verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu trenen, die die Verfiigbarkeit des ölTentlichen Telefonfesl­
netzes auch in Ausnahmesituationen sieherzustellen. 

Zu § 17: 

Der Regulierungsbsehörde soll die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, die Qualität der angebote­
nen Dienste, zu erheben und zu überprüfen. Es muss daher die Grundlage daftir geschaffen werden, dass 
In1ormationen zur Qualität der Dienste, auf der Grundlage von Kriterien, die eine Vergleichbarkeit zwi­
schen Diensteanbietern gewährleisten, systematisch zu salllmeln. Diese Informationen sollen auch der 
Öffentlichkeit zur Verfugllng stehen, um damit Endnutzem auf Grund von aktuellen Daten Vergleichs­
möglichkeiten zu bieten. 

Der Abstimmung mit den betroffenen Betreibern gemäß § 129 Abs. 4 kommt hier besondere Bedeutung 
zu. 
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Zu § IH: 

Der Inhalt sowie die Form des Teilnehmerverzeichnisses und des Auskunftsdienstes sollen klargestellt 
werden. Soweit Rechte von .Nutzern und Teilnehmern betroffen sind, wird diese Bestimmung durch § 69 
ergänzt. Die datenschutzrechtlichen Überlegungen beiretTend Teilnehmerverzeichnisse werden hingegen 
in * 102 geregelt. 

Zu § ]9: 

Entsprechend Artikel 29 der Universaldienstrichtlinie sollen die Nutzung von Mehrfrequenztönen gemäß 
der Definition in ETSI ETR 207 für die Ende-zu-Ende Signalisierung sowie die Anzeige der Rufnummer 
durch sämtliche Betreiber ölTentlicher Telefonnetze gewährleistet werden. 

Zu § 20: 

Zur Umsetzung von Artikel 26 der Universaldienstrichtlinie werden an dieser Stelle die Pflichten der 
Betreiber öffentlicher Telefolliletze und -dienste im Hinblick auf Notrufe festgesetzt. Ergänzt wird diese 
Bestimmung durch § 98, welcher darlegt, unter welchen Voraussetzungen Auskünfte an Bsetreibser von 
Notrufdiensten bezüglich Standortdaten erteilt werden müssen. 

Zu § 21: 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 13 der Rahmenrichtlinie. 

Zu § 22: 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Artikel 27 und 28 der Universaldienstrichtlinie. 

Zu § 23: 

Die Nummernübertragbarkeit ist ein wesentlicher Faktor rur die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher. 
Endnlltzer, die dies wünschen sollen daher ihre NUl11mer(n) im öffentlichen Telefonnetz unabhängig vom 
Unternehmen, das den Dienst erbringt, behalten können. ZUI11 Schutz der Nutzer sollen transparente Ta­
rilinformationen vorliegen, und zwar sowohl für Endnutzer, die ihre Nummern mitnehmen, als auch für 
Endnutzer, die Teilnehmer anrufen, die die Möglichkeit zur Nummernübertragung genutzt haben. 

Zu § 23 Abs. 2: 

Wenll die RegulicfUngsbehörde dafür sorgt, dass die Preise für die Zusallll11enschaltung im Zusammen­
hang mit der NU111l11emübertragbarkcit sich an den Kosten orientieren, kann sie auch Preise auf vergleich­
baren Märkten berücksichtigen. 

Zu § 23 Abs. 3: 

Die NUl11l11ernportierung zwischen Mobilfllnknetzen stellt eine Neuerung dar, die einerseits umfangrei­
cher Üb..:r1egungen im technischen Bereich bedarf Andererseits sind speziell in diesem Zusammenhang 
auch Regelungen hinsichtlich der Tariftransparenz erforderlich. 

Zu § 24 Abs. I: 

Diese Bestimmung ist geltendes Recht, sie stellt die Grundlage für die Entgeltverordnllng, BGB!. 11 
Nr. 158/1999, dar. 

Zu § 24 Abs. 2: 

Mehrwertdienste geben häufig Anlass fUr Konsumentenbeschwerden über überhöhte bzw. fLir den Teil­
nehmer nicht nachvollziehbare Rechnungen. Dem in diesem Bereich offensichtlich bestehenden erhöhten 
Schutzbedürfnis der Nutzer Rechnung zu tragen soll die Möglichkeit geschafTen werden, mit Verordnung 
geeignete Schutzmechanismen vorzusehen. 

Zu § 25 Abs. 1 und 2: 

Teilnchmer sollen bei Vertragsbeziehungen mit ihrem unmittelbaren Dienstebetreiber ein Mindestmaß an 
Rechtssicherheit in der Weise haben, dass die Vertragsbedingungen, die Dienstqualität, die Kündigungs­
bcdingungcn und die Bedingungen fiir die Einstellung des Dienstes, Entschädigungsregelungen und die 
Streitbeilegung vertraglich festgelegt sind. Die entsprechend den privatrechtlichen Grundsätzen zur An­
wendbarkeit der Geschäftsbedingungen im jeweiligen Vertragsverhältnis erforderliche (ausdrückliche 
oder schlüssige) Vereinbarung wird die Klindmachung nicht ersetzt. 

Zu § 25 Abs. 3: 

Bei Vertragsänderungen kommt dem Teilnehmer ein Kündigungsrecht zu, um dieses Kündigungsrecht 
allch tatsiichlich ausüben zu können, ist es erforderlich, dass der Teilnehmer über die Vertragsänderung 
durch dcn Bctreiber entsprechende infol1l1iert und auf das Kündigllngsrecht hingewiesen wird. Diese 
Information kann etwa durch Aufdruck auf einer periodisch erstellten Rechnung erfolgen. 
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Zu § 25 Alls. 6: 

Die Regulierungsbehörde prüft ausschließlich die Vereinbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
mit diesem Bundesgesetz bzw. mit den einschliigigell Verordnungen. Sollte diese Prüfung keinen Anlass 
zu einem Widerspruch bieten, schlicßt dies sohin niehl aus, dass andere Rechtsvorschritlen wie elwa das 
KonslIl1lentenschutzgesetz oder das Datenschulzgeselz verletzt sein könnten. 

Zu § 26 Aus. 1: 

Als Uni\'crsaldienst bczeichnet man ein definiertes Mindestangebot an Diensten von bestimmter Qualität, 
das allen Nutzern unabhängig von ihrem Standort und. gemessen an den landesspezilischen Bedingungen, 
zu einem erschwinglichen Preis zur Verfiigung steht. 

Diese Anforderung ist auf einen einzelnen Sehmalbandnelzanschluss begrenzt lind erstreckt sich nicht auf 
das diellsteintegrierellde digitale 1\etz (ISDN), das zwei oder mehr gleichzeitig benutzbare Anschlüsse 
bereitstellt. 

Zu § 26 Abs. 2: 

Die Lisle der Univer:-.aldiensllcistllngen wurde an die Universaldienstrichtlinie angepasst. Gemäß Artikel 
~6 der Uni"ersaldienstrichtlinie müssen nUllmehr alle Endnutzer Notruk durchführen können. Die Ver­

pnichtung den Zugang zu Notrufdiensten bereitzustellen, kann daher nicht mehr auf den Erbringer des 
Universaldienstes beschriinkt werden. 

Zu § 27 Abs. I: 

Wie bereits zu ~ 24 ausgellihrt, muss der Universaldienst bundeswcit mit dem gleichen Qualitätsstandard 
verlligbar sein. Dic tcchnischen Kriterien sind dureh Verordnung fcstzulegen, sie würden den Rahmen 
dieses Gesetzes sprengen. 

Die Aufzühlung der Qualitätskriterien wurde an Anhang 111 der Universaldienstrichtlinie angepasst. 

Zu § 27 Alls. 2: 

Dureh diese Verordnullgsermächtigllng wird dem Artikel 6 Universaldienstrichtlinie Rechnung gctragen. 
dem gel11üß die Möglichkeit bestehen muss, die Verpllichtung zur Erbringung dieses Dienstes auszuset­
zen, wenn der Dicnst als weithin verfügbar erachtet wird. 

Zu § 27 Abs. 3 bis 5: 

Diese Bestimmungen sind im wcsentlichen gdtendes Recht. .Änderungen erfolgten in Umsetzung der 
Uni versaltI ienstrich II i 11 ie. 

Zu § 28: 

Der Zugang zu Auskullftsdienslcn sowie das Teilnehmcrverzeiclmis sind wesentliche Bestandteile des 
Universaldienstes. Durch die hier vorgesehene Verplliehtung rur die Hemusgabe eines einheitlichen Teil­
nehmerverzcichnisscs der Teilnehmer an öffentlichen Telefondiensten zu sorgen, soll diesem Teil des 
Universaldiellstes besonders Rechnung getragcn werden. Dic Regulierungsbehördc hai die Kosten, allcn­
filils durch Aussehrcibung. möglichst gering zu halten. 

Zu § 29: 

Mit dieser Verordnungsel'mächtigung wird sichergestellt, dass Unternehmen, die Universaldienstlcislull­
gen erbringen, VerptliclllLmgen zur Bereilste!lung von Einrichtungcn und Diensten zur Ausgabenkontrol­
le C1uf'crlcgt werden können. Sie dient der Umsctzung von Artikel 10 der Universaldienstrichtlinie. 

Zu § 30: 

Der in diescm Abschnitt geregelte Universaldienst stellt keine einheitliche Dienstleistung dar, sondern 
besteht aus mehreren Komponenten. Diese Teile dcs Universaldiensten können getrennt ausgeschrieben 
wcrden. Desgleichen kann der Universaldienst (bzw. Teile des Universaldienstes) auch nach regionalen 
Gesichtspunkten ausgeschrieben werden. 

Ocr Univcrsaldienst ist grundsätzlich öffentlich auszuschreiben. Im Hinblick auf die derzeitige Weltbe­
werbssiluation ist davon auszugehen, dass für die Erbringung des Universaldicnstes nllr die TA AG in 
Betracht kommt. Siehe dahcr auch die Übergangsregclung in ~ 133 Abs. 8. 

Zu § 31: 

Beim Universaldienst sicht das Gesetz eine Abgeltung der nachweislich aufgelaufenen Kosten vor. Hat 
der den Universaldienst erbringende Diensteerbringer eine bestimmte Stellung am Markt (siehe Abs. 2), 
dann ist ihm zuzumuten, dass er diese Kosten selbst trägt. In diesem Fa!! steht ihm keine Abgeltung zu. 
Die Kosten des Universaldienstes dürfen auch nicht in die Tarife einfließen. 
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Diese Bestimmung: ist im wesentlichen geltendes Recht. Es wurden lediglich Änderungen vorgenommen. 
die zur Umsetzung der Artikel 12. ]J lind 14 Universaldienstrichtlinie erforderlich sind. 

Die Berücksichtigung des entstehenden Markt vorteils bedeutet, dass der finanzielle indirekte Nutzen 
geschätzt wird, den ein Unternehmen aus seiner Position als Erbringer eines Universaldienstes zieht, und 
bei der Ermittlung der Gesamtkostenbelastung von den direkten Nettokosten der Universaldienstvcr­
pllichtungen abgezogen wird. 

Zu § 32: 

falls dies notwendig ist, ist zur Finanzierung des Universaldienstes ein fonds, der sogenannte Universal­
dienstfonds einzurichten. In den Fonds haben alle Betreiber von Telekoml1lunikationsdiensten cntsprc­
chend ihrem Umsatz einzuzahlen. Die Festlcgung der einzuzahlenden Beträge sowie die Administrution 
des ronds oblie\!en der Re!.!,ulierun!.!,sbehördc. Falls der AnbieteT sowohl im Festnetz als auch im Mobil­
funkbereich tätig ist, ist vo; einer k~nso!idierten Bctrachtungsweise auszugehen. 

Diese Ikslimmung ist im wescntlichen geltendes Recht. Es wurden lediglich Änderungen vorgenommen. 
die zur Umsetzung dcs Artikel 14 Universaldienstrichtlinie erforderlich sind. 

Zu § 33: 

Die hier vorgesehenen Umsatzmeldungen sind ertorderlich, um ein reibungsloses Funktionieren des Uni­
vcrsaklienstfonds zu garantieren. 

Zu § 35: 

Dic Dclinitioll der beträchtlichen Marktl1lacht in der Richtlinie 97/J3/EG des Europäischcn Parlaments 
und des Ratcs vom 30. Juni 1997 übcr die Zusammen schaltung in der Telekommunikation im Hinblick 
aur die SichcrsteIlung eines Universaldienstcs und der Interoperabilität durch Anwendung der Grundsätze 
rür einen offenen Netzzugang (ONP) hat sieh in den Anfangsphasen der Marktliberalisierung als Kriteri­
um Hir Vorabverpllichtungen als sinnvoll erwiesen. sie muss nun jedoch an komplexere, dynamischere 
M~irkte angepasst \verdet!. Daher beruht die in der Zugangsrichllinie benutzte Definition auf dem Konzept 
der bchcrrschenden Stellung nach dcr einschlägigcn Rechtsprcchung des Gerichtshofs und des Gcrichts 
erster Instanz der Europäischen Gemeinschanen. 

Bei zwei oder mehr Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass sie gemeinsam eine marktbe­
herrschendc Stellung nicht nur dann einnehmen, \venn strukturelle oder sonstige Beziehungen zwischen 
ihnen bestehen, sondern auch. wenn die Struktur des betreffenden Marktes als förderlich fiir koordinierte 
Effekte angesehen wird, das heißt wenn hierdurch cin paralleles oder angeglichenes wetlbev,'crbswidriges 
Verhalten auf dcm Markt gefördert wird. 

Zu § 36: 

Vorab\'erpf1ichwngen sollen nur auferlegt werdcn. wcnn kein wirksamcr Wettbewerb besteht. d.h. auf 
Märkten, aur denen es ein oder mehrere Unlemehmen mit beträchtlicher Marktmaeht gibt, und die In­
strulllente des nationalen und gcmcinschanlichcn Wcttbewerbsrechts nicht ausreichen, Ulll das Problem 
zu löseIl. Die nationalen Regulierungsbehörden mClssen zusammenarbeiten, wenn es sich bei dem betref­
fenden Markt um eincn länderübergreifenden Markt handelt. 

Zu § 36 Abs. 2: 

Bei der fest!egung der relcvunten Märkte sind insbesondere die Emplchlung der Europäischen Kommis­
sion in Bezug auf relevante Produkl- und Dienstemärkte sowie der Leitlinien zur Marktanalyse und zur 
Bewertung beträchtlicher Marktmacht zu berücksichtigen. 

Zu § 37: 

Bei Durchltihnll1g des Marktanalyscverfahrens sind insbesondere die Leitlinien zur Marktanalyse und zur 
Bewertung beträchtlicher Marktmacht zu berücksichtigen. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Unternehmen in einem speziellen Markt über beträchtliche Markt­
mach! verfügt, sollten die nationalen Regulierungsbehörden im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
vorgehen und den Leitlinien der Kommission weitestgehend Rechnung tragen 

In der Richtlinie 97/3J/EG wurde eine Reihe von Verpflichtungen fiir Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht festgelegt: Transparenz, Gleichbehandlung, getrennte Buchfiihrung, Gewährung des Zugangs 
und Preiskontrolle, einschließlich Kostcnorientierung. Diese Reihe möglicher Verpflichtungen sollte als 
Möglichkeit beibehalten, gleichzeitig aber auch als Obergrenze der Auflagen ftir Unternehmen festge­
schrieben werden, um eine Übcrrcglllierling zu venneiden. 
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Zu § 38: 

Der Gleichbehandlungsgrundsatz garantiert, dass Unternehmen mit Marktmaeht den Wettbewerb nieht 
verzerren, insbesondere wenn es sich um vertikal intcgrierte Unternehmcn handelt, die Dicnste für andere 
Anbictcr erbringen, mit denen sie auf nachgelagertcll Märkten im \Vettbewerb stehen. Zusammenschal­
(llng ist gcmiiß der Definition des Bcgri fCcs ,Zugang" in ~ 3 als Sonderl~t11 dcs Zuganges anzusehen. 

Zu § 38 Abs. 2: 

Die Fordcrung im Slandardangebol hinrcichend dClaillicrte Teilleistungen anzubieten. dient der Ssi­
cherstdlung, dass nachfragende Unternehmcn nicht mr Leistungen zahlen müssen. die für dcn Ilachge­
fi'aglcll Dienst nicht erforderlich sind. 

Zu § 39: 

Transparenz in Bezug auf die Zugangs- und Zllsammenschaltungsbedingungen einschließlich der Preise 
hcschleunigt den Verhandlungsprozess. ycrhindert Streitigkeiten und bietet den Marktteilnehmem die 
Gewissheit. dass ein bestimmter Dienst ohne Diskriminierung erbracht wird. Die Offenheit und Transpa­
renz in Bezug auf technische Schnittstellen kann von besonderer Bedeutung sein. um Interopcrabilität 
sicherzustellen. Erlegt die Regulierungsbehörde die Verpflichtung iHlI', Informationen zu veröffentlichen. 
so kann sie unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks der betreffenden Informationen auch festle­
gen. wie die Informationen zugänglich zu machcn sind - dies kann beispielsweise die Art der VerölTentli­
chung (auf Papier und/oder elektronisch) betrcrfen -. und sie kann festlegen. ob die Informationcn gebüh­
renfrei erhiilllieh sind oder nicht. 

Zu § 40: 

Durch die getrennte Buchführung können interne Übertragungen ermittelt werden, so dass die Regulie­
I"ungsbehördc die Einhaltung der Gleichbehandlungsvcl1J/lichtungen überprüfen kann. Die Kommission 
hat hierzu ihre Empfehlung 98/322/EG vom 8. April 1998 zur Zusammcnschaltung in einem liberalisier­
ten Tclekol1l111unikationsmarkt (Teil 2 - Getrenntc Buchführung und Kostenrechnung) veröffentlicht. 

Zu § 41: 

Die Verptliclltung zur Gewährung des Inlraslrukturzugangs kann ein angemessenes Mittel zur Belebung 
des Wettbewerbs sein. doch muss die Regulierungsbehörde die Rechte eines Infrastruktureigentümers zur 
kommerziellen Nutzun~ seines Eigentums für ei!!ene Zwecke und die Rechte anderer Diensteanbieter auf 
Zugang zu Einrieh(ung~n, die sie -ZUIll Erbringe;) konkurrierender Dienste benötigen, gegeneinander ab­
wiigen. Wird Betreibem die Vell111ichtung auferlegt. angemessenen Anträgen auf Zugang zu Bestandtei­
len des Netzes lind der zugehörigen Infrastruktur bzw. auf Nutzung derselben stattzugeben. so sollten 
diese Anträge nur aufgrund objektiver Kriterien wie etwa technische Machbarkeit oder die notwendige 
Aufreehlerhaltung da Netzinlegritiil abgelehnt werden. Wenn der Zugang venveigert wird. kann die 
beschwerte Partei die Regulierungsbehärde anrufen und damit das in ~ 115 vorgesehene Streitschlich­
(ungsver/;Ihren in Anspruch nehmen. Von einem Betreibe!", der verpllichtet ist, angeordneten Zugang zu 
gewähren. kann nicht verlangt werden, Arten des Zugangs bereitzustellen, deren Bereitstellung nicht in 
seiner Befugnis liegt. Die den Wettbewerb kurzlhstig belebende Verpt1ichtung zur Gewährung des Zu­
gangs sollte nicht dazu führen, dass die Anreize für Wettbewerber zur Investition in Altemaliveinrichtun­
gen, die langfristig einen stärkeren Wettbewerb sichern, entfallen. Die Kommission hat eine Mitteilung 
über die Anwendung der \Vettbewerbsregeln auf Zugangsvereinbarungen im Telekommunikationsbereich 
veröffentlichI. in der diese Fragcn behandelt werden. Die nationalen Regulierungsbehärden können im 
Einklang mit dem Gemeinschaft.srecht dem Betreiber undfoder den Nutznießern von angeordnetem Zu­
gang tcchnische oder betriebsbezogene Bedingungen auferlegen. Insbesondere die Vorgabe tecJmischer 
Vorschriften sollte mit der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft im Einklang stehen. 

Preiskontrolle kann notwendig sein, wenn die Marktanalyse ergibt, dass auf bestimmten Märkten der 
Wetlbewerb unzureichend ist. Der rechtliche Eingriff kann relativ zurückhaltend sein und beispielsweise 
der in Richtlinie 97/33/EG festgelegten Verpflichtung entsprechen, dass die Preise rur die Betreiberaus­
wahl angemessen sein müssen; er kann aber auch sehr viel weiter gehen und etwa die Auflage beinhalten, 
dass die Preise zur umfassenden Rechtfertigung ihrer Höhe kostenorientiert sein müssen, falls der Wett­
bewerb nicht intensiv genug ist, um überhöhte Preise zu verhindern. Insbesondere Betreiber mit beträcht­
licher Marktmaeht sollten Verdrängungspreise vermeiden, bei denen Unterschiede zwischen ihren End­
verbraucheq1reisen und den von Wettbewerbern mit ähnlichem Dienstangebot erhobenen Zusammen­
schaitullgsentgelten, so gestaltet sind, dass ein nachhaltiger Wettbewerb nicht gewährleistet ist. El1llittelt 
die Regulierungsbehörde die Kosten, die für die Einrichtung eines nach dieser Richtlinie zugelassenen 
Dienstes entstehen, so ist eine angemessene Rendite rur das eingesetzte Kapital, einschließlich eines an-

356/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)10 von 159

www.parlament.gv.at



gemessenen Betrags Hir Arbeits- lind Aufbaukosten, vorzusehen, wobei erforderlichenfalls eine Anpas­
sung des Kapitalwerts vorgenommen wird, um die aktuelle Bewertung der Vermögenswerte und die be­
triebliche Erfizienz widerzuspiegeln. Die Methode der Kostendeckung sollte auf die Umstände abge­
stimmt sein und das Erfordernis berücksichtigen, die wirtschaftliche Effizienz und einen nachhalligen 
\Vettbewerb zu fördern und für die Verbraucher möglichst vorteilhaft zu sein. 

Zu § 41 Abs. 1 Z 6: 

Das site-sharing von Masten ist eine allgemeine, in ~ 1) geregelte, Verpf1ichtung. 

Zu § 42: 

Erlegt die Regulierungsbehörde die Verpflichtung auf, zur Erleichterung der Preiskontrolle eine Kosten­
rechnungsmethode einzuführen, kann sie, soweit sie über das notwendige qualitizierte Personal verfügt, 
selbst eine jährliche Prüfung vornehmen, um die Übereinstimmung mit dieser Kostenrechnungsmethode 
zu gl.?wührleislen, oder sie kann die Prüfung von cinl.?r anderen qualifizierten Stelle vornehmen lassen. die 
VOll dem betn.:rlcnden Betreiber unabhängig ist. 

Zu § 42 Abs. 1: 

In der Fachliteratur hat sich der BegrifT "price squecze" herausgebildet. Von price squceze wird gespro­
chen. wenn der Abstand zwischen den Tarifen auf den Vorleistungs- und Endkundenmärkten so gering 
wird, dass selbst Wettbewerber mit einer effizienten Kostenstruktur daran gehindert werden, ihre Dienste 
zu gewinnbringenden Preisen anzubieten. 

Zu § 43 Abs, 2: 

Diese Verpflichtungen können sowohl die Genehmigung von Entgelten als auch die Genehmigung von 
Allgemeinen Geschällsbedingungen beinhalten. 

Zu § 43 Abs. 3: 

Spezifische Verpllichtungen nach diesem Absatz wären z.B. die Genehmigung von Entgelten nach ~ 45 
oder die periodische Lieferung von Verkehrsdaten lind Erlösen. 

Zu § 44 Abs. 1: 

Zur Auslegung dieser Bestimmung ist Anhang VII der Universaldienstrichtlinie heranzuziehen. 

Zu § 44 Abs. 2: 

Die VC1ll!1iehtungen zur Bereitstellung des Mindestangebots sind gemäß Artikel 17 der Rahmenrichtlinie 
von der Regulierungsbehörde entsprechend dem Verzeichnis von Normen aufzuerlegen, das von der 
Europiiischen Kommission im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wird. 

Zu § 45 Abs. 3: 

Als genehmigungsptlichtige Entgelte sind auch Rabatte anzusehen. 

Zu § 45 Abs. 5 Z 4: 

Für die Beurteilung der Koslenorientierung von Tarifoptionen ist erforderlich, eine Gesamtbetrachtung 
aller von einem verpl1ichteten Unternehmen auf dem Markt angebotenen Tarifoptionen vorzunehmen, da 
sich insbesondere auf Grund der Verschiebung zwischen den einzelnen Tarifoptionen das Gesamtbild 
hinsichtlich der Kostenorientierung wesentlich verändern kann. Nach den bisherigen Erfahrungen werden 
immer nur einzelne Tarifoptionen zur Genehmigung vorgelegt. Durch deren Genehmigung kann sich die 
Kostensituation tlir bereits zuvor genehmigte Tarife verändern, beispielsweise dadurch, dass eine Kun­
denmigration weg oder hin zu dem neuen Tarif stattfindet. Es ist auch zu beachten, dass es sich bei der 
Genehmigung VOll Tarifen immer um auf Prognosen basierenden Entscheidungen handelt. Eine Evaluie­
rung nach bestimmten Zeiträumen hinsichtlich der angenommenen Grundlagen (zB veränderte Tenninie­
rungsentgelte, eIe.), die zu einer Genehmigungsnihigkeit geführt haben ist für eine effektive Wettbe­
werbskontrolle essentiell. 

Zu § 45 Abs. 5 Z 5: 

Eine derartige Auflage könnte sich Z.B. im Mobilfunkbereich als erforderlich erweisen (mobile retention). 

Zu § 45 Abs. 6: 

Die Regulierungsbehörde prüft ausschließlich die Vereinbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
mit diesem Bundesgesetz bzw. mit den einschlägigen Verordnungen. Sollte diese Prüfung keinen Anlass 
zu einem Widerspruch bieten, schließt dies sohin nicht aus, dass andere Rechtsvorschriften wie etwa das 
Konsul11entenschutzgesetz oder das Datenschutzgesetz verletzt sein könnten. 
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Zu § 46: 

Dicnt dcr Umsetzung von Artikel 19 der Universaldienstrichtlinie. 

Zu § 47: 

Dicsc Bestimmung dient der Umsetzung VOll AI1ikd 8 Abs. 3 der Zugangsriehthnie. Alle nicht in Abs. 2 
ullL!cllihrten Ausnahmen sind bercits als alkemeinc Vorschriften an anderen Stellen im KIG enthalten 
un~j bedürfen daher hier keiner Er\\·ähnung.~ Z.B. ergibt sich die ,.Verpllichtung, Unternehmen, die den 
Zugang zu Endnutzern kontrollieren, können von der Regulierungsbehörde verpflichtet werden, zur Ge­
\\iihrlcistung des End-zu-End Verbunds von Diensten insbesondere ihre Netze zusalllmenzuschalten." 
bereits aus * 45. 

Zu § 47 Alls. 2 Z 1: 

Auf Grund dieser Bestimmung könnte z.B im Rahmen eines Versteigerungsverfahrens die Auflage zur 
Durchführung von national roallling erteilt werden. 

Zu § 48 Alls. 2 

Hinsichtlich dieser die Vcrtraulichkeit \on InCormationcn betrefTendcn Bestimmung können die Belrofle­
nell auch anderes vereinbaren. Es handelt sich sohin um dispositives Recht. 

Zu § 48 Alls. 3: 

StandanJzus<lmlncnschaltungsangcbote können auch in elektronischer Form vorgelegt werden. 

Zu § 49: 

Auf Mürkten, auf denen manche Unternehmen wciterhin eine deutlich stärkere Verhandlullgspositioll 
einnchnll'n als andere und einige Unternehmen zur Erbringung ihrer Dienste auf die von anderen bercit­
gestellten Infrastrukturen angewiescn sind, empfiehlt es sich, einen Rahmen von Regeln zu erstellen, um 
das wirksamc Funktionieren des Marktes zu gewährleisten. Die Regulierungsbehörde soll befugt sein, den 
Zugang. die Zusammcnsehaltung und die Interoperabilitiit von Diensten im Interesse der Nutzer zu ange­
messenen Bedingungen sicherzustellen, falls dies auf dem Verhandlllngsweg nicht erreicht wird. Sie kann 
insbesondere die Gewährleistung des End-zu-End-Verbunds dadurch sicherstellen, dass den Unterneh­
men, die den Zugang zu den Endnutzern kontrollieren, ausgewogene Verpflichtungen auferlegt werden. 
Die Kontrolle der Zugangswege kann den Besitz oder die Kontrolle der (festen oder mobilen) physischen 
Verbindung zu dem Endnutzer und/oder die Fähigkeit implizieren, die nationale Nummer oder die natio­
nalen Nummern, die für den Zugang zu dem jeweiligen Netzendpunkt des Endnutzers erforderlich sind, 
zu ändern oder zu entziehen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Netzbetreiber die Auswahl rUr die 
Endllutzer beim Zugang zu Internetportalen und -diellsten in uilzumulbarer \Veise beschränken. 

Zu § 49 Abs. 2: 

Beispiek~ hieHir wärcn etwa Betriebskosten und Kostcn CLir Mietleitungen. 

Zu § 51: 

Die frequenzyerwaltllng und die damit verbundenen internationalen Verpflichtung (z.B. Koordination) 
hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu besorgen. Dieser hat der Regulie­
fUngsbehörde Frequenzen zur ökonomischcn Nutzung zu überlassen. In den Frequenzbel'eichszuwei­
sungsplan hat er die Frequenzbereiche zunächst den einzelnen Funkdiensten und anderen Anwendungen 
zuzuwcisen. 

Zu § 52: 

Auf der Grundlage des Frequenzbereichszuweisungsplanes ist für einzelne Funkdienste bzw. andere An­
wendungen ein Frequenzul1ternehmensplan zu erstellen. Dort sind auch die Festlegung fLir diese Fre­
quellzl1l1tzllngen zu treffen. 

Zu § 53: 

Die für cinzelne Frequenzbereiche recht umfangreichen Zuteilungsvoraussetzungen werden in einem 
Frequenzzllteilungsplan festgelegt. 

Zu § 54: 

Jede Frequenz darf nur aufgrund einer Zuteilung durch die Behörde benützt werden. Grundlage dafür ist 
der Frequenzllutzungsplan. Diese Bestimmung ist bereits gellendes Recht. An dieser Stelle (Abs. 3) wird 
klargestellt, dass der K0Il1111Austria die Zuständigkeit zur Zuteilung von Frequenzen zukommt, mittels 
derer Sendeanlagen zur Veranstaltung von terrestrischem Rundfunk betrieben werden sollen. Hingegen 
bleibt die Zuständigkeit zur Zuteilung von Frequenzen, mittels derer andere Anlagen betrieben werden 
sollen, bei den Fernmeldebehörden. 
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Zu § 54 Abs. 4: 

Mit dieser Bestimmung wird die wechselseitige Information zwischen der Obersten Femmcldebehörde 
und der KommAustria über beabsichtigte und durchgeflihrte Frequenzzuteilungen geregelt. die gemäß 
Frequellznulzungsplall sowohl dem Rundfunkdienst als auch anderen Funkdiensten zugewiesen sind. (zB 
Frequenzzuleilungen durch die Fernmeldebehörde fUr Funkmikrophone. die Frequenzen nutzen, die im 
FrequellLllulzungsplan allch dem terrestrischen Rundfunk zugewiesen sind oder Frequenzzuteilungen 
durch die KOl1lmAllstria für Kurzwellenrul1dfunksender, die Frequenzen nutzen, die im Frcqucllznul­
zllllgsplan auf Grund internationaler Vorgaben noch nicht dem Rundfunkdienst zugewiesen sind). 

Zu § 55: 

Diese Bestimmung ist im wesentlichen geltendes Recht. Folgende Änderungen wurden vorgenommen: 

Durch die Änderungen in Abs. I wird die der Regulierungsbehörde zur Verl1igung stehende Entschei­
dungsfrist an Artikel 7 Abs. 4 der Genehmigungsrichtlinie angepasst. 

Da der Erwerb einer Konzession als Voraussetzung rur die Erbringung von Kommunikationsdiensten 
entfallen ist. sollen die bislang für die KOllzessionserteilung erforderlichen allgemeinen Voraussetzungen 
im Vorfeld der Frequenzzuteilung geprüft werden. Damit wird sichergestellt, dass in Übereinstimmung 
mit den Zielen dieses Bundesgesetzes 

Nutzern Vorteile insbesondere bei der Qualität gesichert werden 

Inti'astrukturinverstitionen gefördert werden und 

Nutzung der Funkfrequenzen effizient genützt und eflizielll verwaltet werden. 

In Abs. 9 werden Regeln für Beli"istung von Zuteilungen aufgenommen und die tv1ögliehkeit geschaffen. 
die Zuteilung im Hinblick auf bestimmte Kommunikationsdienste oder regionale Gegebenheiten zu be­
schränken. 

Zu § 56: 

Die Überlassung von Funkfrequenzen kann ein wirksames Mittel zur elTizienteren Frequenznutzung dar­
stcllen. bedarf jedoch hinreichender Sicherungsmaßnahmen zum Schutz öffentlicher Interessen. Die Ü­
berlassung von Frequenzen sol1 daher ausschließlich dann zulässig sein, wenn 

1. dies bereits in den Aussehreibungsbedingungen festgelegt war und 

2. die Regulierungsbehörde der Überlassung zugestimmt haI. In dem Verfahren zur Genehmigung der 
Überlassung ",-erden insbesondere d\.'ren Auswirkungen auf den Wettbewerb zu beurteilen sein. 

Dureh die Zuteilung von Frequenzen werden lediglich Rechte auf Nutzung von frequenzen zugewiesen. 
wobei diese Nutzungsrcehte auf bestimmte geographische Regionen beschränkt sein können, regelmäßig 
hefristet sind lind vor allem auch technischen Beschränkungen z.B. hinsichtlich der Störreichweite unter­
liegen. Insbesondere bei der Überlassung von rrequcnzen ist daher zu beachten, dass lediglich die durch 
den ursprünglichen Zuleilungsbecheid umfassten Rechte iiberlassen werden können. 

Zu § 57: 

Erll)lgte Zuteilungen sollen geändert werden können, um die Nutzung des Spektrums auch in Fällen op­
timieren zu können, in denen neue Erkenntnisse oder internationale Gegebenheiten nachträglich eine 
andere Art oder einen anderen Umfang der Frequenzzllleilung nahe legen. 

Zu § 58: 

Diese Bestimmung ist gellendes Recht. 

Zu § 59: 

Diese Bestimmung ist geltendes Recht. 

Zu § 60: 

Da Frequenzen nicht mehr wie bislang im Rahmen einer Konzession zugeteilt werden, ist der Bedarf nach 
Regelungen hinsichtlich des Erlösehens von Frequenzzllteilungen aufgetreten. 

Zu § 61: 

Der Begriff Kommunikationsparameter wird neu eingeführt. Es handelt sich um einen Oberbegriff. der 
insbesondere Adressen und Namen aber auch Zeichen, die der Netzsteuerung dienen (z.B. International 
Signalling Point Codes. National signalling Point Codes, Mobile Nctwork Codes), umfasst. 

Das Wort ,.lIllmillclbar'· wird eingefügt, um klarzustellen, dass weder die Vervvaltung noch die Zuteilung 
von zB DOl1lainnames durch den BMVIT bzw die Regulierungsbehärdc vorgenommen werden wird. 
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Zu § 63: 

In dieser Bestimmung werden nunl11ehr die Verordnungsefmächligungcn zusa111I11engc!llssl, sodass davon 
sowohl die Erlassung von NUll1merierungs- und Adressicnmgsplänen als auch die Erlassung von Plänen 
für alle sonstigen Kommunikationsparameter ull1!ilsst ist. Weiters wird die Bestimlllung hinsichtlich der 
Festsetzung \'on Zuteilllngsvorallssetzungen und Anlligllng von Verhaltensvorschriften und Fristen er­
g;iI1Lt. 

Zu § 63 Abs. 4: 

Diese lkstil11l11l1ng soll die Mitwirkung der Netzbetreiber an den erforderlichen Umste\1l1ngsmaßnahmen 
sicherstellen. 

Zu § 64: 

Mit der Änderung der Überschrift wird bewirkt, dass sich diese Bestimmung nun sowohl auf NUll1l11erie­
rUllgs- als auch auf Adressierungspliine lind Pläne Ilir Komll1unikationsparameter erstreckt. 

Zu § 65: 

Mit dieser Bestimmung wird die Zustiindigkeit der Regulierungsbehörde zur Verwaltung der Pläne und 
zur Durchführung \"on Zuteilungsverl~lhren festgelegt. Weiters werden die zur Durchführung des Verl~lh­
rens erl<xderlichcll Verfahrensbestillll11ungen festgesetzt. 

Zu § 65 Abs. 2: 

Dient der Umsetzung dö Artikel 10 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie. 

Zu § 65 Abs. 3 bis 7: 

An dieser Stelle werden die Zuständigkeit zur Zuteilung sowie das Zuteilungsvesrfahren regelnde Be­
stimmungen festgesetzt. Sie dienen auch der Umsetzung der Artikel 5, () und 14 Genehmigungsrichtlinie. 

Zu § 66: 

Ist im wesentlichen geltendes Recht. 

Zu § 67: 

Die Bcstimmung über das NUlzungscl1tgelt wurde an Artikel 13 Gel1ehmigungsrichtlinie angepasst. 

Zu § 6R: 

Das Erlöschen der Zuteilung bedarf in den Fällen der Z 1, 2, und 4 keiner behördlichen Tätigkeit. Der 
\Viderruf kann nur aus den in Abs. 2 angeführten GrLinden erfolgen. 

Zu § 69 Abs. 1: 

Ist bereits dei-Lei! geltendes Recht. 

Zu § 69 Abs. 2 bis 5: 

Diesc Absiitze wurden angefügt, um die Rechte der Teilnehmer in Bezug auf Teilnehmerverzeichnisse 
zusammenzufassell. Die datenschutzrechtlichen Überlegungen betreffend Teilnehmerverzeichnisse wer­
den hingegen in * 102, die sich für Betreiber im Zusammenhang mit Teilnehmerverzeichnissen ergeben­
den Vell111ichtungen sind in ~ 18 geregelt. 

Zu § 70: 

Diese Bestimmung ist im Hinblick auf Betreiber öffentlicher Telckomillunikationsdienste bereits gelten­
des Recht. 

Außer in Fällen wiederholter verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung von Rechnungen solllen Verbrau­
cher von der sofortigen Trennung VOI11 Netz auf Grund von Zahlungsverzug geschützt sein und, insbeson­
dere im Fall strittiger hoher Rechnungen flir Mehrwertdienste, weiterhin Zugang zu wesentlichen Te\e­
fondiensten haben, solange die Streitigkeit nicht beigelegt ist 

Zu § 71 Abs. I und 4: 

Diese Regelungen sind geltendes Recht 

Zu § 71 Abs. 2 und 3: 

Diese Absätze wurden auf Grund der Erfahrungen der RTR-GmbH als Slreitschlichtungsstclle eingefligt 

Zu § 72: 

Diese Bestimmung ist geltendes Recht. Sie berechtigt die Nutzer und deren Organisationen die Regulie­
rungsbehörde zwecks Streitsehliehtung anzurufen. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, an einem solchen 
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Verl~lhn:n mitzuwirken. Neben dem Streitsehlichtungsvcrfahrcn besteht nach wie vor die Möglichkeit. 
den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. 

Zu § 73: 

Diesc Bestimmung ist gehendes Recht. 

Zu § 75: 

In dieser Bestimmungen werden sämtliche, Funkanlagen betreffende Bewilligungen zllsammengel~tsst. 

Zu § 75 Abs. 2: 

Hier wird eine weitere Voraussetzung fUr die Erleilung einer Betriebsbewilligung für Jammer normiert. 

Zu § 75 Abs. 3: 

Für Funkanlagen, die nicht dem Bundesgesetz über und Funkanlagen und Telekoml11unikalionscndein­
richtungen I.lI1tcriiegen, wird das bisherige Bewilligungsregime weiler beibehalten. 

Zu § 76 und 77: 

Siehe Erläuterungen zu §§ 79 und 1\0. 

Zu § 78: 

Diese Bestimmung ist geltendes Recht. Es wurden Anpassungen an das Bundesgesetz über lind Funkan­
lagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vorgenommen. 

Zu § 79 und 80: 

\1il Inkrarllreten des BUlldesgesetzes über und FlIllkanlagen ulld Tekkommllnikationsendeinriehtungen 
sind die Bestimmlln~en betreffend die Zulassung bzw. deren Widenuf weitgehend obsolet. Allerdings 
unterliegen nicht säl~tliche Funkanlagen diesem Gesclz. sodass für deraliige Einzelfalle die Mög!ichk;it 
der Durchllihrllng eines Zulassungs\'erfahrcns bzw. deren Widerruf vorgesehen sein soll. In diesem Zu­
sammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass derzeit auf europäischer Ebene Neuregelungen ftir 
LlIfif~thrtgerälc erarbeitet werden, die Auswirkungen auf die Vorgangswcise bezüglich im Rahmen der 
Lurtl~lhrt verwendete Funkanlagen haben könnten. 

Zu § 81: 

Diese Bestimmung ist geltendes Recht. Es wurden Anpassullgcll an das Bundesgesetz über und Funkan­
lagen lind Telekommunikationsendeinrichtungen vorgenommen. 

Zu §§ 82 bis 85: 

Diese Bestimmungen sind geltendes Rccht. 

Zu §§ 86 bis 89: 

Diese Bestimmungen sind geltendcs Recht. 

Zu § 90 Abs. 1 und 2: 

An dieser Stelle soll Artikel I I der Genehmigungsrichtlinie umgesetzt werden. Die Regulierungsbehörde 
muss demnach Informationen von Marktteilnehmern einholen können. um in der Lage zu sein, ihre Auf­
gaben effizient zu erfüllell. Derartige Informationen müssen gegebenenfalls auch auf Veranlassung der 
KOlllmission eingeholt werden können. In dieser Bestimmung werden daher die den Unternehmen oblie­
genden Inforln3tionsptliehten zusammengefasst. Es handelt sich um eine lediglich deklarative Liste, von 
der alle jene Informationsverpflichtungen unberührt bleiben, die in anderen Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes festgelegt sind, lind solche, die sich in EinzeWillen als erforderlich erweisen. Die Informati­
onsnachfragen der Behörde werden jedenfalls angemessen und objektiv gerechtfertigt sein und auf das 
absolut Notwendige besehr'dnkt werden. Zur Einholung von Auskünften ist jeweils die Behörde berech­
tigt, die die verlangten Infoflllationen zur verantwortlichen Ausflillung ihres Aufgabenbereiches benötigt. 

InlormationserslIchcn müssen angemessen sein und keine unzumutbare Belastung rur Unternehmen dar­
stellen. Die eingeholten Informationen sollen öffentlich zugänglich sein, sofern es sich nicht um vertrauli­
che Informationen handelt und Rechtsvorschriften über das Geschäftsgeheimnis eingehalten werden. 

Das Zur-Vermgung-Stellen von Infonnationen stellt keine Bedingung für die Aufnahme der Tätigkeit als 
Betreiber dar. 

Zu § 90 Abs. 3: 

Die Verwaltungsbehörden bediirfen dieser Informationen zur DurchfUhrung von Ver.valtungsstrafverfah­
ren. 
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Zu § 91 Abs. 1 bis 3: 

Diese Bestimmungen dienen der Umsclzung von Artikel 10 der Genehmigungsrichtlinie. 

Zu § 91 Abs.4: 

Diese Bestimmung soll dazu dienen, der Regulierungsbehörde eine effektive und vor allem auch rasche 
EingrilT"mögliehkeiL bei Verstößen an die Hand zu geben. 

Zu § 92: 

Da die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bcstimmungcn nur bereichsspezifische Bestimmungen ZUlll 

Datenschulzgesetz sind, verweist diese Bestimmung auf die grundsätzliche Geltung des Datenschutzge­
sclzes. Die Änderung in Abs. I ist lediglich eine tenninologische Anglcichung an das Datenschutzge­
setz 2000. 

Zu § 92 Abs. 3 Z 5: 

Die bisherige Verwendung des Wortes .,GcbÜhrellcode" ist im Hinblick auf das privatrechtliehe Verhält­
nis /wischen Betreiber und Teilnehmcr nicht mehr korrekt. Aus diesem Grund wird das Wort "Tarilcode" 
\·elwendet. 

Zu § 92 Abs. 3 Z 7 und 8: 

Diese Bestimmungen sind geltendes Recht. 

Zu §§ 93 und 94: 

Diese Bestimmungen sind geltendes Recht. 

Zu § 95 Abs. I: 

Grundsätzlich gilt für Betreiber bereits aus den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes die Verptlich­
tung. Datensicherheitsmaßnahmen zu erlassen. Mit dieser Bestimmung soll nur die Verantwortung des 
Betreibcrs flir diese Maßnahme klargestellt werden. 

Zu § 96: 

Die 13estimmungen über die Beschränkung der Verwendung von Daten ergeben sich aus der Datenschutz­
richtlinie. 

Zu § 98: 

Die Übermittlung von Slamm- und Standortdaten hat in der Praxis große Bedeutung. Auch wenn der 
BegriiT .. Notrufträger" nicht taxativ umschriebcn werden kann, wird üblichef\veise kein Zweitel an der 
Eigenschaft als Notrufträger bestehen. Es handelt sich dabei um Einrichtungen, die mit der Abwehr un­
mittelbarer Gelahren für Leib, Leben, Gesundheit und Eigentum von Menschcn befasst sind. Die Über­
mittlung ist deshalb zulässig, weil eine Interessensabwägllng eindeutig zu Glinsten der Übermittlung 
ausl1illl. Die Beurteilung der ZlIlässigkeit hai vom Notruflräger vor dem Übermittlllngsersuchen zu erfol­
gen. Die Übennittlung haI sodann unverzüglich zu erfolgen, die Begründung für die Übermittlung ist 
jedoch so rasch als möglich, spätestens jedoch binnen 24 Stunden nachzureichen. Wenn der Betreiber 
einem glaubhaften Übermittlungsersuchen entspricht, ist er im Falle eines missbräuchlichen Ersuchens 
von der Verantwortung befreit. Diese trim die Notruforganisation. Zum Schutz der belrolTenen steht die 
missbräuchliche Auskuntlseinholung unter Strafsanklion. 

Zu § 99 Abs. 2: 

Im Gegensatz zur früheren Rechtslage fallen nunmehr auch zwischen den Betreibcl11 verkchrsabhängige 
Zusaml1lenschaltungsentgeJte an, für deren Berechnung Vermittlungsdaten erforderlich sind. 

Zu § 99 Abs. 3: 

Die Änderung ist auf Grund der Regelungen der Bestimmungen der Richtlinie ....... des Europäischen 
Parlaments und dcs Rates über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privat­
sphiire in der elektronischen Kommunikation erforderlich. 

Zu § 100 Abs. 3: 

Die Ändcrung folgt den Erfordernissen der Praxis, wonach in vielen Fällen trotz ausdrücklicher Zustim­
mung des Teilnehmers oder der Benutzer eine ullverkürzte Teilnehmernul11l1ler nicht übermittelt werden 
konnte, was in vielen Fiillen als unbefriedigende Lösung angesehcn wurde. 

Zu § 102: 

Dic Absätze I - 4 der bisherigen Fassung wurden gestrichen, da sie an anderen Stellen des Gesetztes 
nunmehr enthalten sind. Diese Bestimmung ist daher nun in Zusammenhang mit § 69, der die Verptlieh-
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lUngen Jer Betreibcr hinsichtlich der Bereitstellung \ on Teilnchmcrverzeichnissen, und mit ~ 102. der die 
daten~chulzrechtliche Seite des Themas abdeckt, zu lesen. 

Zu § 102 Abs. 1: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen ~ 95 Abs. 5 mit einigen Klarstcllungen. 

Zu § 102 Ahs. 2: 

Die~e Bestimmung schafft eine gesetzliche Grundlage für die Übermittlung von Daten im Rahmen der 
Vcrpl1iehtung der Betreiber nach * 19 Abs. I Z 4 und 5 und erlaubt überdies die Übermittlung von .. Zu­
satzdaten" (~ 19a Abs. 2) an den in ~ 19 Abs. I Z 5 genannten Kreis. Die gesamte Datenübenniulung ist 
jedoch Ilur zulässig. wenn auch die nach * 62 Abs. 5 erhobenen Daten mitgesendet werden. 

Zu § 102 Ahs. 3: 

Zur KlarsteIlung. dass nicht nur Hir vom Betreiber selbst erhobene Daten, sondern auch Hir solche, die er 
gel11üß Ab". :2 erhalten hat, die strenge Verwendungsbeschränkung nach Abs. I gilt. Die Verwendungsbe­
schriillkullg gill auch für die Regulierungsbehörde. 

Zu § 103: 

Diese Änderungen sind zur Sicherstcllung der Rückverlolgbarkeit von Notruren erforderlich. 

Zu § 106: 

Erfahrungen seil Bestehen dieser Bestimmung haben gezeigt, dass vor allem der Begriff ,.Massensen­
dung'" auf Schwierigkeiten in der Vollziehung stößt. Dieser Begriff soll daher an lässlich dieser Novelle 
rriiLisiert und damit die Vollziehung erleichtert werden. Den Befürchtungen der Wirtschaft, dass diese 
Bestimmung die Entwicklung des elektronischen Geschätlsverkehrs beeinträchtigen könnte. wurde da­
durch Rechnung getragen, dass nunmehr eine Unterscheidung von elektronischer Post zwisehen business 
10 business lind business to COnSllll1er vorgenommen wird. Das Schutzbcdiirfnis der Konsumenten wird 
durch Aufredlterhalten des Opt-in-System; berücksichtigt 

Zu §§ 107 bis 109: 

Diese Bestimmungen entsprechen grundsätzlich dem geltcnden Recht. Die Verwaltungsstralbestimmun­
gen wurden der !leuen Rechtslage entsprechend angepasst. 

Zu § 109 Abs. 3, 4 und 5: 

Durch das Einfügen eines neuen Abs. 4 werden einerseits bereits derzeit in Abs. 3 nonnierte Straftatbe­
stünde einer strcngcren Bestimmung unterstellt lind andererseits Strallatbestände neu aufgenommen, mit 
welchen die Missachtung von Einscl1aurechten und Auskunt1spflichten sanktioniert werden soll. Dem 
Unrechtsgehalt dieser Tatbestände entsprechend soll mit der Festsetzung eines hohen Strafrahmens eine 
generalprä\"entive Wirkung erzielt werden. Das gleichc Ziel wird auch durch den neuen Abs. 5 angestrebt. 
welcher einen besonderen bei der Stralbe111essung zu berücksichtigenden Erschwerungsgrund nonniert. 

Zu § 11 () lind 111: 

Mit dieser Bestimmung sollen zusätzliche StrafarteIl ermöglicht werden. 

Sic sollen der Behörde die Möglichkeit an die Hand geben. Verstöße gegen Entscheidungen der Regulie­
rungsbehörde. die Missachtung von Einschaurechten und Auskunftspl1ichten sowie wettbewerbswidriges 
Verhalten wirkungsvoller als bisher zu sanktionieren. 

Zu § 112 bis 114: 

Diese Bestimmungen sind geltendes Recht. 

Zu § 115: 

Bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen sollten sich die Parteien, die gutgläubig verhandelt haben, aber 
keine Einigung erzielen konnten, an die Regulierungsbehörde wenden können, damit diese den Streitfall 
beilegt. Diese Bestimmung dient auch der Umsetzung von Artikel 20 der Rahmenrichtlinie. 

Zu 116: 

Diese Bestimmung ist gellcndes Recht. 

Zu § 117: 

Der Aufgabenkatalog der Telckom-Control-Kommission war an die geänderten Bedürfnisse nach der 
neuen Rechtslage anzupassen. 

Zu §§ 11M bis 123: 

Diese Bestimmungen sind geltendes Recht. 
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Zu § 123 Abs. 1: 

Diese Bestimmung ist geltendes Recht. 

Zu § 123 Abs. 2: 

Durch die Veröffentlichung von Informationen seitens dcr Behörde soll sichcrgestcllt wcrden, dass die 
Marktteilnehmer sowie potenzielle Neueinsleiger ihre Rechtc und Ptlichtcn kennen und wisscn, wo ge­
nalle einschlägige Informationcn zu linden sind. 

Zu ~ 124: 

Die nationalen Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden sollen untereinander die Informationen austau­
schen, die tlir die Anwcndung dcr cinschlägigen Bestimmungen notwendig sind, damit sie in vollem 
Ul111~lIlg zusammenarbeiten können. Hinsichtlich des Infonnationsaustausehs sollte die einholende Be­
hörde an den gleichen Grad an Vertraulichkeit gebunden sein wie die Auskunft ertcilende Behörde. 

Werden Informationen von einer nationalen Regulierungsbehörde gemäß den gemeinschaftlichen und 
einzclstaatlichen Vorschriften über das Geschälisgeheimnis als vertraulich angesehen, so stellen die 
Kommission und die betreffenden nationalen Regulierungsbehörden eine entpreehende vertrauliche Bc­
handlung sicher. Informationen, dic von einer nationalen Regulierungsbehörde gemäß den gemcinschaft­
lichen lind einzelstaatliehen Vorschritten über das Gesehäflsgeheimnis als vertraulich angesehen wcrden, 
können mit dcr Kommission und anderen nationalen Regulierungsbehörden nur ausgetauscht werden, 
wenn sich dies fiir die Durchführung dieser Richtlinie oder der Einzelrichtlinien als unbedingt erforder­
lich erweist. Die ausgetauschten Informationen sollten auf den zum Zweck dieses Informationsaustauschs 
relc\'anten und angemessencn Umf~lI1g beschränkt werden. 

Zu * 125: 

Betriebs- oder Geschiittsgeheinmisse sind Tatsachen kommerzieller oder technischcr Art, die nur einem 
eng begrenzten, im wesentlichen geschlossencn Pcrsonenkreis bekannt und fiir andere nicht oder nur 
schwer zugänglich sind. Der Bercehtigte muss an der Geheimhaltung jedenfalls ein schutzwürdiges wirt­
schaHliches lind objektiv berechtigtes Interesse haben. 

Zu * 126: 

* 126 bildet die Grundlage zur Behördenzlisammenarbcit sowohl auf nationaler als auch auf europäischer 
Ebene. 

Zu ~ J 2C1 Abs. I: 

Sollte sich die Vcrmutung im Zuge der Ermittlungen bestätigen, besteht Pilicht zur Antragstcllung. 

Zu ~ 127 Abs. 2: 

Die Antragste!lung ist injedem Stadium des Verfahrens möglich. 

Zu § 128: 

Vor dcr Entscheidung über eincn Verwaltungsakt ist der Entwurf durch die jeweilige Behörde allen inte­
ressierten Parteicn zur Kenntnis zu bringen und die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Damit 
sich Beschlüssc, die auf nationaler Ebene gcfasst \\lerden, nicht nachteilig auf den Binnenmarkt oder 
andere Ziele des Vertrags auswirken, soll die Regulierungsbehörde bestimmte Beschlussentwürfe auch 
der Kommission und anderen nationalen Regulierungsbehörden zur Kenntnis bringen, damit diese dazu 
Stellung nehmen können. Die Regulierungsbehörde soll die intercssierten Parteien zu allen Entwürfen 
anhören, die sich auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken. 

Zu § 129: 

Die Kommission hat nach Konsultation des KOl11lllunikationsausschusses die Möglichkeit, eine nationale 
Behörde aufzufordern, den Entwurf einer Maßnahme zurückzuziehen, wenn er di; Feststellung relevanter 
Märkte oder die Feststcllung beträchtlicher Marktmacht bei Unternehmen betrifft und der Beschluss die­
ser Maßnahme ein Hemmnis rur den Binnenmarkt schatTen würden oder mit gemeinschaftlichen Rechts­
vorschriften und insbesondere mit den von den nationalen Behörden zu verfolgenden politischen Zielset­
zungen nicht vereinbar wären. Das Notifizierungsverfahren gemäß der Richtlinie 98/34/EG sowie die 
Rechte, die die Kommission aufgrund des Vertrags in Bezug auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht 
besitzt, bleiben \Ion diesem Verfahren unberührt. 

Maßnahmen, dic den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen können, sind Maßnahmen, die 
unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell einen derartigcn Einfluss auf das Handclsmuster 
zwischen Mitgliedstaaten haben können, dass ein Hemmnis für den Binnenmarkt geschaffen wird. Sie 
umfassen Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen auf Betreiber odcr Nutzer in anderen Mitgliedstaa­
tcn haben, wozu unter anderem gehören: Maßnahmen, die die Preise fiir die Nutzer in anderen Mitglied-
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staaten beeinllussell, Maßnahmen, die die Möglichkeiten eines in einem anderen Mitgliedstaat niederge­
lassenen Unternehmens beeinträchtilZcn, einen elektronischen KOlllmunikationsdienst anzubieten, insbe­
sondere \1aßnahmen, die die MögliZhkeit beeinträchtigen, Dienste auf länderübergreifender Basis anzu­
bieten, sowie Maßnahmen, die die Marktstruktur oder den Marktzugang berühren und fiir Unternehmen in 
anderen Mitgliedstaaten zu nachteiligen Auswirkungen führen. 

Zu § 130: 

Zusätzlich zu den Rechtsbehelfen nach österreichischel11 oder gemeinschaftlichem Recht bedarf es eines 
einfachen, auf Antrag einer der Parteien einzuleitenden Verfahrens zur Beilegung grenzüberschreitender 
Streitigkeiten, die <1l1ßerhalb der Zuständigkeit einer einzelnen nationalen Reglilierungsbehörde liegen. 

Zu § 131: 

Diese Bestimmung ist im wesentlichen geltendes Recht. 

Zu § 132: 

Das gegenstündliche Bundesgesetz wird sowohl das bisher geltende TKG als auch das Telekommunikati­
onswegegesetz ersetzen, sodass die genannten Vorschri Ilen außer Kran zu setzen sind. 

Zu § 133: 

An dieser Stelle sind die erforderlichen Übergangsbestimmungen enthalten. 

Zu § 135: 

Diese Bestimmung enth~ilt die erlorderlichen Sonderbestimmungen bezüglich der Kundmachung \'on 
V erordnullgen. 

Zu § 136: 

Diese Bestimmung enthiilt die VollzugsklauscJn. 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem ein KOl11ll1unikationsgesetz erlassen wird 

Der Nationalrat hat beschlosscn: 

I nhaltsvcrzeichnis 

13umh:sgesetz betrerrend die Kommunikation (Kol11-
l1lunikationsgese!z-KIG) 

I. Ahschnitt 

Allgemeines 

~ I 

* 2 
~ 3 
~4 

2. Abschnitt 

Lcitungs- und \litbenutzungsrcchte 

~ 5 
* () 

~ R 
~9 

10 

~ 11 
~ 12 
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3. Abschnitt 

KOlllmunikationsdienste, Kommunikationsnetze 

~ 14 

~ 15 
~ 16 
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~ IR 
~ I<) 

* 20 
~ 21 
~22 

Entwurf 

Zweck 
Ausnahmen vom Anwendllngsbereich 
BegrilTsbestimmungen 
Ausnahmebewilligung 

LcilungsrcclJle 
Verfahren zur Einräu1l1ung von Leitungsrcehtcn. Ab­
geltung 
NutzlIngsrecht an durch Rccht gesicherten Leitungen 
oder Anlagen 
Mitbenutzungsrechte 
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Bundesgesetz betreffend die Kommunikation (Kommunikationsgesetz-KIG) 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

Zweck 

§ 1. (I) Zweck dieses Bundesgesetzes ist es, durch Förderung des Wettbewerbes im Bereich der e­
lektronischen Kommunikation die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit zuverlässigen, 
preiswerten, hochwertigen und innovativen Koml11unikationsdienstleistungen zu gewährleisten. 

(2) Durch Maßnahmen der Regulierung sollen folgende Ziele erreicht werden: 
I. SchalTung einer modernen elektronischen Kommunikationsinfrastruktur zur Förderung der 

Standortqualität <Iufhohem Niveau; 
2. Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfahigen Wettbewerbs bei der Bereitstellung 

von Kommunikationsnetzen und Komll1unikationsdienstcn durch 
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a) SichcrsteIlung größtmöglicher Vorteile in Bezug auf Auswahl, Preis und Qualit[jt für alk 
Nutzer; 

b) Verhinderung von \Vettbewerbsverzerrungen oder \Vettbewerbsbeschränkungen: 

c) Förderung effizienter Infi'astrukturinvcstitionen und Innovationen; 

d) Sicherstcllung einer effizienten Nutzung und Verwaltung von Frequenzen und Nummerie­
rungsressourcen; 

3. Förderung der Interessen der Bevölkerung durch 

a) Sicherstellung eines fliichendeckenden Universaldienstes; 

b) Schutz der Verbraucher insbesondere durch ein einfaches und kostengünstige;; Verfllhrell zur 
Beilegung von Streitigkeiten sowie ein hohes Datenschutznivcau; 

c) Bereitstellung von Informationen, insbesondere in Form von transparenten Entgelten und 
allgemeinen Geschänsbedingungen; 

dl Sichcrstellllng von !ntegritiit und Sicherheit von öftcntlichen KOl11l1lunikationsnetzen. 

(]) Die in Abs. 2 genannten Maßnahmen sind weitestgehend technologiencutral zu gestalten. 

(4) Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft Ulllge­
setzt: 

I. Richtlinie 2002/2\ lEG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikati­
onsnetze und -dienste (im folgendcn: Rahmenrichtlinie), ABI. Nr. L 108 \'om 24.4.2002 S. 33, 

2. Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnelze und -dienste 
(im folgenden: Gellehmigungsrichtlinie). ABI. Nr. L 108 vom 24.4.2002 S. 21. 

3. Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und NUlzerrcehtc bei elektronischen Kommuni­
kationsnetzen und -diensten (im folgenden: Universaldienstrichtlinie), ABI. Nr. L 10l-l vom 
24.4.2002 S. 51, und 

4 Richtlinie 2002/1 9/EG über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehö­
rigen Einrichtungen sO\vie deren Zusammenschaltung (im folgenden: Zugangsrichtlinie), ABl. 
Nr. L 108 VOI11 24.4.2002 S. 7. 

Ausnahmen \'om Anwendungsbereich 

§ 2. (I) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Funkanlagen und Telck0111l1lunikationsendeinrichtungcn, 
die ausschließlich Iltr Zwecke der Landesverteidigung errichtet und betrieben werden. Die Frequenwut­
zllng ist jedoch mit dem Blindesministeriul1l für Verkehr. Innovation und Technologie einvernehmlich 
festzusetzen. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Koml1lunikationseinrichtungen (wie insbesonderc Funkanla­
gen lind TelckoI1ll11unikationsendeinrichlullgen). die ausschließlich Iltr Zwecke der Fernmeldebehörden 
errichtet und betrieben werden. 

(3) Auf das Anbietcn von Komll1unikationsdiensten und das Betreiben \'on KOll1l1lunikationsnetzell 
findet die Gewerbeordnung 1994, BGB\. Nr. 1941\ 994, keine Anwendung. 

(4) Die Zuständigkeiten des Kartellgerichles. des Bundeskartcllanwaltes sowie der Wettbewerbs­
kommission bleiben unberührt. 

Begriffsbestimm LI ngen 

§ 3. 1111 Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet 

I. "Betreiber" ein Unternehmen, das ein ölTentliehes Kommunikationsnetz oder eme zugehörige 
Einrichtung bereitsteHt, oder zur Bereitstellung hiervon befugt ist; 

2. "Bereitstellung eines Kommunikationsnetzes" die Errichtung, den Betrieb, die Kontrolle oder das 
zur Vertligung stellen eines derartigen Netzes; 

3. "Betreiben eines KOllll11unikationsdienstes": das Ausüben der rechtlichen Kontrolle über die 
Gesamtheit der Funktionen, die zur Erbringung des jcweiligen Kommunikatiollsdicnstes notwen­
dig sind; 

4 ... Betreiben eines Komlllunikationsnetzcs": das Ausüben der rechtlichen und tatsächlichen Kon­
trolle über die Gesamtheit der Netzfunktionen. Betreiben eines KOl1lll1unikationsnetzes im Sinne 
dieses Gesetzes liegt nicht vor, wenn die Verbindung zu anderen öffentlichen KOll1l11unikations­
netzen ausschließlich über jene Schnittstellen erfolgt, die allgemein tlir den Teiinehmeranschillss 
Anwendung finden; 

5 ... Endnutzer" ein Nutzer, der keine öffentlichen KOl11mllnikationsnetze oder öffentlich zugängli­
chen Kommunikationsdienste bereitstellt; 
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6 ... Funkanlage" ein Erzeugnis oder ein wesentlicher Bauleil davon, der in dem für terrestri­
sche/satellilengcstützte FUllkkommunikation zugewiesenen Spektrum durch Ausstrahlung 
und/oder Empfang von Funkwellen kommunizieren kann; als FlInkanlagen gelten auch elektri­
sche Einrichtungen, deren Zweck es ist. mittels Funkwellen Funkkomlllunikation zu verhindern; 

7 . .J"unktechnische Störung" einen Störeffekt. der für das Funktionieren eines FUllknavigations­
dienstes oder anderer sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr darstellt oder einen Funkdienst, 
der im Einklang mit den geltenden gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Regelungen betrie: 
ben wird, anderweitig schwerwiegend beeinträchtigt, behindert oder wiederholt unterbricht; 

1'. "geografisch gcbundene Nummer" einc Nummer, bei der ein Teil der Ziffern folge einen geogra­
fischen Bezug enthält, der für die Leitwegbestimmung von Anrufen zum physichen Standort des 
Netzabschlusspunktes benutzt wird; 

9. "Kommllilikationsdiellst" eine gewerbliche Dienstleistung, die ganz oder überwiegend in der 
Übertragung von Signalen über KOl1ll1lllnikationsnelze besteht. Ausgenommen davon sind Diens-
11..', die Inhalte über Kommunikationsnetze lind -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kontrolle 
übcr sie ausüben. Ausgenommen davon sind weiters Dienste der Inlormalionsgesellschali im 
Sinne von ~ I Abs. I Z 2 des Notilikationsgesetzes, BGB\. I Nr. 183/1999, die nicht ganz oder 
überwiegend in der Überlragung von Signalen über Kommunikationsnetze bestehen; 

10. "Kol11munikationslinie" lInter- oder oberirdisdl geführte feste Übertragungswege (Koml1lunika­
tiollskabclanlagen) einschließlich dercn Zubehör wie Schalt-, Yerstärker- oder Yerzweigungsein­
richtungen. Masten lind Unterstützungen. Kabclschächte und Rohre; 

11 .. .Kommunikationsnetz" Übl..'rlragungssystemc und gegebenenlillls Vermittlungs- und Leitwegein­
richtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die elektronische Übel1ragung von Signalen über 
Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen, einschließlich 
Salcllilennetze, kste (Ieitungs- und paket\ennittelte. einschließlich Internet) und mobile telTest­
rische Netze, Strolllieitungssysteme. soweit sic zur Signalübertragung genutzt werden, unabhän­
gig von der Art der übcrtragenen InlormatiollclI, mit Ausnahme von Netzen für Hör- und rern­
sehfunk sowie Kabelfernsehnetze; 

12. "Mietleitungen" Einrichtungen, die transparente Übertragungskapazität zwischen Netzabschluss­
punkten zur Verfügung stellen, jedoch ohne Vermittlungsfunktionen, die der Benutzer selbst als 
Bestandteil des Mietleilungsangcbots steuern kann (on-demand switching); 

13. "Nelzabschlusspunkt" den physischen Punkt samt den entsprechenden technischen Spezifikatio­
nen, an dem einem Teilnehmer der Zugang zu einem ölTentliehen Kommunikationsnetz bereitge­
stellt wird; in Netzen. in denen eine Vermittlung oder Leitwegbestimmung erfolgt, wird der 
Netzabschlusspunkt anhand einer bestimmten Netzadressc bezeichnet. die mit der NUlllmer oder 
dem Namcn cines Teilnehmers verknüplt sein kann: 

14. "Nutzer" eine nalÜrliche oder juristische P<.:r~on, die einen ön~ntlich zugänglichen KOlllmunika­
tionsdienst in Anspruch nimmt oder beantragt; 

15 ... öffentliche Sprechstelle" ein der Allgemeinheit zur Verfügung stehendes Telefon, für dessen 
Nutzung als Zahlungsmittel unter anderem Münzen, Kredit-/Abbuchungskarten oder Guthaben­
karten, auch solche mit Einwahlcodc, verwendct werden können; 

16 ... öffentlicher Telc!ondienst" ein der Öffentlichkeit zur Verfligllng stehender Dienst für das Füh­
ren VOll Inlands- und Auslandsgesprächen und für Notrufe über eine oder mehrere Nummern in 
einem nationalen oder internationalen Telcfonnummernplan; 

17 . .,ölkntliches Kommunikationsnetz" ein elektronisches Kommunikationsnetz, das ganz oder 
überwiegend zur Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste 
dicnt; 

18 ... öfj~l1tliches Tclclonnetz" ein elektronisches Kommunikationsnetz, das zur Bereitstellung öf­
fentlich zugänglicher Telefondienste genutzt wird; es ermöglicht die Übertragung gesprochener 
Sprache zwischen Netzabschlusspunkten sowie andere Arten der Kommunikation wie Telefax­
und Datenübertragung; 

19. "öffentliches Telekommunikationsnetz" die öffentliche Tdckommunikationsinfrastruktur, mit 
der Signale zwischen dctinierten Netzabschlusspunkten über Draht, über Richtfunk, auf opti­
schem oder anderem elektromagnetischem Weg übertragen werden und die unter anderem für die 
Erbringung öllentlicher Telekommunikationsdienste genutzt wird; 

20. "Starkstromlcitungsmasten" Tragwerke samt Fundamenten, Erdungen, Isolatoren, Zubehör lind 
Armaturen, die zum Auflegcn von Leitungen oder Leitungssystemen mit einer Betriebsspannung 
von 110 kV oder mehr zur Fortleitung von elektrischer Energie dicnen; 
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21. "Teilnehmer" jede natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbieter ö!Tentlich zugängli­
cher elektronischer Koml1lunikatiollsdienste einen Vertrag über die Bereitstellung den1l1iger 
Dienste geschlossen hat; ~ ~ ~ 

22 ... Teilnehmeranschluss" die physische Verbindung, mit dem der Netzanschluss in den Riiumlich­
keiten des Teilnehmers an den Hauptverteilerknoten oder an eine gleichwertige Einrichtung im 
ksten ötTentlichcn Tclefonndz verbunden wird; 

23 ... Telckommunikationsdienst" eine gewerbliche Dienstleistung, die in der Übertragung und/oder 
Weiterleitung von Signalen auf Tclekol11l11unikationsnetzen besteht; nicht darunter fallt insbe­
sondere die Übertragung von Rundfunk und Fernsehrundfunk; 

24 ... Tclekomll1unikationsendeinrichtung" ,. ein die Kommunikation ennöglichendes Erzeugnis oder 
ein wesentlicher Bauteil davon, der lUr den mit jedwedem Mittel herzustellenden direkten oder 
indirekten Anschluss an Schni!lstelJen von öffentlichen Telekol11l11unikationsnetzen bestimmt ist; 

25 .. Zugang" die ausschließliche oder nicht ausschließliche Bereitstellung von Einrichtungen 
und!oder Diensten flir ein anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen, zur Erbringung 
elektronischer Kommunikationsdienste. Darunter fal1en unler anderem: Zugang zu Netzkompo­
nenten lind zugehörigen Einrichtungen, wozu auch der leste oder nicht !este Anschluss von Ein­
richtungen gehören kann (dies beinhaltet insbesonderc den Zugang ZUlll Teilnehmeranschluss 
sowie zu Einrichtungen und Diensten, dic crlorderlich sind, um Dienste über den Teilnehmeran­
schluss zu erbringcn); Zugang zu physischcn Infrastrukturen wie Gebäuden. Leitungen und Mas­
ten: Zugang zu einschlägigen Sonwaresy~tcmen, cinschließlich Systemen für die Betriebsunt<.:r­
stiitzung: Zugang zur NUl11mernul11setzung oder zu Systemen, die eine gleichwertige Funktion 
bieten; Zugang zu Fest- lind Mobill'unkndzen, insbesondere um Roaming zu ermöglichen; 

26. "zugehörige Einrichtungen" diejenigen mit einem Kommunikationsnetz und/oder einem Kom­
!1lunikationsdienst verbundenen Einrichtungen, welche die Bereitstellung VOll Diensten über die­
ses Netz und/oder diesen Dienst ennöglichetl und/oder unterstützen.< 

27. "Zusammenschaltlltlg" die physische und logische Verbindung öffentlicher Kommunikationsnel­
ze, die von dcmselben oder einem anderen Unternehmen genutzt werden. um Nutzern eines Un­
ternehmens die Kommunikation mit Nutzern desselben oder eines anderen Unternehmens oder 
den Zugang zu den von einem anderen Unternehmen angebotenen Diensten zu ennöglichcn. 
Dienste könncn von den beteiligten Parteien erbracht werden oder von anderen Parteien. dic Zu­
gang zum Netz haben. Zusaml11enschaltung ist ein Sondcrillil des Zugangs und wird zwischen 
Bctreibern öffentlicher Netze hergestellt. 

Ausnahmebewilligung 

§ 4. (I) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann auf Antrag die Errich­
tung und den Betrieb von FlInkanlagen zum Zweck dcr tcchnischen Erprobung bewilligen, wenn dagegen 
aus technischer Sicht keinc Bedenken bestehen, insbesondere wenn Störungen anderer Kommunikations­
einrichtungen nicht zu crwarten sind. Eine solche Bewilligung ist entsprechend zu belristen. 

(2) Vor Zuteilung von Frequenzen, die im FrequenznLltzungsplan (* 52 Abs. 2) auch für terrestri­
schen Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind sowie vor Änderungen dieser Zuteilungen 
ist die Zustimmung der KommAustria einzuholen. 

2. Abschnitt 

Lcitungs- und Mitbcnut~ungsrechte 

Leitungsrechte 

§ 5. (I) Leitungsrechte umfassen unbeschadet der nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu erfUl­
lenden Verpflichtungen das Recht 

I. zur Errichtung, zur Erweiterung und zur Erhaltung von KOllllllunikationslinien im Luftraum oder 
unter der Erde, 

2. zur Anbringung und Erhaltung von Leitungsstützpunkten, Vermittlungseinrichtungen lind sonsti-
gen Leitungsobjekten lind anderem Zubehör, 

3. zur Einl1ihrung von Kabelleitungen in Gebäuden lind sonstigen Baulichkeiten, 
4. zum Betrieb der ullter Z I, 2 und 3 angeführten Anlagen sowie 

5. zur Ausästung, worunter das Beseitigen von hinderlichen Baulllpflanzungen und das Fällen ein­
zelner Bäume verstanden wird, sowie zur Vomahme von Durchschlägen durch Waldungen. 
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(2) Den mit der Errichtung und Erhaltung der unlcr Abs. I Z 1,.2 oder 3 angeführten Anlagen betrau­
ten lkdiellsteten ist das Betreten des Inneren von Gebäuden, dringende Notnme ausgenommen, nur bei 
TagcsLcit und nach vorheriger Anllleidung bei dem Hauseigenlümer oder dessen Vertreter und nur inso­
\\eil gestaltet. als es andere gesetzliche Vorschriften nicht verbieten. 

(3") lktreiber eines Kommunikationsnetzes sind berechtigt, Leitungsrechte an öffentlichem Gut, wie 
Straßen. Fußwege, öffentliche Plätze und den darüber liegenden Luftraum, ausgenommen das ölTentliehe 
Wassergut, unentgeltlich und ohne gesonderte Bewilligung naeh diesem Gesetz in Anspruch zu nehmen. 
L'1H:lllgcltlichkcit im Sinne dieser Bestimmung betrirn nicht die bereits 3m I. August 1997 bestanden 
habenden rechtlichen Grundlagen der Einhebung von Abgaben. 

(4) Ektreiber eines ölTentliehen Kommunikatiül1snetzes sind berechtigt, Leitungsrechte an privaten 
Lieg<:nscharten in Anspruch zu nehmen, wenn 

I. die widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes durch die Nutzung nicht oder nur unwe­
sentlich dauernd eingeschränkt wird lind wenn 

., a) sich aur einem Grundstück keine dureh <:in Recht gesicherte Leitung oder Anlage befindet 
oder 
b) sich auf einem Grundstück eine durch ein Recht gesicherte Leitung oder Anlage befindet, 

welche j<:düeh nicht im Eigentum desjenigen stcht, welcher das Grundstück in Anspruch neh­
men möchte, lind die Mitbellutzung der bestehenden Leitung oder Anlage nicht möglich oder 
tun lieh ist. 

(5) Der Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigie einer gemäß Abs. 4 belasteten Liegenschaft ist 
dureh eine einmalige Abgeltung zu cntschädigcn, sofern ein physischer Eingriff in das Grundstück er­
rolgt. 

Verfahren zur Einräumung .-on Leitungsrechten, Abgeltung 

§ 6. (I) 13erechtigte gemäß ~ 5 Abs. 3 haben ihre Vorgangsweise bei der Ausübung dieser Rechte mit 
den Eigentümern oder Nutzungberechtigten der betroffenen Grundstücke abzustimmen. 

(2) Werden Leitungsreehte an privaten Liegenschaften geltend gemacht, so hat der Leitungsberech­
tiglL' den Eigentümern crforderIichcnj~lIls unter 13eigabe einer Planskizze die auf ihren Liegenschaften 
beabsichtigten Herstellungen bekannt zu geben. Bestehen auf den in Anspruch genommenen 
Liegenschaften andere Anlagen, so ist gegenüber ihren Unternehmern in gleicher Weise vorzugehen. 

(3) Kommt zwischen dem Verptlichteten und dem Berechtigten eine Vereinbarung über das Lei­
tungsrccht an privaten Liegenschaflen oder über die einmalige Abgeltung binnen einer Frist von sechs 
Woehen ab Einlangen der Nachfrage nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die Fernmeldebehörde zur 
Entscheidung anrufen. 

(4) 13is zur Rechtskraft der Entscheidung über das Leitungsrecht darf der Bau der beabsichtigten An-
lage nicht in Angrirr genommen werden. ~ ~ ~ 

(5) Die Höhe der Abgeltung ist auf Grund der Schätzung eines beeidetcn Sachverständigen zu 
bestimmen. Die Kosten für die dem SachversUindigen zustehenden Gebühren sind vom Leitungsberech­
tigten zu tragen. Diese Kosten können in angemessenem Verhältnis geteilt werden, wenn dies der OBillig­
kcitD entspricht. 

(ö) .lcde der Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die Abgeltung bestimmenden Be­
sch,'idcs die Festsetzung des Betrages bei jenem Bezirksgericht begehren, in dessen Sprengel sich der 
Gegenstand des NUlzungsrechtes belindet. Der Bescheid der Behörde tritt hinsichtlich des Ausspruchs 
üb.:r die Abgcltung mit Anrufung des Gerichtes außer Krall. Der Antrag an das Gericht auf Festsetzung 
der Abgeltung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

Nutzungsrecht an durch Recht gesicherten Leitungen oder Anlagen 

§ 7. (I) Wird auf einem Grundstück eine durch Recht genutzte Leitung oder Anlage vom Inhaber 
auch für Kommunikationslinien genutzt, ist vom Eigentümer des Grundstücks auch die Errichtung, der 
Betrieb, die Erweiterung oder die Erneuerung dieser Kommunikationslinien zu dulden, wenn dadurch die 
widmungsgcmäße Verwendung des Grundstückes nicht dauerhaft zusätzlich eingeschränkt wird. 

(2) Dcm Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigten einer gemäß Abs. I belasteten Liegenschaft ist 
eine einmalige angemessene Entschädigung zu zahlen, sofern ein physischer EingrifT in das Grundstück 
vorgenommen wurde. 

(3) Kommt zwischen dem Verpl1iehtelen Lind dem Berechtigten eine Vereinbarung über das Nut­
ZLll1gsrecht oder über die einmalige Entschädigung binnen einer Frist von sechs Wochen ab Einlangen der 
Nachfrage nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbchörde zur Entscheidung anrufen. 
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(4) Die Regulierungsbehörde hat nach Anhörung der Beteiligten innerhalb einer Frist von sechs Wo­
chell, beginnend mit der Anrufung, über die Anordnung der Mitbenutzung zu entscheiden. Die Regulie­
rungsbehörde kann das VerJilhren tim längstens vier \\fochen verlängern. Die Anordnung ersetzt eine zu 
treffende Vereinbarung. 

Mitbenutzungsrechte 

§ So (I) \Ver ein Wegerecht nach anderen Bundesgesetzen oder wer ein Leitungsrechtnach * 5 oder 
ein Recht nach * 7 oder * 13 dieses Bundesgesetzes in Anspruch genommen hat, IllUSS insoweit die M it­
benutzung der auf Grund dieser Rechte errichteten Komll1unikationslinien oder von Teilen davon gestat­
ten. sokrn die Inanspruchnahme von ölTentliehem Gut nicht möglich oder untunlich ist, und die Mitbc­
lllllZllllg für den Inhaber der Kommunikationslinie wirtschaftlich zUlllutbar und technisch vertretbar ist. 

(2) Eigentümer oder sonst Nutzllngsberechtigte eines Antennentragemastes oder eines Starkstrom lei­
tungsm<lstes müssen d..:ssen Mitbenutzung dureh Betreiber eines öffentlichen KomInunikationsnetzes. 
durch Feuerwehren, Rettungsdienste sowie Sicherheitsbehörden gestalten, sofern dies technisch, insbe­
sondere I"rcqucnztechnisch möglich ist. Aus diesem Grund erforderliche technische Änderungen hat der 
Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigte durchzuHihren oder durchtlihren zu lassen. wenn es sich um 
~erin~lüL!ige Änderungen handelt lind der Mitbenulzungswerber die Kosten dafür übernimmt. Das Recht 
~ur ~1itb~l~utzung beil7haltet auch die Mitbenutzung dc~ für den Betrieb notwcndigen Infrastruktur. Der 
Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigte darf seinc Verrügungsgewalt über die Anlagc nicht zu Un­
gUlls!ell des Mi/benutzers allsüben. 

(.') Befindet sich auf einem Grundstück eine Einrichtung, deren Eigentümer oder sonst Nlitzungsbe­
rechtigter gemäß Abs. I oder 2 verrllichtet ist, Mitbenutzllng zu gestatten, ist auch diese Mitbenutzung 
vom Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigten des Grundstlicks zu dulden, wenn dadurch die wid­
I11l1llgsgemiiße Verwendung des Grundstückes nicht dauerhati zusätzlich einge:;ehränkt wird. Falls durch 
diese zus[itzliche Mitbenutzung eine vermehrte physische Beanspruchung des Grundstückes nicht zwei­
felsfre; ausgeschlossen werden kann, hat der Eigentümer oder Nutzullgsberechtigtc des Grundstückes ein 
Zustimmungsrecht. 

(4) Der durch ein Mitbenutzungsrecht Belastete ist durch einen angemcssencn geldwerten Ausgleich 
zu entschädigen. Dabei sind jedenf~dls die Kosten für die Errichtung, einschließlich der Kosten der Ak­
quisition, sowie die laufenden Betriebskosten der mitbenutzten Anlage angemcssen zu berücksichtigen. 

Verfahren zur Einräumung von Mitbenutzungsrechten 

§ 9. (I) Jeder gemäß * 8 Abs. I Verpflichtete muss Betreibern eines Kommunikationsnetzes aur 
Naehfi'age ein Angebot zur Mitbenutzung abgcben . .Jeder gemäß ~ 8 Abs. 2 VerpJlichtete muss Betrei­
bern eines ölTentlichen Kommunikationsnetzes sowie Feuen.vehren, Rettungsdiensten und Sicherheitsbe­
hörden auf Naehti-age ein Angebot zur Mitbenutzung abgeben. Alle Beteiligten haben hiebci das Ziel 
anzustreben. Mitbenutzung zu ermöglichen und zu erleichtern. 

(2) ~ 7 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß. 

(3) Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes sind verpllichtet, Rahmenvercinbarungen Ilir 
die Mitbenutzung der von ihnen genutzten Alltellllelltragemastell zu erstellen. 

(4) RahmenvereinbarungeIl gemäß Abs. 3 lind Vereinbarungen über Mitbenutzungsrechte gemäß * 8 
sind der Regulierungsbehörde schriftlich vorzulegen; sie werden von dieser veröffentlicht. 

Ausiibung \'on Rechten nach den §§ 5, 7, und 8, Ausästungen, Verlegung in den Boden 

§ 10. (I) Bei Ausübung von Rechten nach den ** 5, 7 und 8 ist mit tunIichster Schonung der benütz­
ten Liegenschanen, der in Anspruch genommenen Anlagen LInd der Rechte Dritter sowie in möglichst 
wenig belästigender Weise vorzugehen. Insbesondere hat der Berechtigte während der Ausfiihrung der 
Arbeiten auf seine Kosten für die tunlichste Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauches der 
benützten Liegenschall und der in Anspruch genommenen Anlagen zu sorgen und nach Beendigung der 
Arbeiten schleunigst einen klaglosen Zustand herzustellen. Auch ist auf andere bestehende oder geneh­
migte Arbeiten Rücksicht zu nehmen. 

(2) Ausästullgen können nur in dem für die Errichtung, En.veiterung und Erhaltung der in ~ 5 Abs. I 
Z I, 2 oder 3 angeführten Anlagen und zur Venneidung von Betriebsstörungen unumgänglich notwendi­
gen Umfange beansprucht werden. Durchschläge durch geschlossene Waldungen können von dem Be­
rechtigten nur verlangt werden, wenn sieh keine andere wirtschaftliche Möglichkeit der LeitungsHihnmg 
ergibt und die Erhaltung lind forstgemäße Bewirtschaftung des Waldes dadurch nicht gefahrdet wird. 

(J) Die Ausästungen und Durchschläge sind, insoweit zwischen den Beteiligten nicht ein Überein­
kommen zustande kommt, auf Auflürderung des Berechtigten vom Belasteten (Verwaltung des benützten 
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öffentlichen Gutes oder Eigentümer der benützten privaten Liegenschaft) in angemessener Frist vorzu­
nehmen; bei Versäumnis der Frist oder bei Gefahr im Verzuge kann die Ausästung vom Berechtigten 
durchgellihrt werden. 

(4) Die Kosten der Ausästung und der Vornahme von Durchschlägen sind vom Berechtigten zu tra-

(:') Die Berechtigten sind mil Ausnahme des Falles gemäß ~ 7 vcrpllichtet, nach Maßgabe der tech­
nischen l'vtöglichkeiten und unter Abwiigung der wirtschaftlichen Bedingungen ihre Kommunikationsli­
ni<.'l1 in den Bodl'1l zu verlegen, wenn sich der Grundeigentümer (Nutzungsberechtigte) gegen eine Verle­
gung im Luftraum über seinem Grund ausspricht. 

Verfügungsrecht der Belasteten 

§ 11. (I) Durch die Rechte nach den §§ 5, 7 und 8 werden die Belasteten in der freien Verfügung ü­
b.:r ihre Liegenschaften und Anlagen (Veränderung, Verbauung, Einbauten oder andere Maßnahmen, die 
die Inanspruchnahme der Liegenschaft oder Anlagen nach §§ 5, 7 oder 8 unzulässig erscheinen lassen) 
nicht bdlillckrl. Erfordel1 eine solche Verl1igung die Entfernung oder Änderung einer Anlage des Berech­
tigten oder kann eine solche dadurch beschädigt werden, so hat der Belastete den Berechtigten in ange­
m<:s~ener frist vor Beginn der Arbeiten hievon zu verständigen. Ocr Berechtigte hat rechtzeitig die erfor­
derlichen Vorkehrungen, gegebenenf~llls auch die Entfernung oder Verlegung seiner Anlage auf eigene 
Kosten durchzull"ilm:n. 

(2) Wurde die Anzeige durch Verschulden des Anzeigepf1ichligen nicht rechtzeitig erstattelund der 
Bc;;tand oder B..:trieb d..:r Anlage durch die Maßnahmen des Anzeig..:pllichtigen geschädigt, so ist dieser 
zum Schadenersatz verpflichtet. 

(:I) Der Belastete ist ferner zum Schadenersatz verpflichtet, wenn cr vorsätzlich durch eine unrichtige 
Anzeige die Entfernung oder Verlegung einer Anlage herbeigeführt hat oder wenn der Berechtigt..: binnen 
zweier Wochen nach Empfang der Anzeige eine andere Ausführung der beabsichtigten Veränderung, bei 
der die AI1I~.ge ohm: Beeinträchtigung des angestrebten Zweckes hätte unverändert bleiben können, unter 
Anbot der Ubernahme alltalliger Mehrkosten, die dem Belasteten erwachsen wären, vorgeschlagen hat 
und der Belastete darauf ohne triftigen Grund nicht eingegangen ist. 

(4) Zur Entscheidung über derartige Schadcllcrsatzansprüche sind die orden!lichen Gerichte zustän-
dig. 

Übergang \'on Rechten nach den §§ 5,7 und 8 

§ 12. (I) R..:chten nach den *~ 5. 7 und 8 gehen samt den mit ihnen verbundenen Verpllichtungen 
kraft Gesetzes auf den jeweiligen Rechtsnachfolger im Eigentum des Kommunikationsnetzes, der Kom­
munikationseinrichtung oder der KOllll11unikationslinie über. 

(2) Sie sind gegen jeden Besitzer der in Anspruch genommenen Liegensehal1 oder Anlage wirksam. 

(3) Die Leilungsreehte bilden keinen Gegenstand grundbücherlicher Eintragung, ihre Ausübung be­
gründet keinen Ersitzungs- oder Verjührllngstitcl. 

(4) Unbesehadet sonst erforderlicher Bewilligungen und Genehmigungen ist der Betreiber eines öf­
fentlichen KOl1lmunikatiol1snetzes berechtigt, die ihm aus dieser Duldlll1gspflicht erwachsenen Rechte 
ganz oder tei lweise dritteil Personen ZUIll Bl'trieb dieses Komlllunikatiollsnetzes zu übertragen. 

Enteignung 

§ 13. (J J Liegt die Errichtung einer KOllllllunikatiollslinie oder einer öftentlicl1en Sprechstelle im öf­
fentlichen Interesse und Ilihrt die Inanspruchnahme der Rechte nach §§ 5, 7 oder 8 nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigen Mitteln zum Ziel, ist eine Enteignung zulässig. 

(2) Die Errichtung einer Kommunikationslinie oder einer öffentlichen Sprechstelle durch den Betrei­
ber eines ölTentlichen Koml11unikationsnetzes gilt jedenfalls als im öffentlichen Interesse gelegen. 

(3) Bei der Enteignung hat das jeweils gelindeste Mittel Anwendung zu finden. Wird durch die Ent­
eignung die widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes unmöglich oder unzu111utbar, ist auf Ver­
langen des Grundstückseigentümers die zu belastende Grundfläche gegen angemessene Entschädigung in 
das Eigentulll des Enteignungsberechtigten zu übertragen. 

(4) \Vürdc durch die Enteignung eines Teiles eines Grundstückes dieses für den EigenWille!" die 
zweck müßig..: Benützbarkeit verlieren, so ist auf sein Verlangen das ganze Grundstück abzulösen. 

(5) Für die Durchführung der Enteignung und die Bemessung der vom Enteignungsberechtigten zu 
leistenden Entschädigung sind von der Regulierungsbehörde die Bestimmungen des Bundesstraßengeset­
zes 1971, BGBI. Nr. 286/1971, sinngemäß anzuwenden. Zur Enteignung von Liegenschaften, die dem 
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örknllich<.:n Eiscnbahn- oder Luftv<.:rkehr dienen, ist die Zustimmung der Eisenbahn- oder Lutitahrtbe­
hörde erlorderlich. 

3. Abschnitt 

Kommunikationsdienste, Kommunikationsnetze 
Bereitstellung von Kommunikationsnetzen und -diensten 

§ l-t .. kderl11ann ist berechtigt. Kommunikationsnetz<.: und -dienste unter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen bereit zu stellen. 

Anzeigepflicht 

§ 15. (!) Die beabsichtigte Bereitstellung eines Kommunikationsnetze,; oder -dienst<.:s sowi<.: Ände­
rungen d<.:s Betriebes und dessen Einstellung sind vor Betri<.:bsaufnahme, Änderung oder Einstellung der 
Reguli .... rungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen lind insbesondere lolgende Angab .... n zu enthalten: 
I. Name und Anschrill des Bereitstellers. 
2. gegebenenfalls Rechtsform des Unternehmcns, 

3. Kurzbeschreibung des Nctz<.:s oder Dienst<.:s, wobei öffcntliche Dienste als solehe zu bezeichnen 
sind. 

4. voraussichtlicher Termin der Autilahme, Änderung oder Einstellung des Dienstes. 

(3) Die Regulierungsbehörde stdlt binnen einer Woche ab Einlangen der vollständigen Anzeige ein<.: 
Bestatigung über die <.:rfolgte Anzeige aus. In dieser Bestätigung ist auch auf die sich aus diesem Bundes­
gesetz ergebenden Rechte lind Pllichtell hinzll\\'cis<.:n. 

(4) Bestcht für die Regulierung~behörde aur Grund dcr vollständig eingebrachten Anzeige Grund zur 
Annahme, dass kein Bereitstellen eines Kommunikationsnetzes oder -dienstes vorliegt, hat sie dies binnen 
<.:iner Woche dem Anzeiger mitzuteilen und weitere Ermittlungen durchzul1ihren. Ergibt das weitere Er­
mittlungsvcrfahren, dass kein Bereitstellen eines KOIllI1l11nikationsnetzes oder -dienstes vorliegt. ist dies 
hinnen vier Woehen ah Einlangen def vollständigen Anzeige mit Bescheid festzustellen. Anderenl~llls ist 
ein<.: B<.:stätigung gemäß Abs. 3 auszustellen. 

(5) Die Reguliefllngsbehörde hat die gemäß Abs. 3 ausgestellten Bestätigung<.:n sowie die gemäß 
Abs.4 erlassenen Bescheide zu verölTentliehen. 

Errichtung und Betrieb "on KommunikationsnetzeIl 

§ 16. (I) Die Errichtung und der Betrieb von Infrastfuktufeinrichtungen und KOllllllunikationsnetz<.:n 
ist bewilligungslj·ei. Die Bestiml1lung<.:n über die Nutzung von Frequenzen lind KOl11l11unikationsparame­
tern sowi<.: über die Einhaltung der technischen Anlorderungen sowie der SchniHstellenbesehreibungen 
VOll Funkanlagen und Telekol11l11unikationselldeinriehtungen bleiben unberührt. 

(2) Inlj'astruktureinrichtungen und Kommunikationsnetze, die zur Zusammenschaltung mit ölTentli­
ehcn KOl1ll11unikalionsnelzen oder zur Erbringung eines öffentlichen KOll1ll1l1l1ikationsdienstes bestimmt 
sind. müssen in ihrem AuJbau und ihrer Funktio;;'weise den anerkannten Regeln der Technik betreffend 
die ~ 

1. Sicherheit des Netzbetriebes, 
2. Aufrechterhaltung der Netzintegrität, 
3. Interoperabilität von Diensten und 
4. Einhaltung der gemäß * 5 des Bundesgesetzes über Funkanlagen und Telekol11munikationsend­

einrichtungen, 13GB!. I Nr. 134/200 I, (FTEG) veröffentlichten Schnittstellenbeschreibungen 
entspreehcn. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann, dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechend und unter Bedachtnahme auf die relevanten internationalen Vorschriften, durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen über die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der 
Nctzintcgrität und die Illteroperabilität von Diensten festlegen. 

(4) Ocr Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend die Maßnahmen bestimmen, die erforder­
lich sind, um auch in Fällen höherer Gewalt die Verfiigbarkeit von öffentlichen Telefonfestnetzen und 
von örrcntlichen Telefondiensten an festen Standorten sicherzustellen. 
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Dienstequalität 

§ 17. (!) Ocr Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann mit Verordnung Quali­
tiib\.;ritcricn für Betreiber öffentlicher Kommunikationsdienste festlegen. Dabei \.;önnen insbesondere die 
in der Verordnung gemäß ~ '27 geregelten Parameter, Dclinitionen lind Messverfahren herangezogen 
werdcn. In dieser Verordnung \.;önnen auch die näheren Bestimmungen über Fonn, Umfang, Inhalt und· 
Zeitrahmen dcr Bekanlltgabe ~und der Veröffentlichung festgesetzt ;erden. Dabei ist auf die relevanten 
BC~lilllll1ungcn dcr Europäischen Gemeinschaften. dcn Stand der Technik, die wirtschaftlichen Gegeben­
hcit<:n sowie darauf Bedacht zu nehmen. dass dic Informationen vergleichbar. im Umfang angemessen 
und a\.;lucll sind und dem Endnutzer dienen. 

(2) Betreibcr, die längcr als 18 Monate öffentliche Telelondienste erbracht haben, haben die von ih­
nen c·rreichten Leistungsk~nndaten hinsichtlich der in einer Verordnung nach Abs. I festgesetzten Krite­
riell der Regulierungsbehörde auf deren Anforderung bekannt zu geben und zu veröffentlichen. 

(3) Die ReguliefUngsbehönlc ist berechtigt, unabhängige Überprüfungen der Leistungskennwerte zu 
La~tell dcs Betreibers durchführen zu lassen, um die Richtigkeit lind Vergleichbarkeit der bereitgestellten 
InflJrlnHtioll übelllrUkn zu können. 

Teilnehmervcrzeichnis lind Auskunftsdicnst 

§ 18. (I) Betreiber eines öffentlichen Telefondienstes haben 
I. ein auf aktuellem Stand zu haltendes Verzeichnis ihrer Teilnehmcr zu führen, welches in ge­

druckter Form (Buch), als telefonischer Auskunftsdienst, als elektronischer Datenträger oder in 
einer andercn technischen KOll1l11l1nikationsfönn gestaltet sein kann und jedenfalls die nach ~ 69 
Abs. J crmittelten Daten zu enthalten haI. 

., einen tele Ionischen Auskllnftsdienst über den Inhalt ihres TeilnehmerverLeichnisses einschließ­
lich der Teilnehmerv,'ünschc nach ~ 69 Abs. 6 zu unterhalten, wobei dieser Bestimmung auch 
dann entsprochcn wird, wenn der Erbringer gewährleistet, dass ein andcrcr telefonischer Aus­
kunllsdienst diese Auskünl1c erteilt, 

3. ihren Teilnchmem Zugang zu telefonischen Auskunftsdiensten anderer Erbringer und zum tele­
Ionischen Auskunftsdienst im Sinn des ~ 28 Abs. 2 zu gewähren, 

4. ihr Teilnehmcrverzeichnis mit den Daten gemäß * 69 Abs. 3 samt alWiIIigen Teilnehmerwün­
schen nach ~ 69 Abs. 4 auf Anforderung der Regulierungsbehörde dieser kostenlos in einer von 
ihr zu bestimmenden ronn zur Verfügung zu stellen 

5. auf Nachfrage von anderen Bercitstellcrn eines öffentlichen Tclefondienstcs sowie von Heraus­
gebern betreiberlibergreilcnder Teilnehmerverzeichnisse oder betreiberübergreifender Aus­
kunftsdienste diesen ihr Teilnehmerverzeichnis mit den Daten nach ~ 69 Abs. 3 sowie allf1illigen 
Teilnchmel"\vünschcn gemiiß ~ 69 Abs. 6 online oder zumindest wöchentlich in elektronisch les­
barer Form gegen kostenorientiertes Entgelt zur Vcrrngung zu stellen. 

6. den Zugang zu Vermittlungs- und Hilfsdiensten zur Verfügung zu stellen. 

(2) Kommt zwischen dem Betreiber und den in Abs. I Z 5 Berechtigten eine Vereinbarung über das 
zur Verfügung stellen der Daten im Ausmaß des § 69 Abs. 3 und 5 binnen einer Frist von sechs Wochen 
ab dem Einlangen der Nachfrage nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbehörde 
anrulen. Diese entscheidet nach Anhörung der Bcteiligten innerhalb einer Frist von zehn Wochen, begin­
nend mit der Anrufung. Eine Anordnung ersetzt eine zu treffende Vereinbanmg. 

(3) Soweit ein Teilnehmer wünscht, dass die Eintragung der ihn betreffenden Daten in das Teilneh­
merverzcichnis zu unterbleiben hat, dürfen diese Daten auch nicht an Dritte weitergeben werden. 

Zusätzliche Dienstemerkmale 

§ 19. Betreiber eines ölTentlichen Telefonnetzes haben Endnutzern Mehrfrequenzwahlverfahren so­
wie die Anzeige der Rufnummer zur VerfUgung zu stellen soweit dies technisch durchführbar ist. 

Notrufe 

§ 20. (I) Betreiber eines öffentlichen Telefonnetzes oder -dienstes haben die Herstellung der Ver­
bindung zu allen Notrufnutllmern zu gewährleisten. 

(2) Betreibcr eines öffentlichen Telefondienstes haben ruf Endnutzer die kostenlose Verbindung zu 
allen Notrufnummern zu gewährleisten. 

Getrennte Rechnungsführung, Finanzberichte 

§ 21. (I) Betreiber von öffentlichen Koml11unikationsnetzen oder -diensten, die 
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I. innerhalb des Gebietes des Europäischen Wirtschansrau!l1s besonden:: oder ausschließliche Rech­
te für die Erbringung von Diensten in anderen Sektoren innehaben und 

2. deren Jahresumsatz aus der Bereitstellul1!.; von Kommunikationsnetzen und -diensten im Bundes-
gebiet mindestens € 50 Mio. betriigt. ~ 

sind \ erpllielJtC"t, über die Täligkcil<:11 im Zusammenhang mit dcr Bereitstellung von Kommunikalions­
nclD.:n oder -diensten in jenem Umrang getn:nnt Buch zu führ<:n. der erforderlich wäre, wenn sie von 
rechtlich unabhängigen Unternehmen ausgeübt würden. Dabei sind alle Kosten- und Einnahmensb<:stand­
teik dieser Tätigkeiten mit den entsprechenden Berechnungsgnmdlagcn und detaillierten Zurechnungs­
mclhoden, einschließlich einer detaillierten Aufschlüssclung des Anlagevermögens und der strukturbe­
dingten Kosten, offen zu legen. 

(2) Bctreiber von öffentlichen Koml1lunikalionsnetzen oder -diensten. die nicht nach anderen gesetz­
lichen Vorschrillen oder Vorschrilien der Europiiischcn Gelllcinschall v~I1)llichtel sind, ihre fin:lIlzbe­
richte einer unabhängigen Rechnungsprüfung zu unterziehen, haben der Regulierungsbehörde naeh Auf­
forderung ihre Finanzberichte zu übcrmillcln. Dic Regulierungsbehörde ist ermächtigt, diese Berichte zu 
überprüICn Lind das Ergebnis zu verörrcntlichcn. Die Rechnungsprüfung erfolgt nach l'vlaßgabe der cin­
schliigigclI gcsetzlichen oder gCllleinsclHltisrcchllichclI Vorschritkn. 

Interoperabilität 

§ 22. Betreiber öffentlicher TeIcfonnetze oder -dienste haben 

I. Interoperabilität zwischen den Teilnehmern aller Netze herzustellen . 

.., Interoperabilitiil auch flir Anrufe in den europäischen Telefonnul1lmemraull1 sicherzustellen, 

3. im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeit<:n die Interoperabilität auch für An­
fufe zu geografisch nicht gebundenen Rufhummern aus anderen Mitgliedstaaten sicherzustellen, sofern 
der gerurcne Teilnehmer nicht Anrufe aus bestimmten geografischen Gebieten aus wirtschanlichen Grün­
den eingeschränkt hat. 

Nummern iibel·tragbarkeit 

§ 23. (I) Betreiber ölkntlicher Telclondienste haben sicherzustellen, dass ihren Teilnehmern die 
Möglichkeit des Wechsels des Telclondiensteanbielers unter Beibehaltung der Rufnummem ohne Ande­
rlIng der für den betreffenden Rulillllllmernbereich spezifischen Nutzllllgsart und bei geografisch gebun­
denen RullH1mmern die Möglichkeit des Wechsels des Standortes innerhalb des für den Nummernbereicb 
fcstgekgten geografischen Gebietes eingeräumt wird. 

(2) Entgelte fiir Zusal11l11enSchaltllng im Zusammenhang mit der Nllll1mernübertragbarkeit sind kos­
lenol'ientiert zu vereinbaren. Das die Nummer abgebende Unternehmen darf vom ponierenden Teilneh­
mer kein Entgelt rur die Übertragung der Nummer verlangen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation Lind Technologie kann durch Verordnung die nähe­
ren Bestimmungen betreffend die Übertragung von Nummern zwischen Mobilfunknetzen festzusetzen. 
Dabei i~t insbesondere auf internationale Vereinbarungen, die technischen Möglichkeiten sowie die Ge-
währleistung von Tarirtransparenz Bedacht zu nehmen~ ~ 

Tarift.-ansparcnz 

§ 24. (I) Der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie kann mit Verordnung die nii­
heren Bestimmungen festlegen über 

I. Entgelte. die für das Erbringen von Diensten in Rufnul11l11ernbereiehen mit geregelten Tarifober­
grenzen verrechnet werden dürfen, sowie 

2. über Verpllichtungen zur Information von Anrufern über die anfallenden Entgelte. 

Dabei ist auf die schutzwürdigen Interessen von Endnutzern, auf die technischen Möglichkeiten so­
wie darauf Bedacht zu nehmen, dass Endnutzer ihre Ausgaben steuem können. 

(2) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die näheren Bestimmungen über eine transparen­
te und den erforderlichen Schutz der Nulzer beachtende Erbringung VOll Mehrwertdiensten festlegen. 
Hierbei können insbesondere Zugangskontrollen hinsichtlich bestimmter Nutzergruppen, Bestimmungen 
hinsichtlich der Bewerbung, Zeitbeschränkungen bei Verbindungen zu Mehrwerldiensten sowie Entgelt­
informationen, sofern sie über die in einer Verordnung gemäß Abs. I geregelten Inhalte hinausgehen, 
festgesetzt werden. Dabei ist insbesondere auf die schutzwlirdigen Interessen VOll Endllutzern. auf die 
technischen Möglichkeiten sowie darauf Bedacht zu nehmen, dass Endnutzer ihre Ausgaben steuern kön­
nen. 

13 

356/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)32 von 159

www.parlament.gv.at



Geschäftsbedingungen und Entgelte 

§ 25. tl) Betreiber von K0l11munikationsnetzen oder -diensten haben Allgemeine Geschäftsbedin­
gungen zu erlassen, in welchen auch die angebotenen Dienste beschrieben werden, sowie die dafur vorge­
,;ehenen Entgdlbestimmungen festzulegen. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Entgeltbestiml11ungen 
sind der Regulierungsbehörde vor Aufnahme des Dienstes anzuzeigen und in geeigneter Fonn kundzu­
machen. 

(2) Anderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Entgeltbestimmungen sind vor ihrer 
Wirksamkeit in geeigneter form kundzumachen und der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Für nicht 
ausschließlich begünstigende Anderungen für den Teilnehmcr gill eine Kundmachungs- und Anzeigefrist 
Hlll L\\ L'i Monaten. 

(3) Der wesentliche Inhalt der nicht ausschließlich begünstigenden Anderlmgcn ist dem Teilnehmer 
in geeigneter form. etwa durch Aufdruck auf einer periodisch erstellten Rechnung, mitzuteilen. Gleich­
zeitig i,t darauf hinzuweisen. dass der Teilnehmer berecllligt ist, innerhalb von vier Wochen ab dem Zeit­
punkt. ab dem er von den Änderungen Kenntnis erlangt. berechtigt ist, den Vertrag kostenlos zu kLindi-
gen. 

(.t) Allgemeine GeschMtsbedingungen zwischen l3etreibem von Kommunikationsdiensten und End­
nuLLern haben zumindest zu enthalten: 

I. Name und Anschrifi des l3etreibers; 

") Dienstebeschreibung; dazu gehören zumindest die angebotenen Dienste, die angebotene Qualität 
der Dienste, die Frist bis zum erstmaligen Anschluss bzw. zur erstmaligen Freischaltung sowie 
die Arten der angebotenen Wartungsdienste; 

:;. Vertragslaufzeit. Bedingungen tlir eine VerHingenmg und Beendigung der Diensteerbringung 
und des Vcrtragsverhültnisses; 

4. Entschädigungs- lind ErstaUungsregclungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten 
Dicnstqualitiit; 

5. Hinweis auf die Möglichkeit der Einleitung eines Streitschlichtungsverfahrens nach § 73 oder 
eines Streitbeilcgungsverfahrcns nach ~ 1 n TKG sowie eine Kurzbeschreibung derselben; 

6. Bestimmungen über die Intervalle der periodischen Rechnungslegung, die drei Monate nicht 
überschreiten dürten; 

7. Informationen über das Bestehen der einheitlichen europäischen Notrufnummer I! 2. 

(5) Entgeltbestimll1ungen haben zumindest zu enthalten: 
I. Einzelheiten über einmalige, regell11iißig wiederkehrende lind variable Entgelte einschließlich des 

Beginn- und Endzeilpunkts der Tarifierung von Verbindungen und sowie die Art der Tarifierung, 
2. die Angabe, wie vom Endnutzer Informationen über derzeit angebotene Entgelte des Anbieters 

eingeholt \verden können, 
3. allfällige Rabatte. 

(6) Die Regulientngsbchörde kann den gemäß Abs. 1 und 2 angezeigten Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen innerhalb von acht Wochen widersprechen, wenn diese diesem Bundesgesetz oder den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen widersprechen. Die Zuständigkeiten zur Überprüfung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

(7) l3etreiber von KOllll11unikationsnetzen oder -diensten haben der Regulierungsbehörde die allge­
meinen Geschäftsbedingungen und die Tarife sowie jede Änderung derselben in einer von der Regulie­
rungsbehörde vorgegebenen elektronischen Form zu übenllitteln. Die Regulierungsbehörde veröffentlicht 
diese Informationen sowie Infonnationen über den Universaldienst, insbesondere über die in § 29 Abs. 2 
angerührten Einrichtungen lind Dienste. auf ihrer Websile. 

4. Abschnitt 

Universaldienst 

Begriff und Umfang 

§ 26. (I) Universaldienst ist ein Mindestangebot an öffentlichen Kommunikationsdienstleistungen, 
zu dencn alle Endnutzer unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis 
Zugang haben müssen. Es gilt jener Preis als crschwinglich, der sich an den Kosten des Universaldienstes 
orientiert. 
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(::!) Der Universaldiensl umÜtsst jedenfalls folgende Dienste: 

I, den Zugang zum öllcntlichen Telcfondienst über einen Festnelzanschluss, über den aueh ein Fax 
Lind ein Modem betrieben werden können, einschließlich der fernmcldctcchnischen Übertragung 
von Daten mit Datenraten, die rur einen funktionalen Internetzugang ausreichen, 

::!. die Erbringung eines betreiberübergreifenden Auskunftsdienstes, 

3. die Erstellung eines bdreiberiibergreifcnden Teilnehmer\'erzeichnisses von Teilnehmern Hn öf­
fentlichen Tclefondiensten sowie den Zugang zu diesem Verzeichnis, 

4. die tliichendeckende Versorgung mit ölTentliehen Sprechstellen an allgemein und jederzeil zu­
giinglichel1 Standorten. 

(3) Entgelte sowie Änderungcn \on Entgelten Ilir Dienste, die im Rahmen des Universaldienstes 
durch ein veq1tlichtetes Unternehmen erbracht werden, sind von der Regulierungsbehörde unter sinnge­
müßer Anwendung des Vert~lhrens nach * 45 zu genehmigen. 

Qualität 

§ 27. (1) Der Universaldienst muss bundesweit tlächendeckend, zu einem einheitlichen lind er­
schwinglichen Preis in einer bestimmten Qualität verlügbar sein. Die Qualitätskriterien sowie die Zicl­
werte hat der Bundesminister rUr Verkehr, Innovation lind Technologie in Übereinstimmung mit den 
relevanten Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften sowie unter Bedachtnahme auf den Stand 
der Technik und unter Berücksichtigung der wir1schanlichen Gegebenheiten durch Verordnung Icstzu!c­
gen. Dabei sind jedenfalls zu regeln: 

I. die Frist für die erstmalige Bereitstellung eines Anschlusses, 

::!. die Störungshäuligkeit, 

}. Durchllihwngsdaucr der Stönmgsbehcbung, 
4, der Anteil erfolgreicher Verbindungsautbauten an allen Verbindungen, 

5. die Verbindungsaulbauzeit, 

6. die Reaktionszeilen beim Auskunllsdienst, 

7. die Reaktionszeit bei venniltclten Diensten. 

8. der Anteil betriebsbereiter öffentlicher Sprechstellen und die Ausstattung öffentlicher Sprechstcl­
!cn sowie 

9. der Anteil beanstandeter Rechnungen. 

(::!) In einer Verordnung gemäß Abs. I kann die Verpflichtung betreffend die Versorgung mit ölTeIlt­
lichen Sprechstcllen ausgesetzt werden. Dabei ist auf die Bedürfnisse der Endnutzer hinsichtlich der geo­
gralischcn Versorgung, der Anzahl der öffentlichen Sprechstellen, der Zugänglichkeit öllcntlicher 
Sprechstcllen für behindcrte Nutzer und der Dienstequalität Bedacht zu nehmen. 

(3) Erbringer des Uni\'ersaldicnstes haben die von ihnen erreichten Leistungskennwerte einmal jähr­
lich zu \'eröncntlichen und der Regulierungsbehörde bekannt zu geben. In der auf Grund von Abs. 1 
erlassenen Verordnung können unter Bedachtnahme auf die Möglichkeit des Zuganges zu umlilssenden, 
vergleichbaren und bcnutzerfreundlichen Informationen für die Elldnutzer und Verbraucher auch die 
niih:ren Bestimmungcn über Form, Umfang, Inhalt und Zeitrahmen dieser Bekanntgabe und dieser Ver­
öfTelltlichung festgesetzt werden. 

(4) Die Regulierungsbehörde ist berechtigt, unabhängige Überprüfungen der Leistungskennwerte zu 
Lasten des Erbringers des Universaldicnstes durchfUhren zu lassen, um die Richtigkeit und Vergleichbar­
keit der bereitgestellten Information überprüfen zu können. 

(5) Werden die festgesetzten Leistungskennwerte nachhaltig nicht eingehalten, kann die Regulie­
rungsbehörde Anordnungen gemäß * 91 treffen. 

Betreiberübergreifendes Teilnehmerverzeichnis 

§ 28. (I) Der Erbringer des Universaldienstes, der mit der Erstellung des betreiberübergreifenden 
Teilnehmerverzeichnisses gemäß § 26 Abs. 3 betraut ist, hat sicherzustellen, dass ein einheitliches Ge­
samlvcrzeichnis aller Teilnehmer nach Maßgabe von § 69 in gedruckter oder elektronisch lesbarer Form 
\'erfügbar ist und regelmäßig, mindestens ein Mal jährlich, aktualisiert wird. Dies gilt aueh für ein nach 
Maßgabe der \'erfUgbaren Daten nach Branchen (Berufsgruppen) geordnetes Verzeichnis der Teilnehmer. 

(::!) Der Erbringer des Universaldienstes, der mit der Erbringung des betreiberübergreifenden Aus­
kunftsdienstes gemäß § 26 Abs. 2 betraut ist, hat sicherzustellen, dass ein allgemein zugänglicher telefo­
nischer Auskunllsdiellst zur Verfligung steht, der Auskünfte über die im Teilnehmerverzeichnis nach 
Abs. I enthaltenen Daten erteilt. Alltallige Teilnehmerwünsche gemäß § 69 Abs. 6 sind zu berücksichti­
gen. 

15 

356/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)34 von 159

www.parlament.gv.at



(3) Dil' llir das Gl'samtverzeichllis und den Auskunftsdiensl zur Verfügung gestellten Daten sind 
dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung entsprechl'nd zu verarbeiten und zu präsentieren. Dies ist beim 
Teilndlllll'rvc.:rzeichnis dadurch zu gewährleisten, dass der dafür verantwortliche Erbringer des Uni ver­
saldiellst..:s der Regulierungsbehörde rechtzeitig ein Konzept vorlegt, aus dem die Erfüllung der Anforde­
rungen nach S3(Z I und die beabsichtigte Form des Teilnehmerverzeichnisses ersichtlich sind. Wird aus 
tkl11 \orgdegtl'11 Konzl'pl ersichtlich, d3ss den Anklrderungen nach Salz I nicht entsprochen wird, hat die 
RL'gulil'l'ungsbehörde dies innerhalb einer Frist von zwei Wochen mit Bescheid festzustellen und gegebe­
nL'l1l~dls solche Nebsenbestimmungen festzusetzen, die die Erfilllung der Anforderungen gewährleisten. 

Ausgllbenkontrolle 

§ 29. (I) Erbringer des Ulli"ersaldienstes haben ihre Entgelte und Geschäftsbedingungen so fest zu­
h.:g\:ll, dass bei der Bereitstellung von Einrichtllngen oder Diensten, die über die Erbringung einer Univer­
saldienst1cislling hinausgehen, Teilnehmer nicht für Einrichtungen oder Dienste zu zahlen haben, die 
nicht notwendig oder Hir den betreffenden Dienst nicht erforderlich sind. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann Erbringer des Universal­
di\:ll"te~ mit Verordnung verpllicht\:n, seinen Teilncl1J11em nachstehende Einrichtungen und Dienste zur 
Ausgabenkontrolle bereit zu stellen: 

1. entgeltfreie Sperre abgehend\:r Verbindungen bestimmter Arten oder mit Zielen in bestimmten 
Rufnummernberl'ichen auf Antrag des Teilnehmers, 

") Möglichkeiten zur Bezahlung des Zugangs ZUIll öffentlichen Telefonnetz und der Nutzung öf­
fentlicher Telcfondienste im voraus, 

3. Möglichkeiten zur Bezahlung des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz in Raten, 

4. entgcltli'eie Übermittlung des Einzclentgeltnachweises gemäß * 100 in Papierfonn. 
Dabei ist daralifBedacht zu nehmen, dass Teilnehmer ihre Ausgaben überwachen lind steuern können. 

Erbringer 

§ 30. (I) Die Erbringung des Universaldienstes ist \'0111 Bundesminister für Verkehr, Innovation lind 
Technologie öffentlich auszus\:hreib\.?n lind nach den Verfahrensvorschriften über die Vergabe von Leis­
tungen zu vergeben. Er kann sich dabei der Regulierungsbehörde bedienen. Die Ausschreibung kann nach 
sachlicll\:11 oder regionalen Gesichtspunkten getrenllt errolg\.?n. Die Erbringung des Universaldienstes ist 
periodisch, jedenfalls alle zehn Jahre, auszuschreiben. Die Ausschreibung kann jedoch entfallen, wenn 
lediglich ein Unternehmen die betrieblichen Voraussetzungen tUr die Erbringung des Universaldienstes 
erfüllt und die Erbringung des Universaldienstes durch dieses Unternehmen bis zur nächsten Ausschrei­
bung voraussichtlich gewährleistet ist. Bei der Vergabe ist vor allem zu berücksichtigen, wer den gerings­
ten Beitrag zu den Kosten der Leistung benötigen wird. Werden mehrere Betreiber mit der Erbringung 
sachlich oder regional difJerenziel1er Leistungen des Universaldienstes beauftragt, ist darauf Bedacht zu 
nehm\:n, dass insgesamt ein möglichst geringer Betrag an Zahlungen gemäß * 31 zu leisten sein wird. 

(2) Die Ausschreibung ist im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" unter Setzung einer angcmessenen 
l3c",erbllngsfi'ist und Angabe des zu versorgenden Gebietes sowie der Art der zu erbringenden Leistung 
zu \'eröfknllichen. 

(3) Ist innerhalb der Bewerbungsrrist kein Angebot zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung 
gd\:gl worden oder konnte die Ausschreibung gemäß Abs. I entfallen, kann die Regulierungsbehörde den 
Erbringer eincs ölTentlichcl1 Telefondienstes, der auf dem jeweiligen sachlich und räumlich relevanten 
Markt über den größtcn Marktanteil verfligt, dazu verpflichten, diese Leistung nach Maßgabe der in dic­
sem Bundesgesetz festgelegten Bedingungen zu erbringen. 

Finanzieller Ausgleich 

§ 31. (I) Die nachweislich aufgelaufenen Kosten des Universaldienstes, die trotz wirtschaftlicher 
Betriebsfühnmg nicht hereingebracht werden können. sind dem Erbringer des Dienstes auf dessen Antrag 
abzugelten. Der Antrag ist bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Ausgleich binnen zwei Jahren ab 
Ablauf des Geschäftsjahres des Erbringers des Universaldienstes bei der Regulierungsbehörde zu stellen. 
Die Kostenberechnung hat sich nach Anhang IV Teil Ader Universaldienstrichtlinie zu richten, wobei 
der dem Erbringer des Universaldienstes entstehende Marktvorteil zu berücksichtigen ist. 

(2) Hat der Erbringer des Universaldienstes auf dem relevanten Markt umsatzmäßig einen Anteil 
von mehr als 80 %, kann er keinen Ausgleich beanspruchen. 

(3) Im Verfahren betreffend die Festsetzung der Höhe des Ausgleichs bilden die zur Entrichtung ei­
ner Uni \'ersald ienst leistungsabgabe Verpfl ichtetcn eine Verfahrensgemeinsehafl. 
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(4) D.::r Regulierungsbehörde sind VOI11 Erbringer des Universaldicnstcs geeignete Unterlagen vorzu­
legen, die es ihr ermöglichen, die Angaben hinsichtlich der geltend gemachten Kosten zu übell)rüfen. Sie 
kann zu diesem Zweck selbst oder durch einen von ihr beauftragten Wirtschaftsprüfer Einschau in die 
Bücher und Aufzeichnungen vornehmen, Vergleiche mil anderen Anbiclern anstellen sowie sonstige 
zidfühn:nde und dem Grundsatz der Verhiiltnismäßigkeit entsprechende Maßnahmen ergreifen. In be­
griind.::tell Fmlen kann die Regulierungsbehörde auch einen geringeren Betrag als den beantragten festset­
zell. Die Ergebnisse d.::r Überprüfung sind von der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen. 

(5) Im Falle einer Ausschreibung nach * 30 gewährt die Regulierungsbehörde einen Ausgleidl je­
doch höchstens entsprechend dem Ausschr.::ibungsergebnis. 

Vni\'e"saldienstfonds 

§ 32. (I) Die Regulierungsbehörde hat bei Bedarf einen Universaldienslfonds .::inzuriehtell und zu 
n~r\\'alten. Der Fonds dient der Finanzierung des Universaldienstes (* 31 Abs. I). Über die Tätigkeit.::n 
und Leistungen des Universaldienstfonds ist jährlich ein Geschäftsbericht zu veröffentlichen, in dem die 
berechneten Kosten, die auf die einzelnen Beitragspllichtigen entfallenden Anteile sowie die dem Erbrin­
g.::r des Universaldienstes allenfalls entstehenden 1'v1arktvorteile dargelegt werden. 

(2) Betreiber von Tclekommunikationsdiensten, die einen Jahresumsatz von mehr als 
18 000000 Euro haben, haben nach dem Verhältnis ihres Marktanteils zur Finanzierung des Universal­
diensIlonds und zur Finanzierung der Fondsverwaltung beizutragen (Universaldienstleistungsabgabe). 
Der Anteil bemisst sich nach dem Verhiiltnis seines Umsatzcs zur Summe des Umsatzes der Beitrags­
pllichligen aufd.::mjeweiligen sachlich relevanten Markt im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(3) Nach Ablauf des Kalcnderjahres, für das ein Ausgleich nach * 31 gewährt wird. setzt die Regu­
Jierungsbehörde die Anteile der zu diesem Ausgleich Beitragenden entsprechend den Grundsätzen des 
Anhangs IV Teil B der Universaldienstrichtlinie fest und teilt dies den Betroffenen mit. 

(4) Die zum Ausgleich nach * 31 beitragenden Bctreibcr sind verpllichtet, die von der Regulierungs­
behörde ICstgesetzlen, auf sie entl~lllcnden Anteile inllerhalb von drei Monaten an die Regulierungsbe­
hörde zu entrichten. Die Frist beginnt mit dem Tag des Zugangs der in Abs. 3 genannten Mitleilung. 

(5) Ist ein zum Beitrag VeqJllichteter mit der Zahlung mehr als vier Wochen im Rückstand, erlässt 
die Reglilierlillgsbehörde einen Bescheid über die rückständigen Beiträge und treibt diese ein. 

Umsatzmeldungen 

§ 33. Ist ein Fonds gemäß * 32 eingerichtet. haben Betreiber, die auf dem jeweiligen Markt der 
betreffenden KOllllllunikationsdienstlc:istung tiitig sind, der Regulienmgsbchörde ihre Umsätze auf dem 
jeweiligen Markt jeweils auf Verlangen jiihrlich, allenl~\lIs auch rückwirkend. mitzuteilen. Andernl~\lIs 
kann die Reglilierungsbehörde zu dieselll Zweck selbst oder durch einen von ihr beauftragten \Virt­
schafisprüfer Einschau in die Bücher und Aufzeichnungen nehmen und eine Sch~ilzung vornehmen. 

Abschnitt 5 

Wettbewerbsregulierung 
Regulierungsziele 

§ 34. (J) Die Regulierungsbehörde hat durch die in diesem Abschnitt angeführten Maßnahmen die 
Ziele des ~ ! Abs. 2 zu verwirklichen. Die Regulicrtlngsbehörde hat dabei insbesondere den Maßstab der 
Verhältnismäßigkeit zu wahren. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes auf Empfehlungen 
der Europäischen Kommission über die harnlOnisierte Durchführung von den durch dieses Bundesgesetz 
umgesetzten Richtlinien Bedacht zu nehmen. Weicht die Regulierungsbehörde von einer dieser Empfeh­
lungen ab. hat sie dies der Europäischen KOlllmission mitzuteilen und zu begründen. 

Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 

§ 35. (I) Ein Untemehmen gilt als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht, wenn es entweder 
allein oder gemeinsam mit anderen eine wirtschafllich Stellung einnimmt, die es ihm gestaltet, sich in 
beträchtlichem Umfang unabhängig von Wettbewerbern, Kunden lind letztlich Verbrauchern zu verhal­
ten. 

(2) Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen beträchtliche Marktmacht hat, sind von der Regulie­
rungsbehörde insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
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I. die Größe des Untemehmens, seine Größe im Verhältnis zu der des rc1evanten Marktes sowie die 
Veränderungen der relativen Positionen der Marktteilnehmer im ZeitverlauC 

2. die Höhe von Markteintrittsschranken sowie das daraus resultierende Ausmaß an potenziellem 
Wettbewerb, 

3. das Ausmaß der nachlrageseitigen Gegel1l1lacht, 
4. das Ausmaß an Nachfrage- lind Angebotselaslizität, 
5. die jeweilige Marktphase, 
(l. der technologiebedingte Vorsprung, 
7. allfällige Vorteile in der Verkaufs- und Vertriebsorganisation, 
~. die Existenz von Skalcnerträgen, Verbund- und Dichtevorteilen, 
9. das Ausmaß vertikaler Integration 

10. das Ausmaß der ProuuktuilTerellzierung, 
11. der Zugang zu Finanzmitteln, 
12. die Kontrolle über nicht leicht ersetzbare Inlrastruktur, 
13. das Verhalten am Markt im Allgemeinen, wie etwa PreissetzlIng, Marketingpolitik, Bündelung 

von Produkten und Dienstleistungel1 oder Errichtung von Barrieren. 

(3) Bei zwei oder mehreren Unternehmen ist davon auszugehen, dass sie gemeinsam über beträchtli­
che Marktmacht verfügen, wenn sie - selbst bei Fehlen struktureller oder sonstiger Beziehungen unterein­
ander - in einem Markt tiitig sind, dessen Beschalfenheit Anreize rur eine Verhaltenskoordinierung auf­
",eist. 

(4) Bei der Beurteilung, ob zwei oder mehrere Untemehmen gemeinsam über beträchtliche Markt­
macht vcrfügcn, sind von der Regulierungsbehörde insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

I. das Ausmaß an Marktkonzentration, die Verteilung der Marktanteile und deren Veränderung im 
ZeitverlauC 

2. die Höhe von Markteintrittsschranken, das daraus resultierende Ausmaß an potenziellem Wett-
bewerb, 

3. das Ausmaß der nachfrageseitigcn Gegenmachl, 
4. die vorhandene Markttransparenz, 
5. die jeweilige Marktphase, 
Ci die Homogenität der Produkte, 
7. die zugrunde liegenden Kostenstrukturen, 
Ö. das Ausmaß an Nachfrage- und Angebotselastizität, 
9. das Ausmaß an technologischer Innovation und der Reifegrad der Technologie, 

10. die Existenz freier Kapazitäten, 
11. die Existenz infonneller oder sonstiger Verbindungen zwischen den Marktteilnehmern, 
12. l\kchanislllen für Gegenmaßnahmen, 
13. das Ausmaß der Anreize fUr Preiswettbewerb. 

(5) V crfügl ein Unternehmen auf einem bestimmten Markt über beträchtliche Marktmacht, so kann 
es auch auf horizontal und vertikal bzw. geografisch benachbarten Märkten als Unternehmen mit be­
trüchtlicher Marktmacht angesehen werden, wenn die Verbindungen zwischen beiden Märkten es gestat­
ten. diese von dem einen auf den anderen Markt zu übertragen und damit die gesamte Marktmacht des 
Unternchmens zu verstärken. 

Marktdefinitionsverfahren 

§ 36. (I) Die Regulierungsbehörde hat durch Verordnung die der sektorspezifischen Regulierung un­
terliegenden relevanten nationalen Märkte entsprechend den nationalen Gegebenheiten im Einklang mit 
den Grundsätzen des allgemeinen Wettbewerbsrechts unter Berücksichtigung der Erfordernisse sektor­
spezifischer Regulierung festzulegen. Diese Verordnung ist regelmäßig, längstens aber in einem Abstand 
von zwei Jahren, zu überprüfen. 

(2) Die Festlcgung der relevanten Märkte durch die Regulierungsbehörde hat unter Bedachtnahme 
auf die Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften zu erfolgen. 

(3) Beabsichtigt die Regulierungsbehörde sachlich oder räumliche Märkte festzulegen, die von de­
nen in der Empfehlung der Europäischen Kommission abweichen, hat sie das in den ~ 129 vorgesehene 
Verfahren anzuwenden. 
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1\1 a rktllnalysevcrfalu-en 

S 37. (I) Die Regulierungsbehörde flihrt VOll Amts wegen ullter Berücksichtigung der Bestimmun­
gen der Europäischen Gemeinschaften in regelmäßigen Abständen, längstens aber in einem Abstand von 
zwei Jahren, eine Analyse der durch die Verordnung gemäß ~ 36 Abs. I festgelegten relevanten Märkte 
durch. Ziel dieses Verfahrens ist die feststellung, ob auf dem jeweils relevanten Markt ein oder mehrere 
Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfiigcn oder aber effektiver Wettbewerb gegeben ist. 

(2) Gelangt die Regulierungsbehördc in diesem Verfahren zur Feststellung. dass auf dem relevanten 
l\.larkt ein oder mehrere Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfUgen und somit kein effektiver 
\Veltbe\\'erb besteht, hat sie diesem oder diesen Unternehmen geeignete spezifische Verptlichtungcn nach 
~~ 3~ bis 46 oder nach * 47 Abs. I aufzuerlegen. Bereits bestehende spezifische Verpllichtungen fUr 
Unternehmen werden, sofern sie den relevanten Markt betreffen. von der Regulierungsbehörde nach 
Maßgabe der Ergebnisse des Verfahrens unter Berücksichtigung der Regulierungsziele geändert oder 
neuerlich auferlegt. 

(3) Stellt die Regulierungsbehörde auf Grund des Verfahrens fest. dass auf dcm relevanten Markt cf .. 
kkti\er Wettbewerb besteht und somit kein Unternehmen über beträchtliche Marktlllarkt verfUgt, drtrfsie 
.. mit Ausnahme von * 47 Abs. 2 .. keine Verpflichtungen gemäß Abs. 2 auferlegen; diesfalls wird das 
Ver!llhrel1 hinsichtlich dieses Marktes durch Beschluss der Regulienmgsbehörde formlos eingestellt und 
dil.!scr veröffentlicht. Soweit rur Untell1chmen noch spezifische Vell)tlichtungcn auf diesem Markt beste­
hen. werden diese mit Bescheid aufgehoben. [n diesem Bescheid ist auch eine angemessene, sechs Mona­
te nicht übersteigende Frist !Cstzusdzen, dil' den Wirks<lmkeitsbeginn der Allillebung festlegt. 

(4) Im Falle Hinderübergreifender Miirkte, die durch Entscheidung der Europäischen Kommission 
kSlgelegt wurden, Ilihren die betrelTenden nationalen Regulierungsbehörden in enger Abstimmung die 
Marktanalyse unter Berücksichtigung der Leitlinien zur Marktanalyse und zur Bewertung betrachtlicher 
Marktmacht durch und stellen einvernehmlich fest, ob ein oder mehrere Unternehmen über betr;ichtliche 
l'vlarktmacht verfügen oder aber effektiver Wettbewerb gegeben ist. Die Absätze 1. 2. 3 und 5 sind sinll­
genliiß anzuwenden. 

(5) Parteistdlung in diesem Verfahren hat nur das Unternehmen. dem gegenüber spezifische Ver­
pl1ichtllngen auferlegt, abgeändert oder aufgehoben werden. 

(6) Nutzer und Betreiber VOll Kommunikationsdiensten oder -netzen sind verpflichtet, in dem in * 90 
festgelegten Umfang in den Verlllhren nach * 36 und * 37 mitzU\virken. 

(7) Die Regulierungsbehörde hat nach Abs. 2 bis 4 erlassene Bescheide zu veröffentlichen und eine 
Abschrin an die Europäischen Kommission zu übermitteln. 

Gleichbeha ndlungsverptlichtung 

§ 38. (I) Die Regulierungsbehön.lc kann Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht Gleichbehand­
lungsverpflichtungen in Bezug auf den Zugang aulCrlegen. 

(2) Die Gleichbehandlungsverptlichtungen haben insbesondere sicherzustellen, dass ein Unterneh-
1l11.!n mit beträchtlicher Marktmacht anderen Unternehmen. die gleichartige Dienste erbringen, unter den 
gleichen Umständen gleichweltige Bedingungen anbietet und Dienste und Informationen für Drille zu 
den gleichen Bedingungen und mit der gleichen Qualität bereitstellt wie rur seine eigenen Dienste oder 
Dienste verbundener Unternehmen. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann von einem Unternehmen mit beträehtlicher Marktmacht die Ver­
öfkntlichung eines Standardangebots verlangen. Das Unternehmen hat im Standardangebol hinreichend 
detaillierte Teilleistungen anzubieten, die betrelTenden Dienstangebote dem Marktbedarf entsprechend in 
einzelne Komponenten aufzuschlüsseln und die entsprechenden Bedingungen einschließlich der Entgelte 
anzugeben. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann Änderungen des Standardangebots zur Sicherstellung der gemäß * 37 Abs. 2 auferlegten spezifischen Verpflichtungen anordnen. 

Transparenzverpflichtung 

§ 39. (I) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht Verpflichtun­
gen zur Transparenz in Bezug auf den Zugang auferlegen um unlautere Quersubventionen zu verhindem. 

(2) Zu diesem Zweck kann die Regulierungsbehörde - unbeschadet der Bestimmungen des * 90 -
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zusätzlich nachstehende [nfollllationsverpflichtungen aufer­
legen: 

1. Informationen zur Buchhaltung und Kostenrechnung, 
2. technische Spezifikationen, 
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3. Nelzmerkmale, 

4. lkreitstellungs- und NUlzungsbedingungen sowie 

S. Entgelte einschließlich Rabatte. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann dabei festlegen, welche konkreten Infonllationen durch das Unter­
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht zur Verfügung zu stellen sind. Dies beinhaltet auch den Detail­
grad und die rorm, in der dic Informationen zur Verfügung zu stellen sind. 

Getrennte Buchführung 

§ 40. (I) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht für bestimmte 
Tiitigkeitel1 im Bezug auf den Zugang eine getrennte Aufschlüsselung der Kosten auferlegen. 

(2) Zu dicscm Zweck kann insbesondere ein vertikal integriertes Unternehmen aufgefordert werden, 
seine Ciroßhandclspreise und internen Verrechnungspreise transparent und nachvollziehbar zu gestalten. 
Die Regulicrungsbehördc kann das zu verwendende Format und die zu verwendende Kostcnrechnungs­
methode festlegen. Dies beinhaltet auch den Detailgrad lind die Form, in der die Informationen zur Ver­
fügung zu stellen sind. 

(3) Hat die Regulierungsbehörde spezilische Vel1Jflichtungen nach §§ 38 oder 39 angeordnet, kann 
sie unbcschadet der Bestimmungen des § 90 verlangen, dass die Kostenrechnungs- und Buehhaltungsun­
terlagen einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Infomlationen und Dokumente auf Anfor­
derung in vorgeschriebener Fonn und vorgeschriebenem Format vorgelegt werden. Die Regulierungsbe­
hördcn bnn diese Inlormationen verölTentlichen. soweit dies zur Förderung des Wettbewerbs erforder­
lich ist. 

Zugang zu :'\ctzeinrichtungcn und Nctzfunktionen 

§ 41. (I) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen mit beträchtlicher Marklmacht dazu ver­
pllichten, Zugang zu bestimmten Ne{zkomponenten und zugehörigen Einrichtungen und deren Nutzung 
gewiihren. 

(2) Dem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmaeht können insbesondere folgende Verpt1ichtun-
gell auferlegt werden: 

I. Gewährung des Zugangs zum Netz und zu entblindelten Teilen desselben: 

2. Angebot bestimmter Dienste zu Großhandelsbedingungen zum Zweck des Vertriebs durch Dritte; 

3. bereits gewährten Zugang zu Einrichtungen nicht nachträglich zu verweigern; 

4. Führung von Verhandlungen nach Treu und Glauben mit Unternehmen. die einen Antrag auf 
Zugang stellen; 

5. Gewährung von offenem Zugang zu technischen Schnittstellen, Protokollen oder anderen Schlüs­
seltechnologien, die für die Interoperabilität \'on Diensten oder Diensten fHr virtuelle Netze er-
1''0 rd erl ich sind; 

6. Ermöglichung von Kollokation oder anderer Formen der gemeinsamen Nutzung von Einrichtun­
gen wie Gebäuden, Kabclkanäle und Schächten; 

7. Schaffung der Voraussetzungen, die fUr die Interoperabilität von Ende-zu-Ende-Diensten not­
wendig sind, einschließlich der Bereitstellung von Einrichtungen für intelligente Netzdienste o­
der Roaming in Mobilfunknetzen; 

X. Gewährleistung des Zugangs zu Systemen für die Betriebsunterstützung oder ähnlichen Soft­
waresyslcmen, die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs bei der Bereitstellung von 
Diensten notwendig sind. sowie 

9. Zusammenschaltung von Netzen oder Netzeinrichtungen. 

(3) Bei Auferlegung der Verpflichtungen gemäß Abs. 2 hat die Regulierungsbehörde insbesondere 
zu berücksichtigen: 

1. technische und wirtschaflliche Tragfähigkeit der Nutzung oder Installation konkurrierender Ein­
richtungen im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Marktentwicklung, wobei die Art lind der 
Typ der Zusammenschaltung und des Zugangs berücksichtigt werden; 

2. Möglichkeit der Gewährung des Zugangs im Hinblick auf die verfUgbare Kapazität; 

3. Anfangsinvestition des Eigentümers der Einrichtung unter Berücksichtigung der Investitionsrisi-
ken; 

4. Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung des Wettbewerbs; 

5. gewerbliche Schutzreehte oder Rechte an geistigem Eigentum; 

6. Bereitstellung europaweiter Dienste. 
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Entgeltkontrolle und Kostenrechnung für den Zugang 

§ 42. (I) Stellt dic Rcgulierungsbehörde im Verfahrcn gcmäß ~ 37 fest, dass ein Unternehmer mit 
beträchtlicher Marktmacht seine Prcisc zum Nachteil der Endnutzer auf einem übermäßig hohen Niveau 
halten oder Preisdiskrepanzen praktizieren könnte, kann ihm die Reguliefllngsbehörde hinsichtlich fcstzu­
legender Arten des Zugangs Verpflichtungen betrcrfend Kostendeckung und Entgeltkontrolle einschließ­
lich koslcnorientierter Entgelte aufcrlegen. Darüber hinaus können ihm Auflagen in Bezug auf Kosten­
rechnullgsll1ethodcn erteilt werdcn. Hierbei hat die Regulierungsbehörde dcn Investitionen des Betreiber;; 
Rechnung zu tragen und es ihm zu ermöglichen, eine angemessene Rendite flir das eingesetzte Kapital 
unkr Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken zu envirtschaften. Darüber hinaus können Unter­
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht Auflagen in Bezug auf Kostenrechnungsmethoden erteilt werden. 

(2) Wird ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht dazu verpflichtet, seine Entgelte an den 
Kosten zu orientieren, obliegt es diesem Unternehmen, nachzuweisen, dass seine Entgelte sich aus den 
Kosten sowie einer angemessenen Investitionsrendite errechnen. Zur Ermittlung der Kosten einer eni­
Lienten L~istungsbereitstellung kann die Regulierutlgsbehörde eine von der Kostenberechnllng des belrcf­
lenden Unternehmens unabhängige Kostenrechnung anstellen. Die Reglilicrungsbehörde kann von einem 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht die umfassende RechtlCrligung seiner Entge!!e lind gegebe­
nelll~t11s deren Anpassung anordnen. In diesem Zusammenhang kann die Regulierungsbehörde auch Ent­
gelte berücksichtigen, die auf vergleichbaren, dem Weltbewerb geöffneten Märkten gellen. 

D) Wird einem Unternehmen mit belrüchtlicher Marktl11acht eine Kostenrechnungsmethode vorge­
schrieben, hat die Reguliefllngsbehörden eine Beschreibung der Kostenrechnungsl11ethode zu vcröncntli­
ehen, in der die wesentlichen KostenarteIl und die Regeln der Kostenzuweisling aufgeführt werden. Die 
Anwendung der vorgeschriebenen Kostenrechnungsl11ethode ist von der Regulierllngsbehörde oder einer 
\on ihr beauftragten qualifizierten unabhängigen SleIle jährlich zu überprüfcn. Das PrüICrgebnis ist von 
der Regulierungsbehörde zu veröflcnllichen. 

Regulierungsmaßnahmell in Bezug auf Dienste ftir Endnutzer 

§ 43. (I) Sofern die Regulierungsbehörde in einem Marktanalyseverl~lhren lCstgestellt hat ,dass 
I. auf dem Endnutzermarkl kein \Vellbewerb herrscht und 
2. spezifische Verpflichtungen nach ~~ 38 bis 42 oder ~ 46 nicht zur Erreichung der in ~ lAbs. 2 

vorgegebenen Ziele flihren würden. 
hai sie Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf einem Endnlltzennarkt spezifische Verptlichtun­

gen nach Abs. 2 oder 3 aufzuerlegen. 

(2) Spezifische Ve'l1f1ichtllngell nach Abs. I erster Satz können insbesondere beinhalten, dass es die-
ses Unternehmen unterlässt, 

I. überhöhte Preise zu verlangen, 
2. dcn Eintritt neuer Marktteilnehmer zu behindern, 
3. Kampfpreise zur Ausschaltung des Wettbewerbs anzuwenden, 
4. bestimmte Endnutzer unangemessen zu bevorzugen oder 
5. Dienste ungerechtfertigt zu bündeln. 

(3) Spezi fische Verpllichtungen nach Abs. I erster Satz können auch beinhalten, dass die Regulie­
rUllgsbehörde diesem Unternehmen geeignete Maßnahmen 

I. zur Einhaltung von Obergrenzen bei Endnlltzerpreisen oder, 
2. zur Kontrolle von Einzeltarifcll 

im Hinblick aufkostenorientierte Entgelte oder im Hinblick aufPreise von vergleichbaren Märkten 
auferlegt. 

(4) Unternehmen, denen spezifische Verpflichtungen nach den vorangegangenen Absätzen auferlegt 
werden, haben hierzu Kostenrechnllngssysteme einzusetzen, deren Format und anzuwendende Berech­
nungsmethode von der Regulierungsbehörde angeordnet werden kann. Die Einhaltung des Kostenrech­
nungssystems ist durch die Regulierungsbehörde oder einer von ihr beauftragten qualifiziel1en unabhän­
gigen Stelle zu überprüfen, Die Regulierungsbehörde hat sicher zu stellen, dass einmal jährlich eine Er­
klärung hinsichtlich der Übereinstimmung mit diesen Vorschriften veröffentlicht \vird. 

Bereitstellung von Mietleitungen 

§ 44. (!) Die Regulierungsbehörde hat Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf dem Markt 
für die Bereitstellung eines Teils oder der Gesamtheit des Mindestangebots an Mietleitungen nach den 
Grundsätzen der Nichtdiskriminienmg, Kostenorientierung und Transparenz die Bereitstellung eines 
Mindestangebots an Mietleitungen aufzuerlegen. Dies setzt voraus, dass die Regulierungsbehörde in 
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einem Marktanalysevcrfahren festgestellt hat, dass auf dem Markt für die Bereitstellung eines Teils oder 
der Gesamtheit des Mindestangebots an Mietleitungen kein wirksamer \Vellbewerb herrscht. 

(2) Die Verpllichtungcn zur Bereitstellung des Mindestangebots sind von der Regulierungsbehörde 
unter Bedachtnahme auf die einschlägigen internationalen Vorschriften aufzuerlegen. 

(3) Entgelte und Allgemeine Geschüflsbedingungen fiir Mietlcitungen gemäß Abs. I unterliegen der 
Gelleh11ligungspOicht der Regulierungsbehörde nach * 45. 

(4) * 43 Abs. 4 gi lt sinngemäß 

Pflichten für Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht hinsichtlich Endkundenentgelte 

§ ~5. (I) Stellen ein Betreiber von Komlllunikationsdiensten oder -netzen, dem gemäß § 43 die Ver­
pflichtung auferlegt wurde, seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen genehmigen zu lassen, oder ein 
Betreiber von Kommunikationsdienstcn oder -netzen, dem Verpflichtungen gemäß § 44 auferlegt wurden, 
ell1en Antrag auf Genehmigung von Entgelten oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen. hat die Regulie­
fUllgsbchörde über diesen Antrag innerhalb von acht Wochen zu entscheiden. 

(2) Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Regulierungsbehörde, so gelten die Entgel­
te oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen als genehmigt. Der Fristenlauf ist gehemmt, so lange die fiir 
die Genehmigung erforderlichen Unterlagen und Nachweise vom Antragsteller nicht beigebracht werden. 
Die Regulierungsbehörde hat dem Antragsteller innerhalb von drei Wochen nach Einbringung seines 
Antrages mitzuteilen, ob und gegebenenfalls welche zur Beurteilung der Kostenorientierung erforderli­
chen Unterlagen nachzureichen sind. 

C') Genehmigungspflichtige Entgelte sind unter Bedachtnahmc auf die nach § 43 Abs. 2 und 3 ver­
h;ingtcn Maßnahmen, die zu erfüllenden Aufgaben und die Ertragslage festzulegen. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann die Genehmigung der Entgehe auch in der Fonn der Festlegung 
\- 011 Tari fentwicklungen (price-cap-Verfahren) ertei len: sie kann auch Sondel1ari fe vorsehen. 

(5) Die Genehmigung der Entgelte kann folgende Nebenbestiml11ungen enthalten: 
I. eine angemessene zeitliche Bcli·istung. 
2. die Vcrpnichtung. bestimmte Daten gcmiiß * 90 zu übennitteln, 
3. Auflagen betreffend den Zeitpunkt der Einführung genehmigter Tarife, 
4. eine auflösende Bedingung Ilir den Fall. dass nach erfolgter Genehmigung ein anderer Tarif ein­

gellllll"l oder geändert wird. 
S. Auflagen zur Anpassung genehmigter EntgeHe im Falle geänderter Vorleistungspreise. 

(6) Die Genehmigung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist zu versagen, wenn sie Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen nicht ent­
sprechen. Die Zustiindigkeiten zur Überprüfung tkr Allgemeinen Geschätlsbedingungen nach anderen 
Reclllsvorschriftell bleiben unberührt. 

BetreilJerauswahl und BctrcilJervorauswahl 

§ 46. (I) Die Regulierungsbehörde hat Unternehmen mit beträchllicher Marktmacht bei der Bereit­
stellung des Anschlusses an das feste ölTentliehe Telefonnetz und dessen Nutzung an festen Standorten zu 
verpllichtcn. ihren Teilnehmern den Zugang zu Diensten aller zusammengeschalteten Anbieter öffentli­
cher zugünglichcr Tclcfondienste zu ermöglichen. lind zwar 

I. sowohl durch Betreiberauswahl im Einzelwahlverfahren durch Wählen einer Kennzahl 
2. als auch durch Betreibervorauswahl, wobei jedoch bei jedem Anruf die Möglichkeit besteht, die 

festgelegte Vorauswahl durch Wählen einer Bctreiberkennzahl zu übergehen. 

(2) Entgelte fiir Zugang sowie Einrichtungsgebühren im Zusammenhang mit Betreiberauswahl oder 
Bctreibervorauswahl sind kostenorientiert festzulegen. 

(3) Betreibcrauswahl oder Betreibervorauswahl in anderen Netzen können von der Regulierungsbe­
hörde unter den Voraussetzungen des * 41 angeordnet werden. 

\Veitergehende Verpflichtungen und Verfallrensvorschriften 

§ 47. (l) Die Regulierungsbehörde kann bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht andere als die in den *§ 38 bis 42 festgelegten Verpflichtungen in Bezug 
auf Zugang auferlegen. Diesfalls hat die Regulierungsbehörde bei der Europäischen Kommission einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. Die Entscheidung der Europäischen Kommission ist der Entscheidung 
der Regulierungsbehörde zugrunde zu legen. 
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(2) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen, die nicht über beträchtlich Marktmueht verfiigell, 
folgende Velvllichtungen nach ** 3R bis 42 at/kriegen: 

J. diejenigen Verplliehtungen, die ein Betreiber von Kommunikationsnetzen oder -diensten einge­
gangen ist, dem rn:quenznutzungsreehte im Rahmen eines Verfahrens nach * 55, zugeteilt wur­
den; 

1 lktreibern von KOl1ll1lunikationsnetzen oder -diensten, denen Zugang gew[ihrt wurde, können 
technische Bedingungen auferlegt werden, soweit dies erforderlich ist. um den normalen Betrieb 
des Netzes sicherzustellen; 

3. Verptliehtungen, die zur Erfüllung internationaler Verpllichtungcn erforderlich sind. 

Pflicht zur Zusammenschaltung 

§ 48. (I) Jeder Betreiber eines öffentlichen K01l11l1unikationsnetzes ist velvJliehtet, anderen Betrei­
bern solcher Netze auf Naehfi'age ein Angebot auf Zusammenschallung zu legen. Alle Beteiligten haben 
hierbei das Ziel anzustreben, die Kommunikation der Nutzer verschiedener ötlentlieher Kommunikati­
onsnetze untereinander zu ermöglichen und zu verbessern. 

(2) Informationen, die Betreiber im Zuge von Verhandlungen über die ZusammeJ1schaltung "on an­
deren Betreibem erhalten, dürfen diese nur für den Zweck nutzen, für den sie die Daten erhalten haben. 
Die Betreibe!" haben dabei stets die Vertraulichkeit der übermittelten lnlonnation zu wahren, und dürfen 
diese nicht an Dritte, insbesondere andere Abteilungen, Tochterunternehmen oder Geschäftspartner. für 
die diese Informationen einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnten, \Veiter!!;e!!eben werden; es sei denn, 
es be~tcht eine anders lautende Vereinbarung zwischen den Bctreibern. - -

(3) Standardzusammenseha Itungsangebote gemäß ~ 38 Abs. 3 und Zusammenschaltungs"ereinba­
rungen gemiiß Abs. I sind der Regulierungsbehörde uIH'erzüglieh vorzulegen. 

Umfang der Zusammenschaltung 

§ 49. (I) Die Zusammenschaltul1g hat zumindest folgende Leistungen zu umfassen: 
I. Zurverfügungstellung der notwendigen Vermittlungsdaten der jeweiligen Verbindung oder der 

Routingdaten im Fall pakctorientierter Dienste an den zusa111111enschaltendell Betreibe!"; 
2. Zustellung der Verbindungen oder Datenpakete an den NU/zer des zl1sammcngeschaltcten 

Betreibcrs; 
}. Zurverfügungstellung der flir die Verrechnung benötigten Daten in geeigneter Weise an den 

zusammenschaltenden Betreiber. 

(2) Die näheren Bestimmungen über die Zusall1menschaltung von öffentlichen Tclcfol1nelzen sind 
vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung festzulegen. [n dieser 
Verordnung ist auch ein Mindestangebot an entbündeltell Netzelcmenten in öffentlichen Telefonnetzen 
festzulegen. Bei Erstellung dieser Verordnung ist auf die Sicherslellung wirksamen \Veltbcwerbs und auf 
die Aufrechterhahung einer durchgehenden Dienstequalität Bedacht zu nehmen sowie die verbindlichen 
internationalen Vorschriflen zu berücksichtigen .. 

Cl) Ist für die Zusammenschaltung eine Heranführung über Leitungswege notwendig, so sind die 
Kosten der Herstellung sowie die laufenden Kosten der Zusammenschaltungsverbindung auf beide 
Betreiber angemessen aufzutci len. 

Anrufung der Regulierungsbehörde 

§ 511. (I) Kommt zwischen einem Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes oder -dienstes, 
dem \'on der Regulierungsbehörde spezifische Verptlichtungcn nach ** 38,41,44 oder 48 auferlegt wor­
den sind, und einem anderen Betreiber eines öffentlichen KOl11lllunikationsnclzes eine Vereinbarung über 
die nach ** 38,41,44 oder 48 auferlegten Verptlichtungen trotz ernsthaller Verhandlungen binnen einer 
Frist von sechs Wochen ab dem Einlangen der Nachfrage nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die 
Regulierungsbehörde anrufen. 

(2) In begründeten Fällen kann die Regulierungsbehörde auch von Amts wegen ein Verfahren einlei-
ten. 
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6. Abschnitt 

Fn.~quenzen 

Frequenz\'erwaltung 

§ 51. (I) D~r Bundesminister für Verkehr. Inllovation und Technologic vefwalt~t das rrequenzspekt­
rum so\\ie die österreich ischen Nulzungsfechte an Orbitalpositionen von Satelliten unter Beachtung der 
internationalen Vereinbarungen. Er haI durch geeignete Maßnahmen eine elliziente und störungsfreie 
NuLi:ung zu gew;ihrlcistcn. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die Frequenzbereiche. die den 
eillzdnen Funkdiensten und anderen Anwendungen elektromagnetischer Wellen zugewiesen werden, in 
einem Frequenzbereichszuweisungsplan festzulegen. Sofern dies aus Gründen einer störungsfreien und 
effizienkn Frequenznutzung erforderlich ist, können in diesem Plan bereits nähere Festlegungen für Fre­
ljuenznutzungen getroffen werden; insbesondere können für bestimmte Frequenzbereiche räumliche, 
zeitliche und sachliche Festlegungen getroffen werden. bei deren Einhaltung eine Nutzung ohne Bewilli­
gung gemäß * 81 zulässig ist. 

(J) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat der Regulierungsbehörde über 
deren Ersuchen oder von Amts wegen Teile des Frequenzspektrums zur wirtschartlichen Nutzung zuzu­
weisen. Dabei sind jedenfalls der Verwendungszweck und die technischen Nutzungsbedingungen bekannt 
zu gebell. 

(4) Die Aufgaben gemäß Abs. I sind, so \ .... eit es sich um Frequenzen handel!, die im Frequenznut­
zungsplan und im Frequenzzuteilungsplan (* 52 Abs. 2 und * 53) für terrestrischen Rundfunk im Sinne 
des BVG - Rundfunk vorgesehen sind, von der KommAustria (* 1 KOG) wahrLunehmen. Dies gilt nicht 
für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem 11. Abschnitt. 

Frequenznutzungsplan 

§ 52. (I) Der Bundesminister für Verkehr. Innovation und Technologie hat auf der Grundlage des 
FrequellzbereichszuweislIllgsplanes einen Freqllenznutzllngsplall zu erstellen. Dabei hat er insbesondere 
auf die internationale Harmonisierullg, die technische Entwicklung und auf die Verträglichkeit von Fre­
ljllenl.l1utzullgen in den Überlragullgsmedien Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Frequenzmnzllllgsplan hat die Autleilung der Fr~quenzbereiche auf Frequenznutzungen so­
wie Fcstlegungen für diese Freqllenznutzungen zu enthalten. Der Frequenznutzungsplan kann aus Teil­
plänen bestehen. 

Frequenzzuteilungsplan 

§ 53. Der Bundesminister fLir Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung die nä­
heren Bestimmungen über die Frequenznutzung und die Frequcnzzuteilung, insbesondere über die fLir die 
Zuteilung etTorderlichen Voraussetzungen Jestlcgen. Dabei ist insbesondere auf die technischen Möglich­
keiten. (he grundlegenden Anforderungcn im ölTentlichen Intcresse und die effiziente Nutzung von Fre­
quenz..:n Bedacht zu nehmen. Der Fr~quenzzllteilullgsplan kann aus Teilplänen bestehen. 

Frcqucnzzuteilung 

§ 54. (I) Die Frequenzzuteilung hat nach Maßgabe des Frequenznutzungsplans und des Frequ~nzzll­
leilungsplans diskriminierungsfrei auf der Grundlage nachvollziehbarer und objektiver Verfahren zu 
\.!rfolgen. 

(2) Frequenzen sind zur Nutzung zuzuteilen, wenn sie 
I. fLir die vorgesehene Nutzung im Frequenznutzungsplan ausgewiesen sind, 
2. vcrtligbar sind und 
3. die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen gegeben ist. 

(3) Für die Frequenzzuteilung sowie zur Änderung und zum Widerruf von Frequenzzuteilungen ist 
zuständig: 

I. die KOl11mAustria fLir Frequenzen zur Veranstaltung von terrestrischem Rundfunk im Sinne des 
BVG-Rundfunk; 

2. die Regulierungsbehörde fLir Frequenzen für öffentliche Mobilfunknetze und 
3. die Fernmeldebehörde fLif alle sonstigen Frequenzen. 

(4) Vor Zuteilung von Frequenzen, die im Frcquenznutzungsplan (§ 52 Abs. 2) auch fLir terrestri­
schen Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind und nicht zur Veranstaltung von Rund­
funk im Sinne des BVG-Rundfunk herangezogen werden sollen, sowie vor Änderungen dieser Zuteilun-
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gen ist die Zustimmung der KOl11ll1Austria einzuholen. Vor Zutcilung von Frequenzcn, die im Frequenz­
nutzungsplan (* 52 Abs. 2) nicht für terrestrischen Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehcn 
sind und zur Veranstaltung von Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk herangezogen werden sollen, 
sowie vor Änderungen dieser Zuteilungen ist die Zustimmung der Obersten fernmcldebehörde einzuho­
len. 

(5) Die KommAustria verständigt die Oberste rernmeldebehörde ehestmöglich von jeder erteilten 
Fn::quenzzuteilung und Belriebsbewilligung, wobei die Mitteilung darüber alle notwendigen Daten (ins­
besondere Standort, technische Datcn, Antel1nendiagramme etc.) zu enthalten hat. 

(6) Die im Abs. 3 Z 2 genannten frequenzen sind grundsätzlich in einem Verlalm:n gemäß * 55 zu­
zuteilen. Sofern * 55 Abs. 12 Z 2 bis 4 angewendet \\iird, sind die Frequenzen antragsgemäß zuzuteilen; 
das Frequenznutzungsentgelt bestimmt sich in diesem Fall nach dem Anbot im Antrag. 

(7) In der frequenzzuteilung sind Art und der Umfang der Frequenznutzung festzulegen, soweit dies 
für die möglichst effiziente Lind störungsfi'eie Nutzung der Frequenzen und die Verträglichkeit mit ande­
ren Freqllenznutzlingen erforderlich ist. 

(X) Die Frequenzzliteilung lässt <lufgrund anderer Reehts\iorschrirten bestehende Verpflichtungen zur 
Einhaltung gesetzlicher, technischer oder betrieblicher Anforderungen unberührt. 

(9) Die Zuteilung von Frequel1Len Hir den Betrieb von Funkanlagen, die öfTentlichen Zwecken die­
nen, hat bevorzugt zu erfolgen, soweit dies zur Besorgung der Aufgaben des Antragstellers notwendig ist. 

(10) Durch die Zuteilung der Frequenzen wird keine Gewähr tlir die QualiUH der Funkverbindung 
übernolllmen. 

(11) Alle rrequenzen dürfen nur befristet zugeteilt werden. Die Befristung hat sachlich und wirt­
schaftlich angemessen zu sein. 

(12) Eine Frequenzzuteilung kann widerrufen werden, wenn die zugeteilte Frequcnz nicht Iiingstens 
innerhalb von sechs Monaten nach erlolgter Zuteilung im zugeteilten Sinn genutzt oder eine begonnene 
Nutzung rür mehr als sechs Monate eingestellt wird. 

(13) rür Frequenzen, die dem Freguenznutzungsplan gemäß durch generell bewilligte FUllkulllagen 
gcnutzl werden, ist keine gesondel1c Frequenzzutcilung erlorderlich, soweit die betriebene Funkanlage 
der Verordnung gemäß * 75 Abs. 7 entspricht. 

(14) Jede Frequenz darf nur auf Grund einer Bewilligung durch die Fell1meldebehörde oder die 
KommAustria in Betrieb genommen werden (Betri\.:bsbewilligung). 

Frequcl1zzuteilung dU/'eh die Regulicrungsbehörde 

§ 55. (I) Die Regulierungsbehörde hat die ihr überlassenen frequenzen demjenigen Antragsteller 
zuzuteilen, der die allgemeinen Voraussetzungen des Abs. 2 Z 2 erfüllt und der die effizienteste Nutzung 
der Frequenzen gewiillrleistel. Diese wird durch die Höhe des angebotencn Frequel1znutzungsentgeltes 
1'cstgestellt. Über Anträge auf Frequenzzuleilung hat die Regulicrungsbehörde binnen acht Monaten ab 
Einbringung des Antrages oder, welln sich dadurch eine kürzere Entscheidungslj'ist ergibt. binnen sechs 
Monaten ab Veröffentlichung der Ausschreibung zu entscheiden. Diese Fristen gelten nicht, wenn auf 
Grund internationaler Vereinbarungen der Abschluss einer Frequcnzkoordinierung abzuwarten ist. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat die Zuteilung von Frequenzen entsprechend den Grundsätzen eines 
offenen, fairen und nichtdiskriminierenden Verl~lhrens sowic naeh Maßgabe der ökonomischen Effizienz 
durchzuführen. Sie hat die beabsichtigte Zuteilung von Frequenzen öffentlich auszuschreiben, wenn 

1. ein Bedarf von Amts wegen festgestellt worden ist oder 
2. ein Antrag vorliegt und die Regulierungsbehörde zu der Auffassung gelangt, dass der Antragstel­

ler in der Lage ist, die mit dem Recht auf Freguenznutzung verbundenen Nebenbestill1ll1l1ngen zu 
erfüllen. Dabei sind insbesondere auf die technischen Fähigkeiten und die wirtschaftlichen Vor­
aussetzungen des Antragstellers, seine Erfahrungen im Kommunikationsbereich sowie in ver­
wandten Geschäftsbereichen und seine Fachkunde zu berüeksichti~en. Es darf kein Grund zur 
Annahme bestehen, dass der in Aussicht genommene Dienst, insbe;ondere was die Qualität und 
die Versorgungsptlicht betri fn, nicht erbracht werden wird. 

(3) Nach Zustimmung durch den Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie zu den 
Ausschreibungsbedingungcn, ist die Ausschreibung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung "zu veröffentli­
chen, und hat jedenfalls zu enthalten: 

I. die Bereiche des der Regulierungsbehörde überlassenen Frequenzspektrullls, die fiir eine Zutei­
lung in einem gemeinsamen Verfahren bestimmt sind; 

2. den Verwendungszweck der und die Nutzungsbedingungen fiir die zuzuteilenden Frequenzen; 
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3. die Voraussetzungen für das zur Verfügung stellen der Alisschreibungslll1terlagell einschließlich 
eines alll1i.lligen Kostenersatzes; 

4. eine mindestens zweimonatige Frist, innerhalb derer Anträge auf Zuteilung von Frequenzen ge­
steilt werden können. 

(4) In den Ausschreibul1gsunterlagel1 sind jedel1l~llls 
I. die Grundsätze des Verrahrens zur Ermittlung des höchsten Frequenznutzul1gsentgelles 

darzustellen und 
.., die Anforderungen an Form und Inhalt der AntragslInterlagen so zu beschreiben, dass die Ver-

gleichbarkeit der Anträge sichergestellt ist 
Sie können auch Angaben über die Höhe des mindestens anzubietenden Frcquenznutzllngscntgeltes ent­
halten. Gelangcn Frcqucnzpakete zur Zuteilung, kann in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen wer­
den, dass Anträge auf Zuteilung einzelner dieser Frequenzpakete, auf eine bestimmte Zahl von Frequenz­
paketen oder auch auf Kombinationen von Frequenzpaketen zulässig sind. 

(5) Die Regulierungsbehörde kann in den Ausschrcibungsbedingungen vorsehen, dass jenes Unter­
nehmen, dem die Frequenzen von der Regulierungsbehörde zugeteilt werden, berechtigt ist, die Nu(­
zungsrechte an diesen Frequenzen teilweise für die gesamte Dauer der Nutzung oder für einen bestimm­
ten Zeitraum anderen Unternehmen iSd * 15 in jeder wirtschaftlichen Foml zu überlassen. 

(6) Anträge dürfen von den in den Aussehreibungsunterlagen geforderten Voraussetzungen nur dann 
und insoweit ab\veiehen, als dies in dcn Unterlagen Wr zulässig erklärt worden ist. Änderungen und Zu­
rückziehen der Anträge nach Ablauf der Aussehreibungsfrist sind unzulässig. Dies gilt nicht für die 
Nachbesserung der Höhe des angebotenen Freqllel1znlltzungsenlgeltes, wenn die Nachbesserung in den 
Ausschreibul1gsunterlagell ausdrücklich im Rahmen der Regeln rur die Enllittlung des höchsten Gebotes 
(Abs. 9) I1ir zulässig erklärt worden ist. 

(7) Wesentliche Änderungen der Ausschreibungsbedingungen sind nur zulässig, soweit sich gesetz­
liche oder für die Republik Österreich verbindliche internationale Vorschriften ändern. 

(8) Die Antragstellcr bilden eine Verfahrensgemeinschaft. Die Regulierungsbehörde hat jene An­
tragsteller vom FreCJuenzzuteilungsverfahrert mit Bescheid auszuschließen, deren Anträge unvollständig 
sind oder von den Ausschreibungsbedingungen in unzulässiger Weise abweichen oder welche die allge­
mcinen Voraussetzungen gemäß Abs. I nicht erlllllen. 

(9) Die Regulierungsbehörde hat geeignete Regeln für die Ermittlung des höchsten Gebotes mittels 
Verfahrcnsanordnung festzulegen. Diese Regeln haben den Grundsätzen nach Abs.2 erster Satz und 
Abs.4 Z I zu eIltsprechen sowie dem Verwendungszweck der zuzuteilenden Frequenzen (Abs. 3 Z 2) 
Rechnung zu tragcn. Die Regeln haben jedenfalls auch die Voraussetzungen für das Vorliegen eines gül­
tigen Gebotes und geeignete Sicherstellungen für die Gebote zu bestimmen. Sie haben den Hinweis zu 
enthalten, dass Antragsteller, die bei der Ennittlung des höchsten Gebotes kollusives Verhalten an den 
Tag legen, mit Vertahrensanordnung von der weiteren Teilnahme am Verfahren zur Enllittlung des 
höchsten Gebotes ausgeschlossen werden können. Die Regeln sind den Antragstellern mindestens zwei 
Wochen vor Beginn der Ermittlung des höchsten Gebotes zu übermitteln. 

(10) Die Frequcnzzuteilullg kann folgende NebenbestiI1lmungen, enthalten, die dazu dienen, die 
Zielsetzungen und Bestimmungen dieses Gesetzes und der relevanten Vorschriften der Europäischen 
Gemeinschaften, insbesondere der Genehmigungsrichtlinie, bestmöglich zu erflillen: 

I. Angabe des Verwendungszwecks oder der Art des Netzes oder der Technologie, für die die Fre­
qllenznutzungsrechte erteilt v"erden, gegebenenfalls einschließlich der ausschließlichen Nutzung 
einer Frequenz für die Übertragung eines bestimmten Inhalts oder bestimlllter audiovisueller 
Dienste; 

2. Nebenbestil1l111ungen, die erforderlich sind, die effektive und efTiziente Frequenznutzung sicher 
zu stellen, gegebenenfalls einschließlich Anforderungen in Bezug auf die Reichweite sowie Re­
gelungen betreffend den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und der Versorgung; 

3. technische und den Betrieb betreffende Bedingungen zur Vermeidung von funktechnischen Stö­
rungen LInd spezielle Bedingungen Hif die Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegen­
über elektromagnetischen Feldern; (sofcm diese Bedingungen von der Allgemeingenehmigung 
abweichen) 

4. Befristung; 
5. allenialls Bedingungen hinsichtlich der Überlassung der Frequenzen auf Antrag des Inhabers 

dieser Rechte; 
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6. Veq1l1ichtungell. die das Unternehmen. das die rrequenznutzungsrechte erwirbt. im Laufe eines 
Auswahl"erfahrens eingegangen ist; 

7. \.'t::rpilichtungen. die zur Eillhaltung einschliigiger internationaler Vereinbarungen über die Nut­
zung von frequenzen erforderlich sind. 

(11) Die Regulierungsbehörde kann in jedem Stadium des Verfahrens Saehverstiindige sowie Bera!er 
bei/iehen, deren Kosten von dem Antragsteller, dem die rrequenzen zugeteilt werden. zu tragen sind. Bei 
mehreren Antragstellern sind die Kosten aliquot aufzuteilen. 

(12) Die Regulierungsbehörd..: ist b..:rechtigt. die Ausschreibung aus wichtigem Grund aufzuheben 
und das Verfahren in jedem Stadium aus wichtigem Grund einzustellen, insbesondere wenn 

I. die Regulierungsbehörde kollusives Verhalten von Antragstellern feststellt und cin cflizientes. 
faires und nicht diskriminierendes Verfahren nicht durchgeführt werden kann; 

2. kein oder nur ein Antragsteller die Voraussetzungen gell1~iß Abs. I erfüllt; 
3. kein oder nur ein Antragsteller, der die Voraussetzungen gemiiß Abs. I erfüllt, an der Enl1iltlul1g 

des höchsten Gebotes tatsUchlieb teilnimm!: 

4. das Verfahren ergibt. dass von den Antragstellern \Venig..:r Frequel1zspektrum in Anspruch ge­
nommen wird, als zur Zuteilung vorgesehen ist. 

All das begründet keinen Ansprueh aur Entschlidigung; Amtshaftungsansprüche bleiben unberührt. 

Überlassung \'on Frequcnzcn, .4nderung der Eigentümerstruktur 

§ 56. (I) Die Überlassung von Nutzungsrechtcn IUr Frequenzen bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die Regulierungsbehörde. Diese hat den Antrag auf sowie die Entscheidung über die Genehmigung 
zur Üherlassung der Frequenznutzungsrechle zu verölTentliehen. Bei ihrer Entscheidung hat die Regulie­
rungsbehörde im Einzcll~lll die technischen und insbesondere die Auswirkungen einer Überlassung auf 
den \\'cHbewerb zu beurteilen. In die Genehmigung können Nebenbestimmungen aulgenommen werden, 
soweit dies erforderlich ist UI11 Beeinträchtigungen des Wcttbewcrbs zu vermeiden. Die Genehmigung ist 
jedenfalls dann zu verweigcrn, wenn trotz der Aufcrlegung von Nebenbestimmungcn eine Beeinträchti­
gung des Weltbewerbs durch die Überlassung wahrscheinlich ist. Die Überlassung kann Ilur ullter der 
Bedingung erfolgcn, dass die Nutzungsrechte für die gegenständlichen rrequenzen unverändert bleiben. 

(2) Wesentliche .Ä.nderungen der Eigentümerstruktur von Unternehmen, denen Frequenznlltzungs­
rechte in eincm Vert~lhrell gcmiiß * 55 zugeteilt wurden, bedürlcn der vorherigen Genehmigung durch die 
Regulierllng~behörde. Abs. I dritter bis letzter Satz gelten sinngemäß . 

.4nderung der Frcquenzzutcilung durch die Regulierungsbehörde 

§ 57. (l) Die Art und der Umfang der Frequenzzuteilung können durch die Regulierungsbehörde ge­
iinder! Wl'rdL'll, welln 

I. autgrund der Weiterentwicklung der Technik erhebliche Eflizienzsteigerungen möglich sind oder 
2. dies aus internationalen Gc~ebenheiten. insbesondere aus der rortent\Vicklun~ des internationa-

len Femmclderechts oder ~ -

:-. zur Anpassung auf Grund internationaler Gegebenheiten geänderter Frequenznutzungen crfonlcr­
lich ist. 

Bei VOl11ahllle solcher Änderungen sind die Verhiillnisllläßigkeil der Maßnahme und die wirtschaftlichen 
AUSWirkungen für die BetrolTenen zu berücksichtigen. 

(2) In dcn Verfahren nach Abs. I ist dem Zutcilungsinhaber die beabsichtigte Änderung der Zutei­
lung mitzuteilen und ihm gemäß ~ 45 Abs. 3 A VG eine Frist von mindestens vier Wochen zur Stellung­
nahme cinzuräumcn. 

(3) Der Zutcilungsinhaber hat gemäß Abs. I oder 2 angeordneten Änderungen inncrhalb angemesse­
ncr Frist auf seine Kosten nachzukommen. Dies begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Ansprü­
che nach dem Amtshaftungsgeselz bleiben davon unberührt. 

(4) Auf Antrag des Zuteilungsinhabers kann die Regulierungsbehörde die vorgeschriebene Frc­
quenznutzung ändern, sofern dies aufgrund des Verwendungszwecks und den technischen Nutzungsbe­
dingungen (* 5 J Abs. 3) zulässig ist. Dabei haI sie insbesondere die technische Entwicklung und die 
Auswirkungen auf den Wcttbewerb zu berücksichtigen. 

Zuteilungs- und Nutzungsgebühren 

§ 5X. (I) Für die Zuteilung und Nutzung von Frequenzen und rur sonstige behördliche Handlungen 
im Zusammenhang mit der Frequenzzuleilung und Frequenzverwaltung sind vom Nutzer Gebühren zu 
entrichten. Diese dienen zur Abgeltung der Aut\vendungen für die Verwaltung der Frequenzen, ftir die 

27 

356/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)46 von 159

www.parlament.gv.at



Planung, Koordinierung und Fortschreibung von rrequl!l1znutzungen einschließlich der dazu notwendigen 
Messungen, Prüfungen lind Verträglichkeilsuntersuehungen zur Gewährleistung einer effizienten und 
störungsfreien Frequenznutzung. 

(2) Dil! Gl!bühren bestehen aus einer einmaligen ZUleilungsgebühr sowie einer jährlichen NutZlings­
gebühr. Die Zutcilungsgebühr entfallt in den Fällen, in denen ein Frequenznutzungsentgelt entrichtet 
wird. Die Gebühren sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvcrnch­
Ill<:n mit dem Bundesminister tUr Finanzen durch Verordnung festzulegen. Dabei ist insbesondere auf den 
Personal- und Saehaul\vand zur Erreichung der im Abs. I genannten Ziele sowie auf die optimale Nut­
zung der Frequl!nzrcssourcen Bedacht zu nehmen. Es ist auch zu berücksichtigen, ob Frequenzen kOll1-
m..::rziell genutzt werden. 

(3) Die Verordnung gemäß Abs. 2 fiir die Zuteilung von Frequenzen zur Veranstaltung von terrestri­
schel11 Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk ist \'on der KOllll11Austria zu erlassen. 

Frequenznutzungsentgelt 

§ 59. (1) Zur Sicherung einer effizienten Nutzung des Frequenzspektrums haben (nhaber einer ge­
miiß ~ 55 erfolgten Zuteilung zusätzlich zur rrcquellzllutzllngsgebühr ein einmaliges oder ein jährliches 
Frequenznulzungsentgelt zu leisten. 

(2) Der Antrag auf Zuteilung einer gemäß § 55 zuzuteilenden Frequenz hat die Höhe des Frequenz­
nulzungsentgeltes zu nennen, das der Antragsteller für die Nutzung der Frequenzen im Fall der Zuteilung 
einmalig oder laufend zu zahlen bereit ist. Die Regulierungsbehörde hat das Frequenznutzungsentgclt im 
Bescheid über die Frequcnzzutcilllng vorzuschreiben, wobei der Antragsteller die in seinem Antrag ge­
IrolTene Fesllcgung des Entgelts jedenfalls gegen sich gelten lassen muss. 

Erlöschen der Zuteilung 

§ 60. (I) Eine von der Regulierungsbehörde erteilte Zuteilung erlischt dureh 
I. Verzicht, 
2. Widerruf, 

3. Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde sowie 

4. Tod oder Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Zuteilungsinhabers, nicht aber im Fall einer 
gesellscha lisrechtlichen Gesamtrechtsnach folge 

c:n Im Falle des Todes des Zuteilun!!sinhabers kann die Verlassenschaft dieses Recht bis zur Ein­
antwortung in Anspruch nehmen, doch hat der Vertreter der Verlassenschaft dies unverzüglich der Regu­
lierungsbehörde anzuzeigen. 

(3) Die Zuteilung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen flir ihre Erteilung weggefallen sind. 
Sie kann widerrufen werden, wenn der Zuteilungsinhaber seine Pflichten gröblich oder wiederholt ver­
letzt oder die Zuteilung durch mehr als ein Jahr nicht ausgeübt hat. Dem ZuteiJunginhaber ist vor dem 
Widerruf angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 

(4) Die Zuteilung ist zu widerrufen, wenn über das Vermögen des ZuteiJungsinhabers der Konkurs 
eröffnet wurde oder der Antrag auf KonkurserölTnung mangels eines zur Deckung der Kosten des Kon­
kursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde; die Regulierungsbehörde 
kann von dem Widerruf absehen, welln die Weiterllihrung vorwiegend im Interesse der Gläubiger gele­
gen ist. 

(5) Eine Verfügung nach Abs. 3 begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Amtshaftungsan­
sprüche bleiben unberührt. 

7. Abschnitt 

Adressierung und Nummerierung 

Begriffe 

§ 61. In diesem Abschnitt bezeichnet der Begriff "Kommunikationsparameter" die Gesamtheit aller 
möglichen Zeichen, Buchstaben, Ziffern und Signale, die unmittelbar zur Netzsteuerung von Kommuni­
kationsverbindungen dienen. 
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Ziel 

§ 62. Ziel dieses Abschnittes ist die eniziente Strukturierung und Verwaltung der Gesamtheit aller 
Kommunikationsparameter. um den An rorderungen von Nutzern und Bereitstellern. in objektiver. trans­
parenter lind niehtdiskriminierender Weise zu entsprechen. 

Plan fiir KOll1lllunikationsparamcter 

§ 63. (I) Die Regulierungsbehörde hat mit Verordnung einen Plan für Kommunikationsparal11c1er er­
lassen. in welchem auch die Voraussetzungen für die Zuteilung VOll KOl11l1lunikationsparal11etem festzu­
legen sind. Der Plan für Kommunikationsparameter kann aus TeilpHinen bestehen. Die Vertretung bei 
il1lernationakn Organisationen, bei denen grundsiitzliche Entscheidungen getroffen werden. durch die 
österreich ische Interessen berührt sind, wird vom Bundesministerium fLlr Verkehr, Innovation und Tech­
nologie wahrgenommen. 

(2) In dieser Verordnung können auch 
a) Verhaltensvorschritlcll, die bei der NULLlrng von KOllllllunikcitionsparameLern zu befolgen sind 

und 

b) Zeitpunkt und fristen, binnen derer Umstellungen bereits belegter lind nicht den Erfordemis­
sen des Plans entsprechender Koml11unikationsparametern vorzunehmcn sind 

festgelegt werden. 

(3) Bei der Erstellung dieses Plans ist insbesondere au r die relevanten internationalen Vorscl1ri Iten 
sowie die Entwicklung von neuen nationalen und internationalen Diensten sowie auf dic Verlligbarkeit 
einer ausreichenden Anzahl von Kommunikationsparametclll Bedacht zu nehmen. 

(4) Die Betreiber von KOJ11l1lunikationsnetzen und -diensten sind zur Mitwirkung an der Umsetzung 
der Pläne verpl1ichlet. 

Planänderungen 

§ 64. (I) Dic Regulierungsbehörde hat zur Umsetzung internationaler Verpflichtungen oder Empfeh­
lungen sowie zur Sicherstellung der ausreichenden VerfDgbarkeit von KOl11l1lunikationsparametern dem 
Stand der Technik entsprechcnd Ändcrungcn vornchmen. Dabei sind dic Auswirkungen auf die Betroffe­
nen, insbesondere dic entstehenden direktcn und indirekten Umstellungskosten, zu berücksichtigen. 

(2) Die von diesen Änderungen Betroffenen sind verpl1ichtet, die zur Umsetzung erfordcrliehen 
Maßnahmen <lufihre Kostcll durchzuführen. 

(3) Die teilweise oder vollständige Ändcrung Plans oder der Regelungen über die Zuteilung VOll 

Komillunikationsparametern oder der Nutzungsbedingungen begründet keinerlei Anspruch auf Entschä­
digung. Ansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz bleiben davon unberührt. 

Zuständigkeit zur Zuteilung \'on Kommunikationsparametern, Verfahren 

§ 65. (J) Die Regulierungsbehörde ist zuständig nil' die elliziente Verwaltung des Plans, insbesonde­
re für die Erfassung der Nutzung und für die Zuteilung von KOll1munikationsparametcrn an Nutzer und 
Betreiber von Kommunikationsnelzen und -diensten. Dicsen kann das Recht gewährt werden, unterge­
ordnete Elemente selbständig zu verwalten. 

(2) Betreiber \'on Koml11unikationsnetzen und -diensten, dencn gemäß Abs. I das Recht gewährt 
wurde. ulltergeordnete Elemente selbständig zu verwalten, sind ve'l)t1iehtel, sieh gegenüber anderen An­
bielcrn KomJnllnikationsdienstc hinsichtlich der NlIl11mcmfolgen für den Zugang zu ihren Diensten nicht 
diskriminierend zu verhalten. 

(3) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag KOl11l11unikationsparameter an Nutzer und Betreiber 
von KOl1ll11ullikationsnetzcn und -diensten zur Nutzung zuzuteilen. Die Regulierungsbehörde hat darüber 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des vollständi­
gen Antrages zu entscheiden. 

(4) Bescheide gemäß Abs. 3 können folgende Nebenbestimmungen enthalten: 
I. Angabe des KOl1ll11unikationsdienstes, Ilir den der Kommunikationsparameter genutzt werden 

darf, 

2 .einc nach Art und Bedeutung des zugeteilten KOlllmunikalionsparameters angemessene Befris­
tung, 

3. Nebenbestimmungcn, die erforderlich sind um eine effektive und effiziente Nutzung des Kom­
lllllnikatiollsparamcters sicher zu stellen, insbesondere die VcrpJlichlung über die Mitteilung der 
tatsächlichen Nutzung, 
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4. VeIl111ichtullgcll. die zur Eillhallung ein~chWgiger intemationaler Vereinbarungen über die Nut­
zung von KOl11munikationsparametern erforderlich sind 

(5) Nutzungsrechtc sind nicht frei übertragbar. Über Antrag des Zutei!ungsinhabers ist das Nut­
zllngsrecht \'(m der Regulienmgsbehörde in einem Verfahren gemäß Abs. 3 auf eine andere Person zu 
übertragen. 

(6) Die Regulierungsbehörde kann von ihr erteilte Zuteilungen im öffentlichen Interesse ändern. 
wellll dies aus wichtigen Gründen 

I. zur Sicherheit des öffentlichen KOll1munikationsverkehrs, 

2. aus technischen oder betrieblichen Belangen, 

3. im Il1Ieresse der Gesamtheit der Nutzer, 

4. zur Anpassung an Planänderungen gemäß * 64, 

5. zur Anpassung an aurGrund internationaler Gegebenheiten geänderter NutzlIngen oder 

6. zur Anpassung an 1'v1arkterlordcrnissc 

erforderlich ist. Dabei ist untcr möglichster Schonung der wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen 
des ZlIteilungsinhabers vorzugehen. 

(7) Im Verfahren nach Abs.6 ist dem Zuteilungsinhabcr dic bcabsichtigtc Änderung der Zuteilung 
mitzuteilen lind ihm gemäß * 46 Abs. 3 A VG eine Frist von mindestens vier Wochen zur Stellungnahme 
einzuräumen. 

nq Der Inhaber der Zuteilung hat jeder gemäß Abs. 6 angeordneten Änderung in angemessener Frist 
auf seine Kosten nachzukommen. Eine derartige Verfügung begründet keinen Anspruch auf Entschiidi­
glll1g. Ansprliclle nach dem Amtshaftungsgesetz bleiben davon unberührt. 

Nutzung 

§ 66. Aus der Zuteilung von Kommunikationsparametern kann kcin Besitzrecht auf bestimmte 
Koml11unikationsparameter erwachsen. Es wird ausschlicßlich das Recht zur Nutzung von Kommunikati­
onsparamelem eingeräulllt. 

N utzu ngsen tgelt 

§ 67. (I) Für jeden Kommunikatiollsparal1lc!er ist ein NutzlIngsentgelt zu entrichten. Die Höhe des 
NlltzllngsenlgeItcs ist VOI11 Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 
kstzulegen. Dabei ist insbesondere auf den \virtschanliehen Nutzen durch die Zuteilung und auf die op­
timale Nutzung der Koml1lunikationsparamcter Bedacht zu nehmen. 

(3) Absatz I gilt auch für jcne Fälle, in denen zum Zeitpunkt dcs Inkratltretens dieses Bundesgeset­
zes KOl1lmunikationsparameter benützt oder vorrätig gehalten werden. 

Erlöschen der Zuteilung 

§ 68. (I ) Dic Zuteilung erlischt durch 

I. Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde: 

::::. Verzicht des Zuteilungsinhabers: 

3. Widerruf: 

4. Tod oder Erlöschen der Rcchtspersönlichkeit des Zuteilungsinhabers. 

(2) Der Widerruf ist durch die Regulierungsbehörde auszusprechen, wenn 

I. eine der Voraussetzungen für die Zuteilung nicht mehr gegeben ist; 

2. dies auf Grund von internationalen Vorgabcn notwendig ist; 

3. der Zuteilungsinhaber gegen eine Bestimmung dieses Abschnittes, gegen eine auf Grund von 
* 63 erlassene Verordnung oder gegen die auf Grund der Zuteilung zu erfüllenden Nebenbe­
stimmungcn grob oder wiederholt verstoßen hat. 

(3) Der Widerruf begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(4) Widerruf und Vcrzicht sind an keine Frist gebunden. Die VerLiehtserklärung hat schriftlich bei 
der Regulierungsbchördc zu erfolgen. 
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8. Abschnitt 

Schutz deI' Nutzer 

Rechte der Nutzer und Teilnehmer 

§ 69. (I) Jedermann ist berechtigt, öffentliche T clckoml11unikationsdicnste einschließlich den Uni­
\crsalJicnst und besondcrc Versorgungsaufgabcll untcr den Bedingungen der veröffentlichten allgemci­
nen Geschüftsbedingungen und Entgelte in An~pruch zu nehmen. 

(2) Teilnehmer haben unter den in Abs. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen das Recht, sich in allge­
mein zugjngliche Teilnehmerverzeichnisse eintragen zu lassen, ihren Eintrag zu prüfen und wieder lö­
schen zu lassen. 

(3) Ein Teilnehmer hat gegenüber dem Anbieter des öffentlichen Tclefondienstes, mit del11 er in ei­
ncm Vcrtragsverhältnis über die Inanspruchnahme dieses Dienstes steht, das Recht, mit folgenden Daten 
uncntgeltlich in das Teilnehmerverzeichnis des Anbietcrs aufgenommen zu werden: Familienname, Vor­
name(n), akademischer Grad, Adresse. Teilnehmernul11ll1er des Teilnehmers und. sofern der Teilnehmer 
dies wünscht, die Berufsbezeichnung. 

(4) Mit Zustimmung des Teilnehmers können noch zusätzliche Daten in das Teilnehmerverzeichnis 
auigellommen werden. SofCrn davon auch andere Pcrsonen betroHen sind, müssen auch diese zustimmen. 

(5) Sofern dies ein Teilnehmer wünscht, hat die Eintragung der ihn bctrcrtenden Daten in das Teil­
nehmer\'erzeichnis ganz oder teilweise zu unterbleiben (Nichteintragung). Damr darf kein Entgelt ver­
langt werden. 

(6) Im Fall des Abs.5 ist dem Teilnehmer jedoch entgelt frei zu gewährleisten, dass auf seinen 
\Vunsch hin über den Inhalt der ihn bestrctTenuen Daten zur Gänzc oder Teilweise durch einen Aus­
kunlisdienst dennoch Auskunft erteilt wird. 

Zahlungsverzug 

§ 70. Der Betreiber eines KOllll1111nikationsdienstes darf im Falle des Zahlungsverzugs eines Teil­
nehmers eine Dienstelllllerbrechung oder -abschaltung nur dann vornehmen, wenn er den Teilnehmer 
zuvor wHer Androhung der Dienstellnterbn:clwng oder -abschaltung und unter Setzung einer Nach/rist 
von mindestens zwei Wochen erfolglos gemalmt hat. Eine Abschaltung oder Unterbrechung von Leistun­
gen dcs Universaldienstes im Sinne des * 26 Abs. 2 Z I bis 3 darf nicht erfolgen, wcnn der Teilnehmer 
ausschließlich mit Verptlichtungen alls anderen Vertrags verhältnissen mit dem Betreiber säumig ist. 

Überprüfung der Entgelte 

§ 7 L (I) Bezweifelt ein Teilnehmer die RichtigKeit des ihm mit Rechnung vorgeschriebenen Betra­
ges, so hat der Betreiber des KOl11munikationsdicnstes auf schriftlichen Antrag alle der Ermittlung dieses 
Betrages zugrundcgclegten Faktoren zu überprüfen und anhand des Ergebnisses dieser Überprüfung die 
Richtigkeit der Rechnung zu bestätigen oder die Rechnung entsprechend zu ändern. 

(2) Wird der Regulierungsbehörde ein Einspruch gegen eine Rechnung eines Belreibers eines Kom­
l11unikationsdienstes zur Kenntnis gebracht. so wird ab diesem Zeitpunkt die Fälligkeit des in Rechnung 
gestellten Bctrages bis zur Streitbeilcgung aufgeschoben, wenn 

I. die bccinspruchte Rechnung um mehr als die Hälfte den Durchschnitt der drei letzten Rechnun­
gen, aber zumindest 30 Euro oder 

2. in Fällen, bei denen die Ermittlung des Durchschnitts der letzten drei Rechnungen nicht möglich 
ist 60 Euro übersteigt. 

(3) Unabhängig von einem Aufschub nach Abs.2 kann der Betreiber ab einem Betrag, der dem 
Durchschnitt der letzten drei Rechnungsbeträge entspricht oder gemäß Abs. 2 Z 2 60 Euro sofort fallig 
stellen. Zu\'iel eingehobene Belräge sind samt den gesetzlichen Zinsen ab Inkassolag zu erstallefl. 

(4) Für den Fall, dass ein Fehler festgestellt wird, der sich zum Nachteil des Teilnehmers ausgewirkt 
haben könnte und sich das richtige Entgelt nicht ermitteln lässt, ist in den allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen eine auf dem durchschnittlichen Ausmaß der Inanspruchnahme dieses Telekommunikationsdiens­
les durch den Teilnehmer basierende Pauschalabgeltlmg festzusetzen. 

Abschaltung aus anderen Gründen 

§ 72. (I) Unabhängig von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens kann der Betreiber eines 
öffentlichen Kommunikationsnetzes oder -dienstes einen Teilnehmer dazu auffordern, störende oder nichl 
dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekol11l11ul1ikationsendeinriehlungen, BGB!. I Nr. 134/200!. 
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enhprechcndc Telekommunikationsendeinrichtungen unverzüglich vom Netzabschilisspunkt zu entfer­
nen. 

(::!) Kommt der Teilnehmer der Aufforderung nicht nach und ist eine Beeinträchtigung anderer Nut­
zer des Netzes oder Dienstes oder eine Get1ihrdllng von Personen gegeben, kann der Betreiber den An­
schluss \ 0111 Netz oder Dienst abtrennen. 

(3) Erhebt der Teilnehmer jedoch nach Erhalt der Aufforderung (Abs. I) Einspruch lind ist eine Be­
einträchtigung oder GeHihrdung wie in Abs. 2 nicht gegeben, darf der Betreiber den Anschluss zunächst 
nicht \'l11l1 Dienst oder Netz abtrennen. sondern muss die Regulierungsbehörde zur Entscheidung anrufen. 

Streitschlichtung 

S 73. Jede Partei, einschließlich Nutzer, Diensteanbieter, Verbraucher- und andere Organisationen, 
hat da~ Recht, bei Streitigkeiten mit einem Betreiber eines öflentlichen KOlllmunikationsnetzes oder eines 
öni:ntlichen Komll1unikationsdienstes über eine behauptete Verletzung dieses Gesetzes, insbesondere 
jene. die sich auf die Bestimmungen der Universaldienstrichtlinie beziehen, die Regulienmgsbehörde 
anzlIrul'cn. Diese hat innerhalb VOll sechs Woch;:n eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen oder den 
Parteien ihre Ansicht zum herangetragenen Fall mitzuteilen. Die Netzbetreiber und Diensteanbieter sind 
\erptlichlet. an einem solchen Verbhren mitzuwirken und allc zur Beurteilung der Sachlage erforderli­
chen Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen vorzulegen. Die Möglichkeit, den ordentlichen Rechtsweg 
zu beschreiten. bleibt unberührt. 

(::!) Die Regulierungsbehörde hat Entscheidungen nach Abs. I unter Wahrung von Belriebs- oder 
(,eschiifLsgcheimnissen zu veröffentlichen. 

9. Abschnitt 

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 

Technische Anforderungen 

§ 74. (I) Funkanlagen und Tclckol11l1umikationsendeinrichlLingen miissen in ihrem Aulball und ihrer 
FLinktionsweise den anerkannten Re~eln der Technik lind den nach den internationalen Vorschriften zu 
fordernden V oraussclzungen entspre~hen. 

(2) Bei der Errichtung und dem Betrieb von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
müssen der Schutz des Lebens lind der Gesundheit von Menschen sowie der ungestörte Betrieb anderer 
FunkanlageIl und Telekolllmunikationsendeinrichtungen gewährleistet sein. Bei der Gestaltung von 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen ist unter Beachtung der wirtschaftlichen ZUlllut­
barkeit auch auf die Erfordernisse des Umweltschutzes, insbesondere auch im Hinblick auf eine fachge­
rechte Entsorgung, Bedacht zu nehmen. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister flir Verkehr, Innovation und Technologie dem je­
\\'eiligen Stand dcr Technik entsprechend die näheren Bestimmungen und technischen Voraussetzungen 
für Funkanlagen und Telckol11munikationsendeinrichtungen festsetzen, insbesondere für 

I. die Typcnzulassung von Funkanlagen und 
, dcn Betrieb von Funkanlagen auf fremden Schiffen. Luftfahrzeugen und anderen Verkehrsmit­

teln, die sich im östelTeichischen Hoheitsgebict aufllalten. 

Bewilligungspnicht für Funkanlagen 

§ 75. (I) Die Errichtung und der Betrieb einer Funkanlage ist grundsätzlich nur mit einer Bewilli­
gung zulässig. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn kein Grund Hir eine Ablehnung vorliegt. 

(2) Die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer elektrischen Einrichtung, die gemäß * 3 
Z 6 als FlInkanlage gilt, ist ausschließlich Sicherhcitsbehärden zu erteilen. 

(3) Die Einfuhr, der Vertrieb und der Besitz von Funksendeanlagen ist nur mit einer Bewilligung zu­
lässig. Eine Bewilligung zum Vertrieb berechtigt auch zur Einfuhr und zum Besitz; eine Bewilligung zur 
Einfuhr berechtigt aueh zum Besitz. Die Verwahrung gilt als Besitz. Funksendeanlagen, auf welche das 
Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekoml11l1nikationsendeinrichtungen, BGB!. I Nr. 134/2001, an­
zuwendcn ist. bedürfen keiner derartigen Bewilligung. 

(4) Die Bcwilligung nach Abs. 2 ist zu erteilen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die techni­
schen Anforderungen gel1lüß ~ 74 erfLillt werden, insbesondere wenn Störungen anderer Funkanlagen 
nicht zu erwarten sind und sonst kein Grund für eine Ablehnung gemäß § 83 vorliegt. 
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(5) Für Funkanlagen, welche die technischen Anforderungen gemäß * 74 nicht oder nicht ganz erfül­
len, ist eine Bewilligung zur Einfuhr zu erteilen, wenn diese nur vorübergehend zum Zwecke der Ausfuhr 
eingemhrt werden. Die Bewilligung ist auf drei Monate zu befristen: die Ausfuhr ist der Behörde nach­
zuvv'elscn. 

(6) Die Einfuhr, der Ver1rieb und der Besitz \'on Funketnpfangsanlagen ist grundsätzlich bewilli­
gungsfrei. 

(7) Soweit dies mit dem Interesse an einem ordnungsgemäßen und störungsfreien Fernrncldeverkehr 
vereinbar ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie die Errichtung lind den 
Betrieb von Funkanlagen sowie die Einfuhr, den Vertrieb lind den Besitz von Funksendeanlagen auch 
allgemein für bestimmte Gerätearten oder Geräletypen mit Verordnung für generell bewilligt erkUiren. 

Typenzuhlssung von FunkanlageIl 

§ 76. (I) Über Antrag hat das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen fest­
zustellen, ob eine Funkanlage den technischen Anlorderungen gel11iiß ~ 74 entspricht (Typcnzlilassung). 
Die TypenzulasslIl1g ist zu erteilen, wenn die Funkanlage die technischen Anforderungen erfüllt. Der 
Antrag ist unzulässig. sofern die bctrofTene Funkanlage dem Bundesgesetz über FlIukanlagen und Tele­
kOll1l11unikationsendeinrichtungen oder der SchifTsausrüslungsverordnung. BGBI. [) Nr. J 3911999, unter­
liegt. 

(2) Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn nach dcn für die Republik Österreich verbindlichen 
internationalen Vorschriften auf Grund eines dort beschriebenen Konfofmitätsbewertungsverfahrens oder 
nach den österreich ischen Vorschrirten über eine Konformitätserklärung des Herstellers. 

I. eine international anzuerkennende Zulassung (Konfonnitätsbescheinigung) einer ausländischen 
Sielle oder 

2. einc Konformitätserklärung des Herstellers \orliegt 
lind das Gerät vorschriflsl11iißig gekennzeichnet ist 

Solche Geräte gelten als gemäß Abs. 1 zugelassen. 

(J) Durch Verordnung sind VOI11 Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie unter Be­
dachtnahl11e auf die verbindlichen internationalen Vorschriften die näheren Bestimlllungen über die inter­
national anzucrkenncnden Konfofl11itiilsbewertungsverfahren (Zcrtifizienmg, Baumusterpfüfung und 
dergleichen). die nationale Konformitätserklärung des Herstellers, die Kennzeichnung der Geräte, die 
Produktkontrollen und die Überwachungsaufgaben zu erlassen. Sofern es sich um international verbindli­
che Vorschritlen handelt, hat er eine solche Verordnung zu erlassen. 

Kennzeichnung 

§ 77. (1) Unbeschadcl der Regelungen des Bundesgesetzes über Funkanlagen und TelekoJ1ll11unika­
tionsendeinrichtungen, BGBI. I Nr. 134/200 I, darf die vorgeschriebene Kennzeichnung von Funkanlagen 
nur \'om Berechtigten angebracht werden. Die Kennzeichnung darf nur an Geräten angebracht werden, 
die mit der zugelassenen Type übereinstimmen. Die Kennzeichen gelten als ölTentliehe Urkunden. 

(2) Durch Verordnung hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie das Ausse­
hen dieser Kennzeichen festzulegen. 

(3) Sind Funkanlagell gemäß einer auf Grund \'on Absatz 2 erlassenen Verordnung gekennzeichnet, 
ohne dass dazu die Voraussetzungen gemäß Absatz J vorliegen, so hat die Femmeldebehörde § 14 des 
Bundesgesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen sinngemäß anzuwenden. 
Dies gilt auch. wenn Funkanlagen oder Telekommunikationsendeinrichtungen mit Zeichen gekennzeich­
net sind, die mit der in der genannten Verordnung vorgeschriebenen Kennzeichnung verwechselt werden 
können. 

Verwendung 

§ 78. (I) Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen dürfen nicht missbräuchlich ver­
wendet werden. Als missbräuchliche Verwendung gilt: 

I. jede Nachrichtenübermittlung, welche die ölTent!iche Ordnung und Sicherheit oder die Sittlich­
keit gefährdet oder welche gegen die Gesetze verstößt; 

2. jede grobe Belästigung oder Verängstigung anderer Benützer; 
3. jede Verletzung der nach diesem Gesetz lind den internationalen Verträgen bestehenden Geheim­

haltungsptlicht und 

4. jede Nachrichtenübermittlung, die nicht dem bewilligten Zweck einer Funkanlage entspricht. 
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(2) Inhaber von Funkanlagen und T clekol1ll1lunikationsendeinrichtungen haben, soweit ihnen dies 
zlIll1utbar ist. sowie unter Berücksichtigung des Grundrechtes auf Datenschutz im Sinne des Datenschutz­
gesetzes, BGBI. I Nr. 16511999, geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine missbräuchliche Verwendung 
auszuschließen. Diensteanbieter. welche lediglich den Zug,mg zu Koml11unikationsdiensten vermitteln. 
gdten nicht als Inhaber. 

(3) Funbnlagen dürfen nur ri'ir den bewilligten Zweek sowie an den in der Bewilligung angegebe­
nen SI,lI1doriell, bewegliche Anlagen Ilur in dem in der Bewilligung angegebenen Einsatzgebiet betrieben 
werden. 

(4) Funksendeanlagen dürfen nur unter Verwendung der mit der Bewilligung zugeteilten Frequenzen 
lind Rufzeichen betrieben werden. 

(5) Funkanlagen und T clekoll1l11unikationsendeinrichtungen, die weder au f Grund des T elekoml11u­
nikatiollsgcsctzcs zugelassen wunlcll noch den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Funkanlagen und 
Tclckommunikationsendeinrichtungcn entsprechen, dürfen weder mit einem ötlentlichen Kommunikati­
onsnetz \erbunden noch in Verbindung mit diesem betrieben werden. 

] O. Abschnitt 

Ver"fahren, Gebühren 

Vel"falnen bei der Zulassung und Typenzulassung 

§ 79. (I) Einen Antrag auf Zulassung einer Type einer Funkanlage darr nur der Hersteller oder sein 
Be\'ollm~ichtigter stellen. Ein Antragsteller mit Unternehmenssitz außerhalb des Europäischen Wirt­
schallsraumes darf den Antrag nur durch einc Person stellen, die im Europäischcn Wirtschaftsraum ihren 
Hauptwohnsitz hat. 

(2) Anträge gemäß Abs, 1 sind schriftlich einzubringen. Ein Antrag auf Zulassung einer Type ist nur 
zulässig, wenn die Funkanlage ein Typenschild mit del11 Namen des Herstellers oder seines Bevollmäch­
tigten und die von diesem gCVo'ählLe Gerälebezeichnung (Typenbezeichnung ) trägt. 

(3) Anträgen gemäß Abs. I ist ein Gutachten einer anerkannten inländischen oder akkreditierten aus­
Iündisdu::n Prülstelle zum Nachweis der Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß § 74 anzu­
~chließen. Liegt eine ausländische Zulassung vor, ist lediglich ein ergänzendes Gutachten zum Nachweis 
der durch diese Zulassung nicht erfltsslen technischen Anforderungen anzuschließen. Darüberhinaus kann 
das Büro für Funkanlagen und Telckommunikationsendeinrichtungen die Vorlage weiterer Unterlagen, 
wie Beschreibungen und Schaltpläne und die Vorlage eines Baumusters auf Kosten des Antragstellers 
verlangen, wenn dies zur Entscheidung über den Antrag erforderlich ist. 

(4) Eine FUlikanlage gehört dann zu der zugelassenen Type, wenn sie nach den bei der Überprüfung 
\'orgdegenell Beschreibungen lind Schaltplänen gebaut ist und wenn ihre Bezeichnung auf dem Typen­
schild mit der Bezeichnung der überprüften Type Obereinstimmt. 

gen. 

(5) * X lAbs. 6 und 7 gilt auch bei Zulassungen und Typenzulassul1gen. 

\\'iderruf einer Zulassung oder Typenzulassung 

§ 80. Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 73 Abs. I nicht vorlie-

Bewilligungsverfahren 

§ 81, (I) Anträge gemäß § 75 sind schrifllich einzubringen. Der Antrag hat jedenfalls zu enthalten: 

I. Name und Anschrift des Antragstellers, 
2. Angaben über den Verwendungszweck der Funkanlage und 
3. Angaben über die Funktionsweise der Funkanlage. 

Dem Antrag sind Unterlagen zum Nachweis der technischen Eigenschaften der Funkanlage sowIe die 
Erklärung über die Konfonnität des Gerätes anzuschließen. 

(2) Über einen Antrag gemäß Abs. I hat das Fcmmeldebüro zu entscheiden, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich die Funkanlage betrieben werden soll. Über Anträge gemäß Abs. I hinsichtlich Funk­
sendeanlagen, die für terrestrischen Rundfunk im Sinne des BVG - Rundfunk vorgesehen sind, hat die 
KommAustria zu entscheiden. Die Behörde hat die Entscheidung binnen sechs Wochen zu treffen, es sei 
denn, dass auf Grund internationaler Vereinbarungen der Abschluss einer Frequenzkoordinierung abzu­
warten ist. 
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(3) Soll eine Funkanlage im örtlichen \Virkungsbereich zweier oder mehrerer Fernmcldcbüros 
errichteI oder betrieben werden, so ist das Fernmeldebüro zuständig, in dessen örtlichem 
\Virkungsbereich der Antragsteller scinen Hauptwohnsitz hat. 

(4) Die Zuteilung von frequenzen hat gemäß ~ 54 zu erfolgen. 

(5) Bescheide gemäß ~ 75 sind allf höchstens 10 Jahre befristet zu erteilen. 

(6) Bescheide gemäß *~ 75 und 76 können Nebenbestimillungen enthalten. Mit Bedingungen und 
Aulbgen können Verpflichtungen auferlegt werden, deren Einhaltung nach den Umständen des Falles für 
den Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, zur Vermeidung von Sachschäden, zur Ein­
haltung internationaler Vereinbarungen. zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer Fernmeldeanla­
gen oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Belangen geboten erscheint. 

(7) In Fällen der Gesamtrechtsnachfolge ist über Antrag des Inhabers einer Bewilligung diese im be­
slchenden Umflmg von der Behörde auf eine andere Person oder Institution zu übertragen, wenn kein 
Grund für eine Ablehnung oder einen Widerruf vorliegt. 

Gebühren 

§ 82. (I) Für BewilligungeIl und Zulassungen !lach diesem Bundesgesetz sind Gebühren zu enlrich-
ten. 

(2) Die Gebühren tlir die nach diesem Bundcsgcsctz durchzufiihrendell Verwaltungsverlahren und 
für die nach diesem Bundesgesetz zu erteilenden Bewilligungen und Zulassungen sind vom Bundesminis­
ter für Verkehr, Innovation lind Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
durch Verordnung festzulegen. Dabei ist auf den zur Erreichung der genannten Ziele verbundenen Perso­
nal- und Sachallfwand Bedacht zu nehmen. 

(3) Hat jemand durch eine widerrechtliche Handlung Gebühren entzogen, so hat das Femmcldebüro, 
ungeachtet der wegen der widerrechtlichen Handlung verhängten Strafe, dem Schuldigen die entzogene 
Gebühr innerhalb der Verjährungsfrist nach den im Zeitpunkt der Feststellung d'er widerrechtlichen Hand­
lung gehenden Sätzen vorzuschreiben. 

(4) Rücksliindige Gebühren können durch Rückstandsallsweise eingetrieben werden. 

(5) Die Verordnung gemäß Abs. 2 für Frequenzen, die für terrestrischen Rundfunk im Sinne des 
BVG-Rundfunk vorgesehen sind, ist von der KOll1l11Austria zu erlassen. In diesen Fällen ist auch das 
Verfahren nach Abs. 3 von der KOl11l11Austria durchzufUhren. 

Ablehnung 

§ 83. Der Antrag auf Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkanlage ist zu erteilen, 
ausgenommen wenn 

I. die Anlage den technischen Anforderungen nach ~ 74 nicht entspricht, insbesondere wenn Stö­
rungen anderer FunkanlageIl zu erwarten sind; 

2. die beantragten Frequenzen im vorgesehenen Einsatzgebiet nicht zur Verfügung stehen oder 
wegen betrieblicher Belange. wie Nutzung des Frequenzspektrums, nicht zugeteilt werden kön­
nen; 

3. die crJorderlichen Frequenzen im Interesse des wil1sehatilichen Ausbaues und störungsfreien 
Bctriebes öffentlichen Zwecken dienender Funkanlagen nicht zugeteilt werden können; 

4. seil einem Widerruf gemäß * 85 Abs. 3 nicht mindestens 6 Monate verstrichen sind; 
5. durch die Inbetriebnahme eine Gefahrdung der öffentlichen Sicherheit zu befürchten ist; 

6. durch die Inbetriebnahme die Erfüllung behördlicher Aufgaben behindert wird oder 

7. eine effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrul1ls nicht gegeben ist. 

Nachträgliche Änderungen der Bewilligung 

§ 84. (I) Soweit davon Bestimmungen der Bewilligung betrolTen sind, bedarf 
I. jede Standortänderung, 
2. jede Verwendung außerhalb des in der Bewilligung angegebenen Einsalzgebiele$ im Fall von 

beweglichen Anlagen sowie 
3. jede technische Änderung der Anlage 

der vorherigen Bewilligung durch das zustiindige Fernmc\debUro. 

(2) Die Behörde kann erteilte Bewiiligungcn im öflcnlliehen Interesse ändern, wenn dies aus wichti­
gen Gründen 

J. zur Sicherheit des önentlichen Telekommunikationsverkehrs, 
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2. allS technischen oder betrieblichen Belangen. 
3. aus internationalen Gegebenheiten, insbesondere aus der Fortentwicklllng des internationalen 

Fernmeldevertragsrechtes oder 
-t. zur Anpassung alifGrund intel1lalionaler Gegebenheiten geänderter Frequenznutzungen 

nOI\\endig ist. Dabei ist unter möglichster Schonung der wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen des 
Bewilligungsinhabers vorzugehen. 

(3) .Ä.ndert sich infolge gestiegener KOl11munikationsbedürrnisse eines Nutzers die Belegung der zu­
gdeiltell Frequenzen so nachhaltig, dass fLir andere Nutzer der gleichen Frequenz die bestimmungsmäßi­
ge Nutzung nicht mehr möglich ist, kann die Behörde demjenigen, dessen Funkbetrieb die Einschränkung 
\erursaeht hat. eine andere Frequenz Zllieilcn, soweit Abhilfe anderer Art nicht möglich ist. Gleiches gilt, 
wenn im Zusammenhang mit Erweitenlngsantriigen Ilir bestehende Funknetze andere Nutzer in der be­
stil1ll11ungsmüßigen Frequenznlltzung eingeschränkt sind. 

(4) Der Inhaber der Bewilligung hat jeder gemäß Abs. 2 angeordneten Änderung in angemessener 
Frist aur seine Kosten nachzukommen. Eine derartige Verfügung begründet keinen Anspruch auf Ent­
schiidigung. Ansprüche nach dem Amtshanungsgesctz bleiben davon unberührt 

(5) Die Aufgaben gemäß Abs. I und Abs. 2 sind bei Bcwilligungen im Bereich des terrestrischen 
Rundlllllks im Sinlle des BVG - Rundfunk von der KOl11mAustria wahrzunehmen. 

Erlöschen der Bewilligung 

§ 85. (I) Die Bewilligung erlischt 

I. dureh Ablauf der Zeit, fiir die sie erteilt wurde; 
2. durch Verzicht seitens des Bewilligllngsinhabers; 
3. dureh Widerruf; 
4. durch Tod oder Erlöschen der Reclllspersönlichkeit des Bewilhgllngsinhabers. 

(2) Die Bewilligung zur Errichtung lind zum Bctrieb einer Funkanlage erlischt femer naeh zwölf 
Monaten vom Tage der Bewilligungserteilllng an gerechnet, wenn die Anlage zu diesem Zeitpunkt in 
wesentlichen Teilen noch nicht bertriebsbereit ist. Bei Anlagen, die lImtililgreichcre Herstellungsarbeiten 
erfordern, kann die Frist aurbis zu drei Jahre erstreckt werden. 

(3) Der Widerruf ist von der Behörde, welche die Bewilligung erteilt hat, auszusprechen, wenn 

I. in den technischen Anlorderullgen nach * 74 wesentliche .Ä.nderungen erfolgt sind und der Be­
willigungsinhaber trotz Auftrags .Ä.ndenmgen nicht durchgeführt hat; 

2. dies zur Sicherung des ungestörten Betriebe~ eines önentlichen Telekommunikationsnetzes not­
wendig ist; 

3. der Bewilligungsinhaber gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die auf Grund der 
Bewilligung zu erlll11cnden Aullagen oder Bedingungen grob oder wiederholt verstoßen hat; 

4. die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung weggefallen sind, insbesondere, wenn die 
jeweilige Frequenzzuteilung erloschen ist; 

5. die Anlagen nicht oder nicht entsprechend dem bewilligten Verwendungszweek betrieben wer­
den oder 

6. die Anlagen nicht mit den bewilligten technischen Merkmalen betrieben werden und der Bewilli-
gungsinhaber trolz Auflrags .Ä.nderungen nicht durchgeführt hat. 

(4) Eine Frequenzzuteilung kann aus den in § 54 Abs. 12 genannten Gründen widerrufen werden. 

(5) Der Widerruf begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(6) Widerruf und Verzicht sind an keine Frist gebunden. Die Verzichtserklärung hat schriftlich bei 
dem Ferllmeldebüro zu erlolgen, das die Bewilligung erteilt hat. -

(7) Bei Tod des Inhabers einer Bewilligung, die Hir gewerbliche Zwecke benützt wird, kann die Ver­
lassenschaft dieses Recht bis zur Einantwortung in Anspruch nehmen; der Vertreter der Verlassenschaft 
hat dies jedoch ohne unnötigen Aufschub dem örtlich zuständigen Fernmeldebüro anzuzeigen. 

(8) Bei Erlöschen der Bewilligung ist die Anlage außer Betrieb zu setzten und in angemessener Frist 
abzutragen. Der weitere Verbleib von Funksendeanlagen ist dem Fernmeldebüro anzuzeigen. 

(9) Die Aufgaben gemäß Abs. 3 und Abs. 4 sind bei BewilJigungen im Bereich des terrestrischen 
Rundfunks im Sinne des BVG - Rundfunks von der KommAustria wahrzunehmen. Die Erklärung gemäß 
Abs. 6 lind die Anzeigen gemäß Abs. 7 und Abs. 8 haben in diesen Fällen gegenüber der KommAustria 
zu erlolgen. 

36 

356/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 55 von 159

www.parlament.gv.at



11. Abschnitt 

Aufsichtsrechte 

Umfang 

§ 86. (J) Kommunikaliollsdiells/e ull/erliegen der Aufsicht der ReguJierllngsbehördc. Sie kann sieh 
dazu der Organe der fernmcldebehörden bedienen. 

(2) Die Organe der Fernmcldebüros und des Büros flir Funkanlagen und TclekomlHunikalionsend­
einrichtungen haben der Regulierungsbehörde über Ersuchen im Rahmen ihres Autgabcnberciches Hilfe 
zu \eisten. insbesondere in rernmcldctechnischen fragen. 

(3) Tclekommunikationsanlagen unterliegen der Aufsicht der Fcrnmcldebehörden. Als TelckoJ11l11u­
nikations<lnlagen im Sinne dieses Abschnilles gelten alle Anlagen und Geräte zur Abwicklung von KOJ11-
mllnikation, wie insbesondere Kommunikationsnelze. Kabd-TV-Nctze. Funkanlagen und Telckommuni­
kalionsendeinriehtungen. 

(4) Die Fernmeldebehärden sind berechtigt. Telekoml1lunikationsanlagen, insbesondere Funkanlagen 
und Telekommunikationsendeinrichtullgell, oder deren Teile hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmun­
gen die!>es Gesetzes und der auf Grund dieses Geselzes erlassenen Verordnungen und Bescheidc zu über­
prliICn. Den Organen der Fenlmcldebüros, die sich gehörig ausweisen, ist zu diesem Zweck das 13ctreten 
der Grundstücke oder Räume, in dellen sich solche Anlagen befinden oder dies zu vermuten ist, zu gestat­
ten. Ihnen sind alle erforderlichen Auskünfte über die Anlagen und deren Betrieb zu geben. Bewilli­
gungsurkunden sowie die gemäß ~ 15 ausgestellten Bcstiitigungen sind auf Verlangen vorzuweisen. 

(5) Wcnn es die Prüfung von funkanlagen erfordert, sind diese auf Verlangen des Fernmeldebüros 
vom Bewilligungsinhabcr auf seine Kosten an dem dafür bestimmten Ort und zu dem dafür bestimmten 
Zeitpunkt zur Prüfung bereitzustellen. Funkanlagcll können auf Kosten des Bewilligungsinhabers auch an 
Ort und Stelle geprün werden, wenn dies wegen dcr Größe oder technischen Gestaltung der Anlage oder 
des linanziellen Aufwandes zweckmäßig ist. 

Durchsuchung 

§ 87. (I) Besteht der dringende Verdacht, dass durch eine unbefugt errichtete oder betriebene Funk­
sendeanlage Personen gcllihrdet oder Sachen beschädigt werden können oder ist dies zur Durchsetzlmg 
der sich aus intcrnationalen Verträgen ergebcnden Verplliehtungel1 erforderlich. so können von den 
Fernmcldcbehörden Grundstücks-. Haus-, Personen- und Fahrzeugdurchsuchungen angeordnet und bei 
Gehihr im Verzug auch von ihrcn Organen aus eigener Macht vorgenommen werden. 

(2) Die Durchsuchung ist unter größtmöglicher Schonung der anwesenden Personen und Sachen 
durchzuführen. Es ist besonders darauf zu achten. dass Eingriffe in die Rechtssphäre des Betroffenen die 
Verhältnismäßigkeit im Sinne des ~ 29 Sicherheitspolizeigesetz wahren. Die Bestimmungen der *~ 141 
Abs. 3 und 142 Abs. I, 2 und 4 StPO gelten sinngemäß, es sei denn. es würde der Zweck der Maßnahme 
dadurch vereitelt. 

(3) Über Hergang lind Ergebnis der Durchsuchung hat das Organ an Ort lind Stelle eine kurz gefass­
te Nlederschrili zu verfassen. Einc Ausfertigung ist der durchsuchten Person zu übergeben oder am 011 
der Durchsuchung zurückzulassen. ~ - -

Aufsichtsmaßnahmen 

§ 88. (I) Bei Störungen einer Telekommunikationsanlage (§ 86 Abs. 5) durch eine andere Telekom­
l11unikationsanlage können die Fernmeldebüros jene Maßnahmen anordnen und in Vollzug setzen, die 
ZUl11 Schutz der gestörten Anlage notwendig und nach den jeweiligen Umständen und unter Vermeidung 
überflüssiger Kosten für die in Betracht kommenden Anlagen am zweckmäßigsten sind. 

(2) Unbefugt errichtete und betriebene Telekoll1munikationsanlagen können ohne vorherige Andro­
hung außer Betrieb gesetzt werden. Für sonst entgegen dcn Bestimmungen dieses Gesetzes errichtete oder 
betriebene Telekol11111unikationsanlagen gilt dies nur, wenn es zur Sicherung oder Wiederherstellung 
eines ungestörten KOl11l11unikationsvcrkehrs erforderlich ist. 

Einstellung des Betriebes 

§ 89. (1) Der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie kann zur Aufrechterhaltung 
der ölTentliehen Ruhe, Sicherheit lind Ordnung den Betrieb von Teleol11munikationsanlagen (§ 86 Abs. 5) 
ganz odcr teilweise oder für bestimmte Arten VOll Anlagen auf bestimmtc oder unbestimmte Zeit einstd­
len und die Benützung bestimmter Anlagen zeilweisen Beschränkungen unterwerfen. 
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(2) Bei einer Verfügung nach Abs, I ist unter Schonung der wirtschaftlichen und betrieblichen Inte­
ressell des Betreibers vorzugehcn; sie begründet keinen Anspruch auf Entschädigung, 

Infonnationspflichten 

§ 90. (I) Betreiber von KOl1llllUnikationsnctzell oder -diensten sowie Inhaber von Nutzungsrechten 
an Frl'qllcnzcn oder KOJ11munikationsparametern. sind verpf1ichtet. dem Bundesminister rur Verkehr. 
Inno\'<Ition lind Technologie und der Regulierungsbehörde auf schriftliches Verlangen die Auskünfte zu 
erteilen, die rür den Vollzug dieses Gesetzes und dcr relevanten internationalen Vorschriften notwendig 
sind, Dics sind insbesondcrc 

Auskünfte rur die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der Verpf1ichtungen. die 
sich aus dicsem Bundesgesctz oder alls einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnung ergeben, 

2, Auskünfte I1ir die einzelfallbezogene Überprüfung der VerpllichlUngen. wenn der Regulierungs­
behörde eine Beschwerde vorliegt oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von Pflichten 
annimmt oder sie von sich aus Ermittlungen durchHlhrt, 

3, Auskünfte in Verfahren aur Zuteilung von Frequenzen oder K0l11ll111nikationsparametern 
4, Allskünlk für ein Verfahren gemäß * 37, 

Diese Informationen sind binnen der hieHlr gesetzten Frist und nach dem Zeitplan lind in den Einzelheiten 
vorzulegen. die verlangt werden, Informationen gemäß Z 3 dürfen von Unternehmen auch vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit verlangt werden. Die verlangten Inforll1<1tionen müssen in angemessenem Verhältnis zur 
Wahrnehmung der Aufgaben stehen, Das Verlangen ist zu begründen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs, 1 kann die Regulierungsbehörde von Bereitstellern von 
ölTentlichen K011111lunikationsnetzen oder -diensten Informationen für 

I. die Veröffentlichung von QU<llitiits- und Preisyergleichen Hlr Dienste zum Nutzen der Konsu­
menten oder 

2, genalt angegebene statistische Zwecke 
verlangen. In diesem Fall ist dem Betroffenen mitzulcilcn, flir welchen konkreten Zweck die bereitgestell­
ten Informationen benutzt werden sollen. 

(3) Betreiber von Kommunikationsdicnstell sind verpflichtet, Verwaltungsbehörden mlf deren Ver­
langen Auskunft über Stammdaten im Sinn von ~ 92 Abs. 3 Z 4 lit. abis d von Teilnehmern zu geben, dic 
in Verdacht stehen. durch eine über cin ötTcntliches Tdekommunikationslletz geselzte Handlung eine 
VCI'\\ altungsliberln:tung begangen zu haben, 

Aufsichtsmaßnahmender Regulierungsbehörde 

§ 91. (I) Hai die Regulierungsbehörde in Bezug auf durch sie zu besorgende Aufgaben Anhaltspunk­
te dafür. dass ein Unternehmen gegcn die Vorschriften dieses Bundesgesetzes, gegen die Bestimmungen 
eill\.'r auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder gegen einen auf Grund dieses Bun­
dl.'sgl.'setzes erlassenen Bl.'scheid verstößt. teilt sie dies dem Unternehmcn mit und räumt gleichzeitig 
Gelegl.'llheit ein, zu den Vorhalten Stellung zu nehmen oder etwaige Mängel in angemessener Frist nach 
Erhalt der M itleillln~ abzustellen. Diese Frist darf ein Monat nur dann unterschreiten, wenn das betref­
fende Unternehmen ~ustiml11t oder bereits wiederholt gegen einschlägige Bestimmungen verstoßen hat. 

(2) Stellt die Rl.'gulicrungsbehörde fest, dass nach Ablauf der gesetzten Frist die Mängel, deretwegen 
das Aufsichtsverfahren eingeleitet wurde, nicht abgestellt sind, ordnet sie mit Bescheid die gebotenen, 
angemcssenen Maßnahmen an, die die Einhaltung der verletzten Bestimmungen sicherstellen, und setzt 
eine angemessene Frist fest, innerhalb der der Maßnahme zu entsprechen ist. 

(3) Sind die gemäß Abs. 2 angeordneten Maßnahmen erfolglos geblieben, kann die Regulierungsbe­
hÖfde in Bezug auf ein Unternehmen, das seine Pflichten gröblich odcr wiederholt verletzt hat, das Recht 
Komlllunikationsnetze oder Kommunikationsdienste bereit zu stellen aussetzen, bis die Mängel abgestellt 
sind oder diesem Untemchmen untersagen, weiterhin Kommunikationsnetze oder Kommunikationsdiens­
te bereit zu stellen, Aus den gleichen Gründen kann die Regulierungsbehörde die Zuteilung von Frequen­
zen. Adressen oder KOlllmunikationsparamctern widerrufen. 

(4) Stellt ein Verstoß gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes, gegen die Bestimmungen einer 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder gegen einen auf Grund dieses Bundesge­
setzes erlassenen Bescheid eine unmittelbare und ernste Gefährdung der öffentlichcn Ordnung. Sicherheit 
oder Gesundheit dar oder fiihrt er bei anderen Anbietern oder Nutzern von KOl11munikationsnetzen oder­
diensten zu ernsten wirtschaftlichen oder betricblichen Problemen, kann die Regulierungsbehörde Maß­
nahmen gemäß Abs. 2 auch in einem Verfahren gemäß * 57 A VG anordnen. 
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12. Abschnitt 

Tclekommunikationsgeheimnis, Datenschutz 
Allgemeines 

§ 92. (I) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, sind auf die in diesem Bundesgesetz 
geregelten Sachverhalte die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, BGBI. I Nr. 16511999, anzU\\cnden. 

(2) Die Bestimmungen der Strafprozeßordnung bleiben durch die Bestimmungen dieses Abschnittes 
unberührt. 

(3) In diesem Abschnitt bezeichnet der Begri rr 
J .• J3ctreiber" Anbieter von öffentlichen Teiekomlllullikationsdiensten; 

2. "Teilnehmer" eine natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbieter eines öffentlichen 
Tclekommunikationsdienstes einen Ve11rag über die Inanspruchnahme dieser Dienste geschlos­
sen hat; 

3. "Bcnutzer" einc natürliche Person, die eincn öffentlichen Tclckom!l1unikationsdicnsl fiir private 
oder geschäftliche Zwecke nutzt, ohne diesen Dienst zwangsläulig abonniert zu haben; 

4 .. .stammdaten" alle personen bezogenen Daten, die für die Begründung, die Abwicklung. Ände­
rung oder Beendigung der Rechtsbeziehungen zwischen dem Benutzer und dem Anbieter von 
Tc!ekommunikationsdicnstcn oder zur Erstcllunl! und Herausgabe von Teilnehmerverzeichnissen 
erforderlich sind; dies sind: ~-
a) Familienname und Vorname, 

b) akademischer Grad, 
c) Adresse, 

d) Tcilnchmen1ummer, 
e) Bonität; 

5. "Vermittlungsdaten" alle personenbezogenen Daten, die sich auf Teilnchmer und Benutzer be­
ziehen und für den Aufbau einer Verbindung oder für die Verrechnung von Entgelten erforder­
lich sind; dies sind: 

a) aktive lind passive Teilnehl11ernul11l1lern, 

b) Anschrill des Teilnehmers, 
c) Art des Elldgerätcs, 
d) Tarifeode, 

e) Gesamtzahl der fiir den Abrechnungszcilraurn zu berechnenden Einheiten, 
I) Art. Datum, Zeitpunkt und Dauer der Verbindung. 
g) übermittelte Dalenmenge. 
h) andere Zahlungsinformationen, wie Vorauszahlung, Ratenzahlung, Spenen des Anschlusses 

oder Mahnungen; 
6. "Inhaltsdaten" die Inhalte übertragener Nachrichten 
7 ... Standortdaten" Daten, die in einem elektronischen Kommunikationsnetz verarbeitet werden und 

die den geografischen Standort der Tc!ekol11l1lunikationsendeinrichtung eines Nutzcrs eines öf­
fentlichen KOl11l11unikationsdienstes angeben. 

Telekommunikationsgeheimnis 

§ 93. (I) Dem Tclekommunikationsgeheimnis unterliegen die Inhaltsdaten und die näheren Umstän­
de der Kommunikation, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang 
beteiligt ist oder war. Das Telekommunikationsgeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände 
erfolgloser Verbindungsversuehe. 

(2) Zur Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses ist jeder Betreibe!' und alle Personen, die an 
der Tätigkeit des Betreibcrs mitwirken, verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach 
dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begrUndet worden ist. 

(3) Das Mithören, Abhören, Aufzeichnen, Abfangen oder sonstige Übef\vachen einer im Rahmen der 
Nutzung eines öffentlichen Telekommunikationsdienstes erfolgten Kommunikation sowie die Weitergabe 
von Informationen darüber durch andere Personen als einen Benutzer ohne Einwilligung aller beteiligten 
Bcnutzer ist unzulässig. Dies gilt nicht fiir die Aufzeichnung und Rückverfolgung von Telefongesprächen 
im Rahmen der Enlgegennahme von Notrufen und die Fälle der Fangschaltung. 
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(4) Werden mittels einer Funkanlage, einer Telckomll1unikationsendeinrichlung oder mittels einer 
sonstigen technischen Einrichtung Nachrichten empfangen, die fiir diese Funkanlage, diese TelekollllllU­
nikationsendeinrichtung oder den Benutzer der sonstigen Einrichtung nicht bestimmt sind, so dürfen der 
Inhalt der Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfanges weder aufgezeichnet noch Unbefugten mitge­
teilt oder Hir irgendwclche Zwecke velwel1el werden. Aufgezeichnete Nachrichten sind zu löschen oder 
<lufandere AI1 zu vernichten. 

Technische Einrichtungen 

§ 94. (I) Der Betreiber ist nach Maßgabe einer gemäß Abs. 3 erlassenen Verordnung verpflichtet, al­
k Einrichtungen bereitzustellen, die zur Überwachung des Telekomlllunikationsverkehrs nach den Be­
stimmungen der StPO erforderlich sind. Diese Verpllichtung begründet keinen Anspmch auf Kostener­
salz. 

(2) Der Betreiber ist veqJl1ichtct, an der Überwachung des Telekoml1lunikationsverkehrs nach den 
Bestimmungen der StPO im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken. HiefUr gebührt ihm der Ersatz der an­
gemessenen Kosten. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister llir Verkehr, Innovation und Technologie im Ein­
vernehmen mit den Bundesministern für Inneres und llir Justiz, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, die niiheren Bestimmungen fUr die Gestaltung der technischen Einrichtungen zur Gewährleis­
tung der Überwachung eines TelekommunikatiollS\"erkehrs nach den Bestimmungen der StPO festsetzen. 
Nach Erlassung der Verordnung ist unmittelbar dem Hauptausschuss des Nationalrates zu berichten. 

Sicherheit des l"etzbetriebes 

§ 95. (I) Dic rl1icht zur Erlassung von Datensicherheilsmaßnahmell im Sinne des § 14 des Daten­
schutzgesctzes im Zusammenhang mit der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes obliegt jedem 
Betreiber jeweils für jeden von ihm erbrachten Dienst 

(2) Unbeschadct des Abs. I hat der Betreiber in Jenen Fällen, in denen ein besonderes Risiko der 
Verletzung der Vertraulichkeit besteht, die Teilnehmer über dieses Risiko und über mögliche Abhilfen 
einschließlich deren Kosten zu unterrichten. 

Datenschutz - Allgemeines 

§ 96. (I) Stammdaten, Vermiulungsdalen und Inhaltsdaten dürfen nur für Zwecke der Besorgung ei­
nes Telcko1l1munikationsdicnstes ennitlelt oder verarbeitet werden. 

(2) Die Übermittlung von im Abs. I genannten Daten darf nur erfolgen, soweit das Hir die Erbrin­
gung jenes Telekoml11unikatiollsdienstes. für den diese Daten ennittelt und verarbeitet worden sind. durch 
den Bctreiber erforderlich ist. Die Verwendung der Daten zum Zweck der Vermarktung elektronischer 
KOlll1l111nikationsdicIlste oder der Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen sowie sonstige Übennitt­
lungen dürfen nur auf Grund einer jedcl-Leil widerrllfbaren Zustimmung der Betroffenen erfolgen. Diese 
Verwendung ist aur das erforderliche Maß und den zur Vermarktung erforderlichen Zeitraum zu be­
schrünkcn. Die Bctreiber dürfen die Bereitstellung ihrer Dienste nicht von einer solchen Zustimmung 
abhüngig machen. 

(3) Der Betreiber ist vCqJllichtet, den Teilnehmer darüber zu infonnieren, welche personenbezoge­
nen Daten er ermitteln und verarbeiten wird, auf welcher Rechtsgrundlage und Hir welche Zwecke dies 
erfolgt lind fi"lr wie lange die Daten gespeichert werden. Diese Infonnation hat in geeigneter Fonl1, insbe­
sondere im Rahmen allgemeiner Geschäftsbedingungen und spätestens bei Beginn der Rechtsbeziehun­
gen zu erfolgen. Das Auskuntlsrecht nach dem Datenschutzgesetz bleibt unberührt. 

Stammdaten 

§ 97. (I) Stammdaten dürfen von Betreibem nur fiir folgende Zwecke enllittelt und verarbeitet wer-
den: 

I. Abschluss, Durchfiihrung, Änderung oder Beendigung des Vertrages mit dem Teilnehmer; 
2. Verrechnung der Entgelte; 

3. Erstellung von Teilnehmerverzeichnissen, auch gemäß § 18 und 
4. Erteilung \'on Auskünften an Notrufträger. 

(2) Stammdaten sind spätestens nach Beendigung der Rechtsbeziehungen mit dem Teilnehmer vom 
Betreiber zu löschen. Ausnahmen sind nur soweit zulässig, als diese Daten noch benötigt werden, um 
Entgelte zu verrechnen oder einzubringen, Beschwerden zu bearbeiten oder sonstige gesetzliche Ver­
pflichtungen zu erfiillen. 
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Auskünfte an Betrciber von Notrufdiensten 

§ 98. Bctreiber dürfen Betreibcrn von Nolrufdicllsten auf deren Verlangen Auskiinfte über Stammda­
tcn im Sinn von § 92 Abs. 3 Z 4 lit. abis d sowie über Standortdaten im Sinne des § 92 Abs. :I Z 7 el1ei­
len. In beiden Fällen ist Voraussetzung fUr die Zuliissigkeit der Übermittlung ein Not/all, der nur durch 
Bekanntgabe dieser lnfommtionen abgewehrt werden kann. Die Notwendigkeit der lnfonnationsübermitt­
lung ist vom Betreiber des NOlrufdienstes zu dokumentieren und dem Betreiber unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von 24 Stunden nachzureichen. Der Betreiber darf die Übermittlung nicht von der \'or­
herigen Darlegung der Notwendigkeit abhängig machen. Den Betreiber des Notrufdienstes trim die Ver­
antwortung für die rechtliche Zulässigkeit des Auskunftsbegehrens. 

Vermittlungsdaten 

§ 99. (I) Vermittlungsdaten dürfen grundsätzlich nicht gespeichert werden und sind \'om Bctreiber 
nach Beendigung der Verbindung unverzüglich zu löschcn oder zu anonymisieren. 

(2) Sofern dies für Zwecke der Verrechnung von Entgelten, einschließlich der Entgeltc für ZusaJ11-
mellschaltungcn, erforderlich ist. hat der Betrciber Vermiltlungsdalen bis zum Ablaufjcner Frist zu spei­
chern, inncrhalb derer die Rechnung rechtlich angefochten werden oder der Anspruch auf Zahlung gel­
lend gemacht werdcn kann. Diesc Daten sind im Streitfall der entscheidenden Einrichtung sowie dcr 
Schlichlungsslelle unverkürzl zur Verfügung zu stdlcn. Wird ein Verfahren übcr die Höhe der Entgehe 
eingdeitet, dürfen dic Daten bis zur endgültigen Entscheidung über die Höhe der Entgelte nicht gelöscht 
werden. Der UI1lI~mg der gcspeichcrten Vermiltlungsdaten ist auf das unbedingt notwendige Minimum zu 
beschrönken. 

(3) Dic Verarbeitung VOll Vermitllungsdalell darf nur durch solche Personen erfolgen, die fiir die 
Elltgelt\'(:rrcchmmg oder Verkehrsabwicklung. Kundenanfragen, Belrugsermiltlllng oder Vermarktung 
der eigenen Tekkommunikationsdienste zustöndig sind oder dic von diesen Personen beaullragt wurden. 
Der Uml~lIlg der verwendeten Vcrmittlungsdatcn ist auf das unbedingt notwendige Minimum zu be­
schränken. 

(4) Dem Betreiber ist es außer in den gesetzlich besonders geregelten Föllcn untersagt, einen Teil­
nehllleranschluss über dic Zwecke der Vcrrechnung hinaus nach den von diesem Anschluss aus angcrufe­
nen Teilnehmernummern auszuwerten. Mit Zustimmung des Teilnehmers darf der Betreiber die Daten zur 
Vermarktung für Zweckc der eigenen Telekomll1unikatiol1sdienste vcrwenden. 

Entgeltnachweis 

§ 100. (I) Die Teilnehmerentgelte sind nach Wahl des Teilnehmers nicht in Form eines Einze\ent­
gcltnachweises darzustellen. 

(2) Die Rcgulierungsbchörde kann mit Verordnung den DetaiJlierungsgrad des Einzelelltgel1nach­
weises festlegen. Sie hat dabei auf die technischen Möglichkeiten, auf den Schutz personcnbezogener 
Daten sowie darauf Bedacht zu nehmen, dass Tci lnehmer ihre Ausgaben steuern können. 

(3) Bei der Erstellung eines Einzelentgeltnachweises dürfen nur jene Vermittlungsdaten verarbeitet 
werden, die dafür unbedingt erforderlich sind. Die passiven Teilnehmernu111mern dürfen im EinzeIent­
geltnachweis nur in \'erkürzter Form ausgewiescn wcrden, es sei denn, die Tarijierung einer Verbindung 
lässt sich Ilur aus der unverkürztcn Teilnehmcrnullllller ableiten oder der Teilnehmer haI schriftlich er­
kliirt. dass er alle bestchenden Mitbenutzer des Anschlusses darüber infonniert hat und künfiige Mitbe­
nutzer informieren wird. Allfällige weitere arbeitsrechtliche Beschränkungen bleiben unberührt. Anrufe, 
llir die keine EntgellpOicht entsteht und Anrufc bei Notrufdiensten dürlen nicht ausgewiesen werden. 

(4) Für das Löschen der Daten eines Entgeltnachweises gelten dieselben Fristen wie ftir das Löschen 
VOll V crmittlungsdatcn. 

Inhaltsdaten 

§ 10 1. (l) Inhaltsdaten dürfen - soferne die Speichcrung nicht einen wesentlichen Bestandteil des Te­
lekommunikationsdienstes darstellt - grundsätzlich nichl gespeichert werden. Sofern aus technischen 
Gründen eine kurzfristige Speicherung erforderlich ist, hat der Betreiber nach Wegfall dieser Gründe die 
gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen. 

(2) Der Betreiber hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellcn, dass In­
haltsdaten ni chi oder nur in dem aus technischen Gründen erforderlichen Mindestausmaß gespeichcrt 
werden. Sofcrne die Speicherung des Inhaltes Dienstmerkmal ist, sind die Daten unmittelbar nach der 
Erbringung des Dienstes zu löschen. 
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Teilnehmerverzeichnis 

§ 102. (I) Die im Teilnehmerverzeichnis gemäß * 69 Abs. 3 und 4 enthaltenen Daten sowie Daten 
nach * 69 Abs. (1 dürfen vom Betreiber nur !Lir Zwecke der Benützung des öffentlichen Tclcfondienstes 
verwendet und ausgewertet werden. Jede andere Verwendung ist unzulässig. So dürfen die Daten insbe­
sondere nicht dafür verwendet werden, um elektronische Profile von Teilnehmem zu erstellen oder diese 
Teilnehmer, ausgenommen zur Erstellung und Herausgabe von TeilnehmerverLeichnissen Bach Katego­
rien zu ordnen. Der Betreiber hat durch geeignete technische Maßnahmen sicherLlIstelIen, dass elektroni­
schc Teilnehmerverzeichnisse nicht kopiert werden können. 

(2) Die Übermittlung der in einem Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten an die Regulierungsbe­
hörde gellüß ~ 18 Abs. I Z 4 sowie an den in * 11\ Abs.1 Z 5 genannten Personenkreis ist unter Berück­
~ichligllllg von * 69 Abs. 5 zulässig. 

0> FOr gemäß Abs. 2 übermittelte Daten gilt die Verwendungsbeschränkung nach Abs. I. 

(4) Die Bestimlllungen der vorstehenden Absiitze über die zulässige Verwendung, Auswertung und 
Übermittlung der einen Teilnehmer betreffenden Daten sind gegenüber Ersuchen der Gerichte, die sich 
auf die Aufklärung lind Verfolgung einer bestimmten Straftat beziehen, nicht anzuwenden. Der Betreiber 
hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass solchen Ersuchen auch 
hinsichtlich der Daten entsprochen werden kann. deren Eintragung nach * 69 Abs. 5 unterbleibt. 

Anzeige der Rufnummer des Anrufers 

§ 103. (i) Im ölkntlichen TclekommunikationsllI::tz muss dem anrufenden Benutzer außer bei Notru-
1\:11 die Möglichkeit eingeräumt werden, die Anzeige llir jeden Anruf einzeln. selbständig und entgeltfrei 
zu unterdrücken. 

(2) Im öfTentlichen Tclckomtnunikatiollsnctz, muss dem angerufenen Teilnehmer die Möglichkeit 
cillgerüul1lt werden, die Anzeige eingehender Anru1e selbständig und entgcltfrei zu unterdrücken. Wird 
die Rul'nul1llller bereits vor der Herstellung der Verbindung angezeigt, muss dem angerufenen Teilnehmer 
die l'vlöglichkeit eingeräumt werden, eingehende Anrufe. bei denen die Rufnummernanzeige unterdrückt 
wurde. selbständig und entgelt frei abzuweisen. 

(3) 1m ölTenllichen Tclekommunikationsnetz, muss dem angerufenen Teilnehmer die Möglichkeit 
cingcriiul11t werden. die Anzeige seiner Rufnummer beim Anrufer selb5tändig und entgeltfrei zu unterdrü­
cken. 

(4) Der Betreiber ist "erpllichtel, in seinen Geschäftsbedingungen über die Möglichkeit der Ruf­
nll!11lllcrnanzeige und die verschiedenen Möglichkeiten der Unterdrückung der Anzeige zu infomlieren. 

Automatische Anrufweiterschaltung 

§ 104. Die Betreiber haben bei den von ihnen angebotenen Diensten, bei denen eine Anrufweiter­
schaltung möglich ist. die Möglichkeit vorzusehen, dass der Teilnehmer selbständig und entgelt frei die 
von drillen Teilnehmern veranlasste automatische Anrufweiterschaltung zum Telekommunikationsend­
einrichtung des Teilnehmers abstellen kann. 

Fangschaltung, belästigende Anrufe 

§ 105. (l) Fangschaltung ist die vom Willen des Anrufenden unabhängige Feststellung der Identität 
eines anrufenden Anschlusses. 

(2) Solern ein Teilnehmer dies zur Verfolgung belästigender Anrufe wünscht, hat der Betreiber eine 
Fangschaltung oder die Autnebung der Unterdrückung der Rufnuml1lernanzeige für zukünl1ige Anrufe 
einzurichten. Er darf dafür ein Entgelt verlangen. 

(3) Das Ergebnis der Fangschaltung ist dem Teilnehmer bekannt zu geben, wenn er die Tatsache von 
beliistigcnden Anrufen wiihrend der Überwachung glaubhaft macht 

Unerbetene Anrufe 

§ 106. (I) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien - zu Werbezwecken ohne vorherige 
Einwilligung des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die Einwilligung 
einer Person, die vom Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ennächtigt wurde, gleich. Die erteil­
te Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein Vertrags­
verhältnis mit dem Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss. Die Zusendung einer elektronischen 
Post an Verbraucher im Sinne des * 1 Abs. I Z 2 Konsumentenschutzgesetz bedarf der vorherigen - je­
derzeit widerruflichen - Zustimmung des Empfängers, falls die Zusendung zu Werbezwecken erfolgt oder 
an mehr als 10 Teilnehmer gerichtet ist, es sei denn, dass eine Geschäftsbeziehung mit dem Teilnehmer 
besteht. Ebenfalls unzulässig ist die Versendung elektronischer Nachrichten zu Zwecken der Direktwer-
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bung, wenn die Identität des Absenders, in dessen Namen die Nachricht übermittelt wird, \'crschleiert 
oder verheimlicht wird odcr bei der keine authentische Adresse vorhanden ist, an die der Empfanger eine 
Auflordenlilg zur Einstellung solchcr Nachrichten richten kann. 

(::!) Eine Zustimmung gem. Abs. 1 ist nicht erforderlich, wenn der Kunde im Rahmen einer Ge­
sclüiflsbeziehung sowohl bei der Datenerhebung als auch bei jeder Zusendung die Möglichkeit erhält, die 
Zu~cndllllg für die Zukuntl abzulehnen und es sich bei der Zu sendung um ein ähnliches Produkt oder eine 
iihnlichc Dienstleistung wie jene, die zur Begründung des Gesehäflsverhältnisses gellilll't haben, handclt. 

13. Abschnitt 

Strafbestimmungen 

Geheimnismissbrauch 

§ 107. (I) \Ver entgegen * 93 Abs. 4 Nachrichten in der Absicht, sich oder einem anderen Unberufe­
nen Kenntnis vom Inhalt dieser Nachrichten zu ver~chafTen, aurzeichnct oder einem Unberulenen mitteilt, 
ist, wenll die Tat nicht n;Jch einer anderen Bestimmung mit strengerer Strale bedroht ist, vom Gericht mit 
freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu betrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu verfolgen. 

Verletzung von Rcchtcn der Bcnützer 

§ 108. (I) Eine im * 93 Abs. 2 bezeichnete Person, die 

I. unbefugt über die Tatsache oder den Inhalt des Telekommunikationsverkehrs bestimmter 
Personen einem Unberuknell Mitteilung macht oder ihm Gelegenheit gibt Tatsachen, auf die 
sieh die Pllicht zur Geheimhaltung erstreckt, selbst wahrzunehmen, 

::!. eine Nachricht Hilscht, unrichtig wiedergibt, verändel1, unterdrückt, unrichtig vermittelt oder 
unbefugt dem Empfangsberechtigten vorenthiilt, 

ist. wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit 
freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Gcldstralc bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. 

(::! 1 Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu verfolgen. 

\'crwaltungsstralllcstimmungcn 

§ t U9. (I) Eine Verwaltungsübcrlre!llng begeht lind ist mit einer Geldstrafe bis zu 3 700 Euro zu be-
strafen, \Ver 

wer 

I. entgegen ~ 75 Abs. I eine Funkanlage ohne Bewilligung crrichtet oder betreibt: 

2. entgegen * 75 Abs, 3 einc Funksendeanlage ohne Bewilligung einllihrt, vertreibt oder besitzt: 

3. entgegen ~ 78 Abs. I eine Funkanjage oder eine Telekommunikationsendeinrichtung miss­
briiuchlieh venvendct: 

4. entgegen * 78 Abs. 2 nicht geeignete Maßnahmen trifft, die eine missbräuchliche Verwendung 
\'on Funkanlagen oder Tdekol111l1unikationsendeinriehtungen ausschließen; 

5. entgegen ~ 78 Abs. 3 eine Funkanlagc für einen anderen als den bcwilligten Zweck, an einem 
nicht bewilligten Standort oder in einem nicht bewilligtcn Einsatzgebiet betreibt; 

6. entgegen * 78 Abs. 4 Funksendeanlagcn mit nicht bewilligten Frequenzen oder Rufzeichen bc­
treibt: 

7, entgegen § 78 Abs. 5 nicht zugelassene oder nicht dem Bundesgesetz über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinriehtungen entsprechende Telekommunikationsendeinrichtungen mit 
einem ölTentliehen Kommunikationsnetz verbindet oder in Verbindung mit diesem betreibt; 

8. entgegen * 84 Abs. I Änderungen nicht anzeigt oder angeordnete Änderungen nicht befolgt; 

9. entgegen * 86 Abs. 4 nicht die erfordcrlichen Auskünfte gibL oder nicht die verlangten Urkunden 
oder Bestätigungen vorweist; 

10. entgegen § 86 Abs. 5 Funkanlagen zur Prüfung nicht an dcm dafür bestimmten Ort odcr zu dem 
bestimmten Zeitpunkt bereitstellt. 

(2) Eine Venvaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 7300 Euro zu bestrafen, 

I. entgegen * 77 Abs. I flInkanlagen kennzeichnct, ohne dazu berechtigt zu sein; 

2. cntgegen ~ 77 Abs, 3 FlInkanlagen kennzeichnet, ohne dass diese mit der zugelassenen Type 
übereinst immen; 
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wer 

wer 

3. entgegen * 81 Abs. 6 Nebenbestimmungen nicht erfüllt; 
4. entgegen * 86 Abs. 4 den Organen der rernmeldebüros das Betreten von Grundstücken oder 

Rüumen nicht gestaltet; 

5. entgegen * 87 Abs. I die Durchllihnmg einer Durchsuchung verhindert; 
6. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwiderhandelt. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Gcldstrafe bis zu 36 400 Euro zu bestrafen, 

l. 

"") 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

H. 
9. 

10. 

11. 

12. 

entgegen * J 7 Abs. 2 oder ~ 27 Abs. 3 Leistungskennwerte nicht veröffentlicht oder nicht be­
kannt gibt; 
entgegen ~ J ö die rlliehlen eines Betreibers eine öffentlichen Telefondienstes nicht erfüllt: 
entgegen * 19 zusätzliche Dienslemerkmalc nicht bereit stellt: 

entgegen * 20 Abs. I nicht die Verbindung zu allen Notrufnummem gewährleistet; 

entgegen * 20 Abs. 2 nicht die kostenlose Verbindung zu Notrufilll111mem gewährleistet; 

entgegen * 21 Abs. I nicht getrennt Buch führt; 
entgegen ~ 2 J Abs. 2 nicht die Finanzberichte übermittelt; 

entgegen * 12 nicht Interoperabilität herstellt; 

entgegcn * 23 Abs. I nicht Nutllmemübertragbarkeit sicherstellt; 
entgegcn ~ 4X Abs. 3 Standardzusatnl1lcnschalLungsangebote nicht unverzüglich vorlegt; 
entgegcn ~ 65 Abs. 2 sich nicht nichtdiskriminierend verhält; 

entgegen ~ 94 Abs. I nicht Einrichtungen zur Überwachung des TelekommunikatiOlls\·erkehrs 
bercitstellt; 

13. entgegen ~ 96 Abs. 3 die Teilnehmer nicht unterrichtet; 
23. entgegen ~ \02 Abs. J nicht durch geeignete technische Maßnahmen sicherstellt, dass elektroni­

sche Teilnehmerverzeichnisse nicht kopiel1 werden können; 

14. entgegen * 106 unerbetene Anrufe oder die Zusendung einer elektronischen Post an mehr als J 0 
Teilnehmer oder zu Werbezwecken tätig\. 

(4) Eine Verwaltllngsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 58 000 Euro zu bestrafen, 

I. entgegen * 15 Abs. I die Bereitstellung eines Kommunikationsnetzes oder -dienstes nicht an­
zeigt; 

2. entgegen § 25 Abs. 2 Allgemeine Gesehäl1sbedingungen oder wesentliche Änderungen derselben 
der Reglliierungsbehörde nicht rechtzeitig vor Aufnahme des Dienstes oder Inkrantreten der Än­
derung anzeigt; 

3. entgegen § 33 seine Umsätze nicht mitteilt; 

4. entgegen * 37 an einem Verfahren nach **36 oder 37 nicht in dem in * 90 festgelegten Umfang 
mitwirkt; 

5. entgegen § 90 nicht die notwendigen Auskünlle erteilt. 

(5) Bei der Bemessung der Geldstrafen gemäß Abs. I bis 4 ist auch darauf Bedacht zu nehmen, ob 
die Tat gewerbsmäßig oder wiederholt begangen wurde. Wurde die Tat gewerbsmäßig begangen, so ist 
der dadurch erzielte unrechtmäßige Vorteil gemäß dem Ergebnis des Enllittlungsverfahrens bei der 
Bemessung zu berücksichtigen. 

(6) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 4 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwal­
tungsstralbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 

(7) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, mit denen die stralbare Handlung begangen wurde, 
zugunslen des Bundes fiir verfallen erklärt werden. 

(8) Die nach diesem Bundesgesetz durch die Femmeldebüros verhängten Geldstrafen fallen dem 
Bund zu. 

(9) Sofern in einem Verfahren nach Abs. I bis 4 Beschuldigter ein Betreiber von öffentlichen Kom-
1ll1ll1ikationsdiensten ist, hat die Verwaltungsstralbehörde der Regulierungsbehörde eine Abschrift der 
Verfahrenserlcdigung zu übermitteln. 
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Veröffentlichung des Straferkenntnisses 

§ 110. Im Straferkenntnis wegen einer nach * 109 Abs. 4 mit Strafe bedrohten Handlung kann auf 
die Veröffentlichung des Straferkenntnisses innerhalb einer bestimmten Frist in einer oder mehreren peri­
odischen Druckschritien auf KosteIl des Verurteilten erkannt werden, wenn der Täter schon zweimal 
wegen Taten bestrafi worden ist. die auf der gleichen schädlichen Neigung beruhen wie die abgeurteilte 
Tal. und nach der Art der Tat zu befürchten ist, dass der Täter SOllst weiterhin nach diesem Bundesgesetz 
strafbare Handlungen begehen werde. Die Verölkntlichullg umfasst dcn Spruch des Straferkenntnisses. 
\\'el1n besondere Umstände dafür sprechen, kann auch die VerölTentlichung der Begründung des Strafer­
k\.'nntnisses angeordnet werden. 

Abschöpfung der Bereicherung 

§ 111. Stellt die Rcgulierungsbehörde fest, dass ein Unternehmen durch eine gegen dieses Bundes­
gesetz: gegen die Bestimlllungen einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder 
gegen einen auf Grund dieses Bund.:sgesetzes erlassenen Bescheid verstoßende rechtswidrige Handlung 
einen \\irtschanlichen Vorteil erlangt hat, kann die Regulicnmgsbehörde beim Karlellgerieht den Antrag 
stellen, die Höhe des durch die lestgestellte rechtswidrige Handlung erzielten Vorteils festzusetzen und 
zugunsten des Bundes für verfallen zu erklären. Die Höhe des Verfalls kann vom Kartellgericht mit bis zu 
100;;. des Unternehmensumsatz des VOljahres festgesetzt werden. 

14. Abschnitt 

Behörden 

Fcrnmcldcbehörden 

§ 112. Fernmeldebehörden sind der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie als 
oberste Fernmcldebehärde ~owie die der obersten Fernmeldebehörde unterstehenden Fernmeldebüros und 
das Büro für Funkanlagen lind Tclekommunikationsendeinrichtungen. 

Zuständigkeit 

§ 113. (I) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Fernmeldebehörde lind des Büros für Funkan­
lagen und T c1ekommunikationsendeinrichlungen umfasst das gesamte Bundesgebiet. 

(2) Die Fernmeldebüros sind eingerichtet: 
I. in Graz für die Länder Steiennark und Kärnten, 
2. in Innsbruck für die Länder Tirol LInd Vorarlberg, 
3. in Linz für die Länder Oberästerreich und Salzburg sowie 
4. in Wien Ilir die Länder Wien, Niederästerreich und Burgenland. 

n) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern nicht anderes be­
stimmt ist, das ö11lich in Betracht kommende Fernmcldebüro zuständig. Betrifll eine Maßnahme den 
Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Fernmeldebüros, ist einvernehmlich vorzugehen. 

(4) 0.15 Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen ist, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. zuständig für 

1. die Entscheidung über Antriige auf Typenzulassung von Funkanlagen, 
'l die Entscheidung über Anträge auf Zulassung oder Typenzulassung von TeJekommunikations­

endeinrichtungen und 
3. den Widerruf von erteilten Zulassungen und Typenzulassungen. 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (oberste Femmeldebehörde) ist 
zuständig fUr 

I. grundsätzliche Vorgaben fUr die Tätigkeit der Regulierungsbehörde, 
2. die Erlassung und Handhabung der zur Durchführung der internationalen Verträge erforderlichen 

Vorschriften, insbesondere über die Nutzung des Frequenzspektrums, 
3. die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Bescheide der Femmeldebüros und des Büros rur 

FlInkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, soweit nicht die Zuständigkeit eines 
unabhängigen VCl'\valtllngssenates gegeben ist. 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat regelmäßig eine Evaluierung 
der gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen und im Abstand von zwei Jahren dem Nationalrat einen 
diesbezüglichen Bericht vorzulegen. 
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Mitwirkung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Vollstreckung 

§ 114. ( I ) Die Organe dcs öffentlichen Sichcrhcitsdienstes haben den Fernmeldebüros und ihren Or­
~ancn übcr (kren Ersuchen zur Sichcrung dcr Ausübung der Überwachul1gsbcfugnisse im Rahmcn ihres 
gesdLI1l;ißigcn Wirkungsbereiehcs Hilfc ~ll leiskn. - --

(2) Die von den fernmeldebehärden erlassenen ßeseheide sind, sofern sie keine Geldleistung zum 
Gegenstand haben. von den Fernmcldebehärdcn unter Anwendung der Vorschrincn des Verwaltungsvoll­
~treckllngsgcsctzcs selbst zu vollstrecken. 

Aufgaben der Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH 

§ t 15. (I) Dic Rundfunk und Telekol1l Regulierungs - GmbH hat sämtliche Aufgaben, die im Tcle­
k0I11I1l11nikationsgcsetz und in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen der Regulierungs­
behörde übcrtragen sind, wahrzunchmcn, sofcrn hierfUr nicht die Telekom - Control - Kommission 
(~ 117) zuständig ist. 

(2) Wird ein Antrag gemäß § 117 Abs. 2 an die RTR-GmbH weitergeleitet und binnen sechs Wo­
ehcn cillc einvernehmliche Lösung herbeigeführt. ist das Verfahren einzusteIleIl. Anderenfalls ist das 
Vcrl~lhren bei dcr Telekom-Control-Kommission fortzuführen. Die Telekom-Control-Kol11I11ission ent­
scheidet binnen vier Monaten ab Einlangen des Antrages. Diese Entscheidung ersetzt eine zu treffende 
Vereinbarung. 

(3) lktreibcr von Kommunikationsnetzcn lind Anbieter von KOl1llllunikationsdiensten sind vef­
pllichtet. an einem solchcn Verfahren mitzuwirkcn und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen 
Auskünfte zu ertcilen. Die Regulierullgsbehörde veröffentlicht die Entscheidung. 

(4) In StrcitlIillen, die in die Zuständigkeit der Regulienmgsbehörden zweier oder mehrerer Mitlied­
staaten 1~llkn. kann der Antrag an die betreflenden Regulierungsbehördcn gerichtet werden. Diese koor­
dinieren ihrc Maßnahmen. 

Telekom-Control-Kommission 

§ t 16. (I) Zur Erfüllung der im * 117 genannten Aufgaben ist die Telckom-Conlrol-Kommission 
eingerichtct. 

(2) Dic Telckom-Control-Kommission ist bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH an­
gesiedelt. Dic GeschiiftsHihrung der Telekom-Conlrol-Kommission obliegt der Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH. Im Rahmen ihrer T~itigkeit Ilir die Telekom-Control-Kolllmission ist das Personal 
der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH an die Weisungen des Vorsitzenden oder des in der 
Geschütlsonlnung bezeichneten Mitgliedcs gebunden. 

Aufgaben 

§ t 17. (I) Der Telckom-Control-Kommissioll sind folgende Aufgaben zugewiesen: 

I. Anordnung der Mitbenutzung im Streitfall gcmäß *~ 7 und 8 , 

2. Enteignung gemäß * 13, 
3. EnniHlung des aus dcm Universaldienstfonds zu leistenden finanziellen Ausgleichs gemäß * 31, 
4. feststellung des an den Universaldienstfonds zu leistenden Betrages gemäß § 32, 
5. Feststellung, welcher Anbieter gemäß * 35 als marktbeherrschend einzustufen ist, 
6. Entscheidung in Verfahren gemäß §§ 38.41,44 und 48, 

7. Genehmigung von Geschäftsbedingungen und Entgehen gemäß * 45 und Ausübung des Wider­
spruchsrechts gemäß § 25, 

R. Zuteilung von Frequenzen, die zur Erbringung von öflentlichen Mobilkommunikationsdiensten 
vorgesehen sind gemäß § 55, 

9. Entscheidung über das Recht Komlllunikationsnetze oder -dienste bereit zu stellen gemäß § 91 
Abs.3, 

10. Entscheidung über einstweilige Verfiigungen gemäß * 91 Abs. 4. 

(2) Anträge betreffend Abs. I Z I, 2 und 6 sind an die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
zur Durehllihrung des Streitschlichtungsverfahrens weiterzuleiten. 

Zusammensetzung der Telekom-Control-Kommission 

§ t 18. (I) Die Telekom-Control-Kommission besteht aus 3 Mitgliedern, die durch die Bundesregie­
rung ernannt werden. Ein Mitglied hat dem Richlersland anzugehören. Bei seiner Bestellung hat die Bun­
desregierung auf einen Dreiervorsehlag des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes ßedacht zu nehmen. 
Die Bestellung der beiden anderen Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers für Verkehr, 
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Innovation und Technologie. Dabei ist darauf Bedacht Zl1 nehmen. dass ein Mitglied über einschlägige 
technische, das andere Mitglied über juristische lind ökonomische Kenntnisse verfUgt. Die Funkliol1speri­
ode der Telekom-Control-Kommission belrligt 5 Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ein Ersatz­
mitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung eines Mitgliedes an dessen Slelle. 

(3) Der Tclekol11-Control-Kommission dürfen nicht angehören: 
I. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatssekretäre: 
2. Personen, die in cinem rcchtlichen oder faktischen Naheverhällnis zu jenen stehen, die cine Tä­

tigkeit der Tclekol11-Control-Koll1l11ission in Anspruch nehmen: 
3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 

(4) Hat ein Mitglied der Telekom-Control-Kommission Einladungen zu drei aufeinanderfolgendcn 
Sitzungen ohne genügende Entschuldigung keine Folge geleistet oder tritt bci einem Mitglied ein AllS­
schließungsgrund gemäß Abs. 3 nachlriiglich ein. so hat dies nach seiner Anhörung die Tclekom-Control­
Kommission festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. I, J lind 4 sinngemäß Anwendung. 

(Cl) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemiiß Abs.4 vorzeitig aus, so wird das 
betreffende Ersatzl11itglied Mitglied der Telekom-Control-Kommission, und es ist unter Anwendung der 
Abs. I und 2 bis zum Ablauf der Funktiol1speriode der Mitglieder ein neucs Ersatzl11itglied zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder dcr Telckom-Control-Kommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen 
Reisekosten und Barauslagen sowie auf ein Sitzungsgeld, das vom Bundesministcr für Verkehr. Innovati­
on lind Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung unter 
Bedachlnahme auf die Bedeutung und den Umhmg der VOll der Tckkom-Colllrol-Kommission zu besor­
genden Aufgaben festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 

§ 119. (I) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz in der Tc\ekom-Control-Kol11mission. 

(2) Dic Tclekol11-Control-Kommissioll gibt sich eine Geschäftsordnung, in der eines ihrer Mitglieder 
mit der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen ist. 

(3) Für einen gültigen Beschluss der T c1ekom-Control-Kommission ist Einstimmigkeit notwendig. 
Stimmenthaltung ist ullzuliissig. 

Weisungsfreiheit 

§ 120. Die Mitglieder der Telckom-Control-Kommission sind gemäß Art. 20 Abs. :2 B-VG bei der 
Ausübung ihres Amtes an keine \Veisungen gebunden. 

V crfahrenvorsch riften, Instanzenzug 

§ 121. (I) Sofern diese Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, wendet die Telekol11-Control­
Kommission das A VG 1991 an. 

(2) Die Telekom-Control-Kollll11ission entscheidet in oberster Instanz. Ihre Entscheidungen unterlie­
gen nicht dcr Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg. Gegen die Entscheidungen der Tc\ekom­
COlllroJ-Kol11lllission kann Beschwerde an den Verwaltungsgerichlshoferhoben werden. 

Streitbeilegung 

§ 122. (I) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können Kunden oder Intercssen­
vertretungen Slreit- oder Beschwerdefalle, insbesondere betreffend die Qualität des Dienstes und bei 
Zahlungsstreitigkeiten, die mit dem Anbieter eines Te\ekom1l1unikationsdiellstes, insbesondere des Uni­
versaldienstes, nicht befriedigend gelöst worden sind, der Regulierungsbehörde vorlegen. Die Regulie­
rungsbehörde hat sich zu bemühen, innerhalb angemessener Frist eine einvernehmliche Lösung herbeizu­
führen. Die Betreibe!' von Telekommunikationsdiensten sind verpflichtet, an einem solchen Verfahren 
mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat Richtlinien fiir die Durchfiihrung des in Abs. I vorgesehenen Ver­
Ülhrens festzulegen, wobei insbesondere der jeweiligen Sachlage angepasste Fristen fiir die Beendigung 
des Verfahrens zu bestimmen sind. Die Richtlinien sind in geeigneter F0n11 zu veröffentlichen. 

(3) Die Regulierungsbchärdc hat dem Schlichtungsverfahren belreiberunabhängige Sachverständige 
beizuziehen. Sie kann diese ihrem Personalstand entnehmen. 
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Transparenz 

§ 123. (I) Entscheidungen der Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH und der Telekom­
Control-Kol11l11mission von grundsätzlicher Bedeutung sind unter Berücksichtigung des Datenschutzes in 
gccigneter Weise zu veröffentlichen. Die näheren Vorkehrungen flir die Veröffentlichung sind vom Bun­
desminister Ilir Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung zu regeln. 

(~) Dic Regulierungsbehörde veröfTentlicht unter Bedaehtnahme auf * I ~5 Informationen, die zu ei­
nem offenen. wettbewerbsorientierten Markt beitragen. 

Information durch die Regulierungsbehörde 

§ 124. Die Regulienlngsbehörde hat auf begründeten schriftlichen Antrag der Europäischen Kom­
mission dieser diejcnigen Informationen zu übermitteln, die diese zur Erftillung ihrer Aufgaben benötigt. 
Beziehen sich die an die Europäische Kommission zu übennittelndcn Informationen auf von Betreibern 
von KOlllmunikationsdiensten oder -netzen bereitgestellte Daten, hat die Regulierungsbehörde diese Be­
reitsteller von der Übenniltlung der Infonnationen zu unterrichten. 

Behandlung VOll Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

§ 125. (I) Die Regulierungsbehörde haI ihr bekannt gewordene Betricbs- oder Geschäftsgeheimnisse 
insbesondere nach Maßgabe des Dalenschutzgeseztes zu wahren. 

(2) Die Qualifizierung einer Tatsache als Belriebs- oder Geschäftsgeheimnis obliegt der Regulie­
rungsbehörde, die dabei auch eine Abwägung der In[eressen des Berechtigen an der Geheimhaltung ei­
nerseits und den Interessen Driller an deren OtTenkgung andererseits vorzunehmen hat. 

(3) Hegt die Regulierungsbehörde berechtigte Zweifel an der Schutzwürdigkeit der Geheimhaltung 
einer Tatsache, hat sie dies dem Berechtigen mitzukilen und ihn aufzufordern, sein wirtschaftliches Inte­
resse an der Geheimhaltung glaubhaft zu machen. 

Zusammenarbeit mit Hnderen Behörden 

§ 126. (I) Soweit es zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben erforderlich ist, ist die Regulie­
rungsbehörde berechtigt, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, dem Bundeskartellanwalt, der 
\Vellbewerbskommission, der Europäischen Kommission und den Regulierungsbehörden anderer Mit­
gliedstaaten die Inl'onnationen zur Kenntnis zu bringen lind Unterlagen zu übermitteln, die diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem Interesse benötigen. 

(2) Hinsichtlich des Informationsaustallschs ist die Regulierungsbehörde an denselben Grad an Ver­
traulichkeit gebunden wie die Allskunn erteilende Behörde. 

Antragsrechte beim Kartellgericht 

§ 127. (I) Ergibt sich für die Regliliefllngsbehörde im Rahmen ihrer Tätigkeit die Vermutung, dass 
ein Sachverhalt dem Kal1c1lgesetz unterliegt, prüft sie diesen Sachverhalt und hat gegebenenfalls einen 
Antrag nach § Ra. KartG an das Kartellgericht zu richten. 

(~) In den nachstehenden Verfahren vor dem Kartellgericht besteht rur die Regulierungsbehörde eine 
Antragsn.:rpflichtung, sofern die in * 1 genannten Zweck- und Zielbestim1TIungen dieses Bundesgesetzes 
berührt sind: 

1. Untersagung der DurchfLihrung von Kartellen (§ 25 KartG) 
2. \Viderrul' der Genehmigung eines Kartells (* 27 KartG) 
3. Untcrsagung der Durchführung einer vertikalen Vertriebsbindung (§ 30e KartG) 
4. Widerrufsaunrag von Verbandsempfehlungen (§ 33 KartG) 
5. Missbrauchsaufsicht und Verbot von Vergcltungsmaßnahmen ( § 37 KartG) 
6. Anmeldebedürllige Zusammenschlüsse (§ 42a KartG) 

Konsultationsverfahren 

§ 128. (I) Der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie sowie die Regulierungsbe­
hörde gewähren inlcressier\en Personen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellung­
nahme zum Entwurf von Vollziehungshandlungen gemäß diesem Bundesgesetz, die beträchtliche Aus­
wirkungen auf den betreffenden Markt haben werden. Davon ausgenommen sind Maßnahmen gemäß 
*§ 73,91 Abs.4 und 131. Die Konsultationsverfahren sowie deren Ergebnisse werden von der jeweiligen 
Behörde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, soweit § 125 nicht anderes bestimmt. 

(2) AIlHillige verfahrensrechtliche Fristen sind während der für die Siellungsnahmc gewährten Frist 
gehemmt. 

48 

356/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 67 von 159

www.parlament.gv.at



(3) Betrifft der Entwurf eine individuelle VoIlziehungsmaßnahme, die auf Antrag einer Partei in 
Aussicht genommen ist, ist während der für die Stdlungsnahme gewährten Frist ausschließlich eine Zu­
rückziehung des Antrages zulässig. In diesem Fall ist das V erf~lhren einzustellen lind der diesbezügliche 
Beschluss zu veröffentlichen. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie die Reg.ulierungsbehörde 
gcw~ihr<:'n interessierten Personen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
Fragen betreffend Endnutz<:'r- oder Verbr<luchern:chte in Zusammenhang mit ötlcntliehen Kommunikati­
onsdiensten. Sie berücksichtigen diese Stellungnahmen soweit dies angemessen ist, insbesondere wenn 
belriichtliche Auswirkungen auf den Markt zu erwarten sind. 

Koordinationsverfahren 

§ 129. (I) Betrifn der Entwurf einer Vol1ziehungshandlung gemiiß * 128, die Auswirkungen auf den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten haben wird. 

I. die Marktdelinition (§ 36) 
2. eine Marktanalyse (§ 37) 
3. die Zusaml11ensehaltung oder 
4. Verpflichtungen. die gemiiß §* 38 bis 42 auferlegt werden. 

ist der Entwurf gleichzeitig mit einer Begründung der Europäischen Kommission sowie den nationalen 
Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europ~iischen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und 
die Europäische Kommission sowie die nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft davon zu unterrichten. 

(2) Die Europäische Kommission sowie die nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft können binnen einem Monat zu dem bctrelTendell Entwurf Stellung 
nehmen. Diesen Stellungnahmen ist weitestgehend Rechnung zu tragen. Außer in Fällen des Abs. 3 kann 
die sich daraus ergebende Vollziehungshandlung in Kran gesetzt werdelI. Sie ist dcr Europäischcn Kom­
mission zu iibcrmitteln. 

(3) Die Vollziehungshandlung ist um weitere zwei Monate aufzuschieben, wenn 
I. sie sich <lU f Entscheidungen gemäß *§ 36 Abs. 3 oder 37 Abs. I bezieht und 
2. sic Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben wird und 
3. die Europäische Kommission mitgeteilt hat, sie sei der Auffassung, die Vollziehungshandlung 

schalk ein Hemmnis für den Binnenmarkt oder dass ernsthafte Zweifel and der Vereinbarkeit 
mit dem Gemeinschaftsrecht. insbesondere mit den in § I genannten Zielen, bestünden. Falls 
die Europiiische Kommission unter Angabe objektiver lind detaillierter Gründe zlir Zurückzie­
hung des Entwurrcs auffordert, ist das Normerzeugungsverfahren einzustellen. Verfahrensrechl­
liehe Fristen bleiben während der Durchführung des Verfahrens nach diesem Absatz gehemmt. 

(4) Vollzichung:;llllndlungen gemäß Abs. I können ohne DurchHihrung der Verfahren gemäß Abs. I 
lind 3 ror die Daucr von höchstens drei Mon,lten erlassen werden, sofern die sofortige VolIziehungshand­
lung bci Vorliegen außergewöhnlicher Umstände erlorderlich ist, um den Wettbewerb zu geWährleisten 
und die Nutzerinteresscn zu schützen. Die Europäische Kommission sowie die nationalen Regulierungs­
behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind unverzüglich unter Anschluss einer 
vollsWndigen Begründung zu unterrichten. Vor einer Vcrlängerung der Geltungsdauer der Vollziehungs­
maf.\nahme sind die Verfahren gemäß Abs. I und 3 durchzuführen. 

(5) Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann ein normsetzendes Organ beschließen, die Veröffentlichung 
des EntwurfCs sowie die Veröffentlichung der einlangenden Äußerungen durch die Regulierungsbehörde 
besorgen zu lassen. 

(6) Die Regulierungsbehörde hat ein Verzeichnis über die anhängigen Vertahren nach Abs. I bis 4 
zu führen und dieses zu veröffentlichen. 

Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten 

§ 130. (I) Bei Streitigkeiten zwischen Parteien verschiedener Mitgliedsstaaten, die den Regelungsbe­
reich einer in § lAbs. 3 genannten Richtlinie betreffen und in die Zuständigkeit der Behörden von min­
destens zwei Mitgliedsstaaten fallcn, kann jede Partei die zuständigen Behörden anrufen. Die Behörden 
koordinieren ihre Maßnahmen um die Streitigkeit beizulegen. Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerich­
te bleibt unberührt. 

Telekommunikationsbeirat 

§ 13 L (I) Zur Beratung des Bundesministcrs für Verkehr, Innovation und Technologie und der Re­
gulierungsbehörde, insbesondere in grundsätzlichen Fragen der Telekommunikation und ihrer Auswir-
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kUIl!.!cll auf die Entwicklung des Wettbewerbs, auf den Wirtschansstandort Österreich und auf die Be­
dür!~üsse der Konsumenten ~owie die Weiterentwicklung des Universaldienstes, wird beim Bundesminis­
tcr für Vcrkchr, Innovation und Technologie ein Teickollllllunikationsbeirat gebildet. 

(2) Dcr Telekommunikationsbeirat besteht aus höchstens zehn Mitgliedern, die vom Bundesminister 
für Verkchr. Innovation und Technologic auf 6 Jahre ernannt werden. Zu Mitgliedern dürfen nur Perso­
nCIl mit ausreichenden volkswirtschanlichcn, betriebswirtschafllichen, sozialpolitischen, technischen und 
rechtlichen Erfahrungcn sowie Erfahrungen auf dem Gebiet des Konsumentenschutzes bestellt werden. 
Bei der Bcstellung ist darauf zu achten, daß jedc der genannten Fachrichtungen jedenfalls durch ein Mit­
glied abgedeckt wird. 

(3) Für die Tätigkeit im Telekoll1ll1unikationsbcirat gebühren der Ersatz der Reisespesen. 

(4) Der Tclekommunikationsbcirat hat aus seiner Mitte eincn Vorsitzenden lind einen Stellvcrtrcter 
für die Dauer von 2 Jahrcn zu wählen. Wicderwahl ist zulässig. 

(5) Der Telckol1llllunikationsb!:irat hat sich !:ine Geschäftsordnung zu gebcn. Mit der Geschäftsfiih­
rung ist die Rcgulierungsbehördc betraut. Die Sitzungen sind nicht öncntlich .. 

«()) Der Tekkoll1111unikationsbeirat kann Studien zur wissenschaftlichen Darstellung der zu behan­
ddmlcn Themen vergcbcn. 

(7) Der Finanzbedarf des Telekomlllunikationsbeirates ist von der Regulierungsbehörde zu tragen. 

15. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Außcrkrafttreten "on Rechtsyorschriften 

§ 132. Mit lnkralitreten diescs Bundesgesetzes treten das Telekommunikationsgesetz, BGBI. I 
Nt'. 100/1997 (TKG), zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB\. I Nr. 32/2002, sowie das Telekolll-
1l111nikations,,"cgcgesetz, BGBI.Nr.43511929 zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 13GB!. I 
NI'. 100/1997. außer Kran. 

Übergangsbestimmungen 

§ 133. (I) Zum Zeitpunkt des Inkrantretens dieses Bundesgesetzes anhängige Verwaltungsverfahren 
sind nach d!:r bis zum Inkrafttreten dicses Bundesgcsctzes geltenden Rechtslage zu Ende zu fUhren. 

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestchende Bewilligungen und Zulas­
sungen bleiben aufrccht. 

(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende Anzeigen nach * ) 3 TKG 
und KünLl.:ssionen nach * 14 TKG erlöschen mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes soweit Abs. 5 nicht 
anderes bestimm!. Die Bestätigung über die eingebrachte Anzeige und die Konzessionsurkunde nach 
TKG gelten als Bestätigungen im Sinne des ~ 15 Abs. 3. 

(4) Werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes Kommunikationsdienste er­
bracht. die bisher nicht anzeigepfliehtig waren, in Hinkunft aber nach diesem Bundesgesetz anzeige­
pllichtig sind, so ist eine Anzeigc nach ~ 15 Abs. I unverzüglich einzubringen. 

(5) Rechte und Pllichtcn, die im Laufe eines auf Wettbewerb odcr Vergleich beruhenden Auswahl­
\'erf~lhrens begründet wurden, bleiben unberührt; dies gilt insbesondere tlir die Verpflichtung von ,.natio­
nalem roaming" anlässlich des Vergabeverfahrens von UMTS/IMT-2000. Die Rechte und Pflichten gel­
tell als Auflagc im Sinne des * 55 Abs. ) O. 

(6) Soweit die Regulierungsbehörde vor in Kraft treten dieses Bundesgesetzes festgestellt hat, dass 
ein Unternehmer marktbeherrschend im Sinne des * 33 TKG ist, gelten die sich aus dem TKG ergeben­
den Pflichten Hir marktbeherrschende Unternehmer solange weiter, bis rur das betreffende Unternehmen 
ein ßeschcid nach * 37 Abs. 2 ergangen ist odcr die Aufhebung der Verpflichtungen nach * 37 Abs. 3 
wirksam wird. 

(7) Soweit die Regulierungsbehörde vor in Kraft treten dieses Bundesgesetzes festgestellt hat, dass 
ein Untcrnehmer auf dem Markt ftir Sprachtelefonie im Sinn des * 3 TKG mittels Festnetz marktbeherr­
schend im Sinne des § 33 TKG ist, gilt diescs Unternehmen als "gemeldeter Betreiber" im Sinne der 
Verordnung 288712000/EG über dcn entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss, ABI. NI'. L 336 
vom 30. 12.2000 S. 4. 
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(8) Unll:rnehmcll, die bis zum Inkraftln::ll:n dicses Bundesgesetzes zur Erbringung des Universal­
dienstes verpflichtct waren, sind dies bis 3 I. Dezember 2004. Danach unterliegen sie so lange der Ver­
pflichtung gemäß ~ 26, bis ein Verfahren nach ~ 30 abgeschlossen ist. 

(9) * 55 gilt mit der Maßgabe, dass eine Überlassung von frcquenznutzungsrechten bci solcheIl ~re­
quenzen besteht, die nach dem ln-Kraft-treten diese Bundcsgcsetzes in cinem Vcrl~lhren nach ~ 55 zuge­
teilt wunlcn, 

(10) Die zum Zeitpunkt des Inkralhrelens dieses Gesetzes im Amt befindliche Telekom-Control­
Kommission bleibt bis ZUlll Ende ihrer funktionsperiode im Amt. 

V cn\'(~isulIgclI 

§ 134, Verwcisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetzc sind als Verweisungen auf 
die jcweils geltende fassung zu versteheIl. 

\' erlautbarungen 

§ 135. (I) Verordnungen und Kundm<lchungen des Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technok\gie können den Hinweis auf Unterlagen mit technischen Inhalten, insbe~ondere mit Mess- und 
Prürlllethodi.:n, Plänc und gralische Darstellungen enthalten, welche bloß fiir einen b..:schränkten Kreis 
von Pi.:fSon..:n von Interesse sind und durch Aullage zur Einsicht während der Amtsstunden kundgemacht 
werden. 

(2) Verordnungen der Regulicrungsbehörde sind durch Auflage zur Einsicht bei der RTR-GmbH 
kundzumachen. Die Regulierungsbehörde hat die Erlassung ihrer Verordnungen unter Angabe deren 
wesi.:nllichen Inhalts im "Amtsbiall zur Wicner Zeitung" bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung hat 
einen 11 inweis aur die Möglichkeiten zur Einsiehtnahmc zu enthaltcn. 

Vollziehung 

§ 136, (I) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister rür Verkehr, Innovati­
on und Technologie betraut, sofcrn in Abs. 2 bis:; nicht anderes bestimmt wird. 

(2) Mil der Vollziehung der ** 58 und 82 ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Tech­
nologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister Ilir Finanzen belraut. 

(3) Mit der Vollziehung des * 94 Abs. 2 ist der Bundesminister nil' Justiz betraul. 

(4) Mit der Vollziehung des § 94 Abs. 3 ist ,kr Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno­
logie im Einvernehmen mit dem Bundesministcr für Inneres und dcm Bundesministcr fiir Justiz belraut. 

(5) Mit der Vollziehung der ** 107 und 108 ist der Bundesminister nir Justiz betraut. 

(6) Mit der Vollziehung des ~ 114 Abs. I ist der Bundesminister fi.ir Inneres betraut. 

I nkrafttreten 

§ 137, (I) Diesc~ Bundesgesetz tritt, sofern in Abs. X nicht anderes bestimmt wird. mit XXXXX in 
Krall. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung 
folgenden Tag erlassen werden; sie dUrfen jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesctzes 
in Kraft gesetzt werden. 
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Textgcg~n überstellu I1g 

Geltende Fassung 

Telekommunikationsgesetz , BGBI. 1 Nr. 100/1997 in der Fassung 
BCBI. I Nr. 32/2002 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

Zweck 

§ l. (I) Zweck dieses Bundesgesetzes ist es, durch Förderung des \V ettbewerbes 
im Bereich der Telekommunikation die Versorgung der Bevölkerung und der Wirt­
schaft mit zuverlässigen, preiswerten, hochwertigen und innovativen Telekoll1lllunika­
tionsdienstleistungen zu gewährleisten. 

(2) Durch Maßnahmen der Regulierung sollen folgende Ziele erreicht werden: 
I. Schaffung einer modernen Telekollllllunikationsinfrastruktur zur Förderung 

der Standortqualität auf hohem Niveau, 
2. Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs 

auf den Märkten der Telekommunikation, 
3. Sicherstellung eines flächendeckenden Universaldienstes, 
4. Schutz der Nutzer vor Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, 
5. Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequen­

zen. 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

§ 2. (I) Dieses Bundesgesetz gilt nicht rur Telckomll1unikationseinrichtungen 
(wie insbesondere Funkanlagen und Endgeräte), die ausschließlich ILir Zwecke der 
Landesverteidigung errichtet und betrieben werden. Die Frequenznutzung ist jedoch 
mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr einvernehmlich festzuset­
zen. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht fur Tclekomlllunikationseinrichtungen (wie 
insbesondere Funkanlagen und Endgeräte), die ausschließlich ILir Zwecke der Fern­
meldebehörden errichtet und betrieben werden. 
--->--~"'_.-

Vorgeschlagene Fassung 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Kommunikatiol1sgesetz erlas­
sen wird 

I. Abschnitt 

Allgemeines 
Zweck 

§ 1. (I) Zweck dieses Bundesgesetzes ist es, dureh Förderung des Wettbewerbes 
im Bereich der elektronischen Kommunikation die Versorgung der Bevölkerung und 
der Wirtschatl mit zuverlässigen, preiswerten, hochwertigen und innovativen KOI1l­
tnunikationsdieJ1stleistungen zu gewährleisten. 

(2) Durch Maßnahmen der Regulierung sollen folgende Ziele erreicht werden: 
1. Schaffung einer modernen elektronischen Komll1unikationsinl'raslruktur zur 

Förderung der Standortqualität auf hohem Niveau; 
2. Sieherstellung eines chancengleichen und funktionsfahigen Wettbewerbs bei 

der Bereitstellung von KOllllllunikationsnetzen und Kommunikationsdiensten 
durch 
a) Sicherstellung größtmöglicher Vorteile in Bezug auf Auswahl, Preis und 

Qualität rur alle Nulzer; 
b) Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen oder Wettbewerbsbeschrän­

kungen; 
e) Förderung effizienter Inrrastrukturinvestitionen und Innovationen; 
d) Sicherstellung einer effizienten Nutzung und Verwaltung von Frequcnzen 

und N ummerierungsresourcen; 
3. Förderung der Interessen der Bevölkerung durch 

a) Sicherstellung eines fläehendeekenden Universaldienstes; 
b) SL:hulz der VerbrauL:her insbesondere durch ein einfaches und kostL:IH.((ins­

Verlirhrcn zur Beilegung von Streitigkeiten sowic ein hohes D~lten-
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Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet 
I. "Betreiben" das Ausüben der rechtlichen lind latstichlil:hcn Kontrolle über 

die Gesamtheit der Funktionen, die zur Erbringung des jeweiligen Tcle­
kommunikationsdienstes notwendig sind; 

2. "Endgerät" eine Einrichtung, die unmittelbar an die Nelzabschlußpunkte 
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes angeschlosscn werden soll 
oder die mit einem öffentlichen Tclekommunikati-;nsnetz zusammenarbei­
tcn und dabei unmittelbar oder mittelbar an die eines öffentlichen Tclc­
kommunikationsnetzes angeschlossen werden soll; 

3. .,Funkanlage" elektrische Sende- oder Empfangseinrichtungen, zwischen 
dCllen eine beabsichtigte Informationsübertragung ohne Verbindllngslei­
tungen mittels elektromagnetischer Wellen stattfinden kann; 

4. "Mietleitllngen" im Zusammenhang mit der Errichtung, der Entwicklung 
und dem 13etrieb eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes bereitge­
stellte Tclekommunikationseinrichtungen, die transparente Übertragungs­
kapazität zwischen Netzabschlußpunkten zur Verfügung stellen, jedoch oh­
ne Vermittlungsfunktionen, die der 13enutzer selbst als Bestandteil des 
Mietleitungsangebots steuern kann (on-demand switehing); 

5. "Mobilfunkdienst" eine Telckommunikationsdienslleistung, die tUr die 
mobile Nutzung bestimmt ist; 

6. "Netzabschlußpunkt" alle physischen Verbindungen und technischen Zu­
gangsspezifikationen, die Bestandteile des öffentlichen Telekommunikati­
onsnetzes sind und die für den Zugang zu diesem Netz und zur effizicnten 
Kommunikation mittels dieses Netzes erforderlich sind. 

7. "Netzzugang" die physische und logische Verbindung eines Telekommuni­
kationsnetzes mit einem anderen Telekommllnikationsnetz oder Teilen des­
selben zum Zwecke des Zugriffs auf Funktionen dieses Telekommunikati­
onsnetzes oder auf die darüber erbrachten 
Te I ek ommu n i ka t ionsdienstlei stungen; 

8. "Nutzer" Nachfrager nach Telekommunikationsdienstleistungen, ein­
schließlich Endbenutzer (Konsumenten) und Diensteanbieter als Nachfra­
ger nach Dienstleistungen bei anderen Diensteanbietern; 

9. "öffentliches Telekommunikationsnetz" die öffentliche Telekommunikati­
onsinCrastruktur, mit der Signale zwischen definierten Netzabschlußpunk­
ten über Draht, über Richtfunk, auf optischem oder anderem elektromagne­
tischem Weg übertragen werden und die unter anderem für die Erbringung 
öffentlicher Telekommunikationsdienste genutzt wird. 

10. "Satellitenfunkanlagen" Sendeanlagen, Sende- und Empfangsanlagen oder 
reine Ernpfangsanlagen für Funksignalc, die über Satelliten oder andere 
Raumsysteme laufen 

c) Bereitstellung von Informationen, insbesondere in Form von transparenten 
EntgelteIl und allgemeinen GcschMlsbedingullgen; 

d) Sicherstellung von Integritiit lind Sicherheit von öffentlichen Kommunika­
tionsnetzen. 

(3) Die in Abs. 2 genannten Maßnahmen sind weitestgehend technologieneutral 
zu gestalten. 

(4) Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft umgesetzt: 

I. Richtlinie 2002/2 liEG über einen {lemeinsamen Rechtsrahmen für elektroni­
sche Kommunikationsnetze und -dienste (im folgenden: Rahmenrichtlinie), 
ABI. Nr. L 108 vom 24.4.2002 S. 33, 

2. Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikati­
onsnetze lind -dienste (im folgenden: Genehmigungsriehtlinie), ABI. 
Nr. L 108 vom 24.4.2002 S. 21, 

3. Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst lind Nutzerrechte bei elekt­
ronischen Kommunikationsnetzen und-diensten (im folgenden: Universal­
dienstrichtlinie), ABI. Nr. L 108 vOIll24.4.2002 S. 5l.und~ 

4. Richtlinie 2002/19/EG über den Zugang zu elektronischen Kommunikations­
netzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammen schaltung (im 
folgenden: Zugangsrichtlinie), ABI. Nr. L 108 vom 24.4.2002 S. 7. 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht tlir Funkanlagen und Telekommunikati­
onsendeinrichtungen, die ausschließlich flir Zwecke der Landesverteidigung errichtet 
und betrieben werden. Die Frequenznutzung ist jedoch mit dem Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie einvernehmlich festzusetzen. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Kommunikationseinrichtungen (wie insbe­
sondere Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen), die ausschließlich 
für Zwecke der Fernmeldebehärden errichtet und betrieben werden. 

(3) Auf das Anbieten von Kommunikationsdiensten und das Betreiben von 
Kommunikationsnetzen findet die Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994, keine 
Anwendung. 

(4) Die Zuständigkeiten des Kartellgerichtes, des Bundeskartellanwaltes sowie 
der Wettbewerbskommission bleiben unberührt. 

Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet 
"B'etn~lbl~r" ein Unternehmen, das ein öffentliches Kommunikationsnetz oder 
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11. "Satellitenf'lInkdienst" eine Telekol11Jl1l;'lTkationsZlie~ilcistung, ··die UlltCr­
Zuhilfenahme von Satellitcnf'unkanlagen erbrach! wird; 

12. "Sprachtelcfondienst" die gewerbliche Bereitstellung ITtr die ÖtTentlichkeit 
des direkten Transports und der Vermittlung von Sprache in Echtzeit von 
und zu den Netzabschlußpunkten von örfcnllichen, vermittelten Nelzen, 
wobei jeder Benutzer das an solch einem Netzabschlllßpunkt angeschlosse­
ne Endgerät zur KOllll11unikation mit einem anderen Netzabschlußpunkt 
verwenden kann; 

13. "Telekommunikation" den technischen Vorgang des Allssendens, Übennit­
teins und Empf'angens von Nachrichten jeglicher Art in der Form von Zei­
chen, Sprache, Bildern oder Tönen mittels dazu dienender technischer Ein­
richtungen; 

14. "Telekommunikationsdienst" eine gewerbliche Dienstleistung, die in der 
Übertragung und/oder Weiterleitung von Signalen auf Telek011lmunikati­
onsnetzen besteht, einschließlich des Angebotes von Mietleitungen; nicht 
darunter fällt insbesondere der bloße Wiederverkauf (Handel mit) von Te­
lekomt11unikationsdienstleistungen sowie die Übertragung von Rundfunk 
und Fernsehrundfunk durch Inhaber von Gellleinschaftsantennenanlagen 
(Kabelnctzbetreiber); 

15. "Telekommunikationslinie" unler- oder oberirdisch geführte feste Übertra­
gllngswege (Telekommunikationskabelanlagen) einschließlich deren Zube­
hör wie Schalt-, Verstärker- oder Verzweigungseinrichtungen, Masten und 
Unterstützungen, Kabelschächte und Rohre; 

16. "Zusammenschaltung" jenen Netzzugang, der die physische und logische 
Verbindung von Telekommunikationsnetzen herstellt, um Nutzern, die an 
verschiedenen Telekommunikationsnetzen angeschaltet sind, die mittelbare 
oder unmittelbare Kommunikation zu ermöglichen; 

17. "Starkstrol11leitungsmasten" Tragwerke samt Fundamenten, Erdungen, Iso­
latoren, Zubehör und Annaturen, die zum Auflegen von Leitungen oder 
Leitungssystemen mit einer Betriebsspannung von 110 k V oder mehr zur 
Fortleitung von elektrischer Energie dienen. 

Ausnahmebewilligung 

§ 4. Der Bundesminister fur Wissenschaft und Verkehr kann auf Antrag die Er­
richtung und den Betrieb von Funkanlagen und Endgeräten sowie die Erbringung 
eines Telekommunikationsdienstes zum Zweck der technischen Erprobung bewilli­
gen, wenn dagegen aus technischer Sicht keine Bedenken bestehen, insbesondere 
wenn Störungen anderer Telekommunikationseinrichtungen nicht zu erwarten sind. 
Eine solche Bewilligung ist entsprechend zu befristen. 

eine zugehörige Einrichtung bereitstellt, oder zur Bereitstellung hiervon be­
fugt ist; 

2. "Bereitstellung eines Kotntnunikationsnetzes" die errichtung, den l3etrieb. 
die Kontrolle oder das zur Vermgung stellen eines derartigen Netzes; 

3. "Betreiben eines Kommutlikationsdienstes"; das Ausüben der rechtlichen 
Kontrolle über die Gesamtheit der Funktionen, die zur Erbringung des jewei­
ligen Kommunikationsdienstes notwendig sind; 

4. "Betreiben eines KOlllmunikationsnetzes"; das Ausüben der rechtlichen und 
tatsächlichen Kontrolle über die Gesamtheit der Netzfunktionell. Betreiben 
eines Kommunikationsnetzes im Sinne dieses Gesetzes liegt nicht vor, wenn 
die Verbindung zu anderen öffentlichen Kommunikationsnelzen ausschließ­
lich über jene Schnittstellen erfolgt, die allgemein für den Teilnehmeran­
schluss Anwendung finden; 

5. "Endnutzer" ein Nulzer, der keine öffentlichen Kommunikationsnetze oder 
öffentlich zugänglichen KOl11lllunikationsdienste bereitstellt; 

6. "Funkanlage" ein Erzeugnis oder ein wesentlicher ßauteil davon, der in dem 
für terrestrische/satellitengestützte Funkkommunikation zugewiesenen Spekt­
rum durch Ausstrahlung lInd/oder Empfang von Funkwellen kOlllmunizieren 
kann; als Funbnlagell geltcn aueh elektrische Einrichtungen, dercn Zweck es 
ist, mittels Funkwellen Funkkommunikation zu verhindern; 

7. "runktechnische Störung" einen Störeffekt, der fiir das Funktionieren eines 
Funknavigationsdienstes oder anderer sicherheitsbezogener Dienste eine Ge­
fahr darstellt oder einen Funkdienst, der im Einklang mit den geltenden gc­
meinschanlichen oder einzclstaatlichcn Regelungen betrieben wird, ander­
weitig schwerwiegend beeinträchtigt, behindert oder wiederholt unterbricht; 

8. "geografisch gebundene Nummer" eine Nummer, bei der ein Teil der Ziffern­
folge einen geografischen Bezug enthält, der für die Leitwegbestilllmung von 
Anrufen zum physiehen Standort des Netzabschlusspunktes benutzt wird: 

9. "Kommunikationsdienst" eine gewerbliche Dienstleistung, die ganz oder 
überwiegend in der Übertragung von Signalen über Kommunikationsnetze 
besteht. Ausgenommen davon sind Dienste, die Inhalte über Kommunikati­
onsnetze und -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kontrolle über sie 
ausüben. Ausgenommen davon sind weiters Dienste der Informationsgesell­
schaft im Sinne von ~ I Abs. I Z 2 des Notifikationsgesetzes, 13GB!. I 
Nr. 183/1999, die nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Sig­
nalen über Kommunikationsnetze bestehen; 

10. "Kommunikationslinie" unter- oder oberirdisch geführte feste Übertragungs­
wege (Kollllllunikationskabelanlagen) einschließlich deren Zubehör wie 
Sehalt-, Verstiirker- oder VerLweigungseinriehtllngen, Masten lind Untcrstüt-
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11. "Kommunikationsnetz" Übertragungssysteme und gegcbencnralls Vermitt­
IUIl!!s- und Leitwc!!einrichtull!!en sowie anderweiti!!e Ressourcen, die die e­
lck~ol1ische Übert;agung von SigIlaien über Kabel, hll1k, optische oder ande­
re elektromagnetische einrichtungen erll1öglichen, einschließlich Satelliten­
nctze. feste (leitungs- und paketvermittelle, einschließlich Internet) lind mobi­
le terrestrische Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalübertra­
gung genutzt werden, unabhUngig von der Art der übertragenen Informatio­
nen, mit Ausnahme von Netzen für Hör- und Fernsehfunk sowie Kabelfern­
schnetze; 

12. "Mietleitllngen" Einrichtungen, die transparente ÜbcrtraglingskapazitUt zwi­
schen Netzabschlusspllnkten zur Verfügung stellen, jedoch ohne Vermitt­
Ilingsfunktionen, die der Benutzer selbst als Bestandteil des Mietleitungsan­
gebots steuern kann (on-de1l1and switehing); 

13. "Netzabschlusspunkt" den physischen Punkt samt den entsprechenden techni­
schen Spezilikationen, an dem einem Teilnehmer der Zugang zu einem öf­
fentlichen Kommunikationsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, in denen eine 
Vermittlung oder Leitwegbestimmung erfolgt, wird der Netzabschlusspunkt 
anhand einer bestimmten Netzadresse bezeichnet, die mit der Nummer oder 
dem Namen eines Teilnehmers verknüpft sein kann; 

14. "Nutzer" cine natürliche oder juristische Person, die einen öfTentlich zugäng­
lichen Kommunikationsdienst in Anspruch nimmt oder beantragt; 

15. "öffentliche Sprechstelle" ein der Allgemeinheit zur Verfügung stehendes 
Telefon. fUr dessen Nutzung als Zahlungsmittel unter anderem Münzen, Kre­
dit-I Abbuchungskarten oder Guthabenkarten, auch solche mit Einwahlcode, 
verwendet werden können; 

16. "öffentlicher Tclefondienst" ein der Öflentlichkeit zur Verfügung stehender 
Dienst für das Führen von Inlands- und Auslandsgesprächen und für Notrufe 
über eine oder mehrere Nummern in einem nationalen oder internationalen 
Telefol1llummernplan; 

17. "öffentliches Kommunikationsnetz" ein elektronisches Kommunikationsnetz, 
das ganz oder überwiegend zur Bereitstellung öffentlich zugänglicher elekt­
ronischer Kommunikationsdienste dient; 

18. "öffentliches Telefonnetz" ein elektronisches Kommunikationsnetz, das zur 
Bereitstellung öffentlich zugänglicher Telefondienste genutzt wird; es ermög­
licht die Übertragung gesprochener Sprache zwischen Netzabschlusspunkten 
sowie andere Arten der Kommunikation wie Telefax- und Datenübertragung; 

19. "öffentliches Telekommunikationsnetz" die öffentliche Telekommunikations­
infrastruktur, mit der Signale zwischen definierten Netzabschlusspunkten ü­
ber Draht, über Richtfunk, auf optischem oder anderem elektromagnetischem 
Weg Übertragen werden und die unter_anderem fUr die Erbr0gung Öffentli-
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eher Telek011l11lunikationsdienstc genutzt wird; 
20. "StarkstromleitungsmastenH Tragwerke samt Fundamenten. Erdungen, Isola­

toren, Zubehör und Armaturen, die zum Auflegen von Leitungen oder Lei­
tungssystcll1cn mit einer ßetriebsspannung von I lOk V oder mehr zur Fortlei­
tung von elektrischer Energie dienen; 

21. "Teilnehmer" jede natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbieter 
öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste einen Vertrag 
über die ßereitstellung derartiger Dienste geschlossen hat; 

22. "Teilnehmeranschluss" die physische Verbindung, mit dem der Netzan­
schluss in dcn Räumlichkeiten des Teilnehmers an den Hauptverteilerknoten 
oder an eine gleichwertige Einrichtung im resten ölfentlichcn Telefonnetz 
verbunden wird; 

23. "Telekommunikationsdienst" eine gewerbliche Dienstleistung, die in der 
Übertra!!un!! und/oder Weiterleitung von Sitmalen auf' Telekommunikations­
netzen best~ht; nicht darunter nillt insbesondere die Übertragung von Rund­
funk und Fernsehrundlunk; 

24. "Telekommunikationsendeinrichtung" " ein die Kommunikation ennögli­
chendes Erzeugnis oder ein wesentlicher ßallteil davon, der für den mit jed­
wedel11 Millel herzustellenden direkten oder indirekten Anschluss an Schnitt­
stellen von öffentlichcn Telekommunikationsnetzen bestimmt ist; 

25. "Zugang" die ausschließlichc oder nicht ausschließlichc Bcreitstcllung von 
Einrichtungen und/oder Diensten Ilir ein anderes Unternchmen unter be­
stimmten Bedingungen, zur Erbringung elektronischer Kommunikations­
dienste. Darunter fallen unter anderem: Zugang zu Netzkomponenten und zu­
gehörigen Einrichtungen, wozu auch der feste odcr nicht feste Anschluss von 
Einrichtungen gchören kann (dies beinhaltet insbesondcrc dcn Zugang zum 
Teilnehmeranschluss sowie zu Einrichtungen lind Diensten, die erforderlich 
sind, um Dicnstc über den Teilnehmeranschluss zu erbringen); Zugang zu 
physischen Infrastrukturen wic Gebäuden, Leitungen und Masten; Zugang zu 
einschlägigen Softwarcsystemen, einschließlich Systemen lUr die ßetriebsun­
terstützung; Zugang zur Nummernumsetzung oder zu Systemen, die eine 
gleichwertige Funktion bieten; Zugang zu Fcst- und Mobiltimknctzen, insbe­
sondere um Roaming zu ermöglichen; 

26. "zugehörige Einrichtungen" diejenigen mit cincm Kommunikationsnetz 
und/oder einem Kommunikationsdienst verbundenen Einrichtungen, welchc 
die Bereitstellung von Diensten über dicses Nctz und/oder diesen Dienst er­
mögl ichcn und/oder unterstützen. < 

27. "Zusammenschaltung" die physische und logische Verbindung ölTentlieher 
Kommunikationsnetze, die von demselben oder einem anderen Unternehmen 
~nutzt werden, um Nutzern eines Unternehmens die Kommunikation mit 
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I------------------------·---------------~-----------T-----N~Tz~;~-(j~:~;yb~__;:;Zk~-~T;~-~lJC~;~LI~~c_;:;;~~h;~{~;;;~ ~(i~;: ~i~~;--:ZL;"gä-;ig-;zu den 

von einem anderen Unternehmen angebotenen Diensten zu ennöglichen. 
Dienste können von den beteiligten Parteien erbracht werden oder von ande­
ren Parteien, die Zugang ZUIll Netz haben. ZusamlTlellschaltung ist ein Son­
derfall des Zugangs und wird zwischen Betreibern öffentlicher Netze herge­
stellt. 

Ausnahmebewilligung 

§ 4. (I) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann auf 
Antrag die Errichtung und den Betrieb von Funkanlagen zum Zweck der technischen 
Erprobung bewilligen, wenn dagegen aus technischer Sicht keine Bedenken bestehen, 
insbesondere wenn Störungen anderer KOllllllunikationseinrichtullgen nicht zu erwar­
ten sind. Eine solche Bewilligung ist entsprechend zu befristen. 

(2) Vor Zuteilung von Frequenzen, die im Frequellznutllll1gsplan (* 52 Abs. 2) 
auch Ilir terrestrischcn Rundfunk im Sinne des UVG-Rundfunk vorgesehen sind sowie 
vor Änderungen dieser Zuteilungen ist die Zustiml1lung der KOl1lll1Austria einzuholen. 
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2. Abschnitt 

Infrastruktur, Eigentumsrechte 

Errichtung und Betrieb 

§ 5. (I) Die Errichtung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen und Net­
zen zu Zwecken der Telekommunikation ist bewilligungsfrei. Die Bestimmungen über 
die Konzessionspl1icht nir öffentliche Telekommunikationsdienste, über die Nutzung 
von Frequenzen und über die Einhaltung der technischen Anforderungen sowie der 
Schnittstellenbeschreibungen von funkanlagen und Endgcrätcn bleiben unberührt. 

(2) Infrastruklureinrichlungen und Netze, die zur Zusammenschaltung mit öffent­
lichen Telekommunikationsnetzen oder zur Erbringung eines öffentlichen Telekom­
munikationsdienstes bestimmt sind, müssen in ihrem Aufbau und ihrer Funktionswei­
se den anerkannten Regeln der Technik betrelTend die 

1. Sicherheit des Netzbetriebes, 
2. Aufrechterhaltung der Netzintegrität, 
3. Interoperabilität von Diensten und 
4. Einhaltung der veröffentlichten Schnittstellenbcschrcibungen 

entsprechen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann, dem je­
weiligen Stand der Technik entsprechend, durch Verordnung die näheren Bestimmun­
gen über die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität 
und die Interoperabilität von Diensten festlegen. 

Schnittstellen 

§ 5a. (I) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze haben 
1. die technischen Spezifikationen der von ihnen bereitgestellten Schnittstel­

len, 
2. alle aktualisierten Spezifikationen sowie 
3. jede technische Änderung einer vorhandenen Schnittstelle 

zu veröffentlichen. 

(2) Der Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie hat unter Be­
dachtnahme auf die Richtlinie 99/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikations­
endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (ABI. 
Nr. L 91/10 vom 7.4.1999 S 10) und die Richtlinie 98/I0/EG über die Anwendung 
des offenen Netzzuganges (ONP) beim Sprachtelefondienst und den Universaldienst 
im Telekommunikationsbereich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld (ABI. 
Nr. L 10\124 vom 1.4.1998 S 24) durch Verordnung die näheren Bestimmungen über 
Form, Umfang, Inhalt und Zeitrahmen dieser Veröffentlichung festzusetzen. 

(3) Der ~undesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie kann unter Be-

2. Abschnitt 

Leitungs- und Mitbenutzungsrechte 
Leitungsrechte 

§ 5. (I) Leitungsrechte umfassen unbeschadet der nach sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften zu erfüllenden Vcrpflichtungen das Recht 

I. zur Errichtung, zur Erweiterung und zur Erhaltung von Kommunikalionsli­
nien im Luftraum oder unter der Erde, 

2. zur Anbringung und Erhaltung von Leitungsstützpunkten, Vermittlungsein­
richtungen und sonstigen Leitungsobjekien und anderem Zubehör, 

3. zur Einführung von Kabelleitungen in Gebäuden und sonstigen Baulichkei­
ten, 

4. zum Betrieb der unter Z I, 2 und 3 angeführten Anlagen sowie 
5. zur Ausästung, worunter das Beseitigen von hinderlichen Baumpflanzungen 

und das Fällen einzelner Bäullle verstanden wird, sowie zur Vornahme von 
Durchschlägen durch Waldungen. 

(2) Den mit der Errichtung und Erhaltung der unter Abs. 1 Z I, 2 oder 3 ange­
führten Anlagen betrauten Bediensteten ist das Betreten des Inneren von Gebäuden, 
dringende Notfälle ausgenommen, nur bei Tageszeit und nach vorheriger Anmeldung 
bei dem Hauseigentümer oder dessen Vertreter und nur insoweit gestattet, als es ande­
re gesetzliche Vorschriften nicht verbieten. 

(3) Betreiber eines Kommunikationsnetzes sind berechtigt, Leitungsrcchte an öf­
fentlichem Gut, wie Straßen, fußwege, öffentliche Plätze und den darüber liegenden 
Luftraum, ausgenommen das öffentliche Wassergut, unentgeltlich und ohne gesonder­
te Bewilligung nach diesem Gesetz in Anspruch zu nehmen. Unentgeltlichkeit im 
Sinne dieser Bestimmung betriff( nicht die bereits am J. August 1997 bestanden ha­
benden rechtlichen Grundlagen der Einhebung VOll Abgaben. 

(4) Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnctzes sind bercchtigt, Lei­
tungsrechte an privaten Liegenschaften in Anspruch zu nehmen, wenn 

I. die widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes durch die Nutzung 
nicht oder nur unwesentlich daucrnd eingeschränkt wird und wenn 

2. a) sich auf einem Grundstück keine durch ein Recht gesicherte Leitung oder 
Anlage befindet oder 
b) sich auf einem Grundstück eine durch ein Recht gesicherte Leitung oder 

Anlage befindet, welche jedoch nicht im Eigentum desjenigen steht, wei­
cher das Grundstück in Anspruch nehmen möchte, und die Mitbellutzung 
der bestehenden Leitung oder Anlage nicht möglich oder tun lieh ist. 
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kosten angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Jeder Eigentümcr oder sonst Nutzungsberechtigte eines Antcnncntragemastcs 
oder eines Starkstromlcitungslllastes ist verpflichtet, Inhabern einer Konzession zur 
Erbringung eines öffentlichen Tclekollllllunikationsdienstes, Feuerwehren, Rettungs­
diensten sowie Sicherhcitsbehärden auf Nachfrage ein Angebot zur Mitbenutzung 
abzugeben. Alle Beteiligten haben hiebei das Ziel anzustreben, Mitbenutzung zu er­
möglichen und zu erleichtern. 

(5) Kommt zwischen dcm Verpflichteten und dem Mitbellutzungswerber eine 
Vereinbarung über die Mitbenutzung binnen einer Frist von sechs Wochen ab Einlan­
gen der Nachfrage nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbehörde 
anrufen. 

(6) Die Regulierungsbehörde hat nach Anhörung der Beteiligten innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen, beginnend mit der Anrufung, über die Anordnung der Mit­
benutzung zu entscheiden. Die Regulierungsbehörde kann das Verfahren um längstens 
vier Wochen verlängern. Die Anordnung ersetzt eine zu treffende Vereinbarung. 

(7) Inhaber einer Konzession zur Erbringung eines öffentlichen Tclekommunika­
tionsdienstes sind verpllichtet, Rahmenvereinbarungen für die Mitbenutzung der von 
ihnen genutzten Antennentragemasten zu erstellen. 

(8) Rahmellvereinbarungen gemäß Abs. 7 und Mitbenutzungsvereinbarungen 
gemäß Abs. 5 sind der Rcgulierungsbehörde schriftlich vorzulegen; sie werden von 
dieser veröffentlicht. 

rung Nutzungsrecht Entschädigung binnen einer 
Frist von sechs Woche~l ab Einlangen der Nachfrage nicht zustandc, kann jeder der 
Beteiligten die Regulierungsbehörde zur Entscheidung anruf eIl. 

(4) Die Regulierungsbehörde haI nach Anhörung der Beteiligten innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen, beginnend mit der Anrufung, über die Anordnung der Mit­
benutzung zu entscheiden. Die Regulierungsbehörde kann das Verfahren um längstens 
vier Wochen verlängern. Die Anordnung ersetzt eine zu treffende Vereinbarung. 

Mitbenlltzu ngsrcchte 

§ 8, (I) Wer ein Wegerecht nach anderen Bundesgesetzen oder wer ein Leitungs­
recht nach * 5 oder ein Recht nach * 7 oder * 13 dieses Bundesgesetzes in Anspruch 
genommen hat muss insoweit die Mitbenutzung der auf Grund dieser Rechte errichte­
ten Kommunikationslinien oder von Teilen da~von gestatten, sofern die Inanspruch­
nahme von öffentlichem Gut nicht möglich oder untunlich ist, und die Mitbenutzung 
für den Inhaber der Kommllnikationsli~ie wirtschaftlich zumutbar und technisch ver­
tretbar ist. 

(2) Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigte eines Antennentragemastes oder 
eines Starkslromleitungsmastes müssen dessen Mitbenutzung durch Betreiber eines 
öffentlichen Kommunikationsnetzes, durch Feuerwehren, Rettungsdienste sowie Si­
cherheitsbehördcn gestatten, sofern dies technisch, insbesondere frequenztechnisch 
möglich ist. Aus di~sem Grund erforderliche technische Änderungen hat der Eigen­
tümer odcr sonst N utzungsberechtigtc durchzuführen oder durch führen zu lassen, 
wenn es sich um geringfügige Änderungen handelt und der Mitbenutzungswerber die 

DlIldungspflicht Kosten dafür übernimmt. Das Recht zur Mitbenutzung beinhaltet auch die Mitbcnut-
§ 8. (I) Wird auf einem Grundstück eine dureh Recht gesicherte Leitung oder zung der für den Bet~ieb. notwend.igen Infrastru~tur. D~r Eigentümer oder sonst Nut­

Anlage vom Inhaber auch für die Errichtung, den Betrieb, die Erweiterung oder die zungsberechtlgte dar! seme Verfugungsgewalt uber dIe Anlage nicht zu Ungul1stel1 
Erneuerung von Telekommunikationslinien genutzt, ist dies vom Eigentümer zu dul- des Mitbenutzers ausüben. 
den, wenn durch die Errichtung, den Betrieb, die Erweiterung oder die Erneuerungder (3) Befindet sich auf einem Grundstück eine Einrichtung, deren Eigentümer oder 
Telekommunikationslinie die widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes mcht sonst Nutzungsberechtigter gemäß Abs. lader 2 verpflichtet ist, Mitbenutzung zu 
dauerhaft zusätzlich eingeschränkt wird. Dem Eigentümer oder sonst gestatten, ist auch diese Mitbenutzung vom Eigentümer oder sonst 
Nutzungsberechtigten ist eine den zusätzlichen Diensten bzw. Nutzung~kapazitäten Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu dulden, wenn dadurch die 
angemessene Entschädigung zu zahlen. Die RegulIerungsbehörde legt brnnen sech.s widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes nicht dauerhaft zusätzlich 
Monaten im Einvernehmen mit ~crtretern der bet:offenen PartelC~ bundesweit eingeschränkt wird. Falls durch diese zusätzliche Mitbenutzung eine vermehrte 
einheitliche Richtsätze zur einmaligen Abgeltung .Iest, die rn geeIgneter Form, physische Beanspruchung des Grundstückes nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden 
kundzumachen und auf Verlangen auszuzahlen smd. Sobald ern Angebot auf kann, hat der Eigentümer oder NutZllngsberechtigte des Grundstückes ein 
Entschädigung gemäß den einheitlichen Richtsätzen vorliegt, wird die Nutzung des Zustü1HTIIIDI.'SrcI,hh . M' b h Bit t . d h . 

" '::. . . '. . • ~ r ~ . \ "f} UCf' ml'tt crn It enutzungsrec t e as e eIst urc ernen angemessenen 
Grundstucks {ur Zwecke von Telekommul1IkatlOnshl1len mcht gehemmt. ld AI' I I "d' D b' . d . d r Il d' K t I~' d' E ge werten usg eIe 1 zu entsc la Igen. a CI sm Je enla S le os en ur le 'r-

(2) Befindet sich auf einem Grundstück, das nicht ~rfentlichcs Gut ist, keine richtung, cinschließlich der Kosten der Akquisition, sowie die laufenden Betriebskos­
durch ein Recht gesicherte Leitung oder Anlage, hat der EIgentümer odcr sonst Nut- ten der mitbenutzten Anlage angemessen zu berücksichtigen. 
zungsberechtigte dieses Grundstückes die Errichtung, den Betrieb, dic Erweiterung V I': h E'" M'tb t ht 

. . . .. . erl3 ren zur Inraumung von I cnu zungsrcc en oder die Erneue~u!!S..vQn Telekommul1lkatlonshmen ~.urch d~~)nhaber ell1erI<..I?_~zes-J 
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sion zur Erbringung eines öffentlichen Telekollll1lunikationsdienstes oder andere 
Anbieter öfTentlichcr Telekommunikationsdienste zu dulden, wenn die widmungsge­
mäße Verwendung des Grundstliekes durch die Nutzung nicht oder nur ullwesentlich 
dauernd eingeschränkt wird. In dicscm Fall ist dcr Eigcntümcr odcr SOllst Nutzullgsbe­
rechtigte des Grundstückes durch eine einmalige Abgeltung zu entschädigen. 

(2a) Befindet sich auf einem Grundstück ein Antcllnentragemast oder ein Stark· 
stromlcitungsmast, desscn Eigentümer oder sonst Nutzungsberechtigter ge\l11iß Abs. 2 
verpflichtet ist, Mitbenutzung zu gestatten, ist auch diese Mitbenutzung vom Eigen­
tümer oder sonst Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu dulden, wenn dadurch die 
widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes nicht dauerhaft zusätzlich einge­
schränkt wird. Falls durch diese zusätzliche Mitbenutzung eine vermehrte physische 
Bcanspruchung dcs Grundstückes nicht zweifc\sfrei ausgeschlossen werdcn kann, hat 
der Eigentümer odcr Nutzungsbercchtigte des Grundstückcs ein Zustimlllungsrccht. 

(3) Unbeschadet sonst erforderlicher Bewilligungen und Genehmigungen ist der 
Inhaber eines TcIekommunikationsnetzes bercchtigt, die ihm aus dieser Duldungs­
pIlicht erwachsencn Rechte ganz oder teilweisc drittcn Pcrsoncn zum Betrieb dicses 
Telekommunikationsnetzes zu übertragen. 

Auflagen bei der Inanspruchnahme von Rechten gemäß §§ 6 bis 8 

§ 9. (I) Die Bercchtigten haben bci dcr Ausübung dcr Rechte gemüß §~ 6 bis 8 
Rücksicht auf den Zwcck und die Nutzung der in Anspruch genommcnen Grundstü­
cke zu nehmen. Sie haben mit tunlichster Schonung der benützten Grundstücke und 
der Rechte Dritter sowic in möglichst wcnig belästigender Weise vorzugehen. Wei­
tcrgehende Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschritlen bleiben unberührt. 

(2) Die Bcrechtigten sind mit Ausnahme des Falles gemäß ~ 8 Abs. 1 verpflich­
tet, nach Maßgabe dcr tcchnisehen Mögliehkeitcn und unter Abwägung der wirt­
schaftlichcn Bcdingungen ihre Telekommunikationslinien in den Boden zu vedegen, 
wenn sieh der Grundeigentümer (Nutzungsberechtigte) gegen eine Verlegung im 
Luftraum über seinem Grund ausspricht. 

Übergang von Nutzungsrechten 

§ 10. (I) Die Nutzungsrechtc (Duldungspflichten) gehen samt den mit ihnen ver­
bundenen Verpflichtungen kraft Gesetzes auf den jeweiligen Rechtsnachfolgcr im 
Eigentum des Telekommunikationsnctzes, der Telekommunikationseinrichtung odcr 
dcr Teickomlllunikationslinie und den jeweiligen Eigentümer oder sonst Nutzungsbe­
rcchtigtcn des Antennentragemastes oder des Starkstromleitungsmastes über. 

(2) Sie sind gegen jcden Eigentümer (Nutzungsberechtigten) des in Anspruch 
genommenen Grundstückes wirksam. 

Enteignungsrecht 

§ 9. (I) .leder gemäß ~ 8 Abs. 1 Verpflichtete muss Betreibern eines KOInmuni­
kationsnetzes auf Nachfrage ein Angebot zur M itbenutzun!! abgd1en. Jeder gemäß ~ 8 
Abs. 2 Verpflichtele muss Betreibern eines öfTenllichen KOllll1lunikalionsnetzes so­
wie feuerwehren. Rettungsdiensten und Sicherheitsbehönlen au r Nachfrage ein An­
gebot zur Mitbenutzung abgeben. AlIe Beteiligten haben hiebei das Ziel anzustreben, 
Mitbenutzung zu ermöglichen und zu erleichtern. 

(2) ~ 7 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß. 

(3) Betreiber eines öffentlichen KOl11l1lunikationsnetzes sind verpllichtct, Rah­
menvereinbarungen für die Mitbenutzung der von ihnen genutzten Antennentragemas­
ten zu erstellen. 

(4) Rahmenvereinbarungen gemäß Abs. 3 und Vereinbarungen über Mitbenut­
zungsrechte gemäß ~ 8 sind der Regulierungsbehörde schriftlich vorzulegen; sie wer­
den von dieser veröfTentlicht. 

Ausübung von Rechten nach den §§ 5, 7, und 8, Ausästungen, Verlegung in den 
Boden 

§ 10. (1) Bei Ausübung von Rechten nach den ~§ 5, 7 und 8 ist mit tunIichster 
Schonung der benützten Liegenschaften, der in Anspruch genommenen Anlagen lind 
der Rechte Dritter sowie in möglichst wenig belästigender Weise vorzugehen. Insbe­
sondere hat der Berechtigte während der Ausführung der Arbeiten auf seine Kosten 
für die tunlichste Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauches der be­
nützten Liegenschaft und der in Anspruch genommenen Anlagen zu sorgen und nach 
Beendigung der Arbeiten schleunigst einen klaglosen Zustand herzustellen. Auch ist 
auf andere bestehende oder gcnehmigte Arbciten Rücksicht zu nehmen. 

(2) Ausästungen können nur in dem für die Errichtung, Erweiterung und Erhal­
tung der in § 5 Abs. I Z I, 2 oder 3 angeführten Anlagen und zur Vermeidung von 
Betricbsstörungen unumgänglich notwendigen Umfange beansprucht werden. Durch­
schläge durch geschlossene Waldungen können von dem Berechtigten nur vcrlangt 
werden, wenn sich keinc andere wirtschaftliche Möglichkcit der Leitungsführung 
ergibt und die Erhaltung und forstgemäße Bewirtschaftung des Waldes dadurch nicht 
gefährdet wird. 

(3) Die Ausästungen und Durchschläge sind, insoweit zwischen den Beteiligten 
nicht ein Übereinkommen zustande komlTlt, auf Aufforderung des Bcrechtigten vom 
Belasteten (Verwaltung dcs benützten öffentlichen Gutes oder Eigentümer der benütz­
ten privaten Liegenschaft) in angemessener Frist vorzunehmen; bei Versäumnis dcr 
Frist oder bei Gefahr im Verzugc kann die Ausästung vom Berechtigten durchgeführt 
werden. 

(4) Die Kosten der Ausästung und der Vornahme von Durchschlägen sind vom 
Berechtigten zu tragen. 
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chel~Sprcchstelle im ön'entlichen-j~i~-~~u-nJ~ilihrt die Inanspr;;~ll;;;h;;le der Rechte 
gemäß ~~ 6 bis 8 nicht oder nur mit unverhältnisllläßigen Mitteln zum Ziel, ist eine 
Enteignung zulässig. Das Verfahren richtet sich nach dem Telekollllllunikalionswege­
gesetz. 

(2) Die Errichtung einer Telekommunikationslinie oder einer öffentlichen 
Sprechstelle durch einen Konzessionsinhaber gilt jedenfalls als im öffentlichen Inte­
resse gelegen. 

(3) Bei der Enteignung hat das jeweils gelindeste Mittel Anwendung zu linden. 
Wird durch die Enteignung die widmungsgemäße Verwendung des Grundstückes 
unmöglich oder unzurnutbar, ist auf Verlangen des Grundstückseigentümers die zu 
belastende Grundfläche gegen angemessene Entschädigung in das Eigentum des Ent­
eignungsberechtigten zu übertragen. 

(5) Die Berechtigten sind mit Ausnahme des Falles gemiiß § 7 vel-pllichtet, nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten und ullter Abwä!!lll1!! der wirtschafiliehen 
EkdiTl!!Ungen ihre KOl11lllunibTtionslinien in den Boden Zl~ \'e~lcgen, wenn sich der 
Grund~i!!;ntümer (Nutzull!!sberechti!!te) !!e!!en eine Verlegun!! 'im Luftraum über ...... '- '-...... ..... ...... "-

seinem Grund ausspricht. 

Verfügungsrecht der Belasteten 

§ 11. (1) Durch die Rechte nach den ~§ 5, 7 und 8 werden die Belasteten in der 
freien VerfL'tgung über ihre Liegenschaften und Anlagen (Veränderung, Verbauung, 
Einbauten oder andere Maßnahmen, die die Inanspruchnahme der Liegenschaft oder 
Anlagen nach §~ 5, 7 oder 8 unzulässig erscheinen lassen) nicht behindert. Erfordert 
eine solche Verfügung die Entfernung oder Änderung einer Anlage des Berechtigten 
oder kann eine solche dadurch beschädigt werden, so hat der Belastete den Berechtig­
ten in angemessener Frist' vor Beginn der Arbeiten hievon zu verständigen. Der Be­
rechtigte hat rechtzeitig die erlürderlichen Vorkehrungen, gegebenenfalls auch die 
Entfernung oder Verlegung seiner Anlage auf eigene Kosten durchzufUhren. 

(2) Wurde die Anzeige durch Verschulden des Anzeigepflichtigen nicht rechtzei­
tig erstattet lind der Bestand oder Betrieb der Anlage durch die Maßnahmen des An­
zeigcpfliehtigen geschädigt, so ist dieser zum Schadenersatz verpflichtet. 

(3) Der Belastete ist ferner zum Schadenersatz verpflichtet, wenn er vorsätzlich 
durch eine unrichtige Anzeige die Entfernung oder Verlegung einer Anlage herbeige­
führt hat oder wenn der Berechtigte binnen zweier Wochen nach Empfang der Anzei­
ge eine andere AusfUhrung der beabsichtigten Veränderung, bei der die Anlage ohne 
Beeinträchtigung des angestrebten Zweckes hätte unverändert bleiben können, unter 
Anbot der Übernahme allfälliger Mehrkosten, die dem Belasteten erwachsen wären, 
vorgeschlagen hat und der Belastete darauf ohne triftigen Grund nicht eingegangen 
ist. 

(4) Zur Entscheidung über derartige Sehadenersatzansprüche sind die ordentli­
chen Gerichte zuständig. 

Übergang von Rechten nach den §§ 5, 7 und 8 

§ 12. (1) Rechten nach den ~~ 5, 7 und 8 gehen samt den mit ihnen verbundenen 
Verpflichtungen kraft Gesetzes auf den jeweiligen Rechtsnachfolger im Eigentum des 
Kommurrikationsnetzes, der Kommunikationseinrichtung oder der KOlllmunikations­
linie über. 

(2) Sie sind gegen jeden Besitzer der in Anspruch genommenen Liegenschaft o­
der Anlage wirksam. 

(3) Die Leitungsrechte bilden keinen Gegenstand grundbücherlicher Eintragung, 
ihre Ausübung begründet keinen Ersitzungs- oder Verjährungstite!. 

~-,----~-,,-(4) Un~~schadet sonst erforderlicher Bewilligungen und Gel1(~hllligungen ist der 
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,---- -~--_·_--Tßeircl~bcr~T;;c~;-~ö~fTentlichen Kommul~;kaiionsl;~i~cs~ berechtigt, di·c·ihtl;--~~I~ dieser) 
Dlildungspilicht erwachsenen Rechte ganz oder teilweise drillen Personen zum Be­
trieb dieses KOl11l11l1nikationsnetzes zu übertragen. 

Entl'ign ung 

§ 13. (I) Liegt die Errichtung einer Koml11unikationslinie oder einer öffentlichen 
Sprechstelle im öffentlichen Interesse und flihrt die Inanspruchnahme der Rechte nach 
*~ 5, 7 oder g nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Mitteln zum Ziel, ist eine Ent­
eignung zulässig. 

(2) Die Errichtung einer Koml11unikationslinie oder einer öfTentlichen Sprech­
stelle durch den Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnctzes gilt jedenfalls als 
im öffentlichen Interesse gelegen. 

(3) Bei der Enteignung hat das jeweils gelindeste Mittel Anwendung zu finden. 
Wird durch die Enteignung die widmungsgemäßc Verwendung des Grundstückes 
unmöglich oder unzumutbar, ist auf Verlangen des Grundstückseigentümers die zu 
belastende Grundtläche gegen angemessene Entschädigung in das Eigentum des Ent­
eigllungsberechtigten zu übertragen. 

(4) WUrde durch die Enteignung eines Teiles eines Grunclstückes dieses fUr den 
EigenWmer die zweckmäßige BenUtzbarkeit verlieren, so ist auf sein Verlangen das 
ganze Grundstück abzulösen. 

(5) Für die Durchführung der Enteignung lind die Bemessung der vom Enteig­
nungsberechtigten zu leistenden Entschädigung sind von der Regulierungsbehörde die 
Bestimmungen des Bundesstl'aßengcsetzes 1971, BGB!. Nr. 28611971, sinngemäß 
anzuwenden. Zur Enteignung von Liegenschaften, die dem öffentlichen Eisenbahn­
oder Luftverkehr dienen, ist die Zustimmung der Eisenbahn- oder Luftfahrtbehörclc 
erforderlich. 
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3. Abschnitt 

Telekommunikationsdienste 

Erbringung \'On Telekommunikationsdiensten 

§ 12. (I) Jedermann ist berechtigt, Tclekommunikationsdienste unter Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen zu erbringen. 

(2) Auf das Anbieten von konzessionspllichtigen Telekommunikationsdiensten 
und das Betreiben von Telekommllnikationsnetzen findet die Gewerbeordnung 1994, 
BGBI. Nr. 19411994, keine Anwendung. Auf das Anbieten von anzeigeptlichtigen 
Telekommllnikationsdiensten finden die BestimJllungen der *§ 74 bis 84 und die 
damit im Zusammenhang stehenden Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994, 
BGBI. Nr. 19411994, keine Anwendung. 

Anzeigepflicht 

§ 13. (1) Der Dienstcanbieter hat die beabsichtigte Erbringung eines Telekom­
munikationsdienstes sowie Änderungen des Betriebes und dessen Einstellung vor 
Belriebsaufnahme, Änderung oder Einstellung der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 
Die Anzeige haI schriftlich unter Angabe der Art des Dienstes sowie der technischen 
und betrieblichen Merkmale zu erfolgen. Öffentliche Dienste sind als solche zu 
bezeichnen. 

(2) Von der Anzeigepflicht gemäß Abs. I sind jene Telekommllnikationsdienste 
ausgenommen, die den bloßen Wiederverkauf von Telekommunikationsdienstleistun­
gen zum Gegenstand haben. 

(3) Die Regulierungsbehörde hat mindestens einmal jährlich die Liste der ange­
zeigten Telekommunikationsdienste samt Bezeichnung der Betreiber zu veröffentli­
chen. 

Konzessionsptlichtige Dienste 

§ 14. (I) Einer Konzession bedarf das Erbringen des mobilen Sprachtelefon­
dienstes und anderer öffentlicher Mobilfunkdienste mittels selbst betriebener Mobil­
kommunikationsnetze nach Maßgabe des ~ 20. 

(2) Einer Konzession bedarf des weiteren das Erbringen folgender Telekommu­
nikationsdienste: 

I öffentlicher Spraehtelefondienst mittels eines selbst betriebenen festen Te­
lekommunikationsnetzes und 

2. öffentliches Anbieten von Mietleitungen mittels selbst betriebener fester 
Telekommunikationsnetze. 

Erteilung der Konzession 

3. Abschnitt 

Komß1unikationsdicllstc, KommunikatiOIlSllctzc 

Bereitstellung von KOßlßlunikationsnetzen und -diensten 

§ 14. Jedermann ist berechtigt, Koml11unikationsnetze und -dienste unter Einhal­
tung der gesetzlichen Bestimmungen bereit zu stellen. 

Anzeigepflicht 

§ 15. (j) Die beabsichtigte Bereitstellung eines Kommunikatiol1snetzes oder -
dienstes sowie Änderungen des Betriebes und dessen Einstellung sind vor Be­
triebsaufnahme, Änderung oder Einstellung der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Die Anzeige hat schril1lich 711 erfolgen und insbesondere folgende Angaben 
zu enthalten: 

I. Name und Anschrift des Bereitstellers, 
2. gegebenenfalls Rechtsform des Unternehmens, 
3. Kurzbeschreibung des Netzes oder Dienstes, wobei öflcntlichc Dienste als 

solche zu bezeichnen sind, 
4. voraussichtlicher Termin der Aufnahme, Änderung oder Einstellung des 

Dienstes. 

(3) Die Regulierungsbehörde stellt binnen einer Woche ab Einlangen der voll­
ständigen Anzeige eine Bestätigung über die erfolgte Anzeige aus. In dieser Bestäti­
gung ist auch auf die sich alls diesem Bundesgesetz ergebenden Rechte und pfliehten 
hinzuweisen. 

(4) Besteht rUr die Reglliierungsbehörde auf Grund der vollständig eingebrachten 
Anzeige Grund zur Annahme, dass kein Bereitstellen eines Komll1unikationsnetzes 
oder -dienstes vorliegt, hat sie dies binnen einer Woche dem Anzeiger mitzuteilen und 
weitere Ermittlungen durchzuführen. Ergibt das weitere Ermittlungsverfahren, dass 
kein Bereitstellen eines Kommunikationsnetzes oder -dienstes vorliegt, ist dies binnen 
vier Wochen ab Einlangen der vollständigen Anzeige mit Bescheid festzustellen. 
Anderenfalls ist eine Bestätigung gemäß Abs. 3 auszustellen. 

(5) Die Regulierungsbehörde hat die gemäß Abs. 3 ausgestellten Bestätigungen 
sowie die gemäß Abs. 4 erlassenen Bescheide zu veröffentlichen. 

Errichtung und Betrieb \'on Kommunikationsnetzen 

§ 16. (I) Die Errichtung und der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen und 
Kommunikationsnetzen ist bewilligungsfrei. Die Bestimmungen über die Nutzung 
von Frequenzen und Kommunikationsparametern sowie über die Einhaltung der tech­
nischen Anforderungen sowie der Schnittstellenbeschreibun!!en VOll FUllkunlagc':l...~ 
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._--------------.------_ .............. -~--_. 
§ 15. (I) Die Konzession wird auf schriftlichen Antrag durch die Regulierungs- Telekoml1lunikationsendeinrichtuJ1gen bleiben unberührt. 

behörde erteilt. Die Regulierungsbehörde hat über den Antrag binnen sechs Wochen (2) Inl'rastruktureinriehtungcl1 und Komillunikationsnetze, die zur Zusammen­
zu entscheiden, Sofern aufgrund der Unvollstiindigkeit der vom Antragsteller beizu- schaltung mit öllentlichen KOllll11unikationsnetzen oder zur Erbringung eines öftcntli­
bringenden Unterlagen oder notwendiger zusätzlicher Erhebungen eine Iiingere Ent- ehen KOl1lll1unikationsdienstes bestimillt simL müssen in ihrem Aulbau und ihrer 
scheidungs frist notwendig ist, hat die Regulierungsbehörde binnen vier Monaten zu Funktionsweise den anerkannten Regeln der Technik betrelknd die 
entscheiden, Der Antrag auf Erteilung der Konzession hat Angaben über die Art des 1, Sicherheit des Netzbetriebes, 
Dienstes, das Versorgungsgebiet sowie die organisatorischen, fInanziellen und techni- 2, Aufrechterhaltung der Netzintel!rität 
sehen Voraussetzungen rur den Betrieb durch den Antragsteller zu enthalten, 3 I b'l' "t I)' , ~ d ' , nteropera I Ita von lensten UI1 

(2) Di.~ Konzession ist zu erteilen: wenn d,~r,Ant~agstelle!. 4, Einhaltung der gemäß ~ 5 des Bundesgesetzes über Funkanlagen und Tele-
J, ub~r d,le notwendIgen leclllllschen Fahlgkellen verlugt; '" kommunikalionscndeinriehtungen, 8GB!. I Nr. 134/200 I, (FTEG) veröffenl-
2, kell1 Grund zur Annahme besteht, daß er den beantragten DIenst gel1laß der lichten Sehnittstellenbeschreibunaen 

Konzession, insbesondere was die Qualität lind die Versorgungspflicht be- I . '" 
trim, nicht erbringen wird und entsprec 1en. 

3, bei Konzessionen zur Erbringung öffentlicher Mobilfunkdienste die Fre- (3) Der Bundesminister rur Verkehr, Innovation lind Technologie kann, dem je­
quenzen dem Antragsteller zugeteilt worden sind oder zugleich mit der wciligen Stand der Technik entsprechend und unter Bedachtnahme auf die relevanten 
Konzession zugeteilt werden können, internationalen Vorschriften, durch Verordnung die näheren Bestimmungen über die 
Hiebei sind die Finanzkraft des Antragstellers, seine Erfahrungen im Tele- Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität und die Intero­
komlllunikationsbereich sowie in verwandten Geschäftsbereichen und seine perabilität von Diensten festlegen, 

Fachkunde zu berlieksichtigen, (4) Der Bundesministcr für Verkehr, Innovation und Technologie kann im Ein-
(4) Die Regulierungsbehörde kann die Konzession rur Dienste gemäß ~ 14 vernehmen mit dem Bundeskanzler dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend 

Abs. J befristen, sofern dies wegen der Knappheit oder der Widmung der zur Verfü- die Maßnahmen bestimmen, die erforderlich sind, um auch in Fällen höherer Gewalt 
gung stehenden Frequenzen notwendig ist. Im übrigen sind Konzessionen unbefristet die VerfLigbarkeit von öffentlichen Telefonfestnetzen und von öffentlichen Telefon­
zu erteilen, sofern nicht eine Befristung beantragt ist. Die Dauer einer Befristung ist diensten an festen Standorten sicherzusteIlen, 
nach Art und Bedeutung der Konzession festzulegen, Der Konzessionsinhaber hat Dienstequalität 
eincn Rechtsanspruch auf Wiedererteilung der Konzession, wenn er die Konzession ""',,, 
entsprechend dem Gesetz ausgelibt hat und die verwcndeten Frequenzen wieder zuge- § 17. (I) Der Bundesmmlster fur Verkehr, InnovatIOn und 1 echnologle kann mIt 
teilt werden können, Verordnung Qualitätskri!erien rur Betreiber öffentlicher KOllllllunikationsdienste 

" , ' . festlegen. Dabei können IIlsbesondere die in der Verordnung gemäß § 27 geregelten 
(5) DIe KonzeSSIOn kann auf bestllnmte VersorgungsgebIete und auf bestllnmte Parameter, Definitionen lind Messverfahren herangezogen werden, In dieser Verord­

Telekommunikati,onsdienste be,schränkt erteilt werden, wenn dies bea~tragt oder we- nung können auch die näheren Bestimmungen üb~r F;rm, Umfang, Inhalt und Zeit­
gen d~r ,KnappheIt oder der WIdmung der zur Verfugung stehenden Frequenzen not- rahmen der Bekanntgabe und der Veröffentlichung festgesetzt werden, Dabei ist auf 
wendIg Ist dic relevanten Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften, den Stand der Teeh-

(6) Die Konzession kann Nebenbestimmungen, insbesondere Bedingungen, Be- nik, die wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie darauf Bedacht Zll nehmen, dass die 
ginn- und ErfUllungsfristen sowie Auflagen enthalten, die dazu dienen, die Ziel set- Informationen vergleichbar, im Umfang angemessen und aktuell sind und dem End­
zungen lind Bestimmungen dieses Gesetzes und der relevanten Vorschriften der Euro- nutzer dienen. 
päischen Gemeinschaften bestmöglich zu erfUllen, Dazu zählen unter anderem Rege- (2) Betreiber, die länger als 18 Monatc öffentliche Telcfondicnste erbracht ha­
lungen hinsichtlich des Zeitpunktes der Betriebsaufnahmc, des Angebotes an Tele- ben haben die von ihncn crreichten Leistungskenndaten hinsichtlich der in einer Ver­
kommunikat~onsdiensten, der Qualität der Tel~kommLlnikationsdienste und d~r Zu- ordl;ung nach Abs, I festgesetzten Kriterie; der Regulierungsbehörde auf deren An­
sammenarbelt mit anderen DIensteanbIetern, DIe Nebenbestllnmungen haben SIch an forderung bekannt Zll gebcn und zu veröffentlichen, 
den relevanten Vorschriften der Europäischen Gemeinschanen zu orientieren, "" . , , "," . 

.. .. . (3) DIe Regullerungsbehorde Ist berechtIgt, unabhanglge Uberprlilungen der 
Ubertragung und Anderung der KonzeSSIOn p' 111 (J'k.coowl'rlp "111 Jf\steo cl"" Rcln'ihPr" dllrchfljhrco '111 h"",'o 11In dip R jr·hÜll.-
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§ 16.( I) Die Konzession kann teilweise oder vollständig nur mit Zustimmung I Le,istullgskellllwerte zu ~astell des "zu, um 
der Regulleru~gsbehörde übertragen w,erden, Die Zustimmung darf nur bei Nichtvor- kelt und VergleIchbarkeIt der bereItgestellten InforlllatlOn überprüfen zu können, 
hegen der 111 ~ 15 Abs, 2 genannten Grunde verweIgert werden, Teilnehmerverzeichnis und Auskunftsdienst 

(2) Die Regulierungsbehörde kann einzelne Bestimmungen der Konzession vor § t 8. (I) Betreiber eines öffentlichen Tclc!ondienstes haben 
Ablauf ihrer Dauer ändern, wenn die Änderung zur Wahrung wichtiger öffentlicher I, ein auf aktuellem Stand zu haltendes Verzeichnis ihrer Teilnehmer zu führen, 
Interessen erforderlich ist. Weiters kann die Konzession nachträglich geändert werden welches in gedruckter Form (Buch), als tdefonischer Auskunftsdienst, als c-

I, auf Antrag, wenn eine ordnungsgemäße Erfüllung der Anordnungen des lektronischer Datenträger oder in einer anderen technischen Kommunikati-
Konzessionsbescheides, insbesondere der Nebenbestil11l11ungen aufgrund onsform gestaltet sein kann und jedenfalls die nach ~ 69 Abs, 3 ermittelten 
geänderter Umstände nicht mehr zumutbar ist, wenn und insoweit dadurch Daten zu enthalten hat, 
von der Behörde wahrzunehmende Interessen und ein fairer Wettbewerb 2, einen telefonischen Auskunf'tsdienst über den Inhalt ihres Teilnehmerver-
nicht beeinträchtigt werden; zeichnisses einschließlich der Teilnehmerwünsche nach ~ 69 Abs, 6 zu unter-

2, auf Antra~ oder von Amts wegen: wenn ei,ne Anpassung der im K?nzessi- halten, wobei dieser Bestimmung auch dann entsprochen' wird, wenn der Erb-
onsbe,scheld zur Nutzung zugewlCsenen frequenzen aurgrund g:~n?erter ringer gewährleistet, dass ein anderer telefonischer Auskunftsdienst diese 
techl1lseher oder rechtlicher Voraussetzungen nn Interesse elller effIZIenten Auskünfte erteilt 
FrequenzverwaItung und eines fairen Wettbewerbs erforderlich ist, und die , " , , , "b 
.. d '11' bl' k fd' N 'L' . ' I 3, Ihren Teilnehmern Zugang zu telefol1lschen Auskunltsdlensten anderer Er -
An erung IIn - 111 IC au le zur utzung zugewIesenen ..requenzen I1IC It , d t I C 'I A k fl d' t' S' d " 28 Ab' 2 d" I' h A ' rmger UI1 zum e elOI1lSC len us un s lens IIn 11111 es:\ s, zu 
grun satz IC er rt ,Ist;, _ ' , , !!ewührcn, 

3, von Amts wegen hll1slehtlleh solcher Frequenzen, dIe elllen KonzesslOns- :- _" , , , .. , " ' 
inhaber zur Nutzung zugewiesen sind, die er aber auch nach Ablauf allfäl- 4, Ihr r eJ!nehm~,rverzelchl1ls 1~1t den Daten ~ell1a,ß ~ 69 Abs, 3 samt alHalllgen 
liger bescheidmäßig dafür festgesetzter Fristen nicht ausnütz\. Telllleh~l1erwunschen nach, ~ 69 Ab:, 4 aut AI~I()rderung der Reguheru~,gsbe­

hörde dIeser kostenlos 111 elller von Ihr zu bestImmenden Form zur Verfugung 
(2a) Wenn ein Konzessionsinhaber die ihm in der Konzession erteilten Auflagen zu stellen 

im Sinne der Richtlinie 97113/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 5 f' N I f' d U 't t II ' "f'(' tl' 1 T I C d' t " ,"', , au ac I rage von an eren erel S e ern emes oien IC len e clon lens es 
emen gemell1samen Rahmen für Atlgemelll- und Emzelgenehmlgungen fur Telekom- '. '..' . . ' , I ' 

'k' d' 'h fi'll k d' R I' b h" d d' K 't sowIe von Herausgebern betrelberubergrelfender Tellnehmerverzelc 1I11sse mum altons lenste mc t er u tann le egu lerungs e or e le onzesslon en - '..' f"" 
'.. '" ' ,~ J' , • , oder betrclberubergreJfcnder Auskun tsdlenste dIesen Ihr TeJlnehmcrver-

ZIehen, andern oder zCltwelhg aufheben oder Ihm unter Wahrunl:, des Grundsatzes der 'I' 't d D t h !i. 69 Ab 3 '11"'11' T 'I h .. 
, ß" 'fi h ß h f' I d' f' d' E' I I d zCle InlS 1111 en a en nac:-I s, sowIe a la Igen el ne merwun-

Verhältlllsmä Igkelt spezI ISC e Ma na men aUler egen, le au le ~lI1la tung er h "ß ,~ 69 Ab 6 I" d 'd t "h 11' I' I kt "I , , , " sc en gema:-i s, on me 0 er zum1l1 es woc en le 1 ll1 e e rolllSC 1 
Auflagen abZIelen, DIe Reguherungsbehörde hat dem betroffenen Unternehmen I b I~' k t 't' t E' t It V f" t 1l , ,,' , " es arer 'orm gegen os enoflen ler es ~n ge zur er ugung zu seen, 
gleIchzeItIg In angemessener Welse Gelegenheit zu geben, zu dIesen Auflagen Stel- " , , 
lung zu nehmen und - außer in den Fällen, in denen das betreffende Unternehmen 6, den Zugang zu Venmttlungs- und HilfsdIensten zur Verfugung zu stellen, 
wiederholt gegen die Auflagen verstößt mit der Folge, dass die Regutierungsbehörde (2) Kommt zwischen dem Betreiber und den in Abs, I Z 5 Berechtigten eine 
unmittelbar die geeigneten Maßnahmen treffen kann Mängel innerhalb eincs Monats Vereinbarung über das zur VerHigung stellen der Daten im Ausmaß des ~ 69 Abs, 3 
nach Tätigwerden der Regulierungsbehörde abzustellen, Wenn das betroffene Unter- und 5 binnen einer Frist von sechs Wochen ab dem Einlangen der Nachfrage nicht 
nehmen die Mängel abgestellt hat, hat die Regutierungsbehörde innerhalb von zwei zustande, kann jeder der Beteiligten die Regulierungsbehörde anrufen, Diese ent­
Monaten nach ihrem ersten Tätigwerden ihre Entscheidung zurückzunehmen oder zu scheidet nach Anhörung der Beteiligten innerhalb einer Frist von zehn Wochen, be­
ändern, wobei sie die Gründe für ihre Entscheidung anzugeben haI. Wenn das Unter- ginnend mit der Anrufung, Eine Anordnung ersetzt eine zu treffende Vereinbarung, 
nehmen die ~ängel nicht a~~~ellt, hat die Regulierungsbehörde innerhalb von ~wei (3) Soweit ein Teilnehmer wünscht, dass die Eintragung der ihn betreffenden Da­
Monate ~ach Ihr~m ersten ,Tatlgwerden Ihre Ents,~hcldung unter Angabe der Gru,nde ten in das Teilnehmerverzeichnis zu unterbleiben hat, dürfen diese Daten allch nicht 
zu bestätigen, ~Ie Entscheld~1I1g WIrd, dem betrot tenen Unternehmen Illnerhalb elller an Dritte weitergeben werden, 
Woche mitgeteilt, nachdem sie getroffen wurde, 

" , , Zusätzliche Dienstemerkmale 
(3) Bei Anderungen der Konzession ist unter Schonung der wirtschafthchen und . "" " ' " 

hetric.blichen Interessen des Kon7essionsinhahers vQrzlJ!1l'hl'n, Fine solche Verl]j' 19. Betrelber eInes offenthchen Telefonnetzes haben Endnutzern Mehrfre-
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betrieblichen Interessen des Konzessionsinhabers vorzugehen. Eine solche Verfligung I quenzwahlverfahren sowie Anzeige der Rufi1Ull1ll1er zur Verfligung zu stellen 
begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Amtshaftungsansprüche bleiben unbe- soweit dies technisch durchführbar ist. 
rührt. 

Konzessionsgebiihr 

§ 17. (I) Zur Abdeckung der Verwaltungskosten, die bei der Erteilung der Kon­
zession anfallen, ist eine Gebühr zu entrichten. Die Höhe dcr Gebühr ist vom Bun­
desminister für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dcm Bundesminister 
für Finanzen durch Verordnung festzulegen. 

(3) Die Konzessionsgebühr fließt der RTR-GmbH zu. 

Geschäftsbedingungen und Entgelte 

§ 18. (I) Der Konzessionsinhaber hat Geschäftsbedingungen zu erlassen, die an­
gebotenen Dienste zu beschreiben und die dafür vorgesehenen Entgelte festzule­
gen.Gesehäftsbedingungen, Dienstebesehreibung und Entgelte sind der Regulierungs­
behörde anzuzeigen und in geeigneter Form kundzumachen. Sofern eine Genehmi­
gung gemäß Abs. 4 und 6 erforderlich ist, darf der Telekommunikationsdienst erst 
erbracht werden, wenn die Genehmigung vorliegt. 

(2) Änderungen der Geschäftsbedingungen und der Entgelte sind mindestens 
zwei Monate vor ihrer Wirksamkeit in geeigneter Form kundzumachen. Änderungen 
der den Verträgen zugrunde liegenden Vertragsinhalte berechtigen die Vertragspartner 
des Konzessionsinhabers innerhalb von vier Wochen ab Kundmachung der Änderung 
den Vertrag zu kündigen. 

(3) Jedermann ist berechtigt, öffentliche Tclekommunikationsdienste, insbeson­
dere auch den Universaldienst und besondere Versorgungsaufgaben unter Einhaltung 
der Geschäftsbedingungen in Anspruch zu nehmen. 

(4) Für folgende öffentliche Telekommunikationsdienste bedürfen die Ge­
schäftsbedingungen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde, sofern der 
Anbieter des Dienstes über eine marktbeherrschende Stel1ung verfügt: 

1. Sprachtelefondienst über ein festes Netz und ein Mobilnetz und 
2. Anbieten von Mietleitungen. 

Die Regulierungsbehörde hat über einen Antrag auf Genehmigung innerhalb von acht 
Wochen zu entscheiden. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Regu­
lierungsbchörde, so gelten die Geschäftsbedingungen als genehmigt. Vermgt der 
Anbieter über keine marktbeherrschende Stellung, sind die Geschäftsbedingungen 
sowie wesentliche Änderungen derselben der Regulierungsbehörde rechtzeitig vor 
Aufnahme des Dienstes oder Inkrafttreten der Änderung anzuzeigen. Bei den in Z 1 
genannten Diensten kann die Regulierungsbehörde innerhalb von acht Wochen den 
Geschäftsbedingungen widersprechen, wenn diese diesem Gesetz oder den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen oder den relevanten Vorschriften der Euro-

äischen Gemeinsc~aften widersprechen. 

Notrufe 

§ 20. (I) Betreiber eines öfTentlichen TeicIonnetzes oder -dienstes haben die 
Herstellung der Verbindung zu allen Notrufillllllmern zu gewiihrll.:isten. 

(2) Betreiber eines öffentlichen Telefondienstes haben für Endnutzer die kosten­
lose Verbindung zu allen Notrufnummern zu gewährleisten. 

Getrennte Rechnungsführung, Finullzberichte 

§ 21. (I) Betreiber von öffentlichen Kommunikationsnetzen oder -diensten, die 
I. innerhalb des Gebietes des Europäischen Wirtschaftsraums besondere oder 

ausschließliche Rechte für die Erbringung von Diensten in anderen Sektoren 
innehaben lind 

2. deren Jahresumsatz aus der Bereitstellung von Kommunikationsnetzen und -
diensten im Bundesgebiet mindestens € 50 Mio. beträgt, 

sind verpflichtet, über die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Kommunikationsnetzen oder -diensten in jenem Umfang getrennt Buch zu fTlhren, der 
erforderlich wäre, wenn sie von rechtlich unabhängigen Unternehmen ausgeübt wür­
den. Dabei sind alle Kosten- lind Einnahmensbestandteile dieser Tätigkeiten mit den 
entsprechenden Berechnungsgrundlagen und detaillierten Zurechnungsmethoden, 
einschließlich einer detaillierten Aufschlüsselung des Anlagevermögens und der 
strukturbedingten Kosten, offen zu legen. 

(2) Betreiber von ötTentlichen Komlllunikationsnetzen oder -diensten, die nicht 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften oder Vorschriften der Europäischen Gemein­
schaft verpOichtet sind, ihre Finanzberichte einer unabhängigen Rechnungsprüfung zu 
unterziehen, haben der Regulierungsbehörde nach Aufforderung ihre Finanzberichte 
zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde ist ennächtigt, diese Berichte zu überprüfen 
und das Ergebnis zu veröffentlichen. Die Rechnungsprüfung erfolgt nach Maßgabe 
der einschlägigen gesetzlichen oder gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften. 

Interoperabilität 

§ 22. Bctreiber öffentlicher Tclefonnetze oder -dienste haben 

I. Interoperabilität zwischen den Teilnehmern aller Netze herzustellen. 

2. Interoperabilität auch für Anrufe in den europäischen Tclefonnummernraum 
sicherzustellen, 

3. im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkciten die Interope­
rabilität auch fur Anrufe zu geografisch nicht gebundenen Rufnummern aus anderen 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, sofern der gerufene Teilnehmer nicht Anrufe aus 
bestimmten geografischen Gebieten aus wirtschaftlichen Gründen eingeschränkt hat. 
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(5) Änderungen der Gesehälisbedingungen, soweit sie die Richtlinie 98/1 O/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anwendung des offenen Netzzu­
ganges (ONP) beim Sprachtelefondiellst und den Univcrsaldienst im Tclekoll1ll1unika­
tionsbcreich in einem wcttbcwerbsorienticrten Umfeld, Abs. I tangieren, können 
durch die Regulierungsbehörde mit Bescheid verlangt werden, falls dies zum Schutz 
der Teilnehmer oder Nutzer erforderlich ist, insbesondere dann, wenn sich im Rahmen 
der Streitschlichtung die Notwendigkeit der Änderung der Geschäfisbedingungen 
ergibt. 

(6) Für folgende öffentliche Telekommunikationsdienste bedürfen die Entgelte 
der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde, sofern der Anbieter des Dienstes 
über eine marktbeherrschende Stellung verfügt: 

I. Sprachtelefondienst über ein festes Netz und 
2. Anbieten von Mietleitungen. 

Die Regulierungsbehörde hat über einen Antrag auf Genehmigung innerhalb von acht 
Wochen zu entscheiden. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Rcgu­
licrungsbchörde, so gelten die Entgelte als genehmigt. Der Fristenlauf ist gehemmt, so 
lange die für die Beurteilung der Kostenorientierung erforderlichen Unterlagen und 
Nachweise vom Antragsteller nicht beigebracht werden. Die Regulierungsbehörde hat 
dem Antragsteller innerhalb von drei Wochen nach Einbringung des Antrages mitzu­
teilen, ob und gegebenenfalls welche zur Beurteilung der Kostenorientierung erforder­
lichen Unterlagen nachzureichen sind. Verfügt der Anbieter über keine marktbeherr­
schende Stellung, sind die Entgelte der Regulierungsbehörde rechtzeitig vor Aufnah­
me des Dienstes anzuzeigen. Ebenso sind die Entgelte für einen Sprachtelefondienst 
über ein Mobilnetz der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Genehmigungspflichtige 
Entgelte sind unter Bedaehtnahme auf die jeweils zugrunde liegenden Kosten, die zu 
erfüllenden Aufgaben und die Ertragslage festzulegen. Innerhalb einer Gebührenzone 
müssen die Entgelte einheitlich sein. Rabattregclungen bleiben davon unberührt. Eine 
Quersubventionierung zwischen einzelnen Gebührenzonen ist unzulässig. 

(7) Nach der erstmaligen Genehmigung sind weitere Genehmigungen der Entgel­
te nur bei einer dauerhaften Änderung des TarifgefLiges erforderlich. Die beabsichtig­
ten Änderungen sind mindestens acht Wochen vor der Änderung der Regulierungsbe­
hörde bekanntzugeben. Die Regulierungsbehörde kann die Genehmigung auch in der 
Form der Festlegung von Tarifentwicklungen (price-cap-Verfahren) erteilen; sic kann 
auch Sondertarife vorsehen. 

(8) rUr die Erlassung von Geschäftsbedingungen und die FestIegung von Entgel­
ten marktbeherrschender Anbieter hat der Bundesminister für Wissenschaft und Ver­
kehr mit Verordnung die Rahmenbedingungen einschließlich der Grundsätze für die 
Gestaltung der Entgelte festzulegen. lIiebci sind insbesondere die Art lind der Umfang 
der Leistungspflicht, die Berechnungsgrundlagen für die Entgelte, die Schnittstellen­
bedingungen, die Qualität des Angebots an Übertragungswegen sowie die Bedingun-

G',. 4;0 ~t t., m nd 7. r< ...... ,.., ..... n ..... ~t.. .... I." ... (t co ,'" 0:.1;. b bol-~:,.t ......... A'" " ... :"t... ............ ""t.:!. 

N um mrrnü bertragbarkrit 

§ 23. (I) Betrciber öf'fentlichcr Telefondienste haben sicherzustellen. dass ihren 
Teilnehmern die Möglichkeit des Wechsels des Tclcfondiensteanbieters unter Beibe­
haltung der Rufnulllmern ohne Änderung der für den betrelTendel1 Rufi1Ullll11ernbe­
reich spezifischen Nutzungsart und bei geografisch gebundenen Rufnummern die 
Möglichkeit des Wechsels des Standortes innerhalb des für den NUl11l11ernbereich 
festgelegten geografischen Gebietes eingeräumt wird. 

(2) Entgelte flir Zusammenschaltung im Zusammenhang mit der NUl11mernüber­
tragbarkeit sind kostenorientiert zu vereinbaren. Das die Nummer abgebende Unter­
nehmen darf vom portierenden Teilnehmer kein Entgelt für die Übertragung der 
Nummer verlangen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen betreffend die Übertragung von Nummern 
zwischen Mobilfunknetzen festzusetzen. Dabei ist insbesondere auf internationale 
Vereinbarungen, die technischen Möglichkeiten sowie die Gewährleistung von Tarif­
transparenz Bedacht zu nehmen. 

Tarif transparenz 

§ 24. (I) Der Bundesminister für Verkehr. Innovation und Technologie kann mit 
Verordnung die näheren Bestimmungen festlegen über 

I. Entgelte, die flir das Erbringen von Diensten in Rufnummernbereichen mit 
geregelten Tarifobergrenzen verrechnet werden dürfen, sowie 

2. über Verpflichtungen zur Information von Anrufern über die anfallenden 
Entgelte. 

Dabei ist auf die schutzwürdigen Interessen von Endnutzern, auf die technischen 
Möglichkeiten sowie darauf Bedacht zu nehmcn, dass Endnutzer ihre Ausgaben steu­
ern können. 

(2) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die näheren Bestimmungen 
über eine transparente und den erforderlichen Schutz der Nutzer beachtende Erbrin­
gung von Mehrwertdiensten festlegen. Hierbei können insbesondere Zugangskontrol­
lel1 hinsichtlich bestimmter Nutzergruppen, Bestimmungen hinsichtlich der Bewer­
bung, Zeitbeschränkungen bei Verbindungen zu Mehrwertdiensten sowie Entgcltin­
formationen, sofern sie über die in einer Verordnung gemäß Abs. I geregelten Inhalte 
hinausgehen, festgesetzt werden. Dabei ist insbesondere auf die schutzwürdigen Inte­
ressen von Endnutzern, auf die technischen Möglichkeiten sowie darauf Bedacht zu 
nehmen, dass Endnutzer ihre Ausgaben steuern können. 

Geschäftsbedingungen und Entgelte 

§ 25. (I) Betreiber von Komlllunikationsnetzen oder -diensten haben Allgemeine 
Geschäftsbedingungen zu erlassen, il1 welchen auch die angebotenen Diens~e be-
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gen ·für die Nutzung und- Zusammenschaltung sowie ·zeitlich bcl'ristete Abweichungen 
vom Verbot von Quersubventionierungen an läßlich der Einl'ührung neuer Dienste 
oder Teclll1ologien festzulegen. Die Benachteiligung einzelner Regionen bei der Ent­
geltgestaltung ist auszuschließen. Die Verordnung hat auf die Verpflichtungen, die 
sich fUr die Republik Österreich aus internationalen Rechtsvorschrilien ergeben, Be­
dacht zu nehmen. 

(9) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann mit Ver­
ordnung die näheren Bestimmungen festlegen über 

I. Entgelte, die rur das Erbringen von Telekommunikationsdiensten im Ruf .. 
nUllllllernbereich für Dienste mit geregelten Tarifobergrenzen verreclmet 
werden dürfen, sowie 

2. die Modalitäten der Mitteilung der in Z I genannten Entgelte sowie der 
Entgelte der frei kalkulierbaren Mehrwertdienste an den Nutzer. 

Dabei ist auf den Stand der Technik Bedacht zu nehmen. 

Dienstequalität 

§ 18a. (I) Öffentliche Sprachtelefondienste über ein festes Netz sind in der durch 
eine Verordnung gemäß § 25 Abs. I festgesetzten Qualität zu erbringen, wenn dcr 
Anbieter über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. § 25 Abs. 2 bis 4 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

(2) Anbieter, die länger als 18 Monate öffentliche Spnlchtclefondienste über ein 
festes Netz erbracht haben, haben der Regulierungsbehörde auf deren Anforderung 
die von ihnen erreichten Leistungskenndaten hinsichtlich der in einer Verordnung 
gemäß § 25 Abs. I festgesetzten Kriterien bekanntzugeben. § 25 Abs. 2 und 3 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

Pflichten der Erbringer eines öffentlichen Sprachtelefondienstcs 

§ 19. Erbringer eines öffentlichen Sprachte!efondienstes haben 
I. ein auf aktuellem Stand zu haltendes Teilnehmerverzeichnis zu führen, 
2. einen Auskunftsdienst über Teilnehmeranschlüsse zu unterhalten, 
3. die kostenlose Inanpruchnahme zu Notrufäiensten bereitzusteHen und 
4. ihr Teilnehmerverzeichnis auf Anforderung der Regulierungsbehörde un­

entgeltlich und anderen Erbringem gegen angemessenes Entgelt zumindest 
wöchentlich in elektronisch lesbarer Fonn oder On Line zum Zwecke der 
Auskunftserteilung oder Herausgabe von Verzeichnissen zur Verfügung zu 
stellen. 

Konzessionspflicht für öffentliche Mobilfunkdienstc 

§ 20. (I) Die Erbringung des öffentlichen Sprachtclefondienstes mittels Mobil­
funk und anderer öffentlicher Mobilfunkdiensle mittels selb~t bctriebener Telekom .. 
munikationsnetze unterliegt grundsätzlich der Konzessiol1spflicht (§ 14 Abs. I). 

'--_..:c,2::../)c--Abweichend von Abs. I ist für einen öffentlichen Mobilfunkdienst keine 

schrieben werden, sowie die daflir vorgesehenen E-;;tgeltbestilllnlungeil festzulegen. 
Allgemeinc Gcschiiftsbedingungen und EntgcltbestiJl1Il1ungen sind der Regulierungs .. 
bchörde vor Aufnahme dcs Dicnstcs anzuzcigcn lind in gccigncter Form kundzuma­
chcn. 

(2) Ändcrungen der Allgcmeinen Geschänsbedingungen und Entgcltbcstimmun .. 
gen sind vor ihrcr Wirksamkeit in geeigneter Form kundzumachen Lind der Regulic­
rungsbehörde anzuzeigen. Für nicht ausschließlich begünstigcndc Änderungen für den 
Teilnehmer gilt einc Kundmachungs- und Anzeigefrist von zwei Monaten. 

(3) Der wescntliche Inhalt der nicht ausschließlich begünstigenden Änderungen 
ist dem Teilnehmcr in geeigneter Form, etwa durch Aufdruck auf einer periodisch 
erstellten Rechnung, mitzuteilen. Gleichzeitig ist darauf hinzuwcisen, dass dcr Teil .. 
nehmer berechtigt ist, innerhalb von vier Wochen ab dem Zeitpunkt, ab dem cr von 
den Änderungen Kcnntnis erlangt, bcreehtigt ist, dcn Vertrag kostcnlos zu kündigcn. 

(4) Allgemeine Geschäftsbedingungcn zwischen Betreibern von KOllllllunikati­
onsdiensten lind Endnutzern haben zumindest zu enthalten: 

I. Name und Anschrifi des Betreibers; 
2. Dienstebeschreibung; dazu gehören zumindest dic angebotenen Dienstc, die 

angebotene Qualität dcr Dienste, die Frist bis zum crstmaligen Anschluss 
bzw. zur erstmaligen Freischaltung sowic dic Arten dcr angebotenen War­
tungsdicnste; 

3. Vertragslaufzeit, Bedingungen flir eine Vcrlängerung und Beendigung dcr 
Diensteerbringllng und des Vertragsverhältnisscs; 

4. Entschiidigungs .. und Erstattungsregelungen bei Niehtcinhaltung der vertrag­
lich vereinbarten Dienstqualität; 

5. Hinweis auf die Möglichkeit der Einlcitung eines Streitschlichtungsverfah­
rens nach § 73 oder eines Streitbeilegungsverfahrens nach 9 122 TKG sowie 
eine Kurzbeschreibung derselben; 

6. Bestimmungen über dic Intervalle der periodischen Rechnungslegung, die 
drei Monate nicht überschreiten dürfen; 

7. Informationen über das Bestehen der einheitlichen curopäischen NotrufilUm .. 
mer 112. 

(5) Entgeltbestimmungen haben zumindest zu enthalten: 
I. Einzelheiten über einmalige, regelmäßig wiederkehrende und variable Entgel­

te cinschlicßlich des Beginn .. und Endzeitpunkts dcr Tarifierung von Verbin .. 
dungen und sowie die Art der Tarifierung, 

2. dic Angabe, wie vom Endnlltzer Informationen über derzeit angebotene Ent­
gelte des Anbietcrs eingeholt werden können, 

3. alltalligc Rabatte. 
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I Konzession erforderlich, wenn er mittels Satellitenfunk erbracht werden soll oder 
wenn sonst genügend Frequenzen flIr alle gcgenwürtigen oder vorausschbaren künfti­
gen Interessenten zur Verfügung stehen. Dies haI der l3undesminister für Wissen­
schaft und Verkehr durch Verordnung unter Bcdachtnahmc auf" die Frequenzsituation 
einerseits und die künftige Entwicklung der in Frage kommendcn Dienste andercrseits 
festzulegen. 

(3) Für die Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Veranstaltung von Rund­
funk LInd Fcmschrundfllnk sowie für die Erbringung von Tclekommunikationsdicns­
ten unter Verwendung VOll Rundfunkzllsatzsignalen ist keine Konzession nach diesem 
Gesetz erforderlich; es gelten die rundfunkrechtlichen Vorschriften. 

Frequenznutzungsentgelt 

§ 21. (I) Zur Sicherung einer effizienten Nutzung des Frequcnzspektrums haben 
Inhaber einer Mobilfunkkonzession zusätzlich zur Frequenznutzungsgebühr ein ein­
maligcs oder ein jührJiehes Frequenznutzungsentgelt zu Icisten. 

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Mobilfunkkonzession hat die Höhe des Fre­
quenznutzungsentgeltes zu nennen, das der Antragsteller für die Nutzung der für die 
Erbringung des TcIekommllnikationsdienstes vorgesehenen Frequenzen im Fall dcr 
Zuteilung einmalig oder laufend zu zahlen bereit ist. Die Regulierungsbehörde hat das 
Frequenznutzungsentgelt im Konzessionsbescheid vorzuschreiben, wobei der An­
tragsteller die in seinem Antrag getroffene Festlegung des Entgelts jedenfalls gegen 
sich gelten lassen muß. 

Erlöschen der Konzession 

§ 23. (I) Die Konzession erlischt durch 
I. Verzicht, 
2. Widerruf, 
3. Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde, 
4. Tod oder Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Konzessionsinhabers, 

nicht aber im Fall einer gesellschallsrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge, 
sowie 

5. Nichtzahlung des Frequenznutzungsentgelts. 

(2) Im Falle des Todes des Konzessionsinhabers kann die Verlassensehafl dieses 
Recht bis zur Einantwortung in Anspruch nehmen, doch hat der Vertreter der Verlas­
senschaft dies unverzüglich der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 

(3) Die Konzession ist durch die Regulierungsbehörde zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind. Sie kann widerrufen werden, 
wenn der Konzessionsinhaber seine Pflichten gröblich oder wiederholt verletzt oder 
die Konzession dureh mehr als ein Jahr nicht ausgeübt hat. Dem Konzessionsinhaber 
ist vor dem Widerruf angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 

(4) Die Konzession ist zu widerrufen, wenn über das Vermögen des Konzessi-

(6) Die Regulierungsbehörde kann den gemäß Abs. I lind 2 angczeigten Allge­
meinen Geschürtsbedingllngen innerhalb von acht Wochen widersprechen, wenn diese 
diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen 
widersprechen. Die Zuständigkeiten zur Überprüfung der Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen nach anderen Rechtsvorschritlen bleiben unbcrührt. 

(7) Betreiber von KomlTlunikationsnetzen oder -diensten haben der Regulie­
rungsbehörde die allgemeinen Geschäftsbedingungen lind die Tarif"e sowie jede Ände­
rung derselben in einer von der Regulierungsbehörde vorgegebenen elektronischen 
Form zu übermitteln. Die Reglliierungsbehördc veröfTentlieht diese Informationen 
sowie Informationen über den Universaldienst, insbesondere über die in ~ 29 Abs. 2 
angeführten Einrichtungen und Dienste, auf ihrer Website. 
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onsinhabers der Konkurs eröffnet wurde oder der Antrag auf Konkurseröffnung man­
gels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfa'j,rens voraussichtlich hinrei­
chenden Vermögens abgewiesen wurde; die Regulicrungsbehördc kann VOll dem 
Widerruf absehen, wenn die Weiterflihrung vorwiegend im Interesse der Gläubiger 
gelegen ist. 

(5) Eine Verfügung nach Abs. 3 begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 
Amtshaftungsansprüche bleiben unberührt. 
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4. Abschnitt 

Universaldienst 

Begriff und Umfang 

§ 24. (I) Universaldienst ist ein Mindestangebot an öffentlichen Teickolllllluni­
kationsdienstleistungen, zu denen alle Nutzer unabhängig von ihrem Wohn- oder 
Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis Zugang haben müssen. Jener Preis, der 
zum 1 Jänner 1998 Gültigkeit hat, gilt jedenfalls als erschwinglich. Beabsichtigt der 
Erbringer des Universaldienstes, das Entgelt zu erhöhen oder ein neucs Entgelt einzu­
führen, so bedarf dies der Genehmigung durch die Telekom-Control-Kommission, 
welche die Bestimmungen des ~ 18 Abs. 6 sinngemäß und unter Bedachtnahme auf 
die Erschwinglichkeit der Universaldienstleistungen anzuwenden hat. Die Regulie­
fungsbehörde kann die Tarifentwicklung durch ein Prcis-Cap-Verfahren festlegen, 
wobei § 18 Abs. 7 sinngemäß Anwendung findet. 

(2) Der Universaldienst umfaßt jedenfalls folgende Dienste: 
I. den Zugang zum öffentlichen Sprachtelefondienst über einen Festnet­

zanschluß, über den auch ein Fax und ein Modem betrieben werden kön­
nen, einschließlich der fernmeldeteehnischcn Übertragung von Daten mit 
Datenraten, wie sie über Übertragungswege fiir Sprache geleitet werden 
können, 

2. den kostenlosen und ungehinderten Zugang zu Notrufdiensten, einschließ­
lich der sachgerechten Abwicklung des Notrufes sowie der notwendigen 
Identifikation des Standortes der Anrufenden, 

3. den Zugang zu Auskunftsdiensten, 
4. den Zugang zu den Verzeichnissen der Teilnehmer an öffentlichen Sprach­

telefondiensten und 
5. die l1ächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spreehstellen an allge­

mein und jederzeit zugänglichen Standorten. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 
weitere Dienste zum Universaldienst erklären, wenn diese bereits weit verbreitet und 
fiir die Teilnahme am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben vun Bedeutung 
sind. 

4. Abschnitt 

lJ nivcrsaldicnst 

Begriff und Umfang 

§ 26. (I) Universaldienst ist ein Mindestangebot an öffentlichen Kommunikati­
onsdienstleistungen, zu denen alle Endnutzer unabhängig vun ihrem Wohn- oder 
Gcschäflsort zu einem erschwinglichen Preis Zugang haben müssen. Es gilt jener 
Preis als erschwinglich, der sich an den Kosten des Universaldienstes orientiert. 

(2) Der Universaldiel1st umfasst jedenfalls folgende Dienste: 
I. den Zugang zum öffentlichen Telefondienst über einen Festnetzansehluss, 

über den auch ein Fax lind ein Modem betrieben werden können, einschließ­
lich der fernmeldetechnischen Übertragung von Daten mit Datenraten, die für 
einen funktionalen Internetzugang ausreichen, 

2. die Erbringung eines betreiberübergreifenden Auskunftsdienstes, 
3. die Erstellung eines betreibcrübergreifenden Teilnehmerverzeiehnisses von 

Teilnehmern an öf'fcntlichen Tclefondiensten sowie den Zugang zu diesem 
Verzeichnis, 

4. die Oächendeckende Versorgung mit öffentlichen Sprechstellen an allgemein 
und jederzeit zugänglichen Standorten. 

(3) Entgelte sowie Änderungen von Entgelten für Dienste, die im Rahmen des 
Universaldienstes dureh ein verpflichtetes Untemehmen erbracht werden, sind von der 
Regulierungsbehörde unter sinngemäßer Anwendung des Verfahrens nach * 45 zu 
genehmigen. 

Qualität 

§ 27. (I) Der Universaldienst muss bundesweit l1ächendeckend, zu cinem ein­
heitlichen und erschwinglichen Preis in einer bestimmten Qualilüt verfügbar sein. Die 
Qualitätskriterien sowic die Zielwerte hat der Bundesminister für Verkehr, Innovatiun 
und Technologie in Übereinstimmung mit den relevanten Bestimmungen 
der Europäischen Gemeinschaften sowie unter Bedachtnahme auf den Stand der 
Technik und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten durch Ver-

Qualität ordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls zu regeln: 

§ 25. (I) Der Universaldienst muss bundesweit flächcndeckend, zu einem ein- I. die Frist für die erstmalige Bereitstellung eines Anschlusses, 
heitlichen und erschwinglichen Preis in einer bestimmten Qualität verfügbar sein. Die 2. die Störungshäufigkeit, 
Qualitätskriterien sowie die Zielwerte hat der Bundesminister für Verkehr, Innovatiun 3. Durehf1ihrungsdauer der Störungsbehebung, 
und Technologie in Übercin~timmung mit den relcvante~ Bestimmungen der E~ropäi- 4. der Anteil erfolgreicher Verbindungsaulbauten an allen Verbindungen, 
sehen Gel.nc1I1sch.aftcll sowIe. unter B.edachtnahme auf. den Stand der Techmk und 5. die Verbindungsauf'bauzeit, 
unter Beruckslchtlgung der WIrtschaftlIchen GegebenheIten durch Ver9r2D...:.uc.,:n...,'cetl...:.e'--st=.z...:.u--L ______________ _ 
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legen. zu regeln: 
I. die Sprachübertragungsqllalität, 
2. die Frist zur Erlangung eines Anschlusses. 
3. die Störllngshällfigkeit, 
4. der Anteil erfolgreicher Verbindllngsaufbauten an allen Verbindungen, 
5. die Reaktionszeit und die Durchführungsdauer der Störungsbehebung, 
6. die maximale Wartezeit bei Auskunft, 
7. die Reaktionszeit bei vennittelten Diensten, 
8. der Anteil betriebsbereiter öffentlicher Spreehstellen sowie 
9. die Abrechnungsgenauigkeit. 

(2) Der Erbringer des Universaldienstes hat die von ihm erreichten Leistungs­
kennwerle einmal jährlich der Regulierungsbehörde bekannt zu geben. Die Regulie­
rungsbehörde hat die bekannt gegebenen Leistungskennwerte lU veröffentlichen. In 
der auf Grund von Abs. I erlassenen Verordnung sind auch die näheren Bestimmun­
gen über Form, Umfi.mg, Inhalt und Zeitrahmen dieser Bekanntgabe und dieser Veröt~ 
fentlichung festzusetzen. 

(3) Die Regulierllngsbehörde ist berechtigt, unabhängige Überprüfungen der 
Leistungskennwerte zu Lasten des Erbringers des Universaldienstes durchflihren zu 
lassen, um die Richtigkeit und Vergleichbarkeit der bereitgestellten Information über­
prüfen zu können. 

(4) Werden die festgesetzten Leistungskennwerte nachhaltig nicht eingehalten, 
kann die Regulierungsbehörde Anordnungen gemäß § 82 Abs. 3 treffen. 

Teilnehmerverzeichnis für den öffentlichen Sprachtelefondienst 

§ 26. (1) Die Regulierungsbehörde hat sicherzustellen, daß ein einheitliches Ge­
samtverzeichnis aller Teilnehmer an öffentlichen Sprachtelefondiensten in gedruckter 
oder elektronisch lesbarer Form verfLigbar ist. Sofern ein solches nicht am Markt dem 
Bedarf entsprechend angeboten wird, hat sie ein solches herauszugeben oder fLir die 
Herausgabe zu sorgen. Dies gilt auch fLir ein nach Maßgabe der verfügbaren Daten 
nach Branchen (Berufsgruppen) geordnetes Verzeichnis der Teilnehmer. Die Regulie­
rungsbehärde hat sicherzustellen, daß auch ein telefonischer Auskunftsdienst zur 
Verfligung steht. 

(2) Konzessionsinhaber, die öffentlichen Sprachtelefondienst über ein festes Netz 
oder ein Mobilnetz anbieten, sind verpflichtet, der Regulierungsbehörde zur Er!Tillung 
ihrer Aufgaben gemäß Abs. I Teilnehmerdaten in der von dieser vorgegebenen Form 
unentgeltlich zu übermitteln. 

Besondere Versorgungsaufgaben 

§ 27. (I) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Wissenschaft und Ver­
kehr Betreibern von öffentlichen Telekommunikationsdiensten besondere Versor­
ungsallfg~Q.en ,aus rcgional- ()~er sozia.Ipolitischen Gründen auferlegen, sofern deren 

Ü. die Reaktionszeiten beim Auskuntlsdienst 
7. die Reaktionszeit bei vermittelten Diensten. 
X. der Anteil betriebsbereiter öffentlicher Sprechstellen und die Ausstattung 

öfTentlicher Sprechstcllen sowie 
9. der Anteil beanstandeter Rechnungen. 

(2) In einer Verordnung gemäß Abs. I kann die Verpflichtung bctreffend die 
Versorgung mit öfTcntliehen Sprechstellen ausgesetzt werden. Dabei ist auf die Be­
dürfnisse der Endnutzer hinsichtlich der geografischen Versorgung, der Anzahl der 
öffentlichen Spreehstellen, der ZlIgänglichkeit öffentlicher Sprechstellen für behinder­
te Nutzer und der Dienstequalität Bedacht zu nehmen. 

(3) Erbringer des Universaldienstes haben die von ihnen erreichten Leistungs­
kennwerte einmal jährlich zu veröffentlichen und der Regulienll1gsbehörde bekannt 
zu geben. In der auf Grund von Abs. I erlassenen Verordnung können unter Bedacht­
nahme auf die Möglichkeit des Zuganges zu umfassenden, vergleichbaren und benul­
zerfreundlichen Informationen !Tir dic Endnlltzer und Verbraucher auch die näheren 
Bestimmungen über Fonn, Umfang, Inhalt und Zeitrahmen dieser Bekanntgabe und 
dieser Veröffentlichung festgesetzt werden. 

(4) Die Regulierungsbehörde ist berechtigt, unabhängige Überprüfungen der 
Leistungskennwerle zu LasteIl des Erbringers des Universaldiellstes durch!Tihren zu 
lassen, um die Richtigkeit und Vergleichbarkeit der bereitgestellten Information über­
prüfen ZlI können. 

(5) Werden die festgesetzten Leistungskennwerte nachhaltig nicht eingehalten, 
kann die Regulierungsbehörde Anordnungen gemäß § 91 treffen. 

Betreiberübergreifendes Teilnehmerverzeichnis 

§ 28. (1) Der Erbringer des Universaldienstes, der mit der Erstellung des betrei­
berübergreifenden Teilnehmerverzeiehnisses gemäß ~ 26 Abs. 3 betraut ist, hat si­
cherzustellen, dass ein einheitliches Gesamtverzeichnis aller Teilnehmer nach Maß­
gabe von § 69 in gedruckter oder elektronisch lesbarer Form verftigbar ist und regel­
mäßig, mindestens ein Mal jährlich, aktualisiert wird. Dies gilt auch !Tir ein nach 
Maßgabe der verfugbaren Datcn nach Branchen (Beruf'sgruppen) geordnetes Ver­
zeichnis der Teilnehmer. 

(2) Der Erbringer des Universaldienstes, der mit der Erbringung des betrei­
berübergreifenden Auskunftsdienstes gemäß § 26 Abs. 2 betraut ist, haI sicherZllstel­
lell, dass ein allgemein zugänglicher telefonischer Auskunftsdienst zur Verftigung 
steht, der Auskünfte über die im Teilnehmerverzeichnis nach Abs. I enthaltenen Da­
ten erteilt. Allfallige Teifnehmerwünsche gemäß § 69 Abs. 6 sind zu berücksichtigen. 

(3) Die fur das Gesamtverzeichnis und den Auskunftsdienst zur Verfügung ge­
stellten Daten sind dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung entsprechend zu verar-

__ ---.t.... _____ . __ "" __ , ___ ._. ____ • ___ ~, ~~~_~_______ _ ... ,,-.~.~._'-----",_____ • 
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FinanZierung durch den Allnrag~bcr sichergestellt ullddie Über~ahnlc-~iCinBc(rei­
ber zumutbar ist. Besondere Versorgungsaufgaben können insbesondere in der Reduk­
tion von Tarifen fLir bestimmte Benutzcrgruppcll bestehen. 

(2) Werden besondere Vcrsurgungsaulgaben gem1iß ~ 28 Abs. 3 erbrach!. ~o isl 
bei der Abrechnung wie folgt vorzugehen: 

I. Die Abrechnung der aus der Tarifreduktion entstehenden Fehlbeträge hat 
unter Aufsieht und Vermittlung der Regulierungsbehörde direkt zwischen 
dem Auftraggeber und dem Dienstebetrciber zu crfolgen. Ocr Verrechnung 
ist die Differenz zwischen dem jeweiligen veröncntlichten Tarifansalz und 
dem reduzierten Tari f zugrunde zu legen. 

2. Für Leistungen, für die kein veröfTentlichter Tarif als Verrechnungsgrund­
lage zur Verfllgung steht, sind die unter Zugrunddegung einer Vollkostcn­
recbnung sicb ergebenden Kosten samt einem angemessenen Gewinnzu­
schlag in Rechnung zu stellen. 

3. Die Regulierungsbehörde hat die Durchführung der besonderen Versor· 
gungsaufgaben durch die Dienstebetreiber zu überwachen. 

4. Allenfalls von der Regulierungsbehördc einzuhebende Gebühren zur Ab­
geltung ihres Aufwandes nach dieser Bestimmung sind dem Auftraggeber 
vorzuschreiben. 

Erbringer 

§ 28. (I) Die Erbringung dcs Universaldienstes und der besonderen Versor­
gungsaufgaben ist vom Bundesminister für Wissenschafi und Verkehr öffentlich aus­
zuschreiben und nach den Vorschriften über die Vergabe von Leistungen zu vergeben. 
Er kann sich dabei der Regulierungsbehörde bedienen. Die Erbringung des Universal­
dienstes und der besonderen Versorgungsaufgaben soll nach sachlichen oder regiona. 
len Gesichtspunkten getrennt erfolgen. Die Erbringung des Universaldienstes ist peri­
odisch, jedenfalls alle 10 Jahre auszuschreiben. Bei der Vergabe ist vor allem zu be­
rücksichtigen, wer den geringsten Beitrag zu den Kosten der Leistung benötigen wird. 

bcitcnlllldwp;·(iSclltieren.- Dies ist-beim Teilnehn;er~crzeichnis dadurch zu gC\~tii:;r:.­
leisten. dass dcr daltir verantwortliche Erbrinl!er des Univcrsaldicnstcs der Rem!!ie­
I"Ungsbehörde rechtzeitig ein Kom.':ept vorlegt, ~us dem die Erfüllung der Anrord~rull' 
llcn nilch Satz I und die beabsichtigte Form des TeilnehmerverLeichnisses ersichtlich 
~ind. Wird aus d\:111 vorgelegten K~onzept crsichtlidl, dass den Anforderungen nach 
Satz I nicht entsprochen wird, hat die Regulierungsbehörde dies innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen mit Bcscheid festzustellen und gegebenenfalls solche Nebsen­
bestimmungen festzusetzen, die die Erfüllung der Anforderungen gewährleisten. 

A\lsgabenkontrolle 

§ 29. (I) Erbringer des Universaldienstes haben ihre Entgelte und Geschäftsbe­
dingungen so festzulegen, dass bei der Bereitstet1ung von Einrichtungen oder Diens­
ten, die über die Erbringung einer Universaldienstleistung hinausgehen. Teilnehmer 
niehl für Einrichtungen oder Dienste zu zuhlen haben, die nicht notwendig oder tlir 
den betreffendcn Dienst nicht erforderlich sind. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann Erbringer 
des Universaldienstes mit Verordnung verpflichten, seinen Teilnehmern nachstehende 
Einrichtungen und Dienste zur Ausgabenkontrolle bereit zu stellen: 

I. entgeltfreie Sperre abgehender Verbindungen bestimmter Arten oder mit 
Ziclen in bestimmten Rufnummernbereichen auf Antrag des Teilnehmers, 

2. Möglichkeiten zur Bezahlung des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz lind 
der Nutzung öffentlicher Telefondienste im voraus. 

3. Möglichkeiten zur Bezahlung des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz in 
Raten, 

4. entgeltfrcie Übermittlung des Einzelentgeltnachweises gemäß ~ 100 in Pa­
pierfonn. 

Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, Jass Teilnehmer ihre Ausgaben überwachen und 
steuern können, 

(2) Die Ausschreibung ist im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" unter Setzung ci· Erbringer 
ner angemessenen .Bewerbungsfrist und An~~be des zu versorgenden Gebietes sowie § 30. (I) Die Erbringung des Universaldienstes ist vom Bundesminislcr für Ver-
der Art der zu erbrmgenden Leistung zu verolfentltchen. kehr, Innovation und Technologie ä!Tentlich auszuschreiben und nach den Verfah-

(3) Ist innerhalb der Bewerbungsfrist kein Angebot zur Erbringung der ausge- rensvorschriften über die Vergabe von Leistungen zu vergeben. Er kann sich dubei der 
schriebenen Leistung gelegt worden, kann die Reglilicrungsbehörde den Erbringer RegulierungsbehörJe bedienen. Die Ausschreibung kann nach sachlichen oder regio­
eines öffentlichen Sprachtelefondienstes, der aur dem jeweiligen sachlich und räum- nalen Gesichtspunkten getrennt erfolgen. Die Erbringung des Universaldienstes ist 
lieh relevanten Markt über den größten Marktanteil verfügt, dazu verpflichten, diese periodisch, jedenfalls alle zehn Jahre, auszuschreiben. Die Ausschreibung kann jedoch 
Leistung nach Maßgabe der in diesem Gesetz festgelegten Bedingungen zu erbringen. entfallen, wenn lediglich ein Unternehmen die betrieblichen Voraussetzungen f'ur die 

Finanzieller Ausgleich Erbringung des Univcrsaldiensles crfYl1t und die Erbringung des ~niv~rsaldienstes 
. .,. ..' durch dIeses Unternehmen bIS zur nachsten AusschreIbung voraUSSIchtlIch gewähr-

. § 29: (I) DIe na~hwe~sltch au~gelaufel~en Kosten des UllIvc.rsaldlcnstes, dw t~otz leistet ist. Bci der Vergabe ist vor allem zu bcrücksichtigen, wer den geringsten Bci­
I wlrtschalthcher Betnebsf'uhrung IlIchl hcn.:mgebracht werden kannen, slIld dem Erb- trag zu den Ko~lcn der Lei&~ benötigen wird. Werden mehrere Retreiber mit der 
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ringer des Dienstes auf dessen Antrag nach Ablauf des Kalenderjahres abzugelten. 
Die Kostenberechnung hat sich nach Anlage 3 der Zusammenschaltungsrichtlinie zu 
richten. 

(2) Hat der Erbringer des Universaldienstes auf dem relevanten Markt (öITentli­
eher Sprachtelefondienst) umsatzmäßig einen Anteil \'on mehr als SO %, kann er kei­
nen Ausgleich beanspruchen. 

(3) Der Regulierungsbehörde sind vom Erbringer des Universaldienstes geeigne­
te Unterlagen vorzulegen, die es ihr ermöglichen, die Angaben hinsichtlich der nach­
weislich aufgelaufenen Kosten zu überprüfen. Sie kann zu diesem Zweck selbst oder 
durch einen von ihr beauftragten Wirtschaftsprüfer Einschau in die Bücher und Auf­
zeichnungen vornehmen, Vergleiche mit anderen Anbietern anstellen sowie sonstige 
zielführendc und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. In begründeten Fällen kann dic Regulierungsbehörde auch einen geringeren 
l3drag als den beantragten festsetzen. 

(4) Im Falle einer Ausschreibung nach § 2g gewährt die Regulierungsbehörde ei­
nen Ausgleich jedoch höchstens entsprechend dem Ausschreibungsergebnis. 

Universaldienstfonds 

§ 30. (I) Die Regulierungsbehörde hat bei l3edarf einen Universaldienstfonds 
einzurichten und zu verwalten. Der Fonds dient der Finanzierung des Universaldiens­
tes (~ 29 Abs. I). Der Fonds hat über seine Tätigkeiten und Leistungen jährlich einen 
Geschäftsbericht zu veröffentlichen. 

(2) Konzessionsinhaber, die öffentlichen Sprachtelefondienst über ein festes Netz 
oder ein Mobilnetz anbieten und einen Jahresumsatz von mehr als 18 168 208 Euro 
haben, haben nach dem Verhältnis ihres Marktanteils zur Finanzierung des Universal­
dienstfonds und zur Finanzierung der Fondsverwaltung beizutragen (Universaldienst­
leistungsabgabe). Der Anteil bcmißt sich nach dem Verhältnis seines Umsatzes zur 
Summe des Umsatzes der beitragspflichtigen Konzessionsinhaber auf dem jeweiligen 
sachlich relevanten Markt im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahres, für das ein Ausgleich nach ~ 29 gewährt 
wird, setzt die Regulierungsbehörde die Anteile der zu diesem Ausgleich beitragenden 
Diensteanbieter fest und teilt dies den Betroffenen mit. 

(4) Die zum Ausgleich nach § 29 beitragenden Anbieter sind verpflichtet, die 
von der Regulierungsbehörde festgesetzten, auf sie entfallenden Anteile innerhalb von 
vier Wochen an die Regulierungsbehörde zu entrichten. Die Frist beginnt mit dem 
Tag des Zugangs der in Abs. 3 genannten Mitteilung. 

Erbringung sachlich oder regional differenzierter Leistungen des Uni~ersaldiensies 
beauftragt, ist darauf Bedacht zu nehmen, dass insgesamt ein möglichst geringer Be­
trag an Zahlungen gemüß ~ 31 zu leisten sein wird. 

(2) Die Ausschreibung ist im "Amtsblatt zur \Vicner Zeitung" unter Setzung ei­
ner angemessenen ßewerbungsfrist und Angabe des zu versorgenden Gebietes sowie 
der Art der zu erbringenden Leistung zu veröffentlichen. 

(3) Ist innerhalb der Bewerbungsfrist kein Angebot zur Erbringung der ausge­
schriebenen Leistung gelegt worden oder konnte die Ausschreibung gemäß Abs. I 
entfallen, kann die Regulierungsbehörde den Erbringer eines öffentlichen Telefon­
dienstes, der auf dem jeweiligen sachlich und räumlich relevanten Markt über den 
größten Marktanteil verfugt, dazu verpflichten, diese Leistung nach Maßgabe der in 
diesem Bundesgesetz festgelegten Bedingungen zu erbringen. 

Finanzieller Ausgleich 

§ 31. (I) Die nachweislich aufgelaufenen Kosten des Universaldienstes, die trotz 
wirtschaftlicher Betriebsführung nicht hereingebracht werden können, sind dem Erb­
ringer des Dienstes auf dessen Antrag abzugelten. Der Antrag ist bei sonstigem Ver­
lust des Anspruches auf Ausgleich binncn zwei Jahren ab Ablauf des Geschäftsjahres 
des Erbringers des Universaldienstes bei der Regulierungsbehörde zu stellen. Die 
Kostcnberechnullg hat sich nach Anhang IV Teil Ader Universaldiellstrichtlinie zu 
richten, wobei der dem Erbringer des Universaldienstes entstehende Marktvorteil zu 
berücksichtigen ist. 

(2) Hat der Erbringer des Universaldienstes auf dem relevanten Markt umsatz­
mäßig einen Anteil von mehr als 80 %, kann er keinen Ausgleich beanspruchen. 

(3) Im Verfahren betreffend die Festsetzung der Höhe des Ausgleichs bilden die 
zur Entrichtung einer Universaldienstleistungsabgabe Verpfliehteten eine Verfahrens­
gemeinschaft. 

(4) Der Regulierungsbehörde sind vom Erbringer des Universaldienstes geeigne­
te Unterlagen vorzulegen, die es ihr ennöglichen, die Angaben hinsichtlich dcr gel­
tend gemachten Kosten zu überprüfen. Sie kann zu diesem Zwcek selbst oder durch 
einen von ihr beauftragten Wirtschaftsprüfer Einschau in die Bücher und Aufzeich­
nungen vornehmen, Vergleiche mit anderen Anbietern anstellen sowie sonstige ziel­
führende lind dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. In begründeten Fällen kann die Regulierungsbehörde auch einen geringeren 
Betrag als den beantragten festsetzen. Die Ergebnisse der Überprüfung sind von der 
Regulierungsbehörde zu vcrälTentlichen. 

(5) Ist ein zum Beitrag verpflichteter Anbieter mit der Zahlung mehr als drei (5) ImFalle einer Ausschreibung nach ~ 30 gewährt die Regulierungsbehörde ei-
Monate IIn Rückstand, erläßt die Regulierungsbehörde einen Bescheid über die rück- nen AusgleIch Jedoch höchstens entsprechend dem Ausschreibungsergebnis. 
ständigen Beiträge und treibt diese ein. 
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Umsatzmeldungen § 32. (I) Die Regulierungsbehörde hat bei Bedarf einen Universaldienstfonds 
§ 3 I. Wird ein Dienstebetreiber gemäß & 28 zur Erbringung des Universnldiens- cinzurichtcn und Zl!. vcrw,t1tcn. Ocr Fonds dicnt der Finanzierung des Uni"CI'saldicns­

les verpflichtet, hnben Anbieter, die a~d' dem'jeweiligen Mal~kt der bctrefTenden Tele- t~s (~31 Abs. I). ~.ber die Tätigkei.t~l~ und Leistungen des Universaldienstfonds i~t 
kommunikationsdienstleistung tätig sind, der Regulierullgsbchürde ihre Umsätze auf ph:lreh cln Gesehaltsberrcht zu ~erollentllehen, 111 dem dIe berechnetcn Ko_sten. dlc 
dem jeweiligen Markt jeweils auf Verlagen jährlich mitzuteilen. Andernfalls kann die aut dlc ell1zelnen Beltrags~fllchl1gen entfallenden Anteile sowie dIe dem Erbrrnger 
Regulierungsbehörde zu diesem Zweck selbst oder durch einen von ihr benunragten des UnIversaldIenstes allenfalls entstehenden Marktvorterle dargelegt werden. 
Wirtschaftsprüfer Einschau in die Bücher und Aufzeichnungen nehmen und eine (2) Betreiber von Telekommunikationsdiensten, die einen Jahresuillsatz von 
Schätzung vornehmen. Illehr als 18000000 Euro haben, haben nach dem Verhältnis ihres Marktanteils zur 

Finanzierung des Universaldienstfonds lind zur Finanzierung der Fondsverwaltung 
beizutragen (Universaldienstleistungsabgabe). Der Anteil bemisst sich nach dem Ver­
hältnis seines Umsatzes zur Summe des Umsatzes der Beitragspflichtigen auf dem 
jeweiligen sachlich relevanten Markt im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

5. Abschnitt 

W ettbewerbsregulieru ng 

Regulierungsziele 

§ 32. (I) Die Reglliierungsbehörde hat durch die nachfolgend angeführten Maß­
nahmen der Regulierung 

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahres, für das ein Ausgleich nach ~ 31 gewührt 
wird, selzt die Regulierungsbehörde die Anteile der zu diesem Ausgleich Beitragen­
den entsprechend den Grundsätzen des Anhangs IV Teil B der Universaldienstrichtli­
nie fest und teilt dies den Betroffenen mit. 

(4) Die zum Ausgleich nach ~ 31 beitragenden Betreiber sind verpflichtet, die 
von der Regulierungsbehörde festgesetzten, auf sie entfallenden Anteile innerhalb von 
drei Monaten an die Regulierungsbehörde zu entrichten. Die Frist beginnt mit dem 
Tag des Zugangs der in Abs. 3 genannten Mitteilung. 

(5) Ist ein zum Beitrag Verpflichteter mit der Zahlung mehr als vier Wochen im 
Rückstand, erlässt die Regulierungsbehörde einen Bescheid über die rückständigen 
Beiträge und treibt diese ein. 

Umsatzmeldungen 

§ 33. Ist ein Fonds gemäß § 32 eingerichtet, haben Betreiber, die auf dem jewei­
ligen Markt der betreffenden Kommunikationsdienstleistllng tätig sind, der Regulie­
rungsbehörde ihre Umsätze auf dem jeweiligen Markt jeweils auf Verlangen jährlich, 
allenfalls auch rückwirkend, mitzuteilen. Andernfalls kann die Regulierungsbehörde 
zu diesem Zweck selbst oder durch einen von ihr beauftragten Wirtschaftsprüfer Ein­
schau in die Bücher und Aufzeichnungen nehmen und eine Schätzung vornehmen. 

Abschnitt 5 

Wettbewerbsregulierung 
Regu Iieru ngsziele 

§ 34. (I) Die Regulierungsbehörde hat durch die in diesem Abschnill angefLihrten 
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I. einen chancengleichen und t\;nktionsflitligcn--Wcitb'c-;ci'b~;~ll Telekol11ll1u- Maßnahmen-die Zie";' dcs-*-1-Äb~:2~~;~c-rwirklichen. Die Reguli~~l;ngsbehÖ-;:Jc hat 
nikationsmarkt sichcrzustellen, dabei insbesondere den Maßstab der Verhiiltnismäßigkcit zu wahren. 

2. den Ma~ktzutritt neuer Anbieter zu fördern, . (2) Die Regulierungsbehörde hat bei der Vollziehung dieses l3undesgesetl:es auf 
3. den ~ Ißbrauch cmcr ll1arktbeherrschendell Stellung abzustellen lind Empfehlungen der Europäischen Kommission über die harmonisierte Durchl1ihrung 

MIßbrauchen vorzubeugen, von den durch dieses Bundesgesclz umgesetzten Richtlinien Bedacht zu nehmen. 
4. die Einhaltung der Grundsätze eines offenen NetzzlIgangs gemäß ONP si- Weicht die Reglllierllllgsbehärdc von ein;r dieser Empfehlungen ab, hut sie dies der 

cherZllstellen, Europäischen Kommission mitzuteilen und zu begründen. 
5. die sektorspezifischen Wettbewerbsrel!eln der Europäischen Gemeinschaf~ ~ 

ten umzusetzen und ~ Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht 

6. Streitfalle zwischen Marktteilnehmern sowie zwischen Marktteilnehmern § 35. (I) Ein Unternehmen gilt als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmucht, 
und Nutzern zu schlichten. wenn es entweder allein oder gemeinsam mit anderen eine wirtschaftlich Stellung 

(2) Die Zuständigkeiten des Kartellgerichtes bleiben unberührt. einnimmt, die es ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unabhängig von Welt-
~ bewerbern, Kunden und letztlich Verbrauchern zu verhalten. 

Marktbeherrschende Unternehmer 
.. . . . '. (2) Bei der Beurteilung, ob ein Unternehmen beträchtliche Marktmacht hat, sind 

§ 33. (I) EI.n Unternehmer Ist marktbeherrschend .1111 SlIll1e dIeses Gesetzes, von der Reglllierllngsbehörde insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
wenn er als Anbleter oder Nachfrager von TelekommulllkatlOnsdlensllelstungen am 1 r C "ß d U I . G "ß . V h"l' d d I 
sachlich und räumlich relevanten Markt ~. t le HO. e es Ilterne lme.~IS, seme ro e 1111 . er a tlllS zu er es re eva~l-

I k' d tr h W ttb b t t . t d ten Marktes sowIe dIe Verandcrunl!en der relatIven PosItIonen der Markltell-
. emem 0 er nur un":~sel1 IC. em e ewer ausgese z 15 0 er. nehmer im Zeitverlauf ~ 

2. auf Grund semer Moghehkelt, Marktbedmgungen zu beemflussen, semes '.. .' . . . 
Umsatzes im Verhältnis zur Gräße des Marktes, seiner Kontrolle über den 2. dIe Hohe von Marktemtnttsschrankel1 sowIe das daraus resultIerende Ausmaß 
Zugang zu Endbenutzern, seines Zuganges zu Finanzmitteln sowie seiner al1 potenziellem Wettbewerb, 
Erfahrung mit der Bereitstellung von Produkten und Diensten auf dem 3. das Ausmaß der nachfrageseitigen Gegenmacht, 
Markt über eine im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern überragende Markt- 4. das Ausmaß an Nachfrage- und Angebotselastizität, 
stellung verfUgt. 5. die jeweilige Marktphase, 

(2) Es wird vermutet, daß ein Unternehmer marktbeherrschend ist, wenn er am 6. der technologiebedingte Vorsprung, 
sachlich und räumlich relevanten Markt über einen Marktanteil von mehr als 25 % 7. allfällige Vorteile in der Verkaufs- und Vertriebsorganisation 
verfUgt. Die Regulierungsbehörde kann jedoc~ festlegen, daß ein Unternehmen mit 8. die Exi.~tenz von Skalencrträ 'en, Verbund- und Di;htevorteil~n, 
well1ger als 25 % an dem betreffenden Markt uber eme markt beherrsch ende Stellung . g . 
verfUgt. Sie kann auch festlegen, daß ein Unternehmen mit einem Anteil von mehr als 9. das Ausmaß vertIkaler IntegratIOn. 
25 % an dem betreffenden Markt nicht über eine marktbeherrschende Stellung ver- 10. das Ausmaß der Produktdtfferenzlerung, 
fUgt. In beiden Fällen sind bei der Festlegung die Kriterien gemäß Abs. 1 zu berück- 11. der Zugang zu Finanzmitteln, 
sichtigen. 12. die Kontrolle über nicht leicht ersetzbare Infrastruktur, 

(3) Die Regulierungsbehärde veröffentlicht einmal jährlich im Amtsblatt zur 13. das Verhalten am Markt im Allgemeinen, wie etwa Preissetzung, Marketing-
Wiener Zeitung, aufweichen sachlich und räumlich relevanten Märkten Anbieter über politik, Bündelung von Produkten und Dienstleistungen oder Errichtung von 
eine marktbeherrschende Stellung verfUgen. Vor der Veröffentlichung nach Abs. 3 ist Barrieren. 
den .~~trof~enen Unternehmern die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Die (3) Bei zwei oder mehreren Unternehmen ist davon auszugehen, dass sie gemein-
Veroftenthehung hat kellle RechtswIrkungen. sam über beträchtliche Marktmacht verfiigen, wenn sie selbst bei Fehlen strukturel-

(4) Die Regulierungsbehörde hat auf Antrag eines betroffenen Unternehmers ler oder sonstiger Beziehungen untereinander - in einem Markt tätig sind, dessen I3c­
durch Bescheid festzustellen, ob dicser marktbeherrschend im Sinne dieses Bundesge- schaffenheit Anreize für eine Verhaltenskoordinierung aufweist. 
setzes ist. Sie kann dies auch von Amts wegen tun. (4) 
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"" 0"1)' 11' I k ""b' k't I I cl SIll /'" h I I. d.1S A""",ß '" M .. k'ko""",,",,o,,. dIe V'n",u", d" M"ki.m,,,,, und W'U"'W"b,,. "" d,,,,,,, M"'<i un"" Em'",IU". "os Gru'd""" de, N""'dlSk". " 

beo Qoah", L,i"oog,o b'''''zu'''II'o. die", "" M"k' anbi"" 0<1" die" nt, sci", pOleo,,,,,,,,, W'''bew''b, 
. 

minicnmg unter verglciChbare.n Umständen Zu glci~hwertigcn Bedingungen in derSCI_/ 2. "'e Hö", ''On M"'klci''''''''''·''ca.k<n, das d",os """"i",,,,,, Au,,,,,j] ,,,I 
eigenen. Dien", od" ru, Oi .. ", '"bOnd,n" Umem'hm,n b'"i'",,,,- 3. d~, Aos:,,,a, d:' n~'''(,~g~'~i,~g,n G'gen"""". I 

(2) Ei d"f HI'beso"d,,,, den Zogang nOi '0 "'''' beSCh"Ok,o, ," die. dco I 4. dIe 'O'''anden, M'Cktt"",p,,,,",. 

90/3871EWG des Rar" 'om 2g. Joni '990,", V"wirkfi""ng des Bio",om""" ''''I 6, die Homogcnitiit der Produkte, 
gnmd'og'"". AnfO,den"g,,, im Sio", ",~ Allik,', 3 Ab,. 2 "CI Ri''''''n'' I 5. di, j"c"ige Mark'O'''''. I 

T",kommooikMioosdien", do
no

", EiofU~ruog ;in
cs ~ncoco N''',~g,"g.; (O~o 7. die '"g"onde li'g,odeo Ko"",.<lruk,o"o, I 

Netwo'k Provo""" • ON P) (AS'. Nr. L '

9 

L vom .4.7., 9 '0. S ') ""'on,hl. D'b" IS' . 8. "" Ausm,ß "" NoeM"',.e, "'," Ano'b""d"li'i'ä'. I deo W"'beWCl''',." '02og,b,n. W"'h, d" grund"ge"dco Anfo'd,nmg,o "'CI Be. . . , . ' . '. • . . . " 

schlllO'oog im Eio"'/f," 'og<ond, fiegl. I 9. d" A"m"a '" '"ho"'og",,,,, 'onu,,,IO" und dCl Re"'gr'd dCl le,hoo'o. I 
'. (3) Die R,g~fi'rungsbehö"e k,nn einem A.bi"", "" g'g"" Abs . .' ve"'OB" 'o. die 'histen, I,,'CI K'P"iliil,n, 1

1 

ClO V"'''''leo ""CI"g,n od" on"""g"" ""cl V,rt .. g, UUn, od" 'e"w",e n" 0," . '. " '. . . 

I 
glc 

I wilksam ''''''''n. sow,i, di"" Anbi .. " "i", m:"'tb'hen-',"eod' S""on. ' L die Ex",,", '"'onnelJ,, 00« ,ons"g" '''bmd,m.,o ,w'''''en den M,,,,,. I I mißb"o,hfi'h 'osno" .. Vo, ,i"'rn ,01,hOo S,,,,,,, 'al di, R,goli,nmg,be,ö"" di; t"'''',mern, • . 

Be"ilig"n ,"'2010,d<m. d'n be,nst,ndet'" M iRb"",,, 'b'"''''',n. I' 2. Mechan"men "" Geg,n"':,ßnn"m<n. I 
(4) Ein Mißb"uch wi,d v,nn",,,, W,on ,i" Aob'"", der nuf d,m Jeweilig,o I l3. da., Aos",oU der Am""e '0' P"ISw'''b'wClb. I 

M"k' Ober 'io< ''''nk'be,emch'ndc Ste"ong "'fögt, si" "'bst oder verbond,nen (5) V"rug' ,in Un"me" .. e" auf eio'm "-~t"nmt'" M.,k, "be, be','ch!fic", 
UnI""e"m<n d", Zog,og '" 'Cine" inlem """"tc", ,,"" zu seioen am M"ki '''gebo, MOIk!m"hl. so kann" ""h oofho'i,o"", ond cenik., b,w. gcog"'ös,h .en""b ... 
"nen L,istoog,n zu gU"'tig<!,o Bedinguog,n ennogli,." .1, "si, d,n W'''bew". '" M',kle" '" U"IC"""meo mit be'''ch''''h" M''''''',"ch' '''g''ehen wecdco, w,oo 
hern b,i "" Notzung dieser L,i,'ong,n fö, ihle Dienstl,istoog"ng,bo" ein",om.. di, V"bindoogen ,wisc"n beid,n M"k "n es ges""en, diese vo" d<m eine" '" I den 
Dies kano dadolC" ""klanet wcrdeo, daß d" AobiCl," Ta,sac"" n""weist, die di, "'dClen M .. k' '" übertragCll ood damil di, .es'rnle Mack"""", des Un',m,""",", Ein"'omong ongü"slig"" Bedingong,n, i"b"ond,,, di, Aoler',gong 'on Be. zu "'''ärk,n. sehränkungen, sachlich rechtfertigen, 

SChnittsteJfen für offenen Netzzugang 

I § 36. (f) Die R,golielOng'b'hö'd< ." doIC" V ',"I<Ioong die der sck 'O"pe,' r" I' 135. (l) M"k'be"'''''hend, Un'ern'''m,n ond U" '''"a'dien'''''''fli'htCl' "",. R,gofi,wng un'''fi'g,nden """",on n"iona'en M',k.. co"Plec'"nd de" 
slod .'<",flieh'et, die ."ac" ONP.GIOnd""zen h'"no.isi,rten Sc"ol"""". ,nzubie- Galion"'n Geg<b,n"'i',,? ,,~ Einklang mi'd.n GIU.nd"""n des '''~cn''i'''n W~"'I 
tcn, Es stchtlhnen freI, auch andere Sehmttstel/en anzubIeten, f bewerbse".t, unter B.ruek"""gong der E'lo'dClolS" sck'o,.,",,,,,,,,,,, R'"oh, .. 

(2) Hält ,in Aobiet"" "',"01' d,,,, jew'ilig,n M"kl übe"toe '''''klbchcrrsch,n, ro.g [''''ju/legen , Di,cbs-c V~:~rdnung ist regelmäßig, li.ingstens aber in einem Abstand ~'. 1. ~ 'I.' '. 'h' I von ZWei a lrCn zu u crpru.cn, 
de S,el/nog ""ogt. b,nn Angebo, VOn T ,fc<ummom""OoSd"n"'""ung,,, n" 'd" . 

Normen Cin., welche die EuropäiSChe KO. mmission oder der Ra!. nach Artikel 10 der (2) Die FCSIleg. l 
lOg der relevantc. n Märkte durch die Rcgulierungsbchördc hat un. 

Richlfioi, 9013871EWG des R,,,, vom 28. Joni 1990 ZUr Verwi'kfi'''uog des 8in. ,,, Bedac.'''''me auf die BeSli",mong,o dCl Europiii"he" G'''"iosc'''",n '" ,,,0,, ncnm"kie, f;;, T'lekom"'onik"i"""'i'''", doIC' Ei"ru""n" 'ines oll,n,,, N,,,,", gen 

IVlarktdetinitionsverfanren 

g,ng, (Open N'.IWO'k Pm'i"o~ , ON P) (A Bf. NLL 192 ,om. 2<-.'., 990, S 'J m, (3) Be'b,i"ligt d'e R,"oli"ong''''''ö,d. 'ac"fief, ""''''u''''''h, Mä,k" res"u, 
'''blOdh,'' "k'", "aI , '0 hat d .. R,guh,rung'bcho,dc d .. nefog"".ce gemaß § 341 "g<n, die von d'~eo io d" E,.npfchlung der EurOPäischen Kommission abweichen, 
:""'.3. .. ~lOd'''iJ.~LgeSC'''~~ __ J 
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(3) Hält ein Anbieter oder ein Nutzer die im Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaften veröffentlichten europäischen Normen betreffend Schnittstellen und 
Dienstleistungsmerkmale rur den offenen Netzzugang, die zu berücksichtigen sind, 
ein, so wird vermutet, daß er die grundlegenden Anforderungen für den offenen Netz­
zugang erfüllt. 

(4) Bestehen für das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen keine im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten europäischen Normen 
von Schnittstellen und von Dienstleistungsmerkmalen für den offenen Netzzugang, 
kann die Regulierungsbehörde dem Anbieter auferlegen, die Einhaltung der grundle­
genden Anforderungen fiir den offenen Netzzugang nachzuweisen. 

Mindestangebot an Mietleitungen 

§ 36. Marktbeherrsehende Anbieter von Mietleitungen sind verpllichtet, in dem 
von ihnen beherrschten Markt ein Mindestangebot an Mietleitungen mit einheitlichen 
technischen Merkmalen gemäß Art. 7 in Verbindung mit Anhang 11 der Richtlinie 
92/44/EWG des Rates vom 5. Juni 1992 zur Einführung des offenen Netzzugangs bei 
Mietleitungen (ABI. Nr. L 165 vom 19.6.1992, S 27) öffentlich anzubieten. Sie haben 
dafür allgemeine Geschäftsbedingungen und kostenorientierte Entgelte festzulegen. 
Diese unterliegen den Vorschriften über Allgemeine GesehUnsbedingungen und Ent­
gelte gemäß ~ 18. 

Gewährung von Netzzugang und Zusammenschaltung 

§ 37. (I) Der Betreiber eines Telekommunikationsnetzes, der Telekommunikati­
onsdienstleistungen für die Öffentlichkeit anbietet und über eine marktbeherrschende 
Stellung verfUgt, hat anderen Nutzern Zugang zu seinem Telekommunikationsnetz 
oder zu entbündelten Teilen desselben zu ermöglichen. Die Verpllichtung zur Ent­
bündelung besteht insoweit nicht, als der Betreiber Tatsachen nachweist, auf Grund 
derer diese Verpflichtung im Einzelfall sachlich nicht gerechtfertigt ist. Die Regulie­
rungsbehörde hat binnen sechs Wochen über die sachliche Rechtfertigung und darüber 
zu entscheiden, ob ein technischer oder ökonomischer Mehraufwand für Teilleistun­
gen aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zumutbar und abzugelten ist. Ein solcher 
Betreiber hat insbesondere eine Zusammenschaltung seines Telekommunikationsnet­
zes mit öffentlichen Telekommunikationsnetzen anderer Betreiber zu ermöglichen. 

(2) Der Zugang ist über Anschlüsse, die allgemein am Markt nachgefragt werden 
(allgemeiner Netzzugang), zu gewähren. Er kann auch über besondere Anschlüsse 
(besonderer Netzzugang) gewährt werden, wenn dies der Nutzer begehrt. 

(3) Vereinbarungen über Netzzugänge und Zusammenschaltung müssen auf ob­
jektiven Maßstäben beruhen, nachvollziehbar sein und einen gleichwertigen nichtdis­
kriminierenden cntbündelten Zugang zu den Telekommunikalionsnetzen eines Betrei­
bers nach Abs. I Satz I gewähren. 

Umfan::: der Zusammcnschaltung 

Marktanalysc\'crfahrcn 

§ 37. (I) Die Regulierungsbehörde rührt von Amts wegen unter l:3erücksichti­
gung der Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften in regelmäßigen Abstän­
den, tungstens abcr in cinem Abstand von zwei Jahren, eine Analyse der durch dic 
Verordnung gemäß ~ 36 Abs. I festgelegten relevanten Märkte durch. Ziel dieses 
Verl"ahrens ist die Feststellung, ob aur dem jeweils relevanten Markt ein oder mehrere 
Unternehmcn über beträchtliche Marktmacht verfügen oder aber effektiver Wettbe­
werb gegeben ist. 

(2) Gelangt die Regulierungsbehörde in diesem Verfahren zur Feststellung, dass 
auf dem relevanten Markt ein oder mehrere Unternehmen über beträchtliche Markt­
macht verfügen und somit kein effektiver Wettbewerb besteht, hat sie diesem oder 
diesen Unternehmen geeignete spezifische Verptlichtungen nach ~~ 38 bis 46 oder 
nach ~ 47 Abs. I aufzuerlegen. Bereits bestehende spezifische Verpflichtungen für 
Unternehmen werden, sofern sie den relevanten Markt betreffen, von der Regulie­
rungsbehörde nach Maßgabe der Ergebnisse des Verfahrens unter Berücksichtigung 
der Regulierungsziele geändert oder neuerlich auferlegt. 

(3) Stellt die Regulierungsbehörde auf Grund des Verfahrens fest, dass auf dem 
relevanten Markt effektiver Wettbewerb besteht und somit kein Unternehmen über 
beträchtliche Marktmarkt verfügt, darf sie - mit Ausnahme von ~ 47 Abs. 2 keine 
Verpflichtungen gemäß Abs. 2 auferlegen; diesfalls wird das Verfahren hinsichtlich 
dieses Marktes durch Beschluss der Regulierungsbehörde fonnlos eingestellt und 
dieser veröffentlicht. Soweit für Unternehmen noch spezifische Verptlichtungen auf 
diesem Markt bestehen, werden diese mit Bescheid aufgehoben. In diesem Bescheid 
ist auch eine angemessene, sechs Monate nicht übersteigende Frist festzusetzen, die 
den Wirksamkeitsbeginn der Aufhebung festlegt. 

(4) Im Falle länderübergreilender Märkte, die durch Entscheidung 
der Europäischen Kommission festgelegt wurden, führen die betreffenden nationalen 
Regulierungsbehörden in enger Abstimmung die Marktanalyse unter Berücksichti­
gung der Leitlinien zur Marktanalyse und zur Bewertung beträchtlicher Marktmaeht 
durch und stellen einvernehmlich fest, ob ein oder mehrere Unternehmen über be­
trächtliche Marktmacht verfügen oder aber effektiver Wettbewerb gegeben ist. Die 
Absätze I, 2, 3 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

(5) Parteistellung in diesem Verfahren hat nur das Unternehmen, dem gegenüber 
spezifische Verpflichtungen auferlegt, abgeändert oder aufgehoben werden. 

(6) Nutzer und Betreiber von Kommunikationsdiensten oder -netzen sind ver­
pllichtet, in dem in ~ 90 festgelegten Umfang in den Verfahren nach * 36 lind ~ 37 
mitzuwirken. 

(7) Die Regulierungsbehörde hat nach Abs. 2 bis 4 erlassene Bescheide zu veröl~ 
fentlichen und eine Abschrift an die Europäischen Kommission zu übermitteln. 
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sen: 
§ 38. (I) Die Zusammenschaltung hat zumindest folgende Leistungen zu umf"as-

I. Sicherstellung des Zugangs von Nutzern eines marktbeherrschenden Anbie­
tcrs zum Netz eines neuen Anbieters durch vorprogrammierte Netziluswahl 
oder Wühlen von Auswahlcodes entsprechend dem Nutllerierullgsplan, 

2. Zurverfligungstellung der notwendigen Vcrmit1lungsdatcn der jeweiligen 
Verbindung an den zusammenschaltenden Anbieter, 

3. Zustellung der Gespräche an Nutzer der jeweils anderen zusammengeschal­
teten Betreiber, 

4. ZurverfLigungstellung der rur die Verrechnung benötigten Daten in geeig­
neter Weise an den zusammenschaltenden Anbieter. 

(2) Die näheren Bestimmungen über die Zusammenschaltung sind vom Bundes­
minister rur Wissenschaft und Verkehr durch Verordnung festzulegen. Dabei hat er 
auf die Sicherstellung wirksamen Wettbewerbs und auf die Allfrechterhaltung einer 
durchgehenden Dienstqualität Bedacht zu nehmen sowie die verbindlichen internatio­
nalen Vorschriften zu berücksichtigen. Weiters hat er durch Verordnung ein Mindest­
angebot an entbündelten Netzelementen festzulegen. Dabei ist vor allem auf" die inter­
nationale Praxis Bedacht zu nehmen. 

(3) Ist für die Zusammenschaltung eine Heranführung über Leitungswege not­
wendig und ist rur einen im Wettbewerb stehenden gleichen oder ähnlichen Dienst des 
marktbeherrschenden Anbieters dies nicht notwendig, so sind die Kosten der Heran­
führung aufbeide Anbieter gleichmäßig aufzuteilen (fiktive Kosten). 

(4) Die Telekom-Control-Kommission entseheidet im Streitfall über die Ange­
messenheit der Kosten und die technische Realisierbarkeit einer Zusammenschaltung 
gemäß Abs. 3. 

Einschränkungen 

§ 39. (1) Der Betrcibcr darf den Netzzugang und die Ztlsamme~schaltung nur au.s 
Gründen beschränken, die auf den grundlegenden Anforderungen Im SlIlne des ArtI­
kels 3 Abs. 2 der Richtlinie 90/387/EWG des Rates vom 28. Juni 1990 zur Verwirkli­
chung des Binnenmarktes für Telekommunikationsdienste durch Einführung eines 
offenen Netzzugangs (Open Network Provision - ONP) (ABI. .. Nr. L 192 vom 
24.7.1990, SI) beruhen und nur insoweit, als die Beschränkung in Ubereinstimmung 
mit dem sonstigen Recht der Europäischen Gemeinschaften steht. 

(2) Der Betreiber nach Abs. 1 hat den Nachweis gegenüber der Regulierungsbe­
hörde zu fUhren, daß eine Ablehnung oder Einschränkung berechtigt ist. 

Gleich beha nd I u ngsverpflichtu ng 

§ 38. (I) Die Regulierungsbehörde kann Untel'llehmen mit beträchtlicher Markt­
maeht Gleichbehandlungsverpflichtungen in Bezug auf" den Zugang alllCrlegen. 

(2) Die Glcichbehandlungsverptlichtungen haben insbesondere sicherzustellen, 
dass ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht anderen Unternehmen, die 
gleichartige Dienste erbringen, unter den gleichen Umständen gleichwertige Bedin­
gungen anbietet lind Dienste und Informationen für Dritte zu den gleichen Bedingun­
gen und mit der gleichen Qualität bereitstellt wie für seine eigenen Dienste oder 
Dienste verbundener Unternehmen. 

(3) Die Reglilierungsbehörde kann von einem Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht die Veröffentlichung eines Standardangebots verlangen. Das Unterneh­
men hat im Standardangebot hinreichend detaillierte Teilleistungen anlllbieten, die 
betreffenden Dienstangebote dem Marktbedarf entsprechend in einzelne Komponen­
ten aufzuschlüsseln und die entsprechenden Bedingungen einschließlich der Entgelte 
anzugeben. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann Änderungen des Standardangebots zur Si­
cherstellung der gemäß * 37 Abs. 2 auf"erlegten spezifischen Verpflichtungen anord­
nen. 

Transparenzverpflichtung 

§ 39. (I) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen mit beträchtliehcr Markt­
macht Verpflichtungen zur Transparenz in Bezug auf den Zugang auferlegen um 
unlautere Quersubventioncn zu verhindern. 

(2) Zu diesem Zweck kann die Regulierungsbehörde - unbeschadet der Bestim­
mungen des * 90 - Unternehmen mit beträchtlicher Marktmaeht zusätzlich nachste­
hende Inf"ormationsverpflichtungen auferlegen: 

I. Informationen zur Buchhaltung und Kostenrechnung, 
2. technische Spezifikationen, 
3. Netzmerkmale, 
4. Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen sowie 
5. Entgelte einsehließlich Rabatte. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann dabei festlegen, welche konkreten Informationcn 
durch das Unternehmen mit bcträchtlicher Marktmacht zur Verfügung zu stellen sind. 
Dies beinhaltet auch den Detailgrad und die Form, in der die Informationen zur Ver­
fügung zu stellen sind. 

Besonderer Netzzugang Getrennte Buchführung 

§ 40. (I) Begehrt ein Nutzer die Bereitst~lIung eines besonderen Netzzugangs, 5.0 § 40. (I) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
ist ein solcher zu gewähren, wenn es techlllsch realISIerbar Ist lind der Nutzer die für bestimmte Tätigkeiten im Bezug auf den Zugang eine getrennte Aufsehlüs-
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(2) Die Regulierungsbehörde regelt, in welchcr Weise ein besonderer NetzzLl­
gang, insbesondere für dic Zusaml11enschaltung, zu ermöglichen ist. Die Richtlinien 
der Europäischen Gcmeinschaf1en, die nach Artikel 6 der Richtlinie 90/387/EWG des 
Rates vom 28. Juni 1990 zur Verwirklichung des Binnenmarktes rür Telekommunika­
tio!lsdienste durch Einl1ihrung eines offenen Netzzugangs (Open Nctwork Provision -
ONP) (ABI. Nr. L 192 vom 24.7.1990, S I) vom Europäischen Parlament und VOI1l 

Rat erlassen werden, sind zu beachten. 

Verhandlu ngspflicht 

§ 41. (I) Jeder Betreiber eines öffentlichen Telekoml1lunikationsnetzcs ist ver­
pllichtet, anderen Betreibern solcher Netze auf Nachfrage ein Angebot auf Zt,sam­
menschaltung abzugeben. Alle Beteiligten haben hiebei das Ziel anzustreben, die 
Komlllunikation der Nutzer verschiedener öffentlicher Telekommunikationsnetze 
untereinander zu ermöglichen und zu verbessern. 

(2) Kommt zwischen einem Betreiber eines Telekomlllunikationsnetzes, der Te­
lekommunikationsdienstleistungen rur die Öffentlichkeit anbietet und einem anderen 
Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes eine Vereinbarung über Zu­
sammenschaltung binnen einer Frist von sechs Wochen ab dem Einlangen der Nach­
frage nicht zustande, kann jeder der an dcr Zusammenschaltung Bcteiligtcn die Regu­
lierungsbehörde anrufen. 

(3) Die Regulierungsbehörde hat nach Anhörung der Beteiligten innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen, beginnend mit der Anrufung, über die Anordnung der Zu­
sammenschaltung zu entscheiden. Die Regulierungsbehörde kann das Verfahren Ulll 

längstens vier Wochen verlängern. Die Anordnung ersetzt eine zu treffende Vereinba­
rung. Die Regulierungsbehörde hat dabei die Richtlinien der Europäischen Gemein­
schaften, die nach Artikel 6 der Richtlinie 90/387/EWG des Rates vom 28. Juni 1990 
zur Verwirklichung des Binnenmarktes ftir Telekommunikationsdienste durch Einfüh­
rung eines offenen Netzzugangs (Open Network Provision - ONP) (ABI. Nr. L 192 
vorn 24.7. J 990, S J) vom Europäischen Parlament und vom Rat erlassen werden, zu 
beachten. Entsprechend der Richtlinie findet der Grundsatz der Kostenorientiertheit 
nur bei der Festlegung der Höhe der Entgelte von marktbeherrschenden Unternehmen 
Anwendung. 

(4) Marktbeherrschende Unternehmen sind verpflichtet, eine Liste jener Stan­
dardzusammenschaltungsangebote fLir ihre Netze zu erstellen, die am Markt nachge­
fragt werden, oder die von Diensten, die dieses Unternehmen selbst im Wettbewerb 
mit anderen erbringt, verwendet werden. 

(5) Standardzusammenschaltungsangebote gemäß Abs. 4 und Zusammenschal­
tungsvereinbarungen gemäß Abs. 2 sind der Regulierungsbehörde schriftlich vorzule­
gen; sie werden von dieser veröffentlicht. Änderungen der Standardzusammenschal­
tungsangebote können durch die Regulierungsbehörde mit Bescheid vorgeschrieben 

selung der Kosten auferlegen. 

(2) Zu diesem Zweck kann insbesonden: ein vertikal integriertes Unternehmen 
aufgefordert werden, seine Großhandelspreise und internen Verrechnungspreise trans­
parent und nachvollziehbar zu gestalten. Die Regulierungsbehörde kann das zu ver­
wendende rormat und die zu verwendende Kostenrechnungsmethode festlegen. Dies 
beinhaltet auch dcn Detailgrad und die Form, in der die Informationen zur Verfügung 
zu stcllen sind. 

(3) Hat die Regulierung5behörde spezifische Verpflichtungen nach §§ 38 oder 39 
angeordnet, kann sie unbeschadet der Bestimmungen des ~ 90 verlangen, dass die 
Kostenrechnungs- und Buchhaltungsunterlagen einschließlich siimtlicher damit zu­
sammenhängender Informationen und Dokumente auf Anforderung in vorgeschriebe­
ner Form und vorgeschriebenem Format vorgelegt werden. Die Reglliierungsbehörden 
kann diese Informationen veröffentlichen, soweit dies zur Förderung des Wettbewerbs 
erforderlich ist. 

Zugang zu Netzeinrichtungen und Netzfunktionen 

§ 41. (I) Die Regulierllngsbchörde kann Unternehmen mit beträchtlicher Markt­
macht dazu verpflichten, Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und zugehörigen 
Einrichtungen und deren Nutzung gewähren. 

(2) Dem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht können insbesondere fol­
gende Verpflichtungen auferlegt werden: 

J. Gewährung des Zugangs zum Netz und zu entbündelten Teilen desselben; 
2. Angebot bestimmter Dienste zu Großhandelsbedingungen zum Zweck des 

Vertriebs durch Dritte; 
3. bereits gewährten Zugang zu Einrichtungen nicht nachträglich zu verweigern; 
4. Führung von Verhandlungen nach Treu und Glauben mit Unternehmen, die 

einen Antrag auf Zugang stellen; 
5. Gewährung von offenem Zugang zu technischen Schnittstellen, Protokollen 

oder anderen Schlüsselteehnologien, die für die Interoperabililäl von Diensten 
oder Diensten fLir virtuelle Netze erforderlich sind; 

6. Ermöglichung von Kollokation oder anderer Formen der gemeinsamen Nut­
zung von Einrichtungen wie Gebäuden, Kabelkanäle und Schächten; 

7. Schaffung der Voraussetzungen, die für die Interoperabilität von Ende-zu­
Ende-Diensten notwendig sind, einschließlich der Bereitstellung von Einrich­
tungen für intelligcntc Netzdiel1ste oder Roaming in Mobilfunknetzen; 

8. Gewährleistung des Zugungs zu Systemen für die Betriebsunterstützul1g oder 
ähnlichen Softwaresystclllcll, die zur Gewährlcistung eines fairen Wettbe­
werbs bei der Bereitstellung von Diensten notwendig sind, sowie 

9. Zusammenschaltung von Netzen oder NetzeinrichtungeIl. 
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werden, falls dies zur Erfüllung der im Abs. 3 genannten Grundsätze erforderlich ist. 

Entgelte für die Gewährung von Netzzugang 
(3) Bei Auferlegung der Verpflichtungen gel11üß Abs. 2. hat die Regulierungsbe­

hörde insbesonderc zu berücksichtigen: 

§ 42. Marktbeherrschende Unternehmen haben die Entgelte und Bedingungen für 
Standardzusaml11enschaltungsangebote in die Geschäftsbedingungen au fzunehmen 
und zu veröffentlichen (* 18). 

I. technische und wirtschaftliche Tragl1ihigkl:it der Nutzung oder Installation 
konkurrierender Einrichtungen im ~ Hinblick auf die Ge~~chwindigkeit der 
Marktentwicklung. wobei die Art und der Typ der Zusammenschaltung lind 
des Zugangs berücksichtigt werden; 

S k 1I T d R f
··, 2. Möglichkeit der Gewährung des Zugangs im Hinblick auf die verfügbare 

tru 'ture e rennung un getrennte echnllngs U Irllng Kapazität; ~ ~ ~ 

. § 43. (I) Unternehmen, die auf anderen Märk~en als dem der Telekommunikation 3. Anfangsinvestition des Eigentümers der Einrichtung unter Berücksichtigung 
eme marktbeherrschende Stellung mnehaben oder m anderen BereIchen über besonde- der Investitionsrisiken; 
re ode~ aussc,hließliche Rechte verfUgen, ?ürfen d~e Entgelte für ihre Telekol11mu,nika- 4. Notwendigkeit zur lan 'fristigen Sicherun ' des Wettbewerbs; 
tlOnsdlenstlelstungen llIeht aus den BereIchen mll besonderen oder ausschheßlIehen . ~ g ~ g .. . 
Rechten quersubventionieren. 5. gewerbhehe Schutzrechte oder Rechte an geIstIgem EIgentum; 

.. , ... 6. Bereitstellung europaweiter Dienste. 
(2) Unternehmen, dIe auf emem Markt der 1 elekommumkatlOll über e1l1e markt-

bcherrschende Stcllung verfUgen, dürfen nicht konzessionspflichtige Telekommunika- Entgeltkontrolle und Kostenrechnung für den Zugang 
tionsdicnstleistungen untereinander und auch nicht zwischen diesen und anderen Tc- § 42. (I) Stellt die Regulierungsbehörde im Verfahren gemäß ~ 37 fest, dass ein 
lekommunikalionsdienstleistungen quersubventionieren. Unternehmer mit beträchtlicher Marktmacht seine Preise zum Nachteil der Endnutzer 

(3) Erbringer von öffentlichen Telekommunikationsdiensten, die auf anderen auf einem übermäßig hohen Niveau halten oder Preisdiskrepanzen praktizieren könn­
Märkten als der Telekommunikation eine marktbeherrschende Stellung innehaben te, kann ihm die Regulierungsbehörde hinsichtlich festzulegender Arten des Zugangs 
oder in anderen Bereichen über besondere oder ausschließliche Rechte verl'ügen, Verpflichtungen betreffend Kostendeckung und Entgeltkontrolle einschließlich kos­
haben durch eine geeignete organisatorische oder rechnungsmäßige Trennung ihrer tenorientierter Entgelte auferlegen .. Darüber hina~s können ihm Autl.agen in Bezug 
Geschäftstätigkeit im Telekommunikationsbereich von ihren anderen Geschäftsfel- auf Kostenrechnungsmethoden erteilt werden. HlCrbel hat dIe ReguIJerungsbehördc 
dern die Transparenz der Zahlungs- und Leistungsströme zwischen diesen Geschäfts- den Investitionen des Betreibcrs Rechnung zu tragen und es ihm zu ermöglichen, eine 
feldern sicherzustellcn. angemessene Rendite fur das eingesetzte Kapital unter Berücksichtigung der damit 

, . .. . . verbundenen Risiken zu erwirtschaften. Darüber hinaus können Unternehmcn mit 
(4) Erbnnger von. öf~enthchen Telekommul1lkatlOnsdlensten, die auf emem beträchtlicher Marktmacht Auflagen in Bezug auf Kostenrechnungsmethoden erteilt 

Markt der. Telekommu.l11kat~on eme marktbeherrsche~de Stellung mnehaben, ha?en werden. 
durch geeIgnete orgalllsatoflsehe oder rechnungsmäßIge Trennung Ihrcr TätigkeIten 
auf den verschiedenen Märkten der Telekommunikation die Transparenz der Zah- ~ (2) Wird ein Unternehm~n mit beträc~t1icher Marktmacht dazu verpflichtet, s.eine 
lungs- und Leistungssträme zwischen diesen Gesehäftsfcldern sicherzustellen. Entgelte an den Kosten zu onenlJeren, obliegt es dIesem Unternehmen, nachzuweIsen, 

. . .. . dass seine Entgelte sich aus den Kosten sowie einer angemessenen Investitionsrendite 
. (5) DIC Regu~.lerungsbehorde h~~ von Amts wegen o~er auf Antrag ,e,mes Markt- errechnen. Zur Ermittlung der Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung kann 

t~J!nehmers eme Ubcrprüfu~g der Emhaltung der Verptllchtung nach §§ 4~ und 45 die Regulierungsbehörde eine von der Kostenberechnung des betrcffenden Unterneh­
emzllielten, wenn d~r begrundete Verdacht au~Zuwlde~han,deln ~e~en dIese Ver- mcns ~nabhängige Kostenrechnung anstellen. Die Reglliierungsbehörde kann von 
p~lchtung besteht. SIe kann zu dIesem Zweck E1I1s~hau 111 dIe AufzeIchnungen und einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht die umfassende Rechtfertigung 
Bucher der betroffenen Unter~ehmen nehmen und dIC betroffenen Unternehmen auf- seiner Entgelte und gegebcnenfalls deren Anpassung anordnen. In diesem Zusam-
fordern, detaillierte Ausku~.ft uber dIC Kostenzuordnung zu geben. menhang kann die Regulierungsbehörde auch Entgelte berücksichtigen, die auf ver-

Uberlassung von Infrastruktur gleichbareIl, dcm Wettbewerb geöffneten Märkten gelten. 

§ 44. (1) Überläßt ein Unternehmen gemäß § 43 Abs. I seine Infrastruktur oder (3) Wird einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eine Kostenrech-
freie Kapazitäten seiner Infrastruktur einem anderen und erbringt dieser ?amit einen nungsmethode vorgeschrieben, hat die Regulierungsbehörden eine Beschreibung der 
konzessionsptlichtigen Telekommunikations~ienst, so dürfen die der Ubcrlassun Kostenrec~nu~g5"11l.ethode zu veröffentlic~~n, in der die wesentlichen Kostenarten und 
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zugrundeliegenden Kosten nicht~a~~;s den Bereichen l;'it besonderen oder ausschließli­
chen Rechten quersubventioniert sein. 

(2) Eine Überlassung gemäß Abs. I ist vom überlassenden Unternehmen der Rc­
gulierungsbehörde vor Aufnahme des Dienstes anzuzeigen. Dabei ist auch nachzuwei­
sen, daß die Verpflichtung gemäß Abs. I eingehalten wird. Die Regulierungsbehörde 
kann innerhalb von acht Wochen der Überlassung widersprechen, wenn sie zur An­
sicht gelangt, daß eine Qucrsubventionierung vorliegt. 

(3) Bei einem Widerspruch darf die zu überlassende Infrastruktur tur Telekom­
munikationsdienste vorläufig verwendet werden, wenn ein quersubventionsfreier 
Zustand hergestellt wird. 

(4) Der Widerspruch hat auch jene Bedingungen lind Auflagen zu enthalten, mit 
denen die Einhaltung des Quersubventionsverbotes rückwirkend sichergestellt wird, 
sowie einen angemessenen Zeitraum zu bestimmen, innerhalb dessen sie nachweislich 
zu erfüllen sind. 

Kostenrechnung 

§ 45. (\) Anbieter von öffentlichen Telekommunikationsdienstleistungen, die auf 
einem Markt der Telekommunikation eine marktbeherrschende Stellung innehaben, 
sind verpflichtet, ein Kostenrechnungssystem im Einklang mit den ONP-Richtlinien 
zu betreiben, das die Zuordnung von Kosten und Kostenelementen auf alle Dienste 
und Diensteelemente vorsicht und eine nachträgliche Überprüfung erlaubt. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat einmal jährlich eine Erklärung über die Einhal­
tung der Bestimmungen über die Kostenrechnung zu veröffentlichen. 

Einschau durch die Regulierungsbehörde 

§ 46. Den Organen der Regulierungsbehörde sowie den von ihr beauftragten 
Wirtschaftsprüfern ist zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen nach 
diesem Abschnitt und der relevanten Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften 
auf Verlangen Einschau in die Aufzeichnungen und Bücher zu gewähren. 

die Regeln dcr Kostenzuweisllng aufgeführt werden, Die Anwendung der vorge­
schriebenen Kostenrcchnungsll1ethode ist von dcr Rcgulicrllngsbehörde oder einer 
von ihr beauftragten qualifizierten unabhängigen Stclle jährlich zu überprüfen. Das 
Prurergebnis ist von der Regulierungsbehörde zu verötTentlichen. 

Regulicrungsmal.lnahmen in Bezug auf Dienste für Endnutlcr 

§ 43. (I) Sofern die Regulierungsbehörde in einem Marktanalyseverfahren fest­
gestellt hat,dass 

I. auf dem Endnutzermarkt kein Wettbewerb herrscht und 
2. spezifische Verpflichtungen nach ** 38 bis 42 oder * 46 nicht zur Erreichung 

der in * lAbs. 2 vorgegebenen Zielc fUhren würden. 
hat sie Untemehmen mir betriichtlicher Marktmacht auf einem Endnutzermarkt spezi­

fische Verpflichtungen nach Abs. 2 oder 3 aufzuerlegen. 

(2) Spezifische Verpflichtungen nach Abs. I erster Satz können insbesondere 
beinhalten, dass es dieses Unternehmen unterlässt, 

I. überhöhte Preise zu verlangen, 
2. den Eintritt neuer Marktteilnehmer zu behindern, 
3. Kampfpreise zur Ausschaltung des Wetlbewerbs anzuwenden, 
4. bestimmte Endnutzer unangemessen zu bevorzugen oder 
5. Dienste ungerechtfertigt zu bündeln. 

(3) Spezifische Verpflichtungen nach Abs. 1 erster Satz können auch beinhalten, 
dass die Regulierungsbehördc diesem Unternehmen geeignete Maßnahmen 

I. zur Einhaltung von Obergrenzen bei Endnutzerpreisen oder, 
2. zur Kontrolle von Einzeltarifen 

im Hinblick auf kostenorientierte Entgelte oder im Hinblick auf Preise von vergleich­
baren Märkten 

auferlegt. 

(4) Unternehmen, denen spezifische Verpflichtungen nach den vorangegangenen 
Absätzen auferlegt werden, haben hier.lu Kostenrechnungssystel11e einzusetzen, deren 
Format und anzuwendende Berechnungsmethode von der Regulierungsbehörde ange­
ordnet werden kann. Die Einhaltung des Kostenrechnungssystems ist durch die Regu­
lierungsbehörde oder einer von ihr beauftragten qualifizierten unabhängigen Stelle zu 
überprüfen. Die Reglilierlingsbehörde hat sicher zu stellen, dass einmal jährlich eine 
Erklärung hinsichtlich der Übereinstimmung mit diesen Vorschriften veröffentlicht 
wird. 

Bereitstellung von Mietleitungen 

§ 44. (I) Dic Regulicrllngsbehörde hat Unternehmen mit beträchtlicher Markt­
macht auf dem Markt t1ir die Bereitstellung eines Teils oder der Gesamtheit des Min-
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destangebots an Mietleitungen nach den Grundsätzen der Nichtdiskriminierullg, Kos­
tenorientierullg und Transparenz die Bereitstellung eines Mindestangebots an Mietlei­
tungen aufzuerlegen. Dies setzt voraus, dass die Regulierungsbehörde in einem 
Marktanalyseverfahren festgestellt hat, dass auf dem Markt fUr die Bereitstellung 
eines Teils oder der Gesamtheit des Millliestangebots an Mietleitungen kein wirksa­
mer Wettbewerb herrscht. 

(2) Die Verpflichtungen zur Bereitstellung des Mindestangebots sind von der 
Regulierungsbehörde unter Bedaehtnahme auf die einschlägigen internationalen Vor­
schrillen aufzuerlegen. 

(3) Entgelte und Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mietleitungen gemäß 
Abs. I unterliegen der Genehmigungspllicht der Regulierungsbehörde nach ~ 45. 

(4) ~ 43 Abs. 4 gilt sinngemäß 

Pflichten für Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht hinsichtlich End­
kundenentgeIte 

§ 45. (I) Stellen ein Betreiber von Kommunikationsdiensten oder -netzen, dem 
gemäß § 43 die Verpflichtung auferlegt wurde, seine Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen genehmigen zu lassen, oder ein Betreiber von Kommunikationsdiensten oder -
netzen, dem Verptlichtungen gemäß § 44 auferlegt wurden, einen Antrag auf Geneh­
migung von Entgelten oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen, hat die Regulie­
rungsbehörde über diesen Antrag innerhalb von acht Wochen zu entscheiden. 

(2) Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Regulierungsbehörde, 
so gelten die Entgelte oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen als genehmigt. Der 
Fristenlauf ist gehemmt, so lange die ftir die Genehmigung erforderlichen Unterlagen 
und Nachweise vom Antragsteller nicht beigebracht werden. Die Regulierungsbehör­
de hat dem Antragsteller innerhalb von drei Wochen nach Einbringung seines Antra­
ges mitzuteilen, ob und gegebenenfalls welche zur Beurteilung der Kostenorientierung 
erforderlichen Unterlagen nachzureichen sind. 

(3) Genehmigungspflichtige Entgelte sind unter Bedachtnahme auf die nach § 43 
Abs. 2 und 3 verhängten Maßnahmen, die zu erftillenden Aufgaben und die Ertragsla­
ge festzulegen. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann die Genehmigung der Entgelte auch in der 
Form der Festlegung von Tarifentwicklungen (price-cap-Verfahren) erteilen; sie kann 
auch Sondertarife vorsehen. 

(5) Die Genehmigung der Entgelte kann folgende Nebenbestitntnungen enthal-
ten: 

1. eine angemessene zeitliche Befristung, 
2. die Verpflichtung, bestimmte Daten gemäß § 90 zu übermitteln, 
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4. eine auflösende Bedingung für den Fall, dass nach erfolgter Genehmigung ein 
anderer Tarif eingcllihrt oder geändert wird. 

5. Auflagen zur Anpassung genehmigter Entgelte im falle geänderter Vorleis­
tungspreise. 

(6) Die Genehmigung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist zu versagcn, 
wenn sie Bestiml11ungen dieses Bundesgesetzes oder den auf Grund diesl.:s Gesetzl.:s 
erlassenen Verordnungen nicht entsprechen. Die Zusti.indigkeiten zur Überprüfung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach anderen Rechtsvorschrilten bleiben unbe­
rührt. 

ßetreiberauswahl und ßetreibervorauswahl 

§ 46. (I) Die Regulierungsbehörde hat Unternehmen mit beträchtlicher Markt­
macht bei der Bereitstellung des Anschlusses an das feste öffentliche Telefonnetz lind 
dessen Nutzung an festen Standorten zu verpflichten, ihren Teilnehmern den Zugang 
zu Diensten aller zusal11ll1engeschaltetl.:n Anbieter öffentlicher zugänglicher Tclefon­
dienste zu ermöglichen, und zwar 

1. sowohl durch Betreiberauswahl im Einzelwahlverfahren durch Wählen einer 
Kennzahl 

2. als auch durch Betreibervorauswahl, wobei jedoch bei jedem Anruf die Mög­
lichkeit besteht, die festgelegte Vorauswahl durch Wählen einer Betreiber­
kennzahl zu übergehen. 

(2) Entgelte für Zugang sowie Einrichtllngsgebühren im Zusammenhang mit 
Betreiberauswahl oder Betreibervorallswahl sind kostenorientiert festzulegen. 

(3) ßetreiberauswahl oder Betreibervorauswahl in anderen Netzen können von 
der Regulierungsbehörde unter den Voraussetzungen des ~ 41 angeordnet werden. 

Weitergehende Verpflichtungen und Verfahrensvorschriften 

§ 47. (I) Die Regulierungsbehörde kann bei Vorliegen außergewöhnlicher Um­
stände Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht andere als die in den ~~ 38 bis 42 
festgelegten Verpflichtungen in Bezug auf Zugang auferlegen. Diesfalls hat die Regu­
lierungsbehörde bei der Europäischen Kommission einen entsprechenden Antrag zu 
stellen. Die Entscheidung der Europäischen Kommission ist der Entscheidung der 
Regulierungsbehörde zugrunde zu legen. 

(2) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen, die nicht über beträchtlich 
Marktmacht verfügen, folgende Verpflichtungen nach ~~ 38 bis 42 auferlegen: 

1 diejenigen Verpflichtungen, die ein Betreiber von Kommunikationsnetzen 
oder -diensten eingegangen ist, dem Frequenznutzungsrechte im Rahmen ei­
nes Verfahrens nach ~ 55, zugeteilt wurden: 

2. Betreibern von Kommunikationsnetzen oder -diensten, denen 
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erforderlich isi:~;;;:;dcnnonnalen Bci~;eb des Net~~~~;zh~rzustellen; 
3. Verpflichtungen, dic zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen erforder­

lidl sind. 

Pflicht zur Zusammenschaltung 

§ 48. (I) Jeder Bctreiber eines öfTentlichcn KOl1ll1lunikationsnetzes ist verpflich­
tet, anderen Betreibern solcher Netze auf Nachfrage ein Angebot auf Zusaml1lenschal­
tung zu legen. AlIe Beteiligten haben hierbci das Ziel anzustreben, die Kommunikati­
on der Nutzer verschiedcner öffcntlichcr Kommunikationsnctzc untcreinander zu 
cnnöglichcn und zu vcrbessern. 

(2) Informationen, die Bctreibcr im Zuge von Vcrhandlungen über die Zusam­
menschaltung VOll andercn Bctrcibcrn erhalten, dürfen diese nur für den Zweck nut­
zen, für den sie die Daten erhalten haben. Die Betreiber haben dabei stets die Vertrau­
lichkeit der übermittelten Information zu wahren, und dürfen diese nicht an Dritte, 
insbesondcrc andere Abteilungen, Tochterunternehmen oder Geschäftspartner, tlir die 
diese Informationcn eincn Wettbewcrbsvortcil darstellen könnten, wcitcrgegebcn 
wcrdcn; es sei denn, cs besteht eine anders lautende V crcinbarung zwischen den 
Betreibern. 

(3) StandardzusalTllllcnschaltungsangebote gemäß ~ 3~ Abs.3 und Zusammen­
schaltungsvereinbarungen gcmäß Abs. I sind der Regulierungsbehörde unverzüglich 
vorzulegen. 

sen: 

Umfang der Zlisammenschaltling 

§ 49. (I) Die Zlisammenschaltung hat zumindest folgende Leistungen zu umfas-

I. ZlIrvertligungsteIlung dcr notwendigcn Vennitllungsdaten der jewciligen 
Verbindung odcr der Routingdatcn im Fall paketorientierter Dienste an dcn 
Zllsammensehaltenden Bctreiber; 

2. Zustellung der Verbindungen oder Datenpakete an den Nutzer des 
zusammengeschalteten Betreibcrs; 

3. Zurverfiigungstellung der für die Verrechnung benötigten Datcn in geeigncter 
Weise an den zusammenschaltenden Betreiber. 

(2) Dic näheren Bestimmungen über die Zusammcnschaltung von öffentlichen 
Telefon netzen sind vom Bundcsminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch Verordnung festzulegcn. In dieser Verordnung ist auch ein Mindestangcbot an 
entbündcIten Netzelementcn in öffcntlichcn Telefonnetzen festzulegen. Bei Erstellung 
dieser Verordnung ist auf die Sicherstellung wirksamen Wellbewerbs und auf die 
Allfrechterhaltung einer durchgchendcn Dienstequalität Bedacht zu nehmen sowie die 
verbindlichen intemationalen Vorschriften zu berücksichtigen .. 

(3) Ist für die Zllsamll1cnschaltu_~ eine HeranfÜhrun!! über Leitungswege not-
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wendig. so -~iJ1(1 die Kosten de'r ii~rstellung sowie die laufend~~;-KO:~ie;;-d-e~-Z:~sam­
menschaltullgsverbindllng auf beide Betreiber angemessen aufzuteilen, 

Anrufung der Rcglllierllngsbchördc 

§ 50. (I) Kommt zwischen einem Betreiber eines öffentlichen KOl11munikatiollS­
netzes oder -dienstes, dem von der Regulierungsbehörde spezifische Verpflichtungen 
nach ** 38,41, 44 oder 48 auferlegt worden sind. und einem anderen Betreiber eines 
öffentlichen Komlllunikationsnetzes eine Vereinbarung über die nach §* 38, 41, 44 
oder 48 auferlegten Verpflichtungen trotz ernsthal'ter Verhandlungen binnen einer 
Frist von sechs Wochen ab dem Einlangen der Nachfrage nicht zustande, kann jeder 
der Beteiligten die Rcgulierllngsbchörde anrufen, 

(2) In begründeten Fällen kann die Regulierllngsbehörde auch von Amts wegen 
ein Verfahren einleiten, 
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6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Frequenzen 

Frequenzverwaltung Frequenzen 

. er un esmmlster lur Issense alt und Verkehr verwaltet das he-§ 47 ( 1) 0 B d 
" ",. W' h ' , Frequenzverwaltung 

quellzspektrulll sowie die österreiehischen Nutzungsrechte und Orbitalpositionen von § 51. (I) Der Bundesminister tlir Verkehr, Innovation und Technologie verwaltet 
Satelliten unter Beachtung der internationalen Vereinbarungen. Er hat durch geeignete das FrequenzspektruJIl sowie die österreiehisehen Nutzungsreehte an Orbitalpositio­
Maßnahmen eine effiziente und störungsfreie Nutzung zu gewährleisten, nen von Satelliten unter Beachtung der internationalen Vereinbarungen. Er hat durch 

(2) Der Bundesminister tlir Wissenschaft und Verkehr hat die Frequenzbereiche, geeignete Maßnahmen eine effiziente und störungsfreie Nutzung zu gewährleisten, 
die den einzelnen Funkdiensten und anderen Anwendungen elektromagnetischer Wel- (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die Fre­
Ien zugewiesen werden, in einem Frequenzbereichszuweisungsplan festzulegen. Die- quenzberclche, die den einzelnen Funkdiensten lind anderen Anwendungen elektro­
ser ist in gceigneter Form zu veröffentlichen. Sofern dies aus Gründen einer störungs- magnetischer Wellen zugewiesen werden, in cinem Frequenzbereichszllweisungsplan 
freien und eflizienten Frequenznutzung erforderlich ist, können in diesem Plan bereits festzulegen. Sofern dies aus Gründen einer störungsfreien und eflizientcn Frequenz­
nähere Festlegungen rur Frequenznutzungen getroffen werden; insbesonderc können nutzung erfordcrlich ist, könncn in diesem Plan bereits nähere Festlegungen fUr Frc­
fiir bestimmte Frequenzbereiche räumliche, zeitliche und sachliche Festlegungen quenznutzungen getroffen werden; insbesondere können rur bestimmte Frequenzbe-
getroffen werden, bei deren Einhaltung eine freizügige Nutzung zulässig ist. reiche räumliche, zeitliche und sachliche Festlegungen getroffen werden, bei deren 

(3) Der B d 
.. t f" W' I 1': d V k I h I R I' bEinhaltung eine Nutzung ohne Bewilligung gemäß ~ 81 zulässig ist. un esmmls er ur Issense lalt un er e lr at t er egu lerungs e- ~ ~ ~ , 

hörde über dercn Ersuchen oder von Amts wegen Teile des Frequenzspektn,m; zur . (3) Der Bundesminister fUr Verkehr, Innovation und Technologie hat der Regll-
wirtschaftlichen Nutzung zuzuteilen. Dabei sind jedenfalls dcr Verwendungszweck herlIngsbehörde über dercn Ersuchen oder von Amts wegen Teile des Frequenzspckt-
und die technischen Nutzungsbedingungen bekanntzugeben. ~ rums zur wirtschaftlichen Nutzung zuzuweisen. Dabei sind jedenfalls der Verwen-

(4) D
'e A "gab "ß Ab I ' d 't' h F I I I d' dungszweck und die technischen Nutzungsbedingungen bekannt zu geben I UI: en gema s. Sln, so wel es SIC um requenzen lall( e t, le , . 

im Frequenznutzungsplan (~48 Abs.2) für terrestrischen Rundfunk im Sinne des (4) DIe Aufgaben gemäß Abs. I sind, so weit es sich um Frequenzen handelt, die 
BVG - Rundfunk vorgesehen sind, von der KommAustria (~ I KOG) wahrzunehmen. im FrequenznutZllngsplan und im Frequenzzuteilungsplan (~ 52 Abs, 2 lind § 53) für 
Dies gilt nicht rur die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem 11. Abschnitt. terrestrischen Rundfunk im Sinne des BVG Rundfunk vorgesehen sind, von der 

F t 1 KommAustria (§ I KOG) wahrzunehmen, Dies gilt nicht rur die Wahrnehmung von 
requenznu zungsp an Aufgaben nach dem 11, Abschnitt. 

§ 48. (I) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr hat auf der Grundla- F I 
d F b

·· . requenznutzungsp an 
ge es 'requenz erelchszuwelsll1lgsplanes emen Frequenznutzungsplan zu erstellen. 
Dabei hat er insbesondere auf die internationale Harmonisierung, die technische Ent- § 52. (I) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat auf 
wicklung und auf die Verträglichkeit von Frequenznutzungen in den Übertragungs- der Grundlage des Frequenzbereichszuweisungsplanes einen Frequenznlltzllngsplan 
medien Bedaeht zu nehmen, zu erstellen, Dabei hat er insbesondere auf die internationale Harmonisicrung, die 

(2) Der Frequenznutzungsplan hat die Aufteilung der Frequenzbereiche auf Fre- technische Entwi~klung und auf die Verträglichkeit von Frequenznutzungen in den 
, , . ' _ Ubcrtragungsmedlen Bedacht zu nehmen 

quenznutzungen sowIe Festlegungen fur dIese Frequenznutzungen zu enthalten, Er ' 
kann aus Teilplänen bestehen. Er ist in geeigneter ronn zu veröffentlichen. (2) Der Frequenznutzungsplan hat die Aufteilung der Frequenzbereiche auf he-

F t 
'I ' quenznutzungen sowie Festlegungen für diese Frequenznutzungen zu enthalten, Der 

requenzzu eJ ung L' I k ',- 'I I" b Ifequenznutzungsp an ann aus el p anen estehen. 
§ 49. (I) Jede Frequenz darf nur auf Grund einer Bewilligung durch die Fcrn- F' 

Id' b h" d d d' K A ., B t ' b d" , requcnzzutcJlungsplan me e e or e 0 er le Olllln' ustna III e ne genommen wer en (Betnebsbewdh-
Die Fre uenzzutcilung dafür hat nach Maßgabe des Fre uenznutzun's lans § 53. Der Bundesminister flir Verkehr, Innovution und kann dureh 
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disk-riminierungsfrei auf der Grundlage nachv~lIziehbarer und-objekti~~~V-;;rfahren zu 
erfolgen. Sofern Abs. 3a, Abs.4 und Abs. 4a nicht andcres bestimmen, hat die Fre­
quellZzuteilung durch die Fernmcldebehärde im Rahlllen der Bewilligungserteilung 
gemäß ~ 78 zu erfolgen. Die KommAustria verständigt die Oberste Fertlmeldebehärde 
ehestmöglich von jeder erteilten Betriebsbewilligung, wobei die Milleilung darüber 
alle notwendigen Daten (insbesondere Standort, technische Daten, Antenncndia­
gramme etc.) zu enthalten hat. 

(2) Frequenzen sind zur Nutzung zuzuteilen, wenn sie 
I. für die vorgesehene Nutzung im Frequenznutzungsplan ausgewiesen sind, 
2. verlligbar sind und 
3. die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen gegeben ist. 

(3) Durch Verordnung hat der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr die 
näheren Bestimmungen über die Frequenznutzung und die FrcquenlZuteilung, insbe­
sondere über die für die Zuteilung erforderlichen Voraussetzungen festzulegen. 

(3a) Die Zuteilung von Frequenzen, die im Frequenznutzungsplan (~ 48 Abs. 2) 
für terrestrischen Rundfunk im Sinne des ßVG - Rundfunk vorgesehen sind, erfolgt 
durch die KommAustria. 

(4) Die Zuteilung von Frequcnzen, die zur Erbringung VOll ötTentlichen Mobil­
kommunikationsdiensten und für andere öffentliche Telekommunikationsdienste 
vorgesehen sind, erfolgt durch die Regulierungsbehörde. 

(4a) Die im Abs. 4 genannten Frequenzen sind grundsätzlich in einem Verfahren 
gemäß § 49a zuzuteilen. Sofern ~ 49a Abs. 12 Z 2 bis 4 angewendet wird, sind die 
Frequenzen antragsgemäß zuzuteilen; das Frequenznutzungsentgelt bestimmt sich in 
diescm Fall nach dem Anbot im Antrag. 

(4b) Über einen Antrag auf Frcquenzzuteilung hat die Regulierungsbehörde bin­
nen sechs Wochen zu entscheiden. Sofern aufgrund der Unvollständigkeit der vom 
Antragsteller beizubringendcn Unterlagen oder notwendiger zusätzlicher Erhebungen 
eine längere Entscheidungsfrist notwendig ist, kann diese Frist auf bis zu vier Monate 
verlängert werden. Wird über dcn Antrag in einem Verfahren gemäß § 49a entschie­
den, ist binnen acht Monaten zu entscheidcn. Diese Fristen gelten nicht, wenn auf 
Grund internationaler Vereinbarungen der Abschluss einer Frcquenz- oder Satelliten­
koordination abzuwarten ist. 

Verordnung die näheren Bestimmungen über die Frequenznutzung und die Frequenz­
zuteilung, insbesondere über die für die Zuteilung erforderlichen Voraussetzungen 
l"cstlegen. Dabei ist insbesondere auf' die technischcn Möglichkeiten, die grundlegen­
den Anforderungen im öffentlichen Interesse und die ertiziente Nutzung von Frequen­
zen Bedacht zu nehmen. Der Frequenzzuteilungsplun kann aus Teilplünen bestehen. 

FrcquenzzuteiIung 

§ 54. (I) Die FrequenzZlIteilung hat nach Maßgabe des Frequenzl1ulzungsplans 
und des Frequenzzuteilungsplans diskriminierungsfrei auf der Grundlage nachvoll­
ziehbarer und objektiver Verfahren zu erfolgen. 

(2) Frequenzen sind zur Nutzung zuzuteilen, welln sie 
1. für die vorgesehene Nutzung im Frequenznutzungsplan ausgewiesen sind, 
2. vertligbar sind und 
3. die Verträglichkeit mit andercn Frequenznutzungen gegeben ist. 

(3) Für die Frequenzzuteilung sowie zur Änderung und zum Widerruf von Fre­
quellzzuteilungen ist zuständig: 

I. die KommAustria t1ir Frequcnzen zur Veranstaltung von terrestrischem 
Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk; 

2. die Regulierungsbehörde für Frequenzen rur ölTentliche Mobilfunknetze und 
3. die FernmcIdebehörde für alle sonstigen Frequenzen. 

(4) Vor Zuteilung von Frequcnzen, die im Frequenznutzungsplan (§ 52 Abs. 2) 
auch für terrestrischen Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind Lind 
nicht zur Veranstaltung von Rundfunk im Sinne dcs BVG-Rundfunk herangezogen 
werden sollen, sowie vor Änderungen dieser Zuteilungen ist die Zustimmung der 
KommAustria einzuholen. Vor Zuteilung von Frequenzen, die im Frequenznutzungs­
plan (§ 52 Abs. 2) nicht für terrestrischen Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk 
vorgesehen sind und zur Veranstaltung von Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk 
herangezogen werden sollen, sowie vor Änderungen dieser Zuteilungen ist die Zu­
stimmung der Obersten Fernmeldebehörde einzuholcn. 

(5) Die KommAlIstria verständigt die Oberste Fernmeldebehörde ehestmöglich 
von jeder erteilten Frequenzzuteilung und Betriebsbewilligung, wobei die Mitteilung 
darüber alle notwendigen Daten (insbesondere Standort, technische Daten, Antennen­
diagramme ete.) zu enthalten haI. 

(6) Die im Abs. 3 Z 2 genannten Frequenzen sind grundsätzlich in einem Verfah­
ren gemäß § 55 zuzuteilen. Sofern § 55 Abs. 12 Z 2 bis 4 angewendet wird, sind die 
Frequenzen antragsgemäß zuzuteilen: das Frequenznutzungsentgelt bestiml11t sich in 
diesem Fall naeh dem Anbot im Antrag. 

(5) In der Frequenzzuteilung sind Art und der Umfang der Frequenznulzung fest­
zulegen, soweit dies für die möglichst effiziente und störungsfreie Nutzung der Fre­
quenzen und die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen erforderlich ist. 
Dazu gehören jedenfalls der Standort, die Kanalbandbreite, das Modulationsverfah­
ren, die Sendeleistung, die Feldstärkegrenzwerte und deren geographische und zeitli­
che Verteilung sowie Nutzungsbeschränkungen. (7) In der Frequenzzuteilung sind Art und der Umfang der Frequenznutzung fest­

(6) Die Frequenzzuteilung läßt aufgrund anderer Rechtsvorschrifien bestehe.nde I zulegen, soweit dies Ilir __ .dic möglichst effiziente L~nd störungsfreie Nutzung der Fre-
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VerPtlichtlln~~n zur Einhaltung gesetzlicher, technischer oder betrieblicher Anforde- quenzcn und ~ie Verträglichkeit l~lit and~ren Frcquen~nutzungen crj~~(~~-~jjch ist-:--l 

rungen unbcruhrt. (in DIe FreLjuenzzuteJlung lasst aulgrund lInderer RechtsvorschrIften bestehende I 
(7) Die Zuteilung von Frequenzen tUr den Betrieb von Funkanfagen, die öffentfi- Verpflichtungen zur Einhaltung gesetzlicher, tcchnischcr oder betrieblicher An(orde­

ehen Zwecken dienen, hat bevorzugt zu erfolgen, soweit dies zur Besorgung der Auf.. rungen unberührt. 

gaben des Antragstellers notwendig ist. (9) Die Zuteilung von Frequenzen für den Betrieb von Funkanlagen, die öffentli .. 
(8) Bei der Zuteilung von frequenzen für Richtfullkstrecken ist, sofern wegen ehen Zwecken dienen, h<lt bevorzugt zu erfolgen, soweit dies zur Besorgung der Auf .. 

Frequenzmangels nicht allen Anträgen stattgegeben werden kann, der Antragsteller zu gaben des Antragstellers notwendIg 1St. 
bevorzugen, der auf dem relevanten Telek?mmunik<Jtionsmarkt nicht ll1a~kt~ehcrr.. (10) Durch die Zuteilung der Frequenzen wird keine Gewähr für die Qualität der 
schend im Sinnc des * 33 ist, es sci dcnn, dlc beantragtc RIchtfunkstrecke Ist 111 dIe.. Funkverbindune übernommen. 
sem Fall zur Erbringung des Universaldienstes unbedingt erforderlich. ', .. ' , . . .. 

. . . . ,,_.' . .. (11) Alle FreLjuenzen dur/en nur befrIstet zugeteIlt werden. DIe Befnstung hat 
(9) Dureh dIe ZuteIlung der Frequenzen wIrd kell1e Gcwahr fur dIe Quahtat der sachlich und wirtscbanlich angemessen zu sein. 

Funkverbindung übernommen. . . ~ ., d"1 ' 
. . (12) Eine FrequenzzuteIlllng kann WIderrufen werden, wenn le zugetcl te he .. 

(10) Für Frequenzen, die im Frequenznutz~ngsplan für frclzüglge Nutz~lI1g vor.. quenz nicht längstens innerhalb von sechs Monaten nach erfolgter Zuteilung im zuge .. 
gesehen sind, ist keine gesonderte FrequenzzuteIlung zu beantragen, wenn dIe elllge .. teilten Sinn genutzt oder eine beconncne Nutzung für mehr als scchs Monate einge .. 
setzten Funksendeanlagen für den Betrieb generell bewilligt sind. stellt wird. ~ ~ 

(11) Eine Frequenzzuteilung kann widerrufen werden, wenn die zuget~ilte fre- (13) für Frequcnzen, die dem Frequenznutzungsplan gemäß durch generell be-
quenz nicht längstens innerhalb von sechs Monaten nach erfolgter ZuteIlung Im zuge- willigte Funkanlagen genutzt werden, ist keine gesonderte Frequenzzuteilung crfor .. 
teilten Sinn genutzt oder eine begonnene Nutzung für mehr als sechs Monate ell1ge .. derlich, soweit die betriebenc Funkanlagc der Vcrordnung gemäß * 75 Abs. 7 ent-
stellt wird. spricht. 

(13) Alle Frequenzen dürfen nur befris~et zugeteilt werden. Die Befristung hat (14) Jcde Frequenz darf nur auf Grund eincr Bewilligung durch die FernmeIde-
sachlich und wirtschaftlich angemessen zu sem. behörde oder die KommAustria in Betrieb genommen werden (Betriebsbewilligung). 

Frequenzzuteilung durch die Regulierungsbehörde Frequenzzuteilung durch die Regulierungsbehörde 

§ 49a. (1) Die Regulie~ungsbehörde hat die i.hr überlassenen Frequenzen"del~je. § 55. (1) Die Regulierungsbehörde hat die ihr überlassenen Frequcnzen demjeni .. 
nigen Antragsteller zuzuteIlen, der ~le allgemell1en Voraussetzungen ge~~aß .* 15 gen Antragsteller zuzuteilen, der die allgemeinen Voraussctzungcn des Abs. 2 Z 2 
Abs. 2 Z 1 und 2 erfüllt und dIe effiZIenteste Nutzung der Frequenzen gewahrlelstel. erfüllt und der die effizienteste Nutzung der Frequenzen gewährleistet. Dicse wird 
Diese wird durch die Höhe des angebotenen Frequenznutzungsentgeltes festgestellt. durch die Höhe des angebotenen Frequenznutzungsentgeltes festgestellt. Über Anträ .. 

(2) Die Regulierungsbchörde hai dic Zuleilung von Frequenzen entsprechend den ge auf Frequenzzutcilung hat die Re~ulierungsbehörde ~innen ~eht M~naten ~b Ein .. 
Grundsätzen eines offenen fairen und nichtdiskriminierenden Verfahrens sowie nach bringung des Antrages oder, wenn SIch dadurch ell1e kurzere Entscheldungslnst er .. 
Maßgabe der ökonomischdn Effizienz durchzufiihren. Sie hat die beabsichtigte Zutei· gibt, binnen sechs Monaten ab Veröffentlich.ung der Allsschreib~ng zu cntscheiden. 
lung von Frequenzen öffentlich auszuschreiben, wenn Diese fristen ,gelten nichl, ~e.nn auf Grund II1te~natlOnalcr Verembarungen der Ab-

I. ein Bedarf von Amts wegen festgestellt worden ist oder schluss emer hequenzkooHlJmerung abzuwarten ISI. 
2. ein Antragsteller die Vo.raussetzungen gemäß * 15 Abs 2 erfüllL (2) Die Regulierungsbehörde hat die Zuteilung von Frequenzen entsprechend den 

Eine Beschränkung der AusschreIbung auf bestImmte DIenste oder bestImmte Ver- Grundsätzen eines offenen, fairen und nichtdiskriminierenden Verfahrens sowie nach 
sorgungsgebiete ist zulässig. Entsprech.end dem Umfang, und Vcrwendungszweck ~er Maßgabe der ökonomischen Effizienz durchzufiihren. Sie hat dic beabsichtigte Zutei­
zuzuteilenden Frequenzen kann auch dIe ZuteIlung von hequenzpaketen ausgeschne.. lung von Frequenzen öffentlich auszuschreiben, wenn 
ben werden .. In diescm Fall sind die lJlzuteilendcn Frequenzp<lkcte abstrakt oder kon.. I. ein Bedarf von Amts wegen festgestellt worden ist oder 
kret zu bezeIchnen. . I' d d' R l' b h" d d A I'f' I t . 2. em Antrag vor Icgt un le egu lerungs e or e zu er u assung ge ang , 

(3) N?ch Zustimmung du~ch dcn Bundesminister rur Verkehr, Innovallon und dass der ~.Illra!!steller in der Lage ist, die mit dem Recht auf Freguenznllt .. 
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Technologie zu den Ausschreibungsbedingungen, ist die Ausschreibung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung"zu veröffentlichen, und hat jedenfalls zu enthalten: 

I. die Bereiche des der Regulierungsbehörde überlassenen Frequcnzspekt­
rums, die tlir eine Zuteilung in einem gemeinsamen Verfahrcn bestimmt 
sind; 

2. den Verwendungszweck der zuzuteilenden Frequcnzen; 
3. die Voraussetzungen fLir die Zurverfügungstellung der Ausschreibungsun­

terlagen einschließlich eines allfälligen Kostenersatzcs; 
4. eine mindestens zweimonatige Frist, innerhalb derer Anträge auf Zuteilung 

von Frequenzen gestellt werden können. 

(4) In den Ausschreibungsunterlagen sind jedenfalls 
I. die Grundsätze des Verfahrens zur Ermittlung des höchsten Frequenznut­

zungsentgeltes darzustellen und 
2. die Anforderungen an Form und Inhalt der Antragsunterlagen so zu be-

schreiben, dass die Vergleichbarkeit der Anträge sichergestellt ist 
Sie können auch Angaben über die Höhe des mindestens anzubietenden Frequenznut­
zungsentgeltes enthalten. Gelangen Frequenzpakete zur Zuteilung, kann in den Aus­
schreibungsunterlagen vorgesehen werden, dass Anträge auf Zuteilung einzelner die­
ser Frequcnzpakete, auf einc bcstimmte Zahl von Frequenzpaketen oder auch auf 
Kombinationen von Frequenzpaketen zulässig sind. 

(5) Anträge dürfen von den in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Vor­
aussetzungen nur dann und insoweit abweichen, als dies in den Unterlagen für zuläs­
sig erklärt worden ist. Änderungen und Zurückziehen der Anträge nach Ablauf der 
Ausschreibungsfrist sind unzulässig. Dies gilt nicht fur die Nachbesserung der Höhe 
des angebotenen Frequenznutzungsentgeltes, wenn die Nachbesscrung in den Aus­
schreibungsunterlagen ausdrücklich im Rahmen der Regeln flir die Ennittlung des 
höchsten Gebotes (Abs. 7) für zulässig erklärt worden ist. 

(6) Die Antragsteller bilden eine Verfahrensgemeinschaft. Die Regulierungsbe­
hörde hat jene Antragsteller vom Frequenzzuteilungsverfahren mit Bescheid auszu­
schließen, welche die allgemeinen Voraussetzungen gemäß ~ 15 Abs. 2 nicht erfüllen. 

(7) Die Regulierungsbehörde hat geeignete Regeln für die Ennittlung des höchs­
ten Gebotes mittels Verfahrensanordnung festzulegen. Diese Regeln haben den 
Grundsätzen nach Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 Z I zu entsprechen sowie dem Ver­
wendungszwcck der zuzuteilenden Frequenzen (Abs. 3 Z 2) Rechnung zu tragen. Die 
Regeln haben jedenfalls auch die Voraussetzungen für das Vorliegen eines gültigen 
Gebotes und geeignete Sicherstcllungen für die Gebote zu bestimmen. Sie haben den 
Hinweis zu enthalten, dass Antragsteller, die bei der Emlittlung des höchsten Gebotes 
kollusives Verhalten an den Tag legen, mit Verfahrensanordnung von der weiteren 
Teilnahme am Verfahren zur Ermittlung des höchsten Gebotes ausgeschlossen werden 
können. Die Regeln sind den Antragstellern mindestens zwei Wochen vor Beginn der 

zung verbundenen Ncbcnbestillllllungen zu erflillen. Dabei sind insbesondere 
auf die teclmischen fähigkeiten und die wirtschaftlichen Voraussetzungen 
des Antragstellers. seine Erfahrungen im Kotlllllllnikationsbereieh sowie in 
verwandten Geschüftsbereichen und seine Fm;hkunde zu berücksichtigen. Es 
darf kein Grund zur Annahmc bestehen, dass der in Aussicht genommene 
Dienst, insbesondere was die Qualität und die Versorgungspllicht betrim, 
nicht erbracht werden wird. 

(3) Nach ZustimlTlung durch den Bundesminister fur Verkehr, Innovation und 
Technologie zu den Ausschreibungsbedingungen, ist die Ausschreibung im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung "zu veröfTentlichen, und hat jedenfalls zu enthalten: 

I. die Bereichc des der Regulierllngsbehörde überlassenen Frequenzspektrllllls, 
die fUr eine Zuteilung in einem gemeinsamen Verfahren bestimmt sind; 

2. den Verwendungszweck der und die Nutzungsbedingungen für die zuzutei­
lenden Frequenzen; 

3. die Voraussetzungen für das zur Verfügung stellen der Aussehreiblingslintcr­
lagen einschließlich eines allfalligen Kostenersatzes; 

4. eine mindestens zweilllonatige Frist, innerhalb derer Anträge auf Zuteilung 
von Frequcnzen gestcllt werden können. 

(4) In den AlIsschreibungslInterlagen sind jedenfalls 
I. die Grundsätze des Verfahrens zur Ermittlung dcs höchsten Frequenznut­

zungsentgeltes darzustellcn und 
2. die Anforderungen an Form und Inhalt der Antragsunterlagen so zu beschrei-

ben, dass die Vergleichbarkeit der Anträgc sichergestellt ist 
Sie können auch Angaben über die Höhe des mindestens anzubietenden Frequenznut­
zungsentgeltes enthalten. Gelangen Freqllenzpakete zur Zuteilung, kann in den Aus­
schreibungsunterlagcn vorgesehen werden, dass Anträge auf Zuteilung einzelncr die­
ser Frequenzpakete, auf eine bestimmte Zahl von Frequenzpaketen oder auch auf 
Kombinationen von Frequenzpaketen zulässig sind. 

(5) Die Regulierungsbehörde kann in den Ausschreibungsbedingungen vorsehen, 
dass jenes Unternehmcn, dcm die Frequenzen von der Regulierungsbehörde zugeteilt 
werden, bcrechtigt ist, die Nutzungsrechte an diesen Frequenzen teilweise für die 
gesamte Dauer der Nutzung oder für einen bestimmten Zeitraum anderen Unterneh­
men iSd ~ 15 in jeder wirtschat1lichen Form zu überlassen. 

(6) Anträge dürfen von den in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Vor­
aussetzungen nur dann und insoweit abweichen. als dies in den Unterlagen für zuläs­
sig crklärt worden ist. Änderungen und Zurüekziehcn der Anträge nach Ablauf der 
Ausschreibungsfrist sind unzulässig. Dies gilt nicht für die Nachbesserung der Höhe 
des angebotenen Frequenznutzungsentgcltes, wenn die Nachbesserung in den Aus­
schreibungsunterlagen ausdrücklich im Rahmen der Regeln fUr die Ermittlung des 
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Ermittlung des höchsten Gebotes zu übennliieln. 

(8) Die Zuteilung hat an jencn Antragsteller zu erfolgen, der die eftjzienteste 
Nutzung der zugeteilten Frequenzen am besten gewiihrlcistet (Abs. 1). Sie kann Ne­
benbestiml11ungen, insbesondere Bedingungen, Beginn- und Erl1illllngsfristen sowie 
Auflagen enthalten, die dazu dienen, die Zielsetzungen und Bestimmungen dieses 
Gesetzes und der relevanten Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften, insbe­
sondere der Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. April 1997 über einen gemeinsamen Rahmen fUr Allgemein- und EinzeIgenehmi­
gungen für Tclekoml11unikationsdienste, ABI. Nr. L 117 vom 7.5.1997, S 15, best­
möglich zu erfüllen. Dazu zählcn unter anderem Regelungen hinsichtlich des Zeit­
punktes der Betriebsaufnahme, des Angebotes an Telekomll1unikationsdienstcn, der 
Qualität der Telekommunikationsdienste und der Zusammenarbeit mit anderen Kon­
zessionsinhabern. Die Nebenbestimmungen haben sieh an den relevanten Vorschriften 
der Europäischen Gemeinschaften zu orientieren. 

(9) Werden Frequenzen für die Erbringung eines öffentlichen Mobilfunkdienstes 
der dritten Mobilfunkgeneration einem Antragsteller zugewiesen, der bereits eine 
Konzession zur Erbringung eines öffentlichen Mobilfunkdienstes der zweiten Mobil­
funkgeneration innehat, können die Nebenbestimmllngen im Sinne des Abs. 8 auch 
vorsehen, dass dieser Antragsteller verpflichtet ist, anderen Inhabern von Konzessio­
nen zur Erbringung eines ölTentlichen Mobilfunkdienstes der dritten Mobilfunkgene­
ration, die jedoch ihrerseits keine Konzession zur Erbringung eines öffentlichen Mo­
bilfunkdienstes der zweiten Mobilfunkgeneration innehaben, nach Maßgabe der tech­
nischen Möglichkeiten Netzkapazitäten für eine bestimmte, vier Jahre nicht überstei­
gende Zeitdauer zur Verfügung zu stellen ("nationales roaming"). Eine derartige Ver­
pflichtung darf für den Antragsteller erst ab jenem Zeitpunkt wirksam werden, ab dem 
der Inhaber der Konzession zur Erbringung eines öffentlichen Mobilfunkdienstes der 
dritten Mobilfunkgeneration seinen Netzbetrieb aufgenommen und das Erreichen 
jenes Versorgungsgrades nachgewiesen hat, der in den Ausschreibungsunterlagen 
bekannt gegeben wurde. Für nationales roaming ist zwischen den Beteiligten ein an­
gemessenes Entgelt zu vereinbaren. Im Streitfall entscheidet darüber die Telekom­
Control-Kommission, wobei n.ir das Verfahren § 41 sinngemäß Anwendung findet. 

(10) Wesentliche Änderungen der Ausschreibungsbedingungen sind nur zulässig, 
soweit sich gesetzliche oder für die Republik Österreich verbindliche internationale 
Vorschriften ändern. 

(11) Die Regulierungsbehörde kann in jedem Stadium des Verfahrens Sachver­
ständige sowie Berater beiziehen, deren Kosten von dem Antragsteller, dem die Fre­
quenzen zugeteilt werden, zu tragen sind. Bei mehreren Antragstellern sind die Kos­
ten aliquot aufzuteilen. 

(12) Die Regulierungsbehörde ist berechtigt, die Ausschreibung aus wichtigem 
Grund aufzuheben und das Verfahren in jedem Stadium alls wicht!gem Grund einzu-

... _-------~-
höchsten Gebotcs (Abs. 9) für zulässig erklärt worden ist. 

(7) Wesentliche Änderungen der Ausschreibungsbedingungen sind nur zulässig, 
soweit sich gesetzliche oder für die Republik Österreich verbindliche internationale 
Vorschriften ändern. 

(8) Die Antragsteller bilden eine Verfahrensgellleinschaft. Die Regulierungsbe­
hörde hat jene Antragsteller vom Frequenzzuteilungsverfahren mit Bescheid auszu­
schließen, deren Anträge unvollständig sind oder von den Ausschreibungsbedingun­
gen in unzulässiger Weise abweichen oder welche die allgemeinen Voraussetzungen 
gemäß Abs. I nicht erflillen. 

(9) Die Regulierungsbehörde hat geeignete Regeln fllr die Ermittlung des höchs­
ten Gebotes mittels Verfahrensanordnllng festzulegen. Diese Regeln haben den 
Grundsätzen nach Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 Z I zu entsprechen sowie dem Ver­
wendllngszweek der zuzuteilenden frequenzen (Abs. 3 Z 2) Rechnung zu tragen. Die 
Regeln haben jedenfalls auch die Voraussetzungen für das Vorliegen eines gültigen 
Gebotes und geeignete Sicherstellungen für die Gebote zu bestimmen. Sie haben den 
Hinweis zu enthalten, dass Antragsteller, die bei der Ermittlung des höchsten Gebotes 
kollusives Verhalten an den Tag legen, mit Verfahrensanordnung von der weiteren 
Teilnahme am Verfahren zur Ermittlung des höchsten Gebotes ausgeschlossen werden 
können. Die Regeln sind den Antragstellertl mindestens zwei Wochen vor Beginn der 
Ermittlung des höchsten Gebotes zu übermitteln. 

(10) Die frequenzzuteilung kann folgende Nebenbesti111111ungen, enthalten, die 
dazu dienen, die Zielsetzungen und Bestimmungen dieses Gesetzes und der relevanten 
Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere der Genehmigungs­
richtlinie, bestmöglich zu erfüllen: 

I. Angabe des Verwendungszwecks oder der Art des Netzes oder der Technolo­
gie, für die die Frequenznutzullgsreehte erteilt werden, gegebenenfalls ein­
schließlich der ausschließlichen Nutzung einer Frequenz für die Übertragung 
eines bestimmten Inhalts oder bestimmter audiovisueller Dienste; 

2. Nebenbestimmungen, die erforderlich sind, die effektive und effiziente Fre­
quenznutzung sicher zu stellen, gegebenenfalls einschließlich Anforderungen 
in Bezug auf die Reichweite sowie Regelungen betreffend den Zeitpunkt der 
Betriebsau fnahme und der Versorgung; 

3. technische und den Betrieb betreffende Bedingungen zur Vermeidung von 
funktechnischen Störungen und spezielle Bedingungen für die Begrenzung 
der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern; (so­
fern diese Bedingungen von der Allgemeingenehmigung abweichen) 

4. Befristung; 
5. allenfalls Bedingungen hinsichtlich der Überlassung der Frequenzen auf 

Antrag des Inhabers dieser Rechte; 
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stellen, insbeso~dere wenn. ,6. Verpflichtungen, die das Unternehmen, das die Frequenznutzungsrechte ;;' 
I. die Regulierungsbehörde kolluslves Verhalten von Antragstellern feststellt wirbt, im Laufe eines Auswahlverfahrens eingegangen ist 

und ein ,~rtizientes, faires und nicht diskriminierendes Verfahren nicht 7. Verpflichtungen, die zur Einhaltung einsehl;g;gel~internationaler Vereinba-
durchgefuhrt werden kann; rungen über die Nutzune von Frequenzen erforderlich sind. 

2. kein oder nur ein Antragsteller die Voraussetzungen gemäß Abs. I erfüllt; ~. ..- . . . , 
3. kein oder nur ein Antragsteller, der die Voraussetzungen gemäß Abs. I er- \ 11) DH~. Regu!lerungsbehorde kann 111 .Jedem Statl!um des Vertahrens Sa.ch~cr-

flillt, an der Ennittlung des höchsten Gebotes tatsächlich teilnimmt; ständige sowie Berater beIZIehen, deren Kost~n von dem Antragsteller, dem die rre-
4. das Verfahren ergibt, dass von den Antragstellern weniger Frequenzspekt- quenzen zuget,eIlt ~verden, zu tragen sl11d. Bel mehreren Antragstellern slIld die Kos-

rum in Anspruch genommen wird, als zur Zuteilung vorgesehen ist. ten aliquot aufzuteilen. 
All das begründet keinen Anspruch auf Entschädigung; Amtshaftungsansprüche blei- (12) Die Regulierungsbchördc ist berechtigt, die Ausschreibung aus wichtigem 
ben unberührt. Grund aufzuheben und das Verfi.lhren in jedem Stadium aus wichtigem Grund einzu­

Änderung der Frequenznutzung 

§ 50. (1) Die Art und der Umfang der Frequenznutzung können nachträglich gc­
ändert werden, wenn 

I. nach der Zuteilung aufgrund einer erhöhten Nutzung des Frequenzspekt­
rums schädliche Störungen der Frequenznutzung auftreten oder 

2. aufgrund der Weiterentwicklung der Technik erhebliche Effizienzsteige­
rungen möglich sind, 

Bei Vornahme solcher Änderungen sind die Verhältnismäßigkcit der Maßnahme 
und die wirtschaftlichen Auswirkungcn für die Betroffenen zu berücksichtigen. Insbe­
sondere ist zu gewährleisten, daß Richtfunkverbindungen, deren betriebliche Nutzung 
im öffentlichen Interesse ist, weiterhin ungestört betrieben werden können. 

(2) Ändert sich in folge gestiegener Kommunikationsbedürfnisse eines Nutzcrs 
die Belegung der zugeteilten Frequenzen so nachhaltig, daß fLir andere Nutzer der 
gleichen Frequenz die bestimmungsmäßige Nutzung nicht mehr möglich ist, kann die 
Behörde demjenigen, dessen Funkbetrieb die Einschränkung verursacht hat, eine 
andere Frequenz zuteilen, soweit Abhilfe anderer Art nicht mäglich ist. Gleiches gilt, 
wenn im Zusammenhang mit Erweiterungsanträgen für bestehende Funknetze andere 
Nutzer in der bestimmungsmäßigen Frequenznutzung eingeschränkt sind. 

Frequenznutzungsgebühren 

stellen, insbesondere wenn 
I. die Regulierungsbehörde kollusives Verhalten von Antragstellern feststellt 

und ein effizientes, faires und nicht diskriminicrendes Verfahren nicht durch­
geführt werden kann; 

2. kein oder nur ein Antragsteller die Voraussetzungen gemäß Abs. I erfüllt 
3. kein oder nur ein Antragstcllcr, der die Voraussetzungcn gcmäß Abs. I er­

füllt, an der Ermittlung des höchsten Gebotes tatsächlich teilnimmt; 
4. das Verfahren ergibt, dass von den Antragstellern weniger Frcquenzspektrul1l 

in Anspruch genommen wird, als zur Zuteilung vorgesehen ist. 
All das begründet keinen Anspruch auf Entschädigung; Amtshaftungsansprüche blei­
ben unberührt. 

Überlassung von Frequenzen, Änderung der Eigentümerstruktur 

§ 56. (I) Die Überlassung von Nutzungsrechtcn für Frequenzen bedarf der vorhe­
rigen Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Diese hat den Antrag auf sowie 
die Entscheidung über die Genehmigung zur Überlassung der Frequcnznutzungsrechte 
zu veröffentlichen. Bei ihrer Entscheidung hat die Regulierungsbehörde im Einzelfall 
die technischen und insbesondere die Auswirkungen einer Überlassung auf den Wett­
bewcrb zu beurteilen. In die Genehmigung können Ncbenbestimmungen aufgenom­
men werden, soweit dies erforderlich ist um Beeinträchtigungen des Wettbewerbs zu 
vermeiden. Die Genehmigung ist jedenfalls dann zu verweigern, wenn trotz der Auf­
erlegung von Nebenbestimmungen eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs durch die 
Überlassung wahrscheinlich ist. Die Überlassung kann nur unter der Bedingung erfol­
gen, dass die Nutzungsrechte für die gegenständlichen Frequenzen unverändert blei­
ben. 

§ 51. (I) Für die Zuteilung und Nutzung von Frequenzen und für sonstige be­
hördliche Handlungen im Zusammenhang mit der Frequenzzuteilung und Frequenz­
verwaltung sind vom Nutzer Gebühren zu entrichten. Diese dienen zur Abgeltung der 
Aufwendungen für die Verwaltung der Frequenzen, flir die Planung, Koordinierung 
und Fortschreibung von Frequenznutzungen einschließlich der dazu notwendigen 
Messungen, Prüfungen und Verträglichkeitsuntersuchungen zur Gewährleistung einer (2) Wesentliche Änderungen der Eigentümerstruktur von Unternehmen, denen 
effizienten und störungsfreien Frequenznutzung. Frequenznutzungsrechte in einem Verfahren gemäß ~ 55 zugeteilt wurden, bcdürfen 

(2) Die Gebühren bestehen aus einer cinmaligen Zuteilungsgebühr sowie einer der vorherig~n Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Abs. I dritter bis letzter 
jährlichen Nutzungsgebühr. Die Zuteilung~ebühr entflillt in den Fällen, in denen vom Satz gelten Sl11ng:el~[~~:_. ____ .. _~ ... _______ _ 
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Inhaber einer Mobilf'unkkonzession ein Frequenznutzungsentgelt gelc;stet-~~~~d (~ 21). 
Die Gebühren sind vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzulegen. Dabei 
ist insbesondere auf den Personal- und Sachaufwalld zur Erreichung der im Abs. I 
genannten Ziele Bedacht zu nehmen_ Es ist auch zu berücksichtigen, ob Frequenzen 
kommerziell genutzt werden. 

(3) Die Verordnung gemäß Abs. 2 für Frequenzen, die rur terrestrischen Rund­
funk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind, ist von der KOlllll1Austria zu 
erlassen. 

Änderung der Freqllcnzzlltcilllng durch die Regulierungsbehörde 

§ 57. (I) Die Art und der Umfang der Frequenzzuteilung können durch die Regu­
Iierungsbehörde geändert werden, wenn 

I. auf'grllnd der Weiterentwicklung der Technik erhebliche Hfizienzsteigerun­
gen möglich sind oder 

2. dies aus internationalen Gegebenheiten, insbesondere ,HIS der Fortentwick­
lung des internationalen Fernl11elderechts oder 

3. zur Anpassung auf Grund internationaler Gegebenheiten geänderter Fre­
quenznlltzungen erforderlich ist. 

Bei Vornahme solcher Änderungen sind die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme und 
die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Betroffenen zu berücksichtigen. 

(2) In den Verfahren nach Abs. I ist dem Zuteilungsinhaber die beabsichtigte 
Änderung der Zuteilung mitzuteilen und ihm gemäß ~ 45 Abs. 3 A VG eine Frist von 
mindestens vier Wochen zur Stellungnahme einzuräumen. 

(3) Ocr Zuteilungsinhaber hat gemäß Abs_ 1 oder 2 angeordneten Änderungen 
innerhalb angemessener Frist auf seine Kosten nachzukommen. Dies begründet kei­
nen Anspruch auf Entschädigung. Ansprüche nach dem Amtshafiungsgesetz bleiben 
davon unberührt. 

(4) Auf Antrag des Zuteilungsinhabers kann die Regulierungsbehörde die vorge­
schriebene Frequenznutzung ändern, sofern dies aufgrund des Verwendungszwecks 
und den technischen Nutzungsbedingungen (~51 Abs. 3) zulässig ist. Dabei hat sie 
insbesondere die technische Entwicklung und die Auswirkungen auf den Wettbewerb 
zu berüeksichtigen. 

Zuteilungs- und Nutzungsgebühren 

§ 58. (1) Für die Zuteilung und Nutzung von Frequenzen und für sonstige be­
hördliehe Handlungen im Zusammenhang mit der Frequenzzuteilung und Frequenz­
verwaltung sind vom Nutzer Gebühren zu entrichten, Diese dienen zur Abgeltung dcr 
Aufwendungen für die Verwaltung der Frequenzen, rur die Planung, Koordinierung 
und Fortschreibung von Frequenznutzungen einschließlich der dazu notwendigen 
Messungen, Prüfungen und Verträglichkeitsuntersuchungen zur Gewährleistung einer 
effizienten und störungsfreien Frequenznutzung. 

(2) Die Gebühren bestehen aus einer einmaligen Zuteilungsgebühr sowie einer 
jährlichen Nutzungsgebühr. Die Zuteilungsgebühr entnillt in den Fällen, in denen ein 
Frequcnznutzungsentgelt entrichtet wird. Die Gebühren sind vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung festzulegen. Dabei ist insbesondere auf den Personal- und 
Sachaufwand zur Erreichung der im Abs, I genannten Ziele sowie auf die optimale 
Nutzung der Freguenzressourcen Bedacht zu nehmen. Es ist auch zu berÜc~~iEI,l.!ig~!:!c._ 
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I ob Frequenzen kommerziell genutzt werden. 

(3) Die Verordnung gClIliiß Abs. 2 für die Zuteilung von Frequerw:n zur Veran­
staltung von terrestrischem Rundfunk im Sinne des BVG-Rundfunk ist von der 
Koml11Austria zu erlassen. 

Frequenznutzungsentgelt 

§ 59. (1) Zur Sicherung einer ertizicntcn Nutzung des Frequenzspektruills haben 
Inhaber einer gemäß § 55 erfolgten Zuteilung zusätzlich zur Frequenznutzungsgebühr 
ein einmaliges oder ein jährliches Frequenznutzungsentgelt zu leistcn. 

(2) Der Antrag auf Zuteilung einer gemäß § 55 zuzuteilenden Frequenz hat die 
Höhe des Frequellzllutzungsentgeltes zu nennen, das der Antragsteller für die Nutzung 
der Frequenzen im Fall der Zuteilung einmalig oder laufend zu zahlen bereit ist. Die 
Regulierungsbehörde hat das Frequenznutlullgsentgelt im Beschcid über die Fre­
quenzzuteilung vorzuschreiben, wobei der Antragsteller die in seinem Antrag getrof­
fene Festlcguog des Entgelts jedenfalls gegen sich gelten lassen muss. 

Erlöschen der Zuteilung 

§ 60. (1) Eine von der Regulierungsbehörde erteilte Zuteilung erlischt durch 
I. Verzicht, 
2. Widerruf, 
3. Ablauf der Zeit, rur die sie erteilt wurde sowie 
4. Tod oder Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Zuteilungsinhabers, nicht 

aber im Fall einer gesellschansrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge 

(2) Im Falle des Todes des Zuteilungsinhabers kann die Verlassenschaft dieses 
Recht bis zur Einantwortung in Anspruch nehmen, doch hat der Vertreter der Verlas­
senschaft dies unverzüglich der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 

(3) Die Zuteilung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 
weggefallen sind. Sie kann widerrufen werden, wenn der Zuteilungsinhaber seine 
Pflichten gröblich oder wiederholt verletzt oder die Zuteilung durch mehr als ein Jahr 
nicht ausgeübt hat. Dem Zuteilunginhaber ist vor dem Widerruf angemessene Gele­
genheit zur Stellungnahme einzuräumen. 

(4) Die Zuteilung ist zu widerrufen, wenn über das Vermögen des Zuteilungsin­
habers der Konkurs eröffnet wurde oder der Antrag auf Konkurseröffnung mangels 
eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden 
Vennögens abgewiesen wurde; die Regulierungsbehörde kann von dem Widerruf 
absehen, wenn dic Weiterführung vorwiegend im Interesse der Gläubiger gelegen ist. 

(5) Eine Verfügung nach Abs. 3 begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 
Amtshaftungsansprüche bleiben unberührt. 
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7. Abschnitt 

Adressierung und Nllme/'icrllng 

Begriffe 

§ 52. In diesem Abschnitt bezeichnet der Bcgriff 
I. "Adressierungsclemente" Zeichen, Buchstaben. ZifTern und Signale zum 

gezielten Auswählen von Komlllunikationsverbindungen; 
2. "Adresse" die Gesamtheit aller Adressierungselcmente, die zur Festlegung 

des Zieles einer Kommunikationsverbindung dienen; 
3. "Nummern" Ziffernfolgen, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken der 

Adressierung dienen; 
4. "Adressierungsplan" die Gesamtzahl aller möglichen Kombinationen der 

Adressierungselemente, die zur eindeutigen Identifikation von Personen, 
Computerprozessen, Maschinen, Geräten oder Telekol1llllunikationseinrich­
tungen dienen und an einem fernmeldetechnischen Telekol11munikations­
vorgang beteiligt sind; 

5. "Nul11erierungsplan" die Gesamtheit aller möglichen Kombinationen der 
Adressierungselemente, die durch Ziffernfolgen eindeutig zur Identifikation 
von Personen, COl1lputerprozessen, Maschinen, Gerätcn oder Telekoml11u­
nikationseinrichtungen dienen und an einem fernmeldetechnischen Tele­
kOl1ll1lunikationsvorgang beteiligt sind; 

6. "Bereitsteller" Netzbetreiber oder Diensteanbieter, denen Adressierungs­
elemente zur Nutzung zugeteilt sind; 

7. "Nummernportabilität" die Möglichkeit des Teilnehmers den Diensteanbie­
ter und den Ort unter Beibehaltung seiner Adresse zu ändern. 

Ziel 
§ 53. (I) Ziel der Adressierung ist die effiziente Strukturierung und Verwaltung 

des Adreßraumes, um den Anforderungen von Bereitstellern, in fairer und nichtdis­
kriminierender Weise zu entsprechen. 

(2) Damit dieses Ziel erreicht wird, hat der Bundesminister rur Wissenschaft und 
Verkehr durch Verordnung Adressierungspläne zu erstellen und dabei auch die Be­
dingungen festzulegen, die zur Erlangung von Nutzungsrechten an Adressen zu erfül­
len sind und ein Recht auf Zuteilung begründen. 

N umerierungspläne 

§ 54. (I) Der Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr hat bei der Erstel­
lung der Numerierungspläne, insbesondere bei deren Strukturierung, auf die relevan­
ten internationalen Vorschriften, Bedacht zu nehmen. Durch geeignete Maßnahmen 
hat er die VerfLigbarkeit einer genügenden Anzahl von Adressen sicherzustellen. Die 

7. Abschnitt 

Adressierung und Nummerierung 
Begriffe 

§ 61. In diesem Abschnitt bezeichnet der Begriff "Kommunikationsparameter" 
die Gesamtheit aller möglichen Zeichen, Buchstaben, ZifTcrn und Signale, die unmit­
telbar zur NetzstcLlcrung von Komll1unikationsverbindungcn dienen. 

Ziel 

§ 62. Ziel dieses Abschnittes ist die effiziente Strukturierung und Verwaltung der 
Gesamtheit aller KOlTlmunikationsparameter, um den Anforderungen von Nutzern und 
Bereitstellcrn. in objektiver. transparenter und niehtdiskriminierender Weise zu ent­
sprechen. 

Plan für Kommunikationsparameter 

§ 63. (I) Die Regulierungsbehörde hat mit Verordnung einen Plan für Kommu­
nikationsparameter erlassen. in welchem auch die Voraussetzungen für die Zuteilung 
von Kommunikationsparametern festzulegen sind. Der Plan für KOll1munikationspa­
ra meter kann aus Teilplänen bestehen. Die Vertretung bei intemationalen Organisati­
onen, bei denen grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden, durch die österrei­
chische Interessen berührt sind, wird vom Bundesministerium rur Verkehr, Innovation 
und Technologie wahrgenommen. 

(2) In dieser Verordnung können auch 
a) Verhaltensvorschriften, die bei der Nutzung von KOll1ll1unikationsparall1e­

tern zu befolgen sind und 
b) Zeitpunkt lind Fristen, binnen derer Umstellungen bereits belegter und 

nicht den Erfordernissen des Plans entsprechender Kommunikationspara­
metern vorzunehmen sind 

festgelegt werden. 

(3) Bei der Erstellung dieses Plans ist insbesondere auf die relevanten internatio­
nalen Vorschriften sowie die Entwicklung von neuen nationalen und internationalen 
Diensten sowie auf die Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Kommunikali­
onsparametern Bedacht zu nehmen. 

(4) Die Betreiber von Kornmunikationsnetzen und -diensten sind zur Mitwirkung 
an der Umsetzung der Pläne verpflichtet. 

Planänderungen 

§ 64. (I) Die Regu Iierungsbehörde hat zur Umsetzung internationaler Verpflieh-
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Mc;gltc!ücelt von neuen 
portabilität ist in den NUJl1erierungsplänen nach Maßgabe der technischen Möglich­
keiten zu gewährleisten .. 

(2) Die Gestaltung der NUJl1erierungspläne und der Regelungen über die NUIll­
Illernzuteilung hat jedenfalls eine chancengleiche und gleichberechtigte Behandlung 
aller Anbieter öffentlicher Telekommunikationsdienste zu gewährleisten. 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr hat sicherzustellen, daß 
die erforderlichen Vorarbeiten und Maßnahmen zur Einführung der Nummernportabi­
lität bei Telefonnummern in der Fonn einer Netzbetreiberportabilität unverzüglich 
eingeleitet und so zügig vorangetrieben werden, daß NummernportabiliUit zum frü­
hestmögliehen Zeitpunkt, jedenfalls aber im Einklang mit dem von der Europäischen 
Union vorgegebenen Zeiplan in Österreich verfügbar ist. um den Wettbewerb auf 
einzelnen Märkten und die Interessen der Verbraucher nicht wesentlich zu behindern. 

N umerierungsplanänderu ngen 

§ 55. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann zur Umsetzung 
internationaler Verpnichtungen oder Empfehlungen sowie zur Sicherstellung der 
ausreichenden Verfügbarkeit von Adressierungselementen dem Stand der Technik 
entsprechend Änderungen vornehmen. Dabei sind die Auswirkungen auf die Betrof­
fenen, insbesondere die entstehenden direkten und indirekten Umstellungskosten, zu 
berücksichtigen. ~ 

(2) Die von diesen Änderungen betroffenen Betreiber von Telekommunikations­
netzen und Anbieter von Telekommunikationsdiensten siJid verpflichtet, die zur Um­
setzung erforderlichen Maßnahmen auf ihre Kosten durchzufLihren. 

(3) Die teilweise oder vollständige Änderung der Numerierungspläne oder der 
Regelungen über die Nummernzuteilung begründet keinerlei Anspruch auf Entschädi­
gung. 

Netzbetreiberauswahl 

§ 56. Bei der Gestaltung der Numerierungspläne ist sicherzustellen, daß die Nut­
zer von ölTentlichen Telekommunikationsnetzen Verbindungsnetzbetreiber frei wäh­
len können. 

Nummernverwaltung und Nummernzuteilung 

§ 57 .. (1) Die Regulierungsbehörde ist zuständig für die effiziente Verwaltung der 
Numerierungspläne, insbesondere für die Erfassung der Nutzung und für die Zutei­
lung von Adressierungse\ementen an Bereitsteller. Diesen kann das Recht gewährt 
werden, untergeordnete Elemente selbständig zu verwalten. 

(2) Dic Regulierungsbehörde hat über Antrag Adressierungselemente an Anbie­
ter von Telekommunikationsdiensten zur Nutzung zuzuteilen. Die Zuteilung hat auf 
obiektive, nicht diskriminierende und nachvollziehbare Weise zu erfolgen, insbeson-

lungen oder Empfehlungen sowie zur Sicherstellung der ausreichenden Verlligbarkeit 
von Kommunikationsparametern dem Stand der Technik entsprechend Ändcrungen 
vornchmen. Dabei sind die .Auswirkungen aur die Betroffenen, insbesondere die ent­
stehenden dircktcn und indirekten Umstellungskosten, zu berücksichtigen. 

(2) Die VOll diesen Ändcrungen Betroffenen sind verpflichtet, die zur Umsetzung 
erfordcrlichen Maßnahmen auf ihrc Kosten durchzuführen. 

(3) Die tcilweise oder vollständige Änderung Plans oder der Regelungen übcr die 
Zuteilung von Kommunikationsparametern oder der Nutzungsbedingungen begründet 
keinerlei Anspruch auf Entschädigung. Ansprüche nach dem Amtshafiungsgcsctz 
bleiben davon unberührt. 

Zuständigkeit zur Zuteilung von Kommunikationsparamctcrn, Verfahren 

§ 65. (I) Die Regulierungsbehörde ist zuständig für die effiziente Verwaltung des 
Plans, insbesondere für die Erfassung der Nutzung und für die Zuteilung von Kom­
mLlnikationsparametern an Nutzer und Betreiber von Kommunikationsnetzen LInd -
diensten. Diesen kann das Recht gewährt werden, untergeordnete Elemente selbstän­
dig zu verwalten. 

(2) Betreiber von Kommunikationsnctzen und -diensten, denen gemäß Abs. I das 
Recht gewährt wurde, untergeordnete Elemente selbständig zu verwalten, sind ver­
pflichtet, sich gegenüber andcren Anbietern Kommunikationsdienste hinsichtlich der 
NUl11m~rnfolgcn f'ür den Zugang zu ihren Diensten nicht diskriminierend zu verhalten. 

(3) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag Kommunikationsparameter an 
Nutzer und Betreiber von Kommunikationsnetzen und -diensten zur Nutzung zuzutei­
len. Die Regulierungsbehörde hat darüber ohne unnötigen Aufschub, spätestens je­
doch innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des vollständigen Antrages zu ent­
scheiden. 

(4) Bescheide gemäß Abs. 3 können folgende Nebenbestiml11ungen enthalten: 
I. Angabe des Kommunikationsdienstes, für den der KOl11munikationsparamcter 

genutzt werden darC 
2 .eine nach Art und Bedeutung des zugeteilten Kommunikationsparameters 

angemessene Befristung, 
3. Nebenbestimmungen, die erforderlich sind um eine effektive und effiziente 

Nutzung des Kommunikationsparameters sicher zu stellen. insbesondere die 
Verpflichtung über die Mitteilung der tatsächlichen Nutzung, 

4. Verpflichtungen, die zur Einhaltung einschlägiger internationaler Vereinba­
rungen über die Nutzung VOll Kommullikationsparametern erforderlich sind 

(5) Nutzungsrechte sind nicht frei übertragbar. Über Antrag des ZlIteilllngsinha­
bers ist das Nutzungsrecht von der Regulierungsbehörde in einem Verfahren gcmäß 
Abs. 3 auf eine anderc Person zu übertragen. 
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(Iere ist auf die Grundsäi:re der Chanc~ngleichheit zu achten. Bereitst~lfe;:;';~~;onÄd;:es- (6) Die Regulierungsbehörde kann VOll ihr erteilte Zuteilungen im ölTentlichen 
sierungselcmenten kann das Recht gewährt werden, untergeordnete Adresslerungs- Interesse ändern, wenn dies aus wichtigen Gründen 
elemente selbständig zuzuteilen. I. zur Sicherheit des älTentlichen K01l1ll1unikationsverkehrs, 

Ausku nftspflicht 

§ 58. Die Bereitsteller von Adressierungselementen sind verpflichtel. der Regu­
lierungsbehörde die zur Verwaltung der zugeteilten Adressierungselemente notwendi­
gen Auskünfte zu erteilen. 

Nutzung 

§ 59. Aus der Zuteilung von Adressierungselementen an einen Bereitsteller kann 
kein Besitzrecht auf bestimmte Adressierungselemente erwachsen. Der Bereitsteller 
von Adressierungselementen hat ausschließlich das Recht zur Nutzung bestimmter 
Elemente. 

Nutzungsentgelt 

§ 60. (I) Für jede mögliche Adresse - innerhalb der einem Bereitsteller zugewie­
senen Adressierungselemente ist ein Entgelt zu entrichten. Die Höhe des Entgeltes 
für jede mögliche Adresse ist vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister flir Finanzen durch Verordnung festzulegen. 
Dabei ist insbesondere auf den wirtschaftlichen Nutzcn durch die Zuteil~ng sowie~auf 
den fUr die Verwaltung und Zuteilung erforderlichen Personal- und Sachaufwand 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Wird durch ein über Antrag zugewiesenes Adressierungselement die Nutzung 
darauf aufbauender Adressierungselemente verhindert, so hat der Bereitsteller für die 
entgangene Nutzungsmöglichkeit der weiteren Adressierungselemente ein Entgelt zu 
leisten. Auch die Höhe dieses Entgelts ist in einer Verordnung gemäß Abs. I festzule­
gen. 

(3) Die Absätze I und 2 gelten auch für jene Fälle, in denen zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Numerierungsplanes Adressierungselemente auch ohne Zuweisung 
benützt oder vorrätig gehalten werden. 

Adressierungspläne 

§ 61. Der Bundesminister fLir Wissenschaft und Verkehr kann durch Verordnung 
Adressierungspläne erstellen, wenn dies im Hinblick auf den freien und geordneten 
Zugang zu den Netzen und Diensten oder zwecks Erfüllung internationaler Verpflich­
tungen notwendig ist. 

2. aus technischen oder betrieblichen Belangen, 
3. im Interesse der Gesamtheit der Nutzer, 
4. zur Anpassung an Planänderungen gemäß * 64, 
5. zur Anpassung an auf Grund internationaler Gegebenheiten geänderter N ut­

zungen oder 
6. zur Anpassung an Markterfordernisse 

erforderlich ist. Dabei ist unter möglichster Schonung der wirtschaftlichen und be­
trieblichen Interessen des Zuteilungsinhabers vorzugehen. 

(7) Im Verfahren nach Abs. 6 ist dem Zuteilungsinhaber die beabsichtigte Ände­
rung der Zuteilung mitzuteilen und ihm gemäß ~ 46 Abs. 3 A VG eine Frist von min­
destens vier Wochen zur Stellungnahme einzuräumen. 

(8) Der Inhaber der Zuteilung hat jeder gemäß Abs. 6 angeordneten Änderung in 
angemessener Frist auf seine Kosten nachzukommen. Eine derartige Verfügung be­
gründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Ansprüche nach dem Amtshaftungsge­
setz bleiben davon unberührt. 

Nutzung 

§ 66. Aus der Zuteilung von Kommunikationsparametern kann kein Besitzrecht 
auf bestimmte KomIllunikationsparameter erwachsen. Es wird ausschließlich das 
Recht zur Nutzung von Kommunikationsparametern eingeräumt. 

Nutzungsentgelt 

§ 67. (I) Für jeden Kommunikationsparameter ist ein Nutzungsentgelt zu ent­
richten. Die Höhe des Nutzungsentgeltes ist vom Bundesminister für Verkehr, Innova­
tion und Technologie durch Verordnung festzulegen. Dabei ist insbesondere auf den 
wirtschaftlichen Nutzen durch die Zuteilung und auf die optimale Nutzung der Kom­
munikationsparameter Bedacht zu nehmen. 

(3) Absatz 1 gilt auch für jene Fälle, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes Komlllunikationsparameter benützt oder vorrätig gehalten 
werden. 

Erlöschen der Zuteilung 

§ 68. (I) Die Zuteilung erlischt durch 
I Ablauf der Zcit, für die sie erteilt wurde; 
2. Verzicht des Zuteilungsinhabers; 
3. Widerruf; 
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4. Tod oder Erlöschen der Reehtspersönliehkeit des Zutcilungsinhabcrs. 

(2) Ocr Widerruf ist durch die Regulierungsbehörde auszusprechen, wenn 
I. eine der Voraussetzungen für die Zuteilung nicht mehr gegeben ist; 
2. dies auf Grund \'on internationalen Vorgabcn llotw\:ndig ist: 
3. der Zutcilullgsinhaber gegen eine Bestimmung dieses Abschnittes, gegen einc 

auf Grund von ~ 63 erlassen\: Verordnung oder gegen die auf Grund der Zu­
teilung zu erfüllenden Nebenbestimmungen grob oder wiederholt verstoßen 
hat. 

(3) Der Widerrllfbegründct keinen Anspruch auf Entschädigung. 

(4) Widerruf und Verzicht sind an keine Frist gebunden. Die Verzichtserklärung 
hat schriftlich bei der Reglliierungsbehörde zu erfolgen. 
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8. Abschnitt 

Schutz der Nutzer 

Rechte der Nutzer 

§ 62. Jedermann ist berechtigt, ölTentliche Telekommunikationsdienste ein­
schließlich den Univcrsaldienst und besondere Versorgungsaufgabcn unter den Bc­
dingungen der vcröflcntlichten allgemeinen Geschäftsbedingungen und Entgelte in 
Anspruch zu nehmen. 

Zahlungsverzlig 

§ 63. Der Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsdienstes darf im falle 
des Zahlungsverzugs eines Teilnehmers eine Diensteunterbrechung oder -absehaltung 
nur dann vornehmen, wenn er den Teilnehmer zuvor unter Androhung der Diensteun­
terbrechung oder -abschaltung und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei 
Wochen erfolglos gemahnt hat. Eine Abschaltung oder Unterbrechung von Leistungen 
des Universaldienstes im Sinnc des § 24 Abs. 2 Z I bis 3 darf nicht erfolgen, wenn der 
Teilnehmer ausschließlich mit Verpflichtungen aus andercn Vertragsverhältnissen mit 
dem Betreiber säumig ist. 

Überprüfung der Entgelte 

§ 64. (I) Bezweifelt ein Teilnehmer die Richtigkeit des ihm mit Rechnung vor­
geschriebenen Betrages, so hat der Erbringer des Telekommunikationsdienstes auf 
schriftlichen Antrag alle der Ermittlung dieses Betrages zugrundegelegten faktoren zu 
überprüfen und anhand des Ergebnisses dieser Überprüfung die Richtigkeit der Rech­
nung zu bestätigen oder die Rechnung entsprechend zu ändern. 

(2) Wird die Regulierungsbehörde als Schlichtungsstelle angerufen (§ 66), so 
wird ab diesem Zeitpunkt die Fälligkeit des in Rechnung gestellten Betrages bis zur 
Streitbeilegung aufgeschoben. Unabhängig davon kann aber ein Betrag, der dem 
Durchschnitt der letzten drei Rechnungsbeträge entspricht, auch sofort fällig gestellt 
werden. Zuviel eingehobene Beträge sind samt den gesetzlichen Zinsen ab Inkassotag 
zu erstatten. 

(3) Für den Fall, daß ein Fehler festgestellt wird, der sich zum Nachteil des Teil­
nehmers ausgewirkt haben könnte und sich das richtige Entgelt nicht ermitteln läßt, ist 
in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eine auf dem durchschnittlichen Ausmaß 
der Inanspruchnahme dieses Telekommunikationsdienstes durch den Teilnehmer 
basierende Pauschalabgeltung festzusetzen. 

Abschaltung aus anderen Gründen 

8. Abschnitt 

Schutz der Nutzer 

Rechte der Nutzer und Teilnehmer 

§ 69. (I) Jedermann ist berechtigt, öffentliche Telekommunikationsdienste ein­
schließlich den Universaldienst und besondere Vcrsorgungsaufgaben unter den Be­
dingungen der veröffentlichtcn allgemeinen Geschäftsbedingungcn und Entgelte in 
Anspruch zu nehmcn. 

(2) Teilnehmer haben unter den in Abs. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen das 
Recht, sich in allgemein zugängliche Teilnehmerverzeiehnisse eintragen zu lassen, 
ihren Eintrag zu prüfen und wieder löschen zu lassen. 

(3) Ein Teilnehmer hat gegenüber dem Anbicter des öffentlichen Telefondiens­
tes, mit dem er in einem Vertragsverhältnis über die Inanspruchnahme dieses Dienstes 
steht, das Recht, mit folgenden Daten unentgeltlich in das Teilnehmerverzeichnis des 
Anbieters au (genommen zu werden: Familienname, Vornamc(n), akademischer Grad, 
Adresse, Teiinehlllernumiller des Teilnehmers und, sofern der Teilnehmcr dies 
wünscht, die Berufsbezeichnung. 

(4) Mit Zustimmung des Teilnehmers können noch zusätzliche Daten in das 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden. Sofern davon auch andere Personen 
betroffen sind, müssen auch diese zustimmen. 

(5) Sofern dies ein Teilnehmer wünscht, hat dic Eintragung der ihn betreffenden 
Daten in das Teilnehmerverzeichnis ganz oder teilweise zu unterbleiben (Nichteintra­
gung). Dafür darf kein Entgelt verlangt werden. 

(6) Im Fall des Abs. 5 ist dem Teilnehmer jedoch entgeltfrei zu gcwährleisten, 
dass auf seinen Wunsch hin über den Inhalt der ihn bestreffenden Daten wr Gänze 
oder Teilweise durch einen Auskunftsdienst dennoch Auskunft erteilt wird. 

Zahlungsverzug 

§ 70. Der Betreiber eines Kommunikationsdienstes darf im Falle des Zahlungs­
verzugs eines Teilnehmers eine Diensteunterbrechung oder -absehaltung nur dann 
vornehmen, wenn er den Teilnehmer zuvor unter Androhung der Diensteunterbre­
chung oder -abschaltung und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wo­
chen erfolglos gemahnt hat. Eine Abschaltung oder Unterbrechung von Leistungen 
des Universaldienstes im Sinne des § 26 Abs. 2 Z I bis 3 darf nicht erfolgen, wenn der 
Teilnehmer ausschließlich mit Verpflichtungen aus anderen Vertragsverhältnissen mit 

§ 65. (I) Unabhängig von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens kann .. .. 
der Betreiber eines öfTentlichen Telekommunikationsnetzes oder -dienstes einen Teil- Uberprufllng der Entgelte 

dem Betreiber säumig ist. 
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~~h;r;er dazu auffordern, störende oder nicht zugelassene Endeinrichtllngen unverzüg­
lich vom Netzabsehlllßpunkt zu entfernen. 

(2) Kommt der Teilnehmer der Aufrörderung nicht nach lind ist eine Beeinträch­
tigung andcrcr Nutzcr dcs Netzes odcr Dienstes odcr einc Gef1ihrdung von Personen 
gegeben, kann der Betreiber den Anschluß vom Netz oder Dienst abtrennen. 

(3) Erhebt der Teilnehmer jedoch nach Erhalt der Aufforderung (Abs. I) Ein­
spruch und ist eine Beeinträchtigung oder Gefährdung wic in Abs. 2 nicht gegcbcn, 
darf der Betreiber den Anschluß zunächst nicht vom Dienst oder Nctz abtrennen, 
sondcrn muß die Regulicrungsbehörde zur Entschcidung anrufcn. 

Streitschlichtung 

§ 66. Jcdc Partei, einschließlich Nutzcr, Diensteanbietcr, Verbrauchcr- und andc­
re Organisationcn, hat das Recht, bei Streitigkeiten mit einem Betreiber eines öffentli­
chen Telckommunikationsnctzes oder eines öffentlichen Telekommunikationsdienstcs 
übcr einc bchauptcte Verletzung dieses Gcsetzcs, insbesondere jene, die sich auf dic 
Bestimmungen der Richtlinie zur Einfuhrung des offenen Nctzzugangcs ONP (ONP­
Streitschlichtungsverfahren) und der darauf aufbauenden Folgerichtlinien beziehen, 
die Regulierungsbehörde anzurufen. Dicse hat inncrhalb von scchs Wochcn cinc cin­
vernchmliche Lösung herbcizuführen odcr dcn Partcien ihrc Ansicht ZUIll herangetra­
gencn Fall mitzuteilen. Die Netzbetreiber und Diensteanbieter sind verpflichtet, an 
eincm solehen Verfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage erforder­
lichen Auskünfie zu erteilen sowie Unterlagen vorzulegen. Die Möglichkeit, den 
ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt. 

§ 71. (I) Bezweifelt ein Teilnehmer die Richtigkeit des ihm mit Rechnung vor­
geschriebenen Betrages, so hat der Betreiber des Kommunikationsdienstes auf schri ft­
lichen Antrag alle der Ermittlung dieses Betrages zugrundegelegten Faktoren zu über­
prüfen und anhand des Ergebnisses dieser Überprüfung die Richtigkeit der Rechnung 
zu bestätigen oder die Rechnung entsprechend zu ändern. 

(2) Wird der Regulierungsbehörde ein Einspruch gegen eine Rechnung eines 
Betreibers eines Kommunikationsdicnstes zur Kenntnis gcbracht, so wird ab dicsem 
Zeitpunkt die Fälligkeit des in Rechnung gestellten Betrages bis zur Streitbcilegung 
aufgeschobcn, wenn 

I. die beeinspruchte Rechnung um mehr als die Hälfte den Durchschnitt der drei 
letzten Rechnungen, aber zumindest 30 Euro oder 

2. in Fällen, bei denen die Ermittlung des Durchschnitts der letzten drei Rech­
nungen nicht möglieh ist 60 Euro übersteigt. 

(3) Unabhängig von einem Aufschub nach Abs. 2 kann der Betreiber ab einem 
Bctrag, dcr dem Durchschnitt der letzten drei Rechnungsbeträge cntspricht oder ge­
mäß Abs. 2 Z 2 60 Euro sofort fallig stellen. Zuviel eingehobene Beträge sind saillt 
den gesetzlichen Zinsen ab Inkassotag zu erstatten. 

(4) Für den Fall, dass ein Fehler festgestellt wird, der sich zum Nachteil des Teil­
nehmers ausgewirkt haben könnte und sich das richtige Entgelt nicht ermitteln lässt, 
ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eine auf dem durchschnittlichen Aus­
maß der Inanspruchnahme dieses Telekommunikationsdienstes durch den Teilnehmer 
basiercnde Pauschalabgeltung festzusetzen. 

Abschaltung aus anderen Gründen 

§ 72. (I) Unabhängig von der Ein leitung eines Verwaltungsstrafverfahrens kann 
der Bctreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes oder -dienstes einen Teilneh­
mer dazu auffordern, störende oder nicht dem Bundesgesetz über Funkanlagen und 
Telekommunikationscndcinrichtungen, BGBI. I Nr. 134/200 I, entsprechende Tele­
kommunikationsendeinrichtungen unverzüglich vom Netzabschlusspunkt zu entler­
nen. 

(2) Kommt der Teilnehmer der Aufforderung nicht nach und ist eine Beeinträch­
tigung anderer Nutzer des Netzes oder Dienstes oder eine Gefährdung von Personen 
gegeben, kann der Betreiber den Anschluss vom Netz oder Dienst abtrennen. 

(3) Erhebt der Teilnehmcr jedoch nach Erhalt der Aufforderung (Abs. I) Ein­
spruch und ist eine Beeinträchtigung oder Gefährdung wie in Abs. 2 nicht gegcben, 
darf der Betreiber den Anschluss zunächst nicht vom Dienst oder Netz abtrennen, 
sondern muss die Regulierungsbehörde zur Entscheidung anrufen. 

Streitschlichtung 
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re Organisationen, hat das Recht, bl~i Streitigkeiten mit einem ßetreiber eines öffentli­
chen KOl11munikatiollsnetzes oder eines öffentlichen Komlllunikatiollsdienstes über 
eine behauptete Verletzung dieses Gl.:setzcs, insbesondere jene, die sich auf die Be­
stimmungen der Universaldienstrichtlinie beziehen, die Regulierungsbehörde anzuru­
fen. Diese hat innerhalb von sechs Wochen eine einvernehmliche Lösung herbeizu­
führen oder den Parteien ihre Ansicht zum herangetragenen Fall mitzuteilen. Die 
Netzbetreiber und Diensteanbieter sind verpflichtet, an einem solchen Verfahren mit­
zuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlagc crforderlichen Auskünfte zu erteilen 
sowie Unll:rlagen vorzulegen. Die Möglichkeit, den ordentlichen Rechtsweg zu be­
schreiten, bleibt unberührt. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat Entscheidungcn nach Abs. unter Wahrung 
von ßctriebs- oder Geschäftsgeheimnissen zu veröffentlichen. 
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9. Abschnitt 

Funkanlagen und Endgeräte 

Technische Anforderungen 

§ 67. (I) Funkanlagen und Endgeräte müssen in ihrem Aufbau und ihrer Funkti­
onsweise den anerkannten Rcgeln dcr Tcchnik lind den nach den internationalen Vor­
schrif1en zu fordernden Voraussetzungen entsprechen. 

(2) Bei der Errichtung und dem Betrieb von Funkanlagen und Endgeräten müs­
sen der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie der ungestörte 
Betrieb andercr Funkanlagen und Endgeräte gewährlcistct sein. Bei dcr Gestaltung 
von Funkanlagcn und Endgcrälcn ist untcr Beachtung der wirtschaftlichen Zumutbar­
keil auch auf die Erfordernisse des Umweltschutzes, insbesondere auch im Hinblick 
auf eine fachgerechte Entsorgung, Bcdacht zu nchmcn. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister flir Wissenschaft lind Vcrkchr 
dem jewciligen Stand der Technik entsprechend die nähercn Bestimmungen und tech­
nischen Voraussetzungen flir Funkanlagen und Endgeräte festsetzen, insbesondere f1ir 

I. die Typenzulassung von Funkanlagen, 
2. die Zulassung von Endgeräten und 
3. den Betrieb von Funkanlagen auf fremden Schiffen, Luftfahrzeugen und 

andcren Verkehrsmitteln, die sich im österreichischen Hoheitsgebiet auf­
halten. 

(4) Anstelle der im Abs. 3 angeflihrten Verordnungsbestimmungcn können auch 
einschlägige ÖNORMEN oder ÖVE-Bestimmungen durch Verordnung f1ir verbind­
lich erklärt werden. 

(5) Die Verordnungen nach Abs. 3 können den Hinweis auf Unterlagen mit tech­
nischen Inhalten, insbesondere mit Meß- und Prüfmethoden enthalten, welche beim 
Bundesministerium flir Wissenschalt und Verkehr, bei der Regulierungsbehörde und 
beim Büro flir Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen während der 
Amtsstunden zur Einsicht aufliegen. 

BcwilligungspfIicht für Funkanlagen 

§ 68. (1) Die Errichtung und der Betrieb einer Funkanlage ist grundsätzlich nur 
mit einer Bewilligung zulässig. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn kein Grund für 
eine Ablehnung vorliegt. 

(2) Soweit dies mit dem Interesse an einem ordnungsgemäßen und störungsfreien 
Femmcldeverkehr vereinbar ist, kann der Bundesminister für Wissenschaft und Ver­
kehr die Errichtung und den Betrieb von Funkanlagen sowie die Einfuhr, den Vertrieb 
und den Besitz von Funksendeanlagen auch allgemein für bestimmte Gerätearten oder 

9. Abschnitt 

Funkanlagen und Tclekommunikationsendeinrichtungell 

Technische Anforderungen 

§ 74. (I) Funkanlagen und Telekol11munikationsendcinriehtungen müssen in ih­
rem Aufbau und ihrer Funktionsweise den anerkannten Regeln der Technik und den 
nach den internationalen Vorschriften zu fordernden Voraussetzungen entsprechen. 

(2) Bei der Errichtung und dem Betrieb von Funkanlagen lind Telekommunikati­
onsendeinrichtungen müssen der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Meli­
schen sowie der ungestörte Betrieb anderer Funkanlagen und Telekoml11unikations­
endeinrichtungen gewährleistet sein. Bei der Gestaltung von Funkanlagen und Tele­
kommunikationsendeinrichtungen ist unter Beachtung der wirtschatilichen ZUll1utbar­
keil auch auf die Erfordernisse des Umweltschutzes, insbesondere auch im Hinblick 
au f eine fachgerechte Entsorgung, Bedacht zu nehmen. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend die näheren Bestim­
mungen und technischen Voraussetzungen für Funkanlagen lind Telckommunikati­
onsendeinrichtungen festsetzen, insbesondere für 

I. die Typenzulassung von Funkanlagen und 
2. den Betrieb von Funkanlagen auf fremden Schiffen, Luftfahrzeugen und 

anderen Verkehrsmitteln, die sieh im österreichischen Hoheitsgebiet aulllal­
ten. 

Bewilligungspflicht für Funkanlagen 

§ 75. (I) Die Errichtung und der Betrieb einer Funkanlage ist grundsätzlich nur 
mit einer Bewilligung zulässig. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn kein Grund für 
eine Ablehnung vorliegt. 

(2) Die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer elektrischen Einrich­
tung, die gemäß § 3 Z 6 als Funkanlage gilt, ist ausschließlich Sicherheitsbehörden zu 
erteilen. 

(3) Die Einfuhr, der Vertrieb und der Besitz von Funksendeanlagen ist nur mit 
einer Bewilligung zulässig. Eine Bewilligung zum Vertrieb berechtigt auch zur Ein­
fuhr und zum Besitz; eine Bewilligung zur Einfuhr berechtigt auch zum Besitz. Die 
Verwahrung gilt als Besitz. Funksendeanlagen. auf welche das Bundesgesetz über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, 13GB!. I NI'. 134/200 I, an­
zuwenden ist, bedürfen keiner derartigen Bewilligung. 

(4) Die Bewilligung nach Abs. 2 ist zu erteilen, wenn Grund zur Annahme be-
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steht, dass die technischen Anforderungen gemäß ~ 74 erll;\ji-~verden, insbesondere 
Funkanlagen wenn Störungen anderer Funkanlagen nicht zu erwarten sind und sonst kein Grund für 

eine Ablehnung gemäß ~ 83 vorliegt. 
§ 69. (I) Satellitenfunkanlagen im Sinne der Richtlinie 93/97/EWG des Rates, ~. ~ 

gelten als Funkanlagen im Sinne dieses Gesetzes. Sind sie als EndgerLile !!ekennzeich-
~et, unterliegen sie den Vorschriften über Endgeräte. ~ ~ 

(2) Telekommunikationseinrichtungen, für die eine individuelle Frequenzzutei­
lung erforderlich ist, gehen als Funkanlagen im Sinne dieses Gesetzes. 

Einfuhr, Vertrieb, Besitz 

§ 70. (I) Die Einfuhr, der Vertrieb lind der Besitz von Funksendcanlagen ist nur 
mit einer Bewilligung zulässig. Eine Bewilligung zum Vertrieb berechtigt auch zur 
Einfuhr und zum Besitz; eine Bewilligung zur Einfuhr berechtigt auch zum Besitz. 
Die Verwahrung gilt als Besitz. Als Endgeräte zugelassene und entsprechend gekenn­
zeichnete Funksendeanlagen bedürfen keiner derartigen Bewilligung. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. I ist zu erteilen, wenn Grund zur Annahme be­
steht, daß die technischen Anforderungen gemäß * 67 erfüllt werdcn, insbesondere 
wenn Störungen anderer Funkanlagen nicht zu erwarten sind und sonst kein Grund für 
eine Ablehnung gemäß * 80 vorliegt. 

(3) Für Funkanlagen, welche die technischen Anforderungen gemäß ~ 67 nicht 
oder nicht ganz erfüllen, ist eine Bewilligung zur Einfuhr zu erteilen, wenn diese nur 
vorübergehend zum Zwecke der Ausfuhr eingefLihrt werden. Die Bewilligung ist auf 
drei Monate zu befristen; die Ausfuhr ist der Behörde nachzuweisen. 

(4) Die Einfuhr, der Vertrieb und der Besitz von Funkempfangsanlagen ist 
grundsätzlich bewilligungsfrei. 

(5) Durch Verordnung kann der Bundesminister fLir Wissenschaft und Verkehr 
die Einfuhr, den Vertrieb und den Besitz von Funkempfangsanlagen verbieten oder 
flir bewilligungsptlichtig erklären, wenn deren Verwendung eine Gefahrdung der 
öffentlichen Sicherheit bewirken kann oder sonst der ErfLillung behördlicher Aufga­
ben entgegensteht. 

Typenzulassung von Funkanlagen 

§ 71. (1) Über Antrag hat das Büro für Funkanlagen und Telekommunikations­
endeinrichtungen festzustellen, ob eine Funkanlage den technischen Anforderungen 
gemäß § 67 entspricht (Typenzulassung). Die Typenzulassung ist zu erteilen, wenn 
die Funkanlage die technischen Anforderungen erfüllt. 

(2) Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn nach den für die Republik Öster­
reich verbindlichen internationalen Vorschrillen auf Grund eines dort beschriebenen 
Verfahrens 

1 eine international anzuerkennende Zulassung einer ausliindischen Stelle 

(5) Für Funkanlagen, welche die technischen Anforderungcn gemäß § 74 nicht 
oder nicht ganz erfüllen, ist eine Bewilligung zur Einfuhr zu erteilen, wenn diese nur 
vorübergehend zum Zwecke der Ausfuhr eingctlihrt werden. Die Bewilligung ist auf 
drei Monate zu befristen; die Ausfuhr ist der Behörde nachzuweisen. 

(6) Die Einfuhr, der Vertrieb und der Besitz von Funkempfangsanlagen ist 
grundsätzlich bewilligungsfrei. 

(7) Soweit dies mit dem Interesse an einem ordnungsgemäßen und störungsfreien 
Fernmeldeverkehr vereinbar ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie die Errichtung und den Betrieb von Funkanlagen sowie die Einfuhr, den 
Vertrieb und den Besitz von Funksendeanlagen auch allgemein für bestimmte Geräte­
arten oder Gerätctypen mit Verordnung für generell bewilligt erklären. 

Typenzulassung von Funkanlagen 

§ 76. (I) Über Antrag hat das Büro für Funkanlagen und Telekommunikations­
endeinrichtungen festzustellen, ob eine Funkanlage den technischen Anforderungen 
gemäß * 74 entspricht (Typenzulassung). Die Typenzulassung ist zu erteilen, wenn 
die Funkanlage die technischen Anforderungen erfLillt. Der Antrag ist unzulässig, 
sofern die betroffene Funkanlage dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Tele­
kommunikationsendeinrichtungen oder der Schiffsausrüstungsverordnung, BGBI. 11 
Nr. 13911999, unterliegt. 

(2) Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn nach den für die Republik Öster­
reich verbindlichen internationalen Vorschriften auf Grund eines dort beschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens oder nach den ästerreichischen Vorschriften über 
eine Konfomlitätserklärung des Herstellers. 

I. eine international anzuerkennende Zulassung (Konformitätsbescheinigung) 
einer ausländischen Stelle oder 

2. eine Konformitätserklärung des Herstellers vorliegt 
und das Gerät vorschriftsmäßig gekennzeichnet ist. 

Solche Geräte gelten als gemäß Abs. I zugelassen. 

(3) Durch Verordnung sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie unter Bedaehtnahme auf die verbindlichen internationalen Vorschriften 
die näheren Bestimmungen über die international anzuerkennenden Konrormitätsbe­
wertungsverfahren (Zertilizierung, Baumusterprüfung und dergleichen), die nationale 
Konformitätserklärung des Herstellers, die Kennzeichnung der Geräte, die Produkt­
kontrollen und die Oberwachungsaufgaben zu erlassen. Sofern es sich um internatio­
nal verbindliche Vorschriften handelt, hat er eine solche Verordnung zu erlassen. 

vorliegt und 
~~ ...... --~ 
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2. vorschriftsmäßig gekennzeichnet ist. 
Solche Geräte gelten als gemäß Abs. I zugelassen. 

(3) Durch Verordnung hat der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr un­
ter ßedachtnahme auf die verbindlichen internationalen Vorschriften die näheren 
Bestimmungen über die Kennzeichnung der Funkanlagen zu erlassen. 

Zulassung und Typenzulassung \'on Endgeräten 

§ 72. (I) Über Antrag hat das Büro rur funkanlagen und TelekomI11unikations­
endeinrichtungen festzustellen, ob ein Endgerät den technischen Anforderungen ge­
mäß § 67 entspricht und zur Verbindung mit einern öfTentliehen TelekoI11I11unikati­
onsnetz geeignet ist (Einzelzulassung oder Typenzulassung). Die Zulassung ist zu 
erteilen, wenn das Endgerät die technischen Anforderungen erfüllt, sodaß durch die 
Verbindung dieses Endgerätes und seinen zweckentsprechenden Betrieb eine Beein­
trächtigung des ordnungsgemäßen Telekommunikationsverkehrs, insbesondere infol­
ge von Störungen von Telekommunikationsnetzen, von Funkanlagen oder von ande­
ren Endgeräten durch dieses Endgerät oder umgekehrt nicht zu erwarten ist. 

Kennzeichnung 

§ 77. (I) Unbeschadet der Rcgelungen des Bundesgesctzes über Funkanlagen 
und Telekommunikationsendeinrichtungen, 13GB!. [ Nr. 134/20() I. darf' die vorge­
schriebene Kennzeichnung von Funkanlagcn nur vom Bercchtigten angebracht wer­
den. Die Kennzeichnung darf nur an Geräten angebracht werden, die mit der zugelas­
senen Type übereinstimmen. Die Kennzeichen gelten als öffentliche Urkunden. 

(2) Durch Verordnung hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Tcchnologie das Aussehen dieser Kennzeichen festzulegen. 

(3) Sind Funkanlagen gemäß einer auf Grund von Absatz 2 erlassenen Verord­
nung gekennzeichnet, ohne dass dazu die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 vorliegen. 
so hat die Fernmcldebehörde § 14 des Bundesgesetzes über Funkanlagen und Tele­
kommunikationsendeinrichtungen sinngcmäß anzuwenden. Dies gilt auch, wenn 
Funkanlagen oder Tclekommunikationsendeinrichtungen mit Zeichen gekennzeichnet 
sind, die mit der in der genannten Verordnung vorgeschriebenen Kennzeichnung 
verwechselt werden können. 

(2) Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn nach den für die Republik Öster- Verwendung 
reich verbindlichen internationalen Vorschriften auf Grund eines dort beschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahrens oder nach den österrcichischen Vorschriften übel' . § 78. (~) Funkanlagen lind Telckomll1u~ikationsendeinrichtllngen dürfen nicht 
eine Konformitätserklärung des Herstellers. 1l1lSsbrallchhch verwendet werden. Als ITIlssbrauchhehc Verwendung gIlt: 

I. eine international anzuerkennende Zulassung (Konformitätsbescheilligung) I. jede Nachrichtenübcrmilliung. welche die öffentliche Ordnung lind Sicherheit 
einer ausländischen Stelle oder oder die Sittlichkeit gefahrdct oder welche gegen die Gesetze verstößt; 

2. eine Konformitätserklärung des Herstellers vorliegt und das Gerät vor- 2. jede grobe Belästigung oder Verängstigung anderer Benützcr; 
schriftsmäßig gekennzeichnet ist. 3. jcdc Verletzung der nach diesem Gcsetz und dcn internationalcn Verträgcn 

Solche Geräte gelten als gemäß Abs. I zugelassen. bestehenden Geheimhaltungspflicht und 

(3) Durch Verordnung sind vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 4. jedc Nachriehtenübermilllung, die nicht dem bcwilligten Zweck einer Funk-
unter Bedachtnahmc auf die verbindlichen internationalen Vorschriftcn die näheren anlage entspricht. 
Bestimmung.en .über die international anzuerkennenden Konfonnitä.tsbewertungsve~- (2) Inhaber von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen haben, 
~~hren ~.Zertlfizlcnll1g. Baumust~rprüfung ,und derglclchen?: dIe .natronale Konforml- soweit ihnen dies zUlllutbar ist, sowie unter Berücksichtigung des Grundrechtes auf 
tatser~la~.ung des Herstellers, die Kennzelchnu~g der ~erate, ~Ie Produktkontrollen Datenschutz im Sinne des DatenschlItzgesetzes, BGB!. [ Nr. 165/1999, I.!eeiunete 
und dIe Uber:v,achungsaufgaben z~ erlassen. Sofern es Sich um IIlternatlOnal verbllld- Maßnahmen zu treffen, um eine mis;bräuchliche Verwendung auszus~chli~ßcn. 
hehe Vorschnften handelt, hat er ellle solche Verordnung zu erlassen. Diensteanbieter, welche lediglich den Zugang zu Kommunikationsdiensten vennit-

Kennzeichnung tein, gelten nicht als Inhaber. 

§ 73. (I) Die vorgeschriebene Kennzeichnung von Funkanlagen und Endgeräten (3) Funkanlagen dürfen nur für dcn bewilligten Zweck sowic an den in der Be-
darf nur vom Berechtigten angebracht werden. Die Kennzeichnung darf nur an Gerä- willigung angegebenen Standorten, bewegliche Anlagen nur in dcm in der Bewilli­
ten angebraCht werden, die mit der zugelassenen Type übereinstimmen. Die Kcnnzei- gung angegebenen Einsatzgebiel betrieben werden. 

ehen gelten als öffentliche Urkunden. (4) Funksendeanlagen dürfcn nur unter Verwendung der mit dcr Bcwilligung zu-
(2) Durch Verordnung hat der Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr das geteilten Frequenzen und Rufzeichen betrieben werden. 

Aussehen dieser Kennzeichen festzulegen. (5) Funkanlagen und Tclekoml11unikationsendeinrichtungen. die weder auf' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~er~§sL~27!I~A~b~s~.~3~,~~d des Tele~olnlnunikationsl.!esetzes zugelassen wurden noch de~_~~~uneen 
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72 Abs. 3 oder 73 Abs. 2 erlassenen Verordnung gekennzcichnct, ohne daß dazu die des Bundesgesetzes 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 vorliegen, so hat die Regulierungsbehörde das Inver- entsprechen, dürfen weder mit einem öffentlichen Kommunikationsnetz "f'I'hlln!l,'n 

kehrbringen und den freien Warenverkehr mit diesen Geräten nach Maßgabe der Be- noch in Verbindung mit dicscm betriebcn werden. 
stimmungen der einschlägigen Richtlinien des Rates zu untersagen und deren Kenn-
zeichnung auf Kosten des Herstellers oder Lieferanten zu entwerten oder zu beseiti-
gen. Dies gilt auch, wenn Funkanlagen oder Endgcräte mit Zeichen gekennzeichnet 
sind, die mit der durch eine der genannten Verordnungen vorgeschriebenen Kenn-
zeichnung verweehselt werden können. 

(4) Durch Verordnung hat der Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr die 
nähreren Bestimmungen über das Verfahren zur Untersagung gemäß Abs. 3 festzule­
gen. Dabei hat er auf die verbindlichen internationalen Vorschriften Bedacht zu neh­
men. 

Nicht für den Anschluß an ein öffentliches Netz 

bestimmte Einrichtungen und Satellitenfunkanlagen 

§ 74. Einrichtungen und Satellitenfunkanlagen, die rur den Anschluß an ein öf­
fentliches Telekommunikationsnetz geeignet, jedoch nicht dafür vorgesehen sind, 
dürfen an ein öffentliches Telekommunikationsnetz nicht angeschlossen werden. Sie 
dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie entsprechend den verbindli­
chen internationalen Nonnen gekennzeichnet sind und wenn eine ausdrückliche Er­
klärung des Herstellers über den Verwendungszweck sowie die Gebrauchsanweisung 
beigegeben ist. 

Verwendung 

§ 75. (I) Funkanlagen und Endgeräte dürfen nicht mißbräuchlich verwendet 
werden. Als mißbräuchliche Verwendung gilt: 

1. jede NachrichtenLibermittlung, welche die öffentliche Ordnung lind Sicher­
heit oder die Sittlichkeit gefahrdet oder welche gegen die Gesetze verstößt; 

2. jede grobe Belästigung oder Verängstigung anderer Benützer; 
3. jede Verletzung der nach diesem Gesetz und den internationalen Verträgen 

bestehenden Geheimhaltungspflicht und 
4. jede Nachrichtenübennittlung, die nicht dem bewilligten Zweek einer 

Funkanlage entspricht. 

(2) Inhaber von Funkanlagen und Endgeräten haben, soweit ihnen dies zumutbar 
ist, geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine mißbräuchliche Verwendung auszu­
schließen. Diensteanbieter, welche lediglich den Zugang zu Telekommunikations­
diensten vennittcln, gelten nicht als Inhaber. 

(3) Funkanlagen dürfen nur für den bewilligten Zweck sowie an den in der Be­
willigung angegebenen Standorten, bewegliche Anlagen nur in dem in der Bewilli-
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(4) Funksendeanlagen dürfen nur unter Verwendung der mit der Ikwilligung zu­
geteilten Frequenzen und Rufzeichen betrieben werden. 

(5) Endgeräte dürfen nur so betrieben werden, daß keine Störungen eines öflcnt­
lichen TelekolTImunikationsnetzes erfolgen. 

(6) Nicht zugelassene oder nicht entsprechend gekennzeichnete Endgeräte dürfen 
weder mit einem öffentlichen Telekommunikationsnetz verbunden noch in Verbin­
dung mit diesem betrieben werden. 
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10. Abschnitt 

Verfahren, Gebühren 

Verfahren bei der Zulassung und Typenzulassung 

§ 76. (I) Einen Antrag auf Zulassung einer Type einer Funkanlage oder eines 
Endgerätes darf nur der Hersteller oder sein Bevollmächtigter stellen. Ein Antragstel­
ler mit Untemehmenssitz außerhalb des Europäischen Wirtschaflsraumes darf den 
Antrag nur dureh eine Person stellen, die im Europäischen Wirtsehaftsraum ihren 
Hauptwohnsitz hat; dies gilt auch bei Anträgen auf Zulassung eines einzelnen 
Endgerätes. 

(2) Anträge gemäß Abs. I sind schriftlich ein:wbringen. Ein Antrag auf Zulas­
sung einer Type ist nur zulässig, wenn die Funkanlage oder das Endgeräl ein Typen­
schild mit dem Namen des Herstellers oder seines Bevollmächtigten und die von 
diesem gewählte Gerätcbezeichnung (Typenbezeichnung ) trägt. 

(3) Anträgen gemäß Abs. I ist ein Gutachten einer anerkannten inländischen oder 
akkreditierten ausländischen Prüfstelle zum Nachweis der Einhaltung der technischen 
Anforderungen gemäß § 67 anzuschließen. Liegt eine ausliindischc Zulassung vor, ist 
lediglich ein ergänzendes Gutachten zum Nachweis dcr durch diese Zulassung nicht 
erfaßten technischen Anforderungen anzuschließen, Darüberhinaus kann das Büro für 
Funkanlagen und Telekommunikationscndeinriehtungen die Vorlage weiterer Unter­
lagen, wie Beschreibungen und Schaltpläne und die Vorlage eines Baumusters auf 
Kosten des Antragstellers verlangen, wenn dies zur Entscheidung über den Antrag 
erforderlich ist. 

(4) Eine Funkanlage oder ein Endgerät gehört dann zu der zugelassenen Type, 
wenn sie nach den bei der Überprüfung vorgelegenen Beschreibungen und Schaltplä­
nen gebaut ist und wenn ihre Bezeichnung auf dem Typenschild mit dcr Bezeichnung 
der überprüften Type übereinstimmt. 

(5) § 78 Abs. 6 und 7 gilt auch bei Zulassungen und Typenzulassungcn, 

Widerruf einer Zulassung und Typenzulassung 

§ 77. Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn ein Verfahren zur Untersagung ge­
mäß § 73 Abs. 3 rechtskräftig abgeschlossen und eine Untersagung ausgesprochen 
worden ist. Vom Ergebnis dieses Verfahrens hängt es ab, ob die Zulassung für ein 
einzelnes Gerät oder für die gesamte Type zu widerrufen ist 

Bewilligungsverfahren 

§ 78. (I) Anträge gemäß ~~ 68 und 70 sind schrinlich einzubringen. Ocr Antrag 
hat jedenfalls zu enthalten: 

J. Name und Anschrift des Antragstellers, 

10. Abschnitt 

Verfahren, Gebühren 
Verfahren bei der Zulassung und Typenzulassung 

§ 79. (I) Einen Antrag auf Zulassung einer Type einer funkanlage darf nur der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter stellel1. Ein Antragsteller mit Unternehmenssitz 
außerhalb dcs Europäischen Wirtschaftsraumes darf den Antrag nur durch eine Person 
stellen, die im Europäischen Wirtschaftsraum ihren Hauptwohnsitz hat. 

(2) Anträge gemäß Abs. 1 sind schritilich einzubringen, Ein Antrag auf Zulas­
sung einer Type ist nur zulässig, wenn die Funkanlage ein Typensehild mit dem Na­
men des Herstellers oder seines Bevollmächtigten und die von diesem gewählte Gerä­
tebczciehnung (Typenbczeichmmg ) trägt. 

(3) Anträgen gemäß Abs. 1 ist ein Gul'lchten einer anerkanntcn inländischen oder 
akkreditierten ausländischen Prüfstclle zum Nachweis der Einhaltung der technischen 
Anforderungen gemäß ~ 74 anzuschließen. Liegt eine ausländische Zulassung vor, ist 
lediglich ein ergänzendes Gutachten zum Nachweis der durch diese Zulassung nicht 
erfassten technischen Anforderungen anzuschließell. Dariiberhillalls kann das Büro für 
Funkanlagen und Telekommunikation.sendcinrichtungcll die Vorlage weiterer Unter­
lagen, wie Beschreibungen und Schaltpläne und die Vorlage eines Baumusters auf 
Kosten des Antragstellers verlangen, wenn dies zur Entscheidung über den Antrag 
erforderlich ist. 

(4) Eine funkanlage gehört dann zu der zugelassenen Type, wenn sie nach den 
bei der Überprüfung vorgelegenen Beschreibungen und Schaltplänen gebaut ist und 
wenn ihre Bezeichnung auf dem Typenschild mit der Bezeichnung der überprüften 
Type übereinstimmt. 

(5) § 81 Abs. 6 und 7 gilt auch bei Zulassungen und Typenzulassungen, 

Widerruf einer Zulassung oder Typenzulassung 

§ 80. Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen gemäß ~ 73 
Abs. I nicht vorliegen, 

BewilJigungsverfahren 

§ 81. (I) Anträge gemäß ~ 75 sind schriftlich einzubringen, Der Antrag hat je-
denfalls zu enthalten: 

1. Name und Anschrift des Antragstellers, 
2, Angaben über den Verwendungszweck der Funkanlage und 
3. Angaben üocr die Funktiollswcise der Funkanlage, 

Dem Antrag sind Unterlagen zum Nachweis der technischen Eigenschaften der Funk-
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2. Angaben über den Verwendungszweck der FUhkanlage lind 
3. Angaben über die Funktionsweise der Funkanlage. 

Dem Antrag sind Unterlagen ZUIll Nachweis der Einhaltung der technischen Vor­
schriften anzuschließen. 

(2) Über einen Antrag gemäß 9 78 hat das Fernmeldebliro zu entscheiden, in des­
sen örtlichem Wirkungsbereich die Funkanlage betrieben wenjen soll. Über Anträge 
gemäß 9 78 hinsichtlich Funksendcanlagen, die für terrestrischen Rundfunk im Sinne 
des BVG - Rundfunk vorgesehen sind, hat die KommAustria zu entscheiden. 

(3) Soll eine Funkanlage im örtlichen Wirkungsbereich zweier oder mehrerer 
Fernmeldebüros errichtet oder betrieben werden, so ist das Ferl1lneldebliro zuständig, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz hat. 

(4) Die Zuteilung von Frequenzen hat gemäß 9 49 zu erfolgen. 

(5) Bescheide gemäß ~ 68 sind auf höchstens 10 Jahre befristet zu erteilen. 

(6) Bescheide gemäß §§ 68, 69, 70 und 71 können Nebenbestimmungen enthal­
ten. Mit Bedingungen und Auflagen können Verpflichtungen auferlegt werden, deren 
Einhaltung nach den Umständen des Falles für den Schutz des Lebens oder der Ge­
sundheit von Menschen, zur Vermeidung von Sachschäden, zur Einhaltung internati­
onaler Vereinbarungen, zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer Fernmelde­
anlagen oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Belangen geboten er­
scheint. 

(7) Über Antrag des Inhabers einer Bewilligung ist diese im bestehenden Um­
fang von der Behörde auf eine andere Person oder Institution zu übertragen, wenn 
kein Grund flir eine Ablehnung oder einen Widerruf vorliegt. 

Gebühren 

§ 79. (1) Für Bewilligungen und Zulassungen nach diesem Bundesgesetz sind 
Gebühren zu entrichten. 

(2) Die Gebühren flir die nach diesem Bundesgesetz durchzuführenden Verwal­
tungsverfahren und für die nach diesem Bundesgesetz zu erteilenden Bewilligungen 
und Zulassungen sind vom Bundesminister flir Wissenschaft und Verkehr im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzulegen. Dabei 
ist auf den zur Erreichung der genannten Ziele verbundenen Personal- und Sachauf· 
wand Bedacht zu nehmen. 

(3) Hat jemand durch eine widerrechtliche Handlung Gebühren entzogen, so hat 
das Fernmeldebüro, ungeachtet der wegen der widerrechtlichen Handlung verhängten 
Strafe, dem Schuldigen die entzogene Gebühr innerhalb der Verjährungsfrist nach den 
im Zeitpunkt der Feststellung der widerrechtlichen Handlung geltenden Sätzen vorzu­
schreiben. 

anlage~~;iediicEiklii~~~~Gb~dT<~~önTIOlmliujitd;~sIGc~~an:~~~ßCI;~~ 

(2) Über einen Antrag gemiiß Abs. I hat das Fernl11eldebüro zu entscheiden. in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich die Funkanlage betrieben werden soll. Über Antrü­
ge gemäß Abs. I hinsichtlich Funksendeanlagell, die rur terrestrischen Rundfunk im 
Sinne des BVG - Rundfunk vorgesehen sind, hat die KommAustria zu entscheiden. 
Die Behörde hat die Entscheidung binnen sechs Wochen zu treffen, es sei denn, dass 
auf Grund internationaler Vereinbarungen der Abschluss einer Frequenzkoordinierung 
abzuwarten ist. 

(3) Soll eine Funkanlage im örtlichen Wirkungsbereich zweier oder mehrerer 
Fernmcldebliros errichtet oder betrieben werden, so ist das FernmeldebLiro zuständig, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz hat. 

(4) Die Zuteilung von Frequenzen hat gemäß ~ 54 zu erfolgen. 

(5) Bescheide gemäß ~ 75 sind auf höchstens 10 Jahre befristet zu erteilen. 

(6) Bescheide gemiiß ~§ 75 und 76 können Nebenbestimmungen enthalten. Mit 
Bedingungen und Auflagen können Verptlichtungen auferlegt werden, deren Einhal­
tung nach den Umständen des Falles fur den Schutz des Lebens oder der Gesundheit 
von Menschen, zur Vermeidung von Sachschäden, zur Einhaltung internationaler 
Vereinbarungen, zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer Fernmeldeanlagen 
odcr aus sonstigen technischen oder bctrieblichcn Belangen gebotcn erscheint. 

(7) In Fällen der Gesamtrechtsnachfolge ist über Antrag des Inhabers einer Be­
willigung dicse im bestehenden Umfang von der Behörde auf eine andere Person oder 
Institution zu übertragen, wenn kein Grund für eine Ablehnung oder einen Widerruf 
vorliegt. 

Gebühren 

§ 82. (I) Für Bewilligungen und Zulassungen nach diesem Bundesgcsetz sind 
Gebühren zu entrichten. 

(2) Die Gebühren für die nach diesem Bundesgesetz durchzuführenden Verwal­
tungsverfahren und für die nach diesem Bundesgesetz zu erteilenden Bewilligungen 
und Zulassungen sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzule­
gen. Dabei ist auf den zur Erreichung der genannten Ziele verbundenen Personal- und 
Sachaufwand Bedacht zu nehmen. 

(3) Hat jemand durch eine widerrechtli9hc Handlung Gebühren entzogen, so hat 
das Fernmeldcbüro, ungeachtet der wegen der widerrechtlichen Handlung verhängten 
Strafe, dem Schuldigen die entzogene Gebühr innerhalb der Verjährungsfrist nach den 
im Zeitpunkt dcr Feststellung der widerrechtlichen Handlung geltenden Sätzen vorzu­
schreiben. 

ein.getrieben 
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werden. werden. 

(5) Die Verordnung gemäß Abs. 2 für Frequenzen, die tlir terrestrischen Rund-r (5) Die Verordnung gemäß Abs. 2 für Frequenzen, die fiir terrestrischen Rund-
funk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind, ist von der KommAustria zu funk im Sinne des BVG-Rundfunk vorgesehen sind, ist von der KommAustria zu 
erlassen. In diesen Fällen ist auch das Verfahren nach Abs. 3 von der KOl1lmAustria erlassen. In diesen Fällen ist allch das Verfahren nach Abs. 3 von der KOlllmAustria 
durchzuführen. 

Ablehnung 

§ 80. Der Antrag auf Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkan­
lage ist zu erteilen, ausgenommen wenn 

I. die Anlage den technischen Anforderungen nach § 67 nicht entspricht, ins­
besondere wenn Störungen anderer Funkanlagen zu erwarten sind; 

2. die beantragten Frequenzen im vorgesehenen Einsatzgebiet nicht zur Ver­
fügung stehen oder wegen betrieblicher Belange. wie Nutzung des Fre­
quenzspektrums, nicht zugeteilt werden können; 

3. die erforderlichen Frequenzen im Interesse des wirtschaftlichen Ausbaues 
und störungsfreien Betriebes öffentlichen Zwecken dienender Funkanlagen 
nicht zugeteilt werden können; 

4. seit einem Widerruf gemäß § 82 Abs. 3 nicht mindestens 6 Monate verstri­
chen sind; 

5. durch die Inbetriebnahme eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu 
befürchten ist; 

6. durch die Inbetriebnahme die Erfüllung behördlicher Aufgaben behindert 
wird oder 

7. eine effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums nicht gegeben ist. 

Nachträgliche Änderungen der Bewilligung 

§ 81. (I) Soweit davon Bestimmungen der Bewilligung betroffen sind, bedarf 
I. jede Standortänderung, 
2. jede Verwendung außerhalb des in der Bewilligung angegebenen Einsatz­

gebietes im Fall von beweglichen Anlagen sowie 
3. jede technische Änderung der Anlage 

der vorherigen Bewilligung durch das zuständige Fernmeldebüro. 

(2) Das Fernmeldebüro kann erteilte Bewilligungen im öffentlichen Interesse än-
dern, wenn dies aus wichtigen Gründen 

1. zur Sicherheit des öffentlichen Telekommunikationsverkehrs, 
2. aus technischen oder betrieblichen Belangen, 
3. aus internationalen Gegebenheiten, insbesondere aus der fortentwicklung 

des internationalen Fernmeldevertragsrechtes oder 
4. ~ur Anpassung auf Grund internationaler Gegebenheiten geänderter Fre­

quenznutzungen 
notwendig ist. Dabei ist unter möglichster Schonung der wirtschaftlichen und betrieb­
lichen Interessen des Bewilligungsinhabers vorzugehen. 

durchzll t1ihren. 

Ablehnung 

§ 83. Der Antrag auf Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkan­
lage ist zu erteilen, ausgenommen wenn 

I. die Anlage den technischen Anforderungen nach § 74 nicht entspricht, insbe­
sondere wenn Störungen anderer Funkanlagen zu erwarten sind; 

2. die beantragten Frequenzen im vorgesehenen Einsatzgebiet nicht zur Verfü­
gung stehen oder wegen betrieblicher Belange, wie Nutzung dcs Frequenz­
spektrums, nicht zugeteilt werden können; 

3. die erforderlichen Frequenzen im Interesse des wirtschaftlichcn Ausbaues 
und störungsfreien Betriebes öffentlichen Zwecken dienender Funkanlagen 
nicht zugeteilt werden können; 

4. seit einem Widerruf gemäß ~ 85 Abs. 3 nicht mindestens 6 Monate verstri­
chen sind; 

5. durch die Inbetriebnahme eine Gellihrdung der öffentlichen Sicherheit zu 
befLirchten ist; 

6. durch die Inbetriebnahme die Erflillung behördlicher Aufgaben behindert 
wird oder 

7. eine effiziente Nutzung des Fllnkfrequenzspektrums nicht gegeben ist. 

Nachträgliche Änderungen der Bewilligung 

§ 84. (I) Soweit davon Bestimmungen der Bewilligung betroffen sind, bedarf 
I. jede Standortänderung, 
2. jede Verwendung außerhalb des in der Bewilligung angegebenen Einsatzge­

bietes im Fall von beweglichen Anlagen sowie 
3. jede technische Änderung der Anlage 

der vorherigen Bewilligung durch das zuständige Fernmeldebüro. 

(2) Die Behörde kann erteilte Bewilligungen im öffentlichen Interesse ändern, 
wenn dies aus wichtigen Gründen 

I. zur Sicherheit des öffentlichen Telekommunikationsverkehrs, 
2. aus technischen oder betrieblichen Belangen, 
3. aus internationalen Gegebenheiten, insbesondere aus der Fortentwicklllng des 

internationalen Fernmeldevertragsrechtes oder 
4. zur Anpassung auf Grund internationaler Gegebenheiten geänderter Fre-
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(3) Der Inhaber der Bewilligung hat jeder gemäß Abs. 2 angeordneten Änderung 
in angemessencr Frist auf seine Kostcn nachzukolllmcn. Eine dcrartige Verfligung 
begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. Ansprüche nach dem Amtshaftungs­
gesetz bleiben davon unberührt. 

(4) Die Aufgaben gemäß Abs. 1 und Abs. 2 sind bei llewilligungcn im Bereich 
des terrestrischen Rundfunks im Sinne des BVG - Rundfunk von der KommAlIstria 
wahrzunehmen. 

Erlöschen der Bewilligung 

§ 82. (I) Die Bewilligung erlischt 
I. durch Ablauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 
2. durch Verzicht seitens des Bewilligungsinhabers; 
3. durch Widerruf; 
4. durch Tod oder Erlöschen der Rechtspersönlichkeit des Bewilligungsinha­

bers. 

quenznlltzungen 
notwendig ist. Dabei ist unter möglichster Schollung der wirtschatilichen und betrieb­
lichcn Intcrcssen dcs llcwilligungsinhabers vorzugchcn. 

(3) Ändcrt sich inlolgc gestiegencr Kommunikationsbeclürfnisse eines Nutzers 
die Bc1egung der zugeteiltcn Frequcnzen so nachhaltig, dass flir andere Nutzer der 
gleichen Frequenz die bestimmungsmüßige Nutzung nicht mehr möglich ist, kann dic 
Behörde demjenigen, dessen Funkbetrieb die Einschränkung verursacht hat. eine 
andere Frequenz zuteilcn, soweit Abhilfe anderer Art nicht möglich ist. Gleiches gilt, 
wenn im Zusammenhang mit Erweiterungsanträgen für bestehende Funknetze andere 
Nutzer in der bestimlllungsmüßigen Frequenznutzung eingeschränkt sind. 

(4) Der Inhaber der Bewilligung hat jeder gemäß Abs. 2 angeordneten Änderung 
in angemessener Frist auf seine Kosten nachzukommen. Eine derartige Verfligung 
begründet keinen Anspruch auf Entschiidigung. Ansprüche nach dem Amtshaftungs­
gesctz bleiben davon unberührt. 

(5) Die Aufgaben gemäß Abs. I und Abs. 2 sind bei Bewilligungen im Bereich 
des terrestrischen Rundfunks im Sinne des BVG - Rundfunk von der Kom11lAustria 
wahrzunehmen. 

(2) Die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkanlage erlischt 
ferner nach zwölf Monaten vom Tage der Bewilligungserteilung an gcrechnet, wenn 
die Anlage zu diesem Zeitpunkt in wesentlichen Teilen noch nicht bertriebsbereit ist. 
Bei Anlagen, die umfangreichere Herstellungsarbeiten erfordern, kann die Frist auf Erlöschen der Bewilligung 
bis zu drei Jahre erstreckt werden. § 85. (I) Die Bewilligung erlischt 

(3) Der Widerruf ist von dem Fernmeldebüro, welches die Bewilligung erteilt 1. durch Ablauf der Zeit, Ilir die sic crteilt wurde; 
hat, auszusprechen, wenn .. 2. durch Verzicht seitens des Bewilligungsinhabers; 

I. in den technischen Anforderungen nach § 67 wesentlich: Anderungen er- 3. durch Widerruf 
folgt sind und der Bewilligungsinhaber trotz Auftrags Anderungen nicht 4 d h T d d' E \.. 1 1 R ht .. I' I k .( d B '11' . I 
d h fi 'h t h t ~. urc 0 0 er r osc len Der ec sperson IC 1 el es eWI HwngslI11a-urc ge u r a' ~ -

2. dies zur Sicheru~g des ungestörten Betriebes eines öffentlichen Telekom- bers. 
munikationsnetzes notwendig ist; (2) Die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Funkanlage erlischt 

3. der Bewilligungsinhaber gegen die Bestimmungen dieses Gcsetzes odcr ferner nach zwölf Monaten vom Tage der Bewilligungscrteilung an gerechnet, wenn 
gcgen die auf Grund der Bewilligung zu crfLillenden Auflagen oder Bedin- die Anlage zu diesem Zeitpunkt in wesentlichen Teilen noch nicht bertriebsbereit ist. 
gungen grob oder wiederholt verstoßen hat; Bei Anlagen, die umfangreichere Herstellungsarbeiten erfordern, kann die Frist auf 

4. die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung weggefallen sind; bis zu drei Jahre erstreckt werden. 
5. die Anlagen nicht oder nicht entsprechend dem bewilligten Verwendungs- (3) Der Widerruf ist von der Behörde, welche die Bewilligung erteilt hat, auszu-

zweck betrieben werden oder ... . sprechen, wenn 
6. die Anlagen nicht mll den bcwllllgten teehmschen Merkmalen betrieben I 'n den t 'hn's'h' Anf d "nacl s 74 ,. tI· h' Änd ' f I ,t 

w'rden und der Bewilligungsinhaber trotz Auftrags Änderungen nicht . I. ec I C c~. or erungcn 1 ~ wese.~ IC e erungen er 0 g 
e . ~ smd und der BewJlhgungslI1haber trotz Auftrags Anderungen mchl durchge-

durchgefuhrt hat. führt hat; 

(4) Eine Frequenzzuteilung kann aus den in § 49 Abs. 10 genannten Gründen wi- 2. dies zur Sicherung des ungestörten lletriebes eines öffentlichen Telckommu-
derrufen werden. nikationsnelzes notwendig ist; 

(5) Der Widerruf begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 3. der Bewilligungsinhaber dic Bestimmungen dieses Gesetzes odcr ge-
(6) Widerruf und Verzicht sind an keine Frist gebunden. Die Verzichtserklärun 1 gen die auf Grund der zu erflillenden Auflagen oder Bedingun-
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hat schriftlich bei dem FemmeTdcbüro z;:;-;;-~f'~lge;l:da:~-die Bewilligung erteilt hat. gen grob odci:-~'ie~(i'crll0ii-ycrstoßen Il~i:"---~"---'-----------

(7) Bei Tod des Inhabers einer Bewilligung, die f1ir gewerbliche Zwecke benützt 4. die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung weggefallen sind. 
wird, kann die Verlassenschaft dieses Recht bis zur Einantwortung in Anspruch neh- insbesondere, wenn die jeweilige Frequellzzllteilung erloschen ist; 
men; der Vertreter der Verlassenschaft hat dies jedoch ohne unnötigen Au/schub dem 5. die Anlagen nicht oder nicht entsprechend dem bewilligten Verwendungs-
örtlich zuständigen Fernmeldebüro anzuzeigen. zweck betrieben werden oder 

(8) Bei Erlöschen der Bewilligung ist die Anlage außer Betrieb zu setzten und in 6. die Anlagen nicht mit den bewilligten teehnische.~ Merkmalen betrieben 
angemessener Frist abzutragen. Der weitere Verbleib von FlInksendeanlagen ist dem werden und der Bewilligungsinhaber trotz Auftrags Anderllngen nicht durch-
Fernmeldebüro anzuzeigen. geführt hat. 

(9) Die Aufgaben gemäß Abs. 3 und Abs. 4 sind bei Bewilligungen im Bereich (4) Eine frequenzzuteilung kann aus den in ~ 54 Abs. 12 genannten Gründen wi-
des terrestrischen Rundfunks im Sinne des BVG Rundfunks von der KommAustria derrufen werden. 
wahrzunehmen. Die Erklärung gemäß Abs. 6 und die ~nzeigen gemäß Abs. 7 und (5) Der Widerruf begründet keinen Anspruch auf Entschädigung. 
Abs. 8 haben in diesen Fällen gegenüber der KommAustna zu erfolgen. (6) W'd f d V 'h . d k' . b d D' V 'h .. 

I erru un erzlc t S1I1 an cme Fnst ge un en. le erzle tserklarung 
hat schriftlich bei dem Fernmeldebüro zu erfolgen, das die Bewilligung erteilt hat. 

(7) Bei Tod des Inhabers einer Bewilligung, die fnr gewerbliche Zwecke benützt 
wird, kann die Verlassenschaft dieses Recht bis zur Einantwortung in Anspruch neh­
men; der Vertreter der Verlassenschaft hat dies jedoch ohne unnötigen Aufschub dem 
örtlich zustiindigen Fernmcldebüro anzuzeigen. 

(8) Bei Erlöschen der Bewilligung ist die Anlage außer Betrieb zu setzten und in 
angemessener Frist abzutragen. Der weitere Verbleib von Funksendeanlagen ist dem 
Fernmeldebüro anzuzeigen. 

(9) Die Aufgaben gemäß Abs. 3 und Abs. 4 sind bei Bewilligungen im Bereich 
des terrestrischen Rundfunks im Sinne des BVG - Rundfunks von der KommAustria 
wahrzunehmen. Die Erklärung gemäß Abs. 6 und die Anzeigen gemäß Abs. 7 und 
Abs. 8 haben in diesen Fällen gegenüber der KommAustria zu erfolgen. 
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11. Abschnitt 

Aufsichtsrechte 

Umfang 

§ 83. (I) Telekommunikationsdienste unterliegen der Aufsicht der Regulierungs­
behörde. Sic kann sich dazu der Organe der Fernmeldebehörden bedienen. 

(2) Konzessionsinhaber und andere Betreiber von Telekommunikationsdiensten 
sind verpflichtet, dem Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr und der Regulie­
rungsbehörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die für den Vollzug dieses 
Gesetzes und der relevanten internationalen Vorschriften notwendig sind. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann Anordnungen zur Durchführung der ihr auf 
Grund internationaler Vorschriften und auf Grund dieses Gesetzes zukommende 
Rechte und Pflichten treffen. Diese Anordnungen sind zu befolgen. 

(4) Die Organe der Fernmc\debüros und des Büros für Funkanlagen und Tele­
kommunikationsendeinrichtungen haben der Regulierungsbehörde über Ersuchen im 

11. Abschnitt 

Aufsichtsrechte 

Umfang 

§ 86. (I) KomlTIunikationsdienste unterliegen der Aufsicht der Regulierungsbe­
hörde. Sie kann sieh dazu der Organe der Fernmeldebehörden bedienen. 

(2) Die Organe der Fernmeldebüros und des Büros für Funkanlagen und Tele­
kommunikationsendeinrichtungen haben der Regulierungsbehärde über Ersuchen im 
Rahmen ihres Aufgabenbereiches Hilfe zu leisten, insbesondere in fernmeIdetechni­
schen Fragen. 

(3) Telekommunikationsanlagen unterliegen der Aufsicht der Fefl1meldebehör­
den. Als TelekommunikationsanlageIl im Sinne dieses Abschnittes gelten alle Anla­
gen und Geräte zur Abwicklung von Kommunikation, wie insbesondere Kommunika­
tionsnetze, Kabel· TV -Netze, Funkanlagen lind Telekommunikationsendeinrichtun­

Rahmen ihres Aufgabenbereiches Hilfe zu leisten, insbesondere in fernmeldetechni- . . .. . . . 
schen Fragen. (4) Die ~ernmeldebehörden smd berechtigt. Telekommumkatlonsanlagen, msbe-

gen. 

. . . , . , .. sondcre funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen. oder deren Teile 
(5) Telekommul1l~atl?nsanlagen l~nterIlegell .der AufSicht .der ~ernmeldebehor- hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und dcr auf Grund 

den. Als TeI~~ommul1lkat~onsanlagen nn Smne dles~s Abschn~lte.s gelten allc Anla- dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide zu überprüfen. Den Organen 
gen und. Ge:ate zur AbWicklung von T~lekommumkatlOn: wie .~nsbesondere Tele- der Fernmeldebüros, die sich gehörig ausweisen, ist zu diesem Zweek das Betreten 
kommumkattonsnetze, Kabel-TV-Netze, Funkanlagen und Endgerate. der Grundstücke oder Räume, in denen sich solche Anlagen befinden oder dies zu 

(6) Die Fernmeldebehärden sind berechtigt, Telekoml1lunikationsanlagen, insbe- vermuten ist, zu gestalten. Ihnen sind alle erforderlichen Auskünfte über die Anlagen 
sondere Funkanlagen und Endgeräte, oder deren Teile hinsichtlich der Einhaltung der und deren Betrieb zu geben. Bewilligungsurkunden sowie die gemäß ~ 15 ausgesteII­
Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord- ten Bestätigungen sind auf Verlangen vorzuweisen. 
nun~en und B.esch~ide zu. überprüfen. Den Organen der Ferlll~eldebüros, .?ie sich (5) Wenn es die Prüfung von Funkanlagen erfordert, sind diese auf Verlangen 
gehong ausweisen, Ist zu diesem Zweck das Betreten der Grun?stucke oder Raume, 111 des Femmeldebüros vom ßewilligungsinhaber auf seine Kosten an dem dafür be­
d.enen sich solche .Anlagen b~~n.de~. oder dies zu vermuten Ist, zu ge.statten. Ihnen stimmten Ort und zu dem dafür bestimmten Zeitpunkt zur Prüfung bereitzustellen. 
smd .al.le erforderlichen Auskunftc uber ~Ie Anlagen und deren Be.tneb zu geben. Funkanlagen können auf Kosten des Bewilligungsinhabers auch an Ort und Stelle 
BewtIltgungs- und KonzessIOnsurkunden sltld auf Verlangen vorzuweisen. geprüft werden, wenn dies wegen der Größe oder technischen Gestaltung der Anlage 

(7) Wenn es die Prüfung von Funkanlagen erfordert, sind diese auf Verlangen oder des finanziellen Aufwandes zweckmäßig ist. 
des Femmeldebüros vom Bewilligungsinhaber auf seine Kosten an dem dafür be- Durchsuchung 
stimmten Ort und zu dem dafiir bestimmten Zeitpunkt zur Prüfung bereitzustellen. . . , . 
Funkanlagen können auf Kosten des Bewilligungsinhabers auch an Ort und Stelle § 87. (I) B~stcht der dnngende Verdacht, .dass durch eitle unbcfugt .. ernchtetc 0-

geprüft werden, wenn dies wegen der Größe oder technischen Gestaltung der Anlage d:r betriebene ~ unksendeanlage Personen gefahrdet oder Sachen beschad~~t werdcn 
oder des finanziellen Aufwandes zweckmäßig ist. konnen oder Ist dies zur Durchsetzung der sich aus mternatlonalen Vertragen erge-

benden VerpOichtungen erforderlich, so können von den Fernmeldebehörden Grund· 
Durchsuchung stücks-, Haus-, Personen- und FahrzeugdllrchslIchungen angeordnet und bei Gefahr 

§ 84. (I) Besteht der dringende Verdacht, daß_durch eine unbefu ,t errichtete oder im Verzug auch von ihren Organen aus ei 'ener Macht vorgenommen werden. 
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betriebene Funksendeanlage Personen gefährdet oder Sachen beschädigt werden kön­
nen oder ist dies zur Durchsetzung der sich aus internationalen Verträgen ergebenden 
Verpflichtungen erforderlich, so können von den Fernmeldcbehürdcn Grundstücks-, 
Haus-, Personen- und Fahrzeugdurchsuchungcn angeordnet lind bei Gefahr im Verzug 
auch von ihren Organen aus eigener Macht vorgenommen werden. 

(2) Die Durchsuchung ist unter größtmöglicher Schonung der anwesenden Per­
sonen und Sachen durehzutUhren. Es ist besonders darauf zu achten, daß Eingriffe in 
die Rechtssphäre des Betroffenen die Verhältnismäßigkeit im Sinne des § 29 Sicher­
heitspolizeigesetz wahren. Die Bestimmungen der §§ 141 Abs. 3 und 142 Abs. I, 2 
und 4 StPO gelten sinngemäß, es sei denn, es würde der Zweck der Maßnahme da­
durch vereitelt. 

(3) Über Hergang und Ergebnis der Durchsuchung hat das Organ an Ort und 
Stelle eine kurzgefaßte Niederschrift zu verfassen. Eine Ausfertigung ist der durch­
suchten Person zu übergeben oder am Ort der Durchsuchung zurückzulassen. 

Aufsichtsrnaßnahmen 

§ 85. (I) Bei Störungen einer Telekommunikationsanlage (§ 83 Abs. 2) durch ei­
ne andere Telekommunikationsanlage können die Femmeldebüros jene Maßnahmen 
anordnen und in Vollzug setzen, die zum Schutz der gestörten Anlage notwendig und 
nach den jeweiligen Umständen und unter Vermeidung überllüssiger Kosten für die in 
Betracht kommenden Anlagen am zweckmäßigsten sind. 

(2) Unbefugt errichtete und betriebene Telekommunikationsanlagen können ohne 
vorherige Androhung außer Betrieb gesetzt werden. Für sonst entgegen den Bestim­
mungen dieses Gesetzes errichtete oder betriebene Telekommunikationsanlagen gi It 
dies nur, wenn es zur Sicherung oder Wiederherstellung eines ungestörten Telekom­
munikationsverkehrs erforderlich ist. 

Einstellung des Betriebes 

§ 86. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann zur Aufrecht­
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung den Betrieb von Telekom­
munikationsanlagen (§ 83 Abs. 2) ganz oder teilweise oder für bestimmte Arten von 
Anlagen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit einstellen und die Benützung bestimm­
ter Anlagen zeitweisen Beschränkungen unterwerfen. 

(2) Bei einer Verfugung nach Abs. I ist unter Schonung der wirtschanlichen und 
betrieblichen Interessen des Betreibers vorzugehen; sie begründet keinen Anspruch 
auf Entschädigung. 

(2) Die Durchsuchung ist unter größtmöglicher Schonung der anwcscnden Pcr­
sonen und Sachen durchzuführen. Es ist besonders darauf zu achten, dass Eingriffe in 
die Rechtssphüre des BetrotTeIlen die Verhältnismäßigkeit im Sinlle des § 29 Sicher­
heitspolizeigesetz wahren. Die Bestimmungen der R~ 14\ Abs. 3 und 142 Abs. I, 2 
lind 4 StPO gelten sinngemäß, es sei denn, es würde der Zweck der Maßnahme da­
durch vereitelt. 

(3) Über Hergang und Ergebnis der Durchsuchung hat das Organ an Ort lind 
Stelle eine kurz gefasstc NiederschriH zu verfassen. Eine Ausfertigung ist der durch­
suchten Person zu übergeben oder am Ort der Durchsuchung zurückzulassen. 

Aufsichtsrnaßnahmen 

§ 88. (I) Bei Störungen einer Telekommunikationsanlage (§ l:!6 Abs. 5) durch ei­
ne andere Telekommunikationsanlage können die Fernmeldebüros jene Maßnahmen 
anordnen Lind in Vollzug setzen, die zum Schutz der gestörten Anlage notwendig Lind 
nach den jeweiligen Umständen und unter Vermeidung überflüssiger Kostcn für die in 
Betracht kommenden Anlagen am zweckmäßigsten sind. 

(2) Unbefugt errichtete und betriebene Telekommllnikationsanlagen können ohne 
vorherige Androhung außer Betrieb gesetzt werden. Für sonst entgegen den Bestim­
mungen dieses Gesetzes errichtete oder betriebene Tclekommllnikationsanlagen gilt 
dies nur, wenn es zur Sicherung oder Wiederherstellung eines ungestörten Kommuni­
kationsverkehrs erforderlich ist. 

Einstellung des Betriebes 

§ 89. (I) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung den Betrieb von 
Teleommunikationsanlagen (§ 86 Abs.5) ganz oder teilweise oder für bestimmte 
Arten von Anlagen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit einstellen und die Benüt­
zung bestimmter Anlagen zeitweisen Beschränkungen unterwerfen. 

(2) Bei einer Verfligung nach Abs. I ist unter Schonung der wirtschaftlichen und 
betrieblichen Interessen des Bctreibers vorzugehen; sie begründet keinen Anspruch 
auf Entschädigung. 

Informationspflichten 

§ 90. (1) Bctreiber von Kommunikationsnetzen oder -diensten sowie Inhaber von 
Nutzungsrechten an Frequenzen oder Kommunikationsparametern, sind verpflichtet, 
dem Bundesminister tUr Verkehr, Innovation und Technologie und der Regulierungs­
behörde auf schriftliches Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die für den Vollzug 
dieses Gesetzes und der relevanten internationalen Vorschrifien notwendig sind. Dies 
sind insbesondere 

I. Auskünfte für die systematische oder einzelfallbezogcne Überprüfung der 
Verpflichtungen, die sich aus diesem Bundesgesetz oder aus eill~r auf Grund 
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~--.-------------.--._-----------....... ---.......... ------------·······---------···-l------~~S[hrr~~:se~cscrl~~~n\~orc~mg(e~rgeben, 

2. Auskünfte für die einzelfallbezogene Überprüfung der Verpflichtungen, wenn 
der Regulierungsbdlörde eine Bes<.:hwerde vorliegt uder sie aus anderen 
Gründen eine Verletzung von rJlichten annimmt oder sie von sich aus Ermilt­
lungen durchführt 

3. Auskünfte in Verfahren auf Zuteilung von Frequenzen oder Kommunikati­
onsparametem 

4. Auskünfte für ein Verfahren gemäß § 37. 
Diese Informationen sind binnen der hiefür gesetzten Frist und nach dem Zeitplan und 
in den Einzelheiten vorzulegen, die verlangt werden. Informationen gemäß Z 3 dürfen 
von Unternehmen auch vor Aufnahme ihrer Tätigkeit verlangt werden. Die verlangten 
Informationen müssen in angemessenem Verhältnis zur Wahrnehmung der Aufgaben 
stehen. Das Verlangen ist zu begründen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Regulierungsbehörde 
von Bereitstellern von öffentlichen Kommunikationsnetzen oder -diensten Informati­
onen für 

I. die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen fUr Dienste zum 
Nutzen der Konsulllenten oder 

2. genau angegebene statistische Zwecke 
verlangen. In diesem Fall ist dem BetrofTenen mitzuteilen, für welchen konkreten 
Zweck die bereitgestellten Infonnationen benutzt werden sollen. 

(3) Betreiber von Kommunikationsdiensten sind verpfli<.:htet, Verwaltungsbehör­
den auf deren Verlangen Auskunft über Stammdaten im Sinn von ~ 92 Abs.3 Z 4 
lit. abis d von Teilnehmern zu geben, die in Verdacht stehen, dureh eine über ein 
öffentliches Telekommunikationsnetz gesetzte Handlung eine Verwa!tungsübertre­
tung begangen zu haben. 

AlIfsichtsmaßnahmender Reglliierungsbehörde 

§ 91. (I) Hat die Regulierungsbehörde in Bezug auf durch sie zu besorgende 
Aufgaben Anhaltspunkte dafür, dass ein Unternehmen gegen die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes, gegen die Bestimmungen einer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnung oder gegen einen auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Bescheid verstößt, teilt sie dies dem Unternehmen mit und räumt gleichzeitig Gele­
genheit ein, zu den Vorhalten Stellung zu nehmen oder etwaige Mängel in angemes­
sener Frist nach Erhalt der Mitteilung abzustellen. Diese Frist darf' ein Monat nur dann 
unterschreiten, wenn das betreffende Unternehmen zustimmt oder bereits wiederholt 
gegen einschlägige Bestimmungen verstoßen hat. 

(2) Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass nach Ablauf der gesetzten Frist die 
Mängel, deretwegen das Aufsichtsverfahren eingeleitet wurde, nicht abgestellt sind, 

L.... ________________________ • ______________ --"-, o_r_d_n_e_t _si_e_ll)it Bescheid die. gebotene.n, angemessenen M~ßnahmen ~~! die die Einhai· 
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tung der verlelzten Bestimmungen sicherstellen, und selzt eine angemessen~ Frist fest. 
innerhalb der der Maßnahmc zu entsprechen ist. 

(3) Sind dic gemiiß Abs. 2 angeordnetcn Maßnahmcn erfolglos geblieben, kann 
die Rcgulierungsbehörde in Bczug auf cin Unternehmcn, das seine Pflichten gröblich 
oder wiederholt verletzt hat, das Recht KOl11munikationsnetze oder Kommunikations­
dienste bereit zu stellen aussetzen, bis die Mängel abgestellt sind oder diesem Unter­
nehmen untersagen, weiterhin Kommunikationsnetze oder Komtnunikationsdienste 
bereit zu stellen. Aus den gleichen Gründen kann die Regulierungsbehördc die Zutei· 
lung von Frcqucnzcn, Adresscn oder Kommunikationsparametern widerrufen. 

(4) Stellt ein Verstoß gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes, gegen die 
Bestimmungen einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder 
gegen cinen auf Grund dieses Bundesgcsctzes erlassenen Bescheid eine ulllnittelbare 
und ernste Gef1ihrdung der ölTentliehen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit dar oder 
führt er bei anderen Anbietern oder Nutzern von Kommunikationsnetzen oder 
diensten zu ernsten wirtschanlichen oder betrieblichen Problemen, kann dic Regulie­
rungsbchördc Maßnahmen gemäß Abs. 2 auch in cincm Verfahren gemiiß * 57 A VG 
anordnen. 

65 

356/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
135 von 159

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



12. Abschnitt 

Fernmeldegeheimnis, Datenschutz 

Allgemeines 

§ 87. (I) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, sind auf die in die­
sem Bundesgesetz geregelten Sachverhalte die Bestimmungen des Datenschutzgeset­
zes, BGBI. Nr. 56511978, anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen der Strafprozeßordnung bleiben durch die Bestimmungen 
dieses Abschnittes unberührt. 

(3) In diesem Abschnitt bezeichnet der Begriff 
I. "Betreiber" Anbieter von öffentlichen Telekommunikationsdiensten 1111 

Sinne des 3. Abschnittes; 
2. "Teilnehmer" eine natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbie­

ter eines öffentlichen Telekommunikationsdienstes einen Vertrag über die 
Inanspruchnahme dieser Dienste geschlossen hat; 

3. "Benutzer" eine natürliche Person, die einen öffentlichen Telekommunika­
tionsdienst für private oder geschäftliche Zwecke nutzt, ohne diesen Dienst 
zwangsläufig abonniert zu haben; 

4. "Stammdaten" alle personenbezogenen Daten, die Hir die Begründung, die 
Abwicklung, Änderung oder Beendigung der Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Benutzer und dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten oder 
zur Erstellung und Herausgabe von Teilnehmerverzeichnissen erforderlich 
sind; dies sind: 
a) Familienname und Vorname, 
b) akademischer Grad, 
c) Adresse, 
d) Teilnehmernummer, 
e) Bonität; 

5. "Vennittlungsdaten" alle personenbezogenen Daten, die sich auf Teilneh­
mer und Benutzer beziehen und für den Aufbau einer Verbindung oder für 
die Verrechnung von Entgelten erforderlich sind; dies sind: 
a) aktive und passive Teilnehmernummern, 
b) Anschrift des Teilnehmers, 
c) Art des Endgerätes, 
d) Gebührencode, 
e) Gesamtzahl der für den Abrechnungszeitraum zu berechnendcn Einhei­

ten, 
t) Art, Datum, Zeitpunkt und Dauer der Verbindung, 
g) übermittelte Datcnmenge, 

12. Abschnitt 

Telekommunikationsgeheimnis, Datenschutz 

Allgemeines 

§ 92. (I) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, sind auf die in die­
sem Bundesgesetz geregelten Sachverhalte die Bestimmungen des Datenschutzgeset­
zes, BGB!. I Nr. 165/1999, anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen der Strafprozcßordnung bleiben durch die Bestimmungen 
dieses Abschnittes unberührt. 

(3) In diesem Abschnitt bezeichnet der Begriff 
1. "Betreiber" Anbieter von ölTentliehen TelekolTIlTIllnikationsdiensten; 
2. "Teilnehmer" eine natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbieter 

eines öffentlichen Telekommunikationsdienstes einen Vertrag über die Inan­
spruchnahme dieser Dienste geschlossen hat; 

3. "Benutzer" eine natürliche Person, die einen öffentlichen Telekoll1lTlunikati­
onsdicnst tlir private oder geschäftliche Zwecke nutzt, ohne diesen Dienst 
zwangsläulig abonniert zu haben; 

4. "Stammdatcn" alle personen bezogenen Daten, die Ilir die Begründung, die 
Abwicklung, Änderung oder Beendigung der Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Benutzer und dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten oder zur 
Erstellung und Herausgabe von Teilnehmerverzeichnissen erforderlich sind; 
dies sind: 
a) Familienname und Vorname, 
b) akademischer Grad, 
e) Adresse, 
d) Teilnehmernllmmcr, 
e) Bonität; 

5. "Vemlittlungsdaten" alle personenbezogenen Daten, die sich auf Teilnehmer 
und Benutzer beziehen und für den Aufbau einer Verbindung oder für die 
Verrechnung von Entgelten erforderlich sind; dies sind: 
a) aktive und passive Teilnehmernummern, 
b) Anschrift des Teilnehmers, 
c) Art des Endgerätes, 
d) Tarifeode, 
e) Gesamtzahl der für den Abrechnungszeitraum zu berechnenden Einheiten, 

_ .. _ .. _. ____ .!)_~r!, Datum, Zeitpunkt u.~d Dauer der Verbindung, ... _______ --..-J 
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h) andere Zahlungsinformationen, wie Vorauszahlung, Ratenzahlung. 
Sperren des Anschlusses oder Mahnungen; 

6, "I nhaltsdaten" die Inhalte übertragener Nachrichten. 

Fernmeldegeheimnis 

§ 88. (I) Dem Fernmc\degeheimnis unterliegen die Inhaltsdaten lind die näheren 
Umstände der Kommunikation, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Tele­
kommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt 
sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche, 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Bctrciber und alle Perso­
nen, die an der Tätigkeit des Betreibers mitwirken, verpl1ichtet. Die Pflicht zur Ge­
heimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet 
worden ist. 

(3) Das Mithören, Abhören, Aufzeichnen, Abfangen oder sonstige Überwachen 
einer im Rahmen der Nutzung eines öffentlichen Telckommunikationsdienstes erfolg­
ten Kommunikation sowie die Weitergabe von Informationen darüber durch andere 
Personen als einen Benutzer ohne Einwilligung aller beteiligten Benutzer ist unzuliis­
sig. Dies gilt nicht !Ur die Aufzeichnung und Rüekverfolgung von Telefongesprächen 
durch Notruforganisationen im Rahmen der Entgegennahme von Notrufen und die 
Fälle der Fangschaltung. 

(4) Werden mittels einer Funkanlage, eines Endgerätes oder mittels einer sonsti­
gen technischen Einrichtung Nachrichten empfangen, die flir diese Funkanlage, die­
ses Endgerät oder den Benutzer der sonstigen Einrichtung nicht bestimmt sind, so 
dürfen der Inhalt der Nachrichten sowie die Tatsache ihrcs Empfanges weder aufge­
zeichnet noch Unbefugten mitgeteilt oder für irgendwelche Zwecke verwertet werden. 
Aufgezeichnete Nachrichten sind zu löschen oder auf andere Art zu vernichten. 

Technische Einrichtungen 

§ 89. (I) Der Betreiber ist nach Maßgabe einer gemäß Abs, 3 erlassenen Verord­
nung verpflichtet, alle Einrichtungen bereitzustellen, die zur Überwachung des Fern­
meldeverkehrs nach den Bestimmungen der StPO erforderlich sind. Diese Verpflich­
tung begründet keinen Anspruch auf Kostenersatz. 

(2) Der Betreiber ist verpflichtet, an der Überwachung des Fernmeldeverkehrs 
nach den Bestimmungen der StPO im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken. HielLir 
gebührt ihm der Ersatz der angemessenen Kosten. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister Ilir Wissenschaft und Verkehr 
im Einvernehmen mit den Bundesministern rur Inneres und rur Justiz, dem jeweiligen 
Stand dcr Technik entsprechend, die näheren Bestimmungen rur die Gestaltung der 
technischen Einrichtungen zur Gewährleistung der Überwachung eines Fernmclde­
verkehrs nach dcn Bestimmungen der StPO festsetzen. Nach Erlassung der Verord­
nung ist unmittelbar dem Hauptausschuß des .~.~tionalrates zu berichten, 

g) übennittelte Datcnmenge, 
h) andere Zahlungsinlonnationcn, wic Vorauszahlung. Ratenzahlung, Spcr­

ren des Anschlusses odcr Mahnungcn; 
6, "Inhaltsdatcn" dic Inhaltc übertragener Nachrichtcn 
7. "Standortdaten" Dalen, die in einem elektronischcn Kommunikationsnctz 

verarbcitct werden und die den geografischen Standort dcr Telekommunika­
tionscndeinrichtung eines Nulzers eines öffentlichcn Kommunikalionsdiens­
tes angeben, 

Telekommunikationsgeheimnis 

§ 93. (I) Dem Telekommunikationsgeheimnis unterlicgen die Inhaltsdaten und 
die näheren Umstände der Kommunikation, insbesondere die Tatsache, ob jemand an 
einem Telekoll1l11unikationsvorgang bcteiligt ist oder war. Das TelekoIlll11unikations­
geheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsver­
suche. 

(2) Zur Wahrung des Tclekommunikationsgeheimnisses ist jeder Betreiber und 
alle Personen, die an der Tätigkeit des Betreibers mitwirken, verpflichtet. Die Pflicht 
zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie be­
gründet wordcn ist. 

(3) Das Mithörcn, Abhören, Aufzeichnen, Abfangen oder sonstige Überwachen 
einer im Rahmen der Nutzung eines öffentlichen Telekommunikationsdicnstes erfolg­
ten Kommunikation sowie die Weitergabe von Infonnationen darüber durch andere 
Personen als einen Benutzer ohnc Einwilligung aller beteiligten Benutzer ist unzuläs­
sig. Dies gilt nicht rur die Aufzeichnung und Rückverfolgung von Tclefongesprächcn 
im Rahmen der Entgegennahme von Notrufen und die Fälle der Fangschaltung, 

(4) Werden mittels einer Funkanlage, einer Telekommunikationsendeinrichtung 
oder mittcls einer sonstigen technischen Einrichtung Nachrichten empfangen, die rur 
diese Funkanlage, diese Telekommunikationsendeinrichtung oder den Benutzer der 
sonstigen Einrichtung nicht bestimmt sind, so dürfen der Inhalt der Nachrichten sowie 
die Tatsache ihres Empfanges weder aufgezeichnet noch Unbefugten mitgeteilt oder 
flir irgendwclche Zwecke vcrwertet werden. Aufgezeichnete Nachrichten sind zu 
löschen oder auf andere Art zu vernichten. 

Technische Einrichtungen 

§ 94. (I) Der Betrciber ist nach Maßgabe einer gemäß Abs. 3 erlassenen Verord­
nung verpflichtet, alle Einrichtungen bereitzustellen, die zur Überwachung des Tele­
kommunikationsverkehrs nach den Bestimmungen der StPO erforderlich sind. Diese 
Verpflichtung begründet keinen Anspruch auf Kostenersatz. 

(2) Der Betreiber ist verpflichtet, an der Überwachung des Telckomll1unikations-
verkehrs nach den der St(>O im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken. 
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Sicherheit des Netzbetriebes 

§ 90. (1) Die Pflicht zur Erlassung von Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne 
des * 21 des Datenschutzgesetzes im Zusammenhang mit der Erbringung eines Tele­
kommunikationsdienstes obliegt jedem Betreiber jeweils für jeden von ihm erbrachtcll 
Dienst. 

(2) Unbeschadet des Abs. I hat der Betreiber in jenen Fällen, in denen ein beson­
deres Risiko der Verletzung der Vertraulichkeit besteht, die Teilnehmer über dieses 
Risiko und über mögliche Abhilfen einschließlich deren Kosten zu unterrichten. 

Datenschutz - Allgemeines 

§ 91. (1) Stammdaten, Vermittlungsdaten und Inhaltsdaten dürfen nur für Zwe­
cke der Besorgung eines Telekommunikationsdienstes ermittelt oder verarbeitet wer­
den. 

(2) Die Übermittlung von im Abs. I genannten Daten darf nur erfolgen, soweit 
das für die Erbringung jenes Telekommunikationsdienstes, für den diese Daten ermit­
telt und verarbeitet worden sind, durch den Betreiber erforderlich ist. Sonstige Über­
mittlungen dürfen nur auf Grund einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der Be­
troffenen erfolgen. Die Zustimmung gilt nur dann als erteilt, wenn sie ausdrücklich als 
Antwort auf ein Ersuchen des Betreibers gegeben wurde. Die Betreiber dürfen die 
Bereitstellung ihrer Dienste nicht von einer solchen Zustimmung abhängig machen. 

(3) Der Betreiber ist verpflichtet, den Teilnehmer darüber zu informieren, welche 
personenbezogenen Daten er ermitteln und verarbeiten wird, auf welcher Rechts­
grundlage und für welche Zwecke dies erfolgt und für wie lange die Daten gespeichert 
werden. Diese Information hat in geeigneter Form, insbesondere im Rahmen al1ge­
meiner Geschäftsbedingungen und spätestens bei Beginn der Rechtsbeziehungen zu 
erfolgen. Das Auskunftsrecht nach dem Datenschutzgesetz bleibt unberührt. 

Stammdaten 

§ 92. (I) Stammdaten dürfen von Betreibem nur fiir folgende Zwecke ermittelt 
und verarbeitet werden: 

I. Abschluß, Durchführung, Änderung oder Beendigung des Vertragcs mit 
dem Teilnehmer; 

2. Verrechnung der Entgelte und 
3. Erstel1ung von Teilnehmerverzeichnissen, auch gemäß * 26. 

(2) Stammdaten sind spätestens nach Beendigung der Rechtsbeziehungen mit 
dem Teilnehmer vom Betreiber zu löschen. Ausnahmen sind nur soweit zulässig, als 
diese Daten noch benötigt werden, um Entgelte zu verrechnen oder einzubringen, 
Beschwerden zu bearbeiten oder sonstige gesetzliche Verpflichtungen zu errul1en. 

Vermittlungsdaten 

§ 93. (I) Vermittlungsdaten dürfen grundsätzlich nicht gespeichert werden und 

Hiel'Lir gebührt ihm tier Ersatz der angemcssenen Kosten. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie im Einvernehmen mit den Bundesministern für Inneres und !'Lir Justiz, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die näheren Bestimmungen für die 
Gestaltung der technischen Einrichtungen zur Gewährleistung der Überwachung eines 
Tclekommunikationsverkehrs nach den Bestimmungen der StPO festsetzen. Nach 
Erlassung der Verordnung ist unmittclbar dem Hauptausschuss des Nationalrates zu 
berichten. 

Sicherheit des Netzbetriebes 

§ 95. (I) Die Pflicht zur Erlassung von Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne 
des * 14 des Datenschutzgesetzes im Zusammenhang mit der Erbringung eines Tele­
kommunikationsdienstes obliegt jedem Betreiber jeweils für jeden von ihm erbrachten 
Dienst. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 hat der Betreiber in jenen Fäl1en, in denen ein beson­
deres Risiko der Verletzung der Vertraulichkeit besteht, die Teilnehmer über dieses 
Risiko und über mögliche Abhilfcn einschließlich deren Kosten zu unterrichten. 

Datenschutz - Allgemeines 

§ 96. (I) Stammdaten, Vermittlungsdaten und Inhaltsdaten dürfen nur t'ür Zwe­
cke der Besorgung eines Telekommunikationsdienstes ermittelt oder verarbeitet wer­
den. 

(2) Die Übermittlung von im Abs. 1 genannten Daten darf nur erfolgen. soweit 
das für die Erbringllng jenes Telekommllnikationsdienstes, für den diese Datcn ermit­
telt und verarbeitet worden sind, durch den Bctreiber erforderlich ist. Die Verwen­
dung der Daten zum Zweck der Vermarktung elektronischer Kommunikationsdicnste 
oder der Bereitstellung von Diensten mit Zlisatznutzen sowie sonstige Übennittlungen 
dürfen nur auf Grund einer jederzeit widerrufbaren Zustimmung der Betroffenen 
erfolgen. Diese Verwendung ist auf das erforderliche Maß und den zur Vermarktung 
erforderlichen Zeitraum zu beschränken. Die Betreiber dürfen die Bereitstellung ihrer 
Dienste nicht von einer solchen Zustimmung abhängig machen. 

(3) Der Betreiber ist verpflichtet, den Teilnehmer darüber zu infonnieren, welche 
personen beLOgenen Daten er ermitteln und verarbeiten wird, auf weleher Rechts­
grundlage und für welche Zwecke dies erfolgt und für wie lange die Daten gespeichert 
werden. Diese Information hat in geeigneter Form, insbesondere im Rahmen allge­
meiner Geschäftsbedingungen und spätestens bei Beginn der Rechtsbeziehungen zu 
erfolgen. Das Auskunftsrecht nach dem Datenschutzgesetz bleibt unberührt. 

Stammdaten 

§ 97. (I) Stammdaten dürfen von Bctreibern nur für folgende Zwecke ermittelt 
und verarbeitet werden: 
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sind vom Betreiber nach Beendigung der Verbindung u;l~erzüglieh-;'~I-rZische;-()der zu 
anonymisicren. 

(2) Sofern dies für Zwecke der Verrechnung von Entgelten erforderlich ist, hat 
der Betreiber Vermittlungsdaten bis zum Ablauf jener Frist zu speichern, innerhalb 
derer die Rechnung rechtlich angefochten werden oder der Anspruch auf Zahlung 
geltend gemacht werden kann. Diese Daten sind im Streitfall der cntscheidenden 
Einrichtung sowie der Schlichtungsstelle unverkürzt zur Verfügung zu steHen. Wird 
ein Verfahren über die Höhe der Entgelte eingeleitet, dürfen die Daten bis zur endgül­
tigen Entscheidung über die Höhe der Entgelte nicht gelöscht werden. Der Umfang 
der gespeicherten Vennittlungsdaten ist auf das unbedingt notwendige Minimum zu 
beschränken. 

(3) Die Verarbeitung von Vermittlungsdaten darf nur durch solche Personen er­
folgen, die mit der Besorgung jener Aufgaben betraut sind, für die Daten ermittelt und 
verarbeitet werden dürfen. 

(4) Dem Betreiber ist es außer in den gesetzlich besonders geregelten Fällen un­
tersagt, einen Teilnehmeranschluß über die Zwecke der Verrechnung hinaus nach den 
von diesem Anschluß aus angerufenen Teilnehmernummern auszuwerten. Mit Zu­
stimmung des Teilnehmers darf der Betreiber die Daten zur Vermarktung für Zwecke 
der eigenen Telekommunikationsdienste verwenden. 

Entgeltnachweis 

§ 94. (I) Die Teilnehmerentgelte sind grundsätzlich in rorm eines Entgeltnach­
weises darzustellen. der eine Zusammensetzung der Entgelte nach Entgeltarten ent­
hält. Wenn der Teilnehmer es beantragt, sind die Entgelte als Einzelentgeltnachweis 
oder in anderen, in den Geschäftsbedingungen anzubietenden Detaillierungsgraden, 
darZllsteHen. Für Entgeltnaehweise, die einen zusätzlichen Dctaillierungsgrad als der 
Standard nachweis aufweisen, darf in den Geschäftsbedingungen ein Entgelt vorgese­
hen werden. Dieses hat sich an den durch die abweichende Detaillierung verursachten 
Kosten zu orientieren. 

(2) Der Betreiber hat den Umfang des Entgeltnachweises an der Netzentwicklung 
und der Marktnachfrage zu orientieren und in den Geschäftsbedingungen festzulegen. 

(3) Bei der Erstellung eines Einzelentgeltnachweises dürfen nur jene Vermitt­
lungsdaten verarbeitet werden, die dafUr unbedingt erforderlich sind. Die passiven 
Teilnehmernummern dürfen im Einzclentgcltnaehweis nur in verkürzter Form ausge­
wiesen werden. Es sei denn, die Tarifierung einer Verbindung läßt sich nur aus der 
unverkürzten Teilnehmernummcr ableiten. Anrufe, für die keine Entgeltpllieht ent­
steht und Anrufe bei Notrufstcllen dürfen nicht ausgewiesen werden. 

(4) rür das Löschen der Daten eines Entgeltnachweises gelten dieselben Fristen 
wie fUr das Löschen von Vermittlungsdaten. 

Inhaltsdaten 

I. Abschluss, Durchführung, Änderung oder Beendigung des Vertrages mit dem 
Teilnehmer: 

2. Verrechnung der Entgelte: 
3. Erstellung von Teiinehmerverzeicllllissen, auch gcmäß § 18 und 
4. Erteilung von Auskünften an Notruflräger. 

(2) Stammdaten sind spätestens nach Beendigung der Rechtsbeziehungen mit 
dem Teilnehmer vom Betreiber zu löschen. Ausnahmen sind nur soweit zulässig, als 
diese Daten noch benötigt werden, um Entgelte zu verrechnen oder einzubringen, 
Beschwerden zu bearbeitcn oder sonstige gesetzliche Verpflichtungen zu erlllllen. 

Auskünfte an Bctrciber von Notrufdiensten 

§ 98. Betreiber dürfen Betreibern von Notrufdiensten auf deren Verlangen Aus­
künlk über Stammdaten im Sinn von § 92 Abs. 3 Z 4 lit. abis d sowie über Standort­
daten im Sinne des § 92 Abs. 3 Z 7 erteilen. In beiden Fällen ist Voraussetzung für die 
Zulässigkeit der Üben11ittlung ein Notfall, der nur durch Bekanntgabe dieser Informa­
tionen abgewehrt werden kann. Die Notwendigkeit der Informationsüberillittlung ist 
vom Betreiber des Notrufdienstes zu dokumentieren und dem Betreiber unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden nachzureichen. Der Betreiber darf die 
Übermittlung nicht von der vorherigen Darlegung der Notwendigkeit abhiingig ma­
chen. Den Betreiber des Notrufdienstes trirn die Verantwortung für die rechtliche 
Zu lässigkeit des Auskunftsbegehrens. 

Vermittlungsdaten 

§ 99. (I) Vermittlungsdaten dürfen grundsätzlich nicht gespeichert werden lind 
sind vom Betreiber nach Beendigung der Verbindung unverzüglich zu löschen oder zu 
anonymisieren. 

(2) Sofern dies für Zwecke der Verrechnung von Entgelten, einschließlich der 
Entgelte für Zusamillenschaltungen, erforderlich ist, hat der Betreiber Vennittlungsda­
ten bis zum Ablauf jener rrist zu speichern, innerhalb derer die Rechnung rechtlich 
angefochten werden oder der Anspruch auf Zahlung geltend gemacht werden kann. 
Diese Daten sind im Streitfall der entscheidenden Einrichtung sowie der Schlich­
tungssteIle unverkürzt zur VerfUgung zu stellen. Wird ein Verfahren über die Höhe 
der Entgelte eingeleitet, dürfen die Daten bis zur endgültigen Entscheidung über die 
Höhe der Entgelte nicht gelöscht werden. Der Umfang der gespeicherten Vermitt­
lungsdaten ist auf das unbedingt notwendige Minimum zu beschränken. 

(3) Die Verarbeitung von Vermittlungsdaten darf nur durch solche Personen er­
folgen, die für die Entgeltverrechnung oder Verkehrsabwicklung, Kundenanfragen, 
Betrugsermittlung oder Vermarktung der eigenen Telekommunikationsdienste zustän­
dig sind oder die von diesen Personen beauftragt wurden. Der Umfang der verwende­
ten Vennittlungsdaten ist auf das unbedingt notwendige Minimum zu beschränken. 
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§ 95. (I) Inhaltsdaten dürfen - so ferne die Speicherung nicht einen wesentlichen 
Bestandteil des Telekommunikationsdienstes darstellt grundsiitzlich nicht gespei­
chert werden. Sofern allS technischen Gründen eine kurzfristige Speicherung erlorder­
lieh ist, haI der Betreiber nach Wegfall dieser Gründe die gespeicherten Daten unver­
züglich zu löschen. 

(2) Der Betreiber hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen si­
cherzustellen, daß Inhaltsdaten nicht oder nur in dem aus technischen Gründen erfor­
derlichen Mindestausmaß gespeichert werden. So ferne die Speicherung des Inhaltes 
Dienstmerkmal ist, sind die Daten unmittelbar nach der Erbringung des Dienstes zu 
löschen. 

Teil nehmerverzeich n is 

§ 96. (I) Für die Benützung eines öffentlichen Telekommunikationsdienstes hat 
der Betreiber ein Teilnehmerverzeichnis zu erstellen. Das Teiinehlllerverzeichnis kann 
in gedruckter Form (Buch), als telefonischer Auskullftsdienst, als Bildschirmtext, als 
elektronischer Datenträger oder in einer anderen technischen Komll1l1nikationsrorm 
gestaltet sein. 

(2) In dieses Teilnehmerverzeichnis sind jeweils aufzunehmen: Familienname 
und Vorname, abdemisehcr Grad, Adresse, Teilnehmernul1llllcr des Teilnehmers 
und, sofern der Teilnehmer dies wünscht, die Berufsbezeichnung. Dafür darf kein 
Entgelt verlangt werden. 

(3) Mit Zustimmung des Teilnehmers können noch zusätzliche Daten in das 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden. Sofern davon auch andere Personen 
betroffen sind, müssen auch diese zustimmen. 

(4) Sofern dies ein Teilnehmer wünscht, hat die Eintragung der ihn betreffenden 
Daten in das Teilnehmerverzeichnis ganz oder teilweise zu unterbleiben (Nichteintra­
gung). Daftir darf kein Entgelt verlangt werden. 

(5) Die im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten dUrfen vom Betreiber nur 
rur Zwecke der Benützung des Dienstes verwendet und ausgewertet werden. Jede 
andere Verwendung ist unzulässig. So dürfen die Daten insbesondere nicht dallir 
verwendet werden, um elektronische Profile von Teilnehmern zu erstellen oder diese 
Teilnehmer, ausgenommen zur Erstellung und Herausgabe von Teilnehmerverzeich­
nissen nach Kategorien zu ordnen. Der Betreiber hat durch geeignete technische Maß­
nahmen sicherzustellen, daß elektronische Teilnehmerverzeichnisse nicht kopiert 
werden können. 

(4) Dem ßetreiber ist es außer in den gesetzlich besonders geregelten Fällen un­
tersagt, einen Teilnehlllenlllschluss über die Zwecke der Verrechnung hinaus nach den 
von diesem Anschluss aus angerufenen Teilnehmernummern auszuwerten. Mit Zu­
stimlllun~ des Teilnehllll:rs darf der Betreiber die Daten zur VermarktLln~ nIl' Zwecke 
der eigen~n Tclekoml11unikationsdienste verwenden. ~ 

Entgeltnachweis 

§ 100. (I) Die Teilnehmerentgelte sind nach Wahl des Teilnehmers nicht in Form 
eines Einzelentgeltnachweises darzustellen. 

(2) Die Regulierllngsbehürde kann mit Verordnung den Detaillierllngsgrad des 
Einzelcntgcltnachwcises festlegen. Sie hat dabei auf die technischen Möglichkeiten, 
auf den Schutz personen bezogener Daten sowie darauf Bedacht zu nehmen, dass 
Teilnehmer ihre Ausgaben steuern können. 

(3) Bei der Erstellung eines Einzelentgeltnachweises dürfen nur jene Vennitt­
lungsdaten verarbeitet werden, die dafür unbedingt erforderlich sind. Die passiven 
Teilnehmernummern dürfen im Einzc\elltgeltnaehweis nur in verkürzter Form ausge­
wiesen werden, es sei denn, die Tarificrung einer Verbindung lässt sich nur aus der 
unverkürzten Teilnehmernummer ableiten oder der Teilnehmer hat schriftlich erklärt, 
dass er alle bestehenden Mitbenutzer des Anschlusses darüber informiert hat Lind 
künftige Mitbenutzer informieren wird. Alltallige weitere arbeitsrechtliche Beschrän­
kungen bleiben unberührt. Anrufe, nir die keine Entgeltpflicht entsteht und Anrufe bei 
Notruföiensten dürfen nicht ausgewiesen werden. 

(4) Für das Löschen der Daten eines Entgeltnachweises gelten dieselben Fristen 
wie fLir das Löschen von Vennittlungsdaten. 

Inhaltsdaten 

§ 101. (I) Inhaltsdaten dürfen - so ferne die Speicherung nicht einen wesentlichen 
Bestandteil des Telekommunikationsdienstes darstellt - grundsätzlich nicht gespei­
chert werden. Sofern aus technischen GrUnden eine kurzfristige Speicherung erforder­
lich ist, hat der Betreiber nach Wegfall dieser Gründe die gespeicherten Daten unver­
züglich zu löschen. 

(2) Der Betreiber hat durch technische und organisatorische Vorkehrungen si­
cherzustellen, dass Inhaltsdaten nicht oder nur in dem aus technischen Grunden erfor­
derlichen Mindestausmaß gespeichert werden. So ferne die Speicherung des Inhaltes 
Dienstmerkmal ist, sind die Daten unmittelbar nach der Erbringung des Dienstes zu 
löschen. 

(6) Die Übermittlung der in einem Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten an Teilnehmerverzeichnis 
die Regulierungsbehörde gemäß * 26 und an einen vom Betreiber verschiedenen Iier-. . . . . ".. . 
ausgeber eines betreiberübergreifenden Teilnehmerverzeichnisses im Sinne des Abs. I § 102. (I) Die Im fellnehmerverzelehllls gemaß § 69 Abs . .3 und 4 enthaltenen 
ist zulässig. Solchen Ersuchen haben zu entsprechen: Daten sowie Daten nach ~ 69 Abs. 6 dürfen vom Betreiber nur für Zwecke der Benüt­

zung des ölTentlichen Telefondienstes verwendet und aw;gewelrtet 
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2. Konzessionsinhaber, die öffentlichen Sprachtelefondienst anbieten, wenn 
die Anforderung von einem anderen Konzessionsinhaber erfolgt. 

Für die Übermittlung der Daten darf ein in den Gesehiiflsbedingungen im vorhinein 
festzulegendes Entgelt verlangt werden, das sich in den unter Z I und Z 2 genannten 
Fällen an den Kosten zu orientieren hat. 

(7) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze über die zulässige Verwen­
dung, Auswertung und Übermittlung der einen Teilnehmer betreffenden Daten sind 
gegenüber Ersuehen der Gerichte, die sich auf die Autldlirung und Verfolgung einer 
bestimmten Straftat beziehen, nicht anzuwenden. Der Betreiber hat durch technische 
und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, daß solehen Ersuchen auch hin­
sichtlich der Daten entsprochen werden kann, deren Eintragung nach Abs. 4 unter­
bleibt. 

Anzeige der Rufnummer des Anrufers 

§ 97. (I) Soweit der Betreiber eines öffentlichen SprachtclefoJldienstes die An­
zeige der Rufnummer anbietet, muß dem anrufenden Benutzer außer bei Notrufen die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Anzeige nir jeden Anruf einzeln, selbständig und 
entgeltfrei zu unterdrücken. Für jeden Teilnehmeranschluß IllUß diese Funktion als 
Dauereinriehtung angeboten werden. 

re Verwendung ist unzulässig. So dürfen die Daten insbesondere nicht dafür verwen­
det werden, um elektronische Profile von Teilnehmern zu erstellen oder diese Teil­
nehmer, ausgenommen zur Erstellung und Herausgabe von Teilnehmerverzeichnissen 
nach Kategorien zu ordnen. Der Betreiber hat durch geeignete technische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass elektronische Teilnchmerverzeichnisse nicht kopiert werden 
können. 

(2) Die Übermittlung der in einem Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten an 
die Regulierungsbehörde gemäß ~ IR Abs. I Z 4 sowie an den in § IR Abs.\ Z 5 ge­
nannten Personenkreis ist unter Berücksichtigung von ~ 69 Abs. 5 zulässig. 

(3) Für gemäß Abs.2 übermittelte Daten gilt die Verwendungsbeschränkung 
nach Abs. I. 

(4) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze über die zulässige Verwen­
dung, Auswertung und Übermittlung der einen Teilnehmer betreffenden Daten sind 
gegenüber Ersuchen der Gerichte, die sich auf die AufkHirung und Verfolgung einer 
bestimmten Straftat beziehen, nicht anzuwcnden. Der Betreiber hat durch technische 
lind organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass solchen Ersuchen auch hin­
sichtlich der Datcn entsprochen werden kann. deren Eintragung nach ~ 69 Abs.5 
unterbleibt. 

(2) Soweit der Betreiber die Anzeige der Rufnummer des Anrufers anbietet, muß Anzeige der Rufnummer des Anrufers 
dem angerufenen Teilnehmer die Möglichk.eit eingeräumt werden: die Anzei~e einge- § t 03. (I) Im öffentlichen Telekolllmunikationsnetz muss dem anrufenden Be-
hender Anrufe selbständig und entgeltfreI zu unterdrücken. Wird (he ~llfnunlln.er nutzer außer bei Notrufen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Anzeige für jeden 
bereits vor der Herstellung der Verbindung angezeigt, muß d~m angerufenen Tell- Anruf einzeln, selbständig und entgeltfrei zu unterdrücken. 
nehmer die Möglichkeit eingeräumt werden, eingehende Anrufe, bel denen dIe Ruf- ..' . . . 

. t d" kt d lb t" d' d t Itrre' abzuweisen (2) Im offentltchen Telekommul1lkatlOnsnetz, muss dem angerufenen Teilnehmer 
nummernanzeIge un er r~c w~r e, se. san Ig U~l en ge I '. die Möglichkeit eingeräumt werden, die Anzeige eingehender Anrufe selbständig und 

(3) Soweit der Betrel?er dIe Anzelge .. de~ Ruf~un.lIner .?es Angerufenen anble~et, entgelt frei zu unterdrücken. Wird die Rufnummer bereits vor der Herstellung der 
muß dem angerufene~ TeIlnehmer dIe M~gltchkelt etnger~umt werd~~, dIe AnzeIge Verbindung angezeigt, muss dem angerufenen Teilnehmer die Möglichkeit einge­
seiner Rufnummer belln Anrufer selbständIg und entgeltfreI zu unterdrucken. räumt werden, eingehende Anrufe, bei denen die Rufnummernanzeige unterdrückt 

(4) Der Betreiber ist verpflichtet, in seinen Geschäftsbedingungen über die Mög- wurde, selbständig und entgelt frei abzuweisen. 
lichkeit der Rufnummernanzeige und die verschiedenen Möglichkeiten der Unterdrü- (3) Im öfTentlichen Telekommunikationsnetz, muss dem angerufenen Teilnehmer 
ekung der Anzeige zu infonnieren. die Möglichkeit eingeräumt werden, die Anzeige seiner Rufnummer beim Anrufer 

Automatische Anrufweiterschaltung selbständig und entgeltfrei zu unterdrücken. 

§ 98. Die Betreiber haben bei den von ihnen angebotenen Diensten, bei denen ei- . (~) Der Betreiber ist verpnichtet, in seinen Gesehliftsb~di~gungen über die Mö?,-
ne Anrufweiterschaltung möglich ist, die Möglichkeit vorzusehen, daß der Teilnehmer hehkelt der RufnummernanzeIge und (!te verschIedenen Moghehkeltcn der Unterdru­
selbständig und entgeltfrei die von dritten Teilnehmern veranlaßte automatische An- ckung der Anzeige zu informieren. 
rufweiterschaItung zum Endgerät des Teilnehmers abstellen kann. Automatische Anrufweiterschaltung 

Automatische Anrufweiterschaltung beim öffentlichen Sprachtelefondienst § 104. Die Betreiber haben bei den von ihnen angebotenen Diensten, bei denen 
§ 99. Die Betreiber eines öffentlichen Spraehtelefondienstes haben bei den von eine Anrufweitcrschaltung ist, die Möglichkeit vorzusehen, dass der Teil-

ihnen angebotenen Diensten, die eine Option Anrufweiterschaltung anbieten, die LTl~~~~~~~lLlJ.!l.~~~~~~~~~~~~i.l.'!~~~~~~~~~~0.: 
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Möglichkeit vorzusehen, daß jede-;·TeTföchmer die Möglichkeit hat, selbständig und 
entgeltfrei eine von dritten Teilnehmern veranlaßbare automatische Anrufwciterschal­
\ung zum Endgeräl des Teilnehmers generell und im Einzelfall abzustellen. 

Fangschaltung, belästigende Anrufe 

§ ] 00. (I) Fangschaltung ist dic vom Willen des Anrufenden unabhängige Fest­
stellung der Identität eines anrufenden Anschlusses. 

(2) Sofern ein Teilnehmer dies zur Verfolgung belästigender Anrufe wünscht, hat 
der Betreiber eine Fangschaltung oder die Aufllebung der Unterdrückung der Ruf­
nummernanzeige rur zukünftige Anrufe einzurichten. Er darf dafür ein Entgelt verlan­
gen. 

(3) Das Ergebnis der Fangschaltung ist dem Teilnehmer bekanntzugeben, wenn 
er die Tatsache von belästigenden Anrufen während der Überwachung glaubhaft 
macht. 

Unerbetene Anrufe 

§ 101. Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien - zu Werbezwecken 
ohne vorherige Einwilligung des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des 
Teilnehmers steht die Einwilligung einer Person, die vom Teilnehmer zur Benützung 
seines Anschlusses ermächtigt wurde, gleich. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein Vertragsverhältnis mit 
dem Adressaten der Einwilligung keinen Einfluß. Die Zusendung einer elektronischen 
Post als Massensendung oder zu Werbezwecken bedarf der vorherigen - jederzeit 
widerrutlichen - Zustimmung des Empfängers. 

sehe Anrufweiterschaltung zum Telckommunikationsendeinrichtung des Teilnehmers 
abstellen kann. 

Fangschaltung, belästigende Anrufe 

§ 105. (I) Fangschaltung ist die vom Willen des Anrufenden unabhängige Fest­
stellung der Identität eines anrufenden Anschlusses. 

(2) Sofern ein Teilnehmer dies zur Verfolgung belästigender Anrufe wünscht, hat 
der Betreiber eine Fangschaltung oder die Aufhebung der Unterdrückung der Ruf­
Ilumnternanzeige Ilir zukünftige Anrufe einzurichten. Er darf dafür ein Entgelt verlan­
gen. 

(3) Das Ergebnis der Fangschaltung ist dem Teilnehmer bekannt zu geben, wenn 
er die Tatsache von belästigenden Anrufen während der Überwachung glaubhaft 
macht. 

lJnerbetene Anrufe 

§ 106. (1) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien - zu Werbezwe­
cken ohne vorherige Einwilligung des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung 
des Teilnehmers steht die Einwilligung einer Person, die vom Teilnehmer zur Benüt­
zung seines Anschlusses ermächtigt wurde, gleich. Die erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen wcrden; der Widerruf der Einwilligung hat auf ein Vertragsver­
hältnis mit dem Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss. Die Zusendung einer 
elektronischen Post an Verbraucher im Sinne des § I Abs. I Z 2 Konsumentenschutz­
gesetz bedarf der vorherigen - jederzeit widerruflichen - Zustimmung des Empfän­
gers, falls die Zusendung zu Werbezwecken erfolgt oder an mehr als 10 Teilnehmer 
gerichtet ist, es sei denn, dass eine Geschäftsbeziehung mit dem Teilnehmer besteht. 
Ebenfalls unzulässig ist die Versendung elektronischer Nachrichten zu Zwecken der 
Direktwerbung, wenn die Identität des Absenders, in dessen Namen die Nachricht 
übennittelt wird, verschleiert oder verheimlicht wird oder bei der keine authentische 
Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung sol­
cher Nachrichten richten kann. 

(2) Eine Zustimmung gel11. Abs. I ist nicht erforderlich, wenn der Kunde im 
Rahmen einer Geschäftsbeziehung sowohl bei der Datenerhebung als auch bei jeder 
Zusendung die Möglichkeit erhält, die Zusendung für die Zukunft abzulehnen und es 
sich bei der Zusendung um ein ähnliches Produkt oder eine ähnliche Dienstleistung 
wie jene, die zur Begründung des Geschäftsverhältnisses geführt haben, handelt. 
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13. Abschnitt 13. Abschnitt 

Strafbestimmungen 
. . . Strnfbestimmungen 

Gehelmnlsnllßbrallch 
. ..... Geheimnismissbrauch 

§ 102. (I) Wer entgegen § 88 Abs. 4 NachrIChten 111 der AbsIcht, sIch oder emem. . ..... 
anderen Unberufenen Kenntnis vom Inhalt dieser Nachrichten zu verschaffen, auf- § 107. (I) Wer entgegen § 93 Abs. 4 NachrIchten m der AbsIcht, sIch oder emem 
zeichnet oder einem Unberufenen mitteilt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen anderen Unberufenen Kenntnis vom Inhalt dieser Nachrichten zu verschaffen, auf­
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zeichnet odcr einem Unberufenen mitteilt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu betrafen. Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit freiheitsstrafe bis zu 

(2) 0 T
..· t' A d V I ~ r I drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu betrafen. 

er ater Ist nur au ntrag es er etzten zu verlo gen. 

V I R h d B 
.. (2) Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu verfolgen. 

er etzung von ee ten er enutzer ~ 

§103 (I)E ' . '~88Ab 2b . h P d' VerletzlIngvonRechtenderBenützer . 'Ine Im :i s. ezelc nete erson, le 
I. unbefugt übe~ die Tatsache oder den Inhalt des Telekommunikationsver- § 108. (I) Eine im § 93 Abs. 2 bezeichnete Person, die 

kehrs bestimmter Personen einem Unberufenen Mitteilung macht oder ihm I. unbefugt über die Tatsache oder den Inhalt des Telekommunikationsverkehrs 
Gelegenheit gibt, Tatsachen, auf die sich die Pflicht zur Geheimhaltung er- bestimmter Personen einem Unberufenen Mitteilung macht oder ihm Gele-
streckt, selbst wahrzunehmen, gcnheit gibt, Tatsachen, auf die sich die Pflicht zur Geheimhaltung erstreckt, 

2. eine Nachricht falscht, unrichtig wiedergibt, verändert, unterdrückt, unrich- selbst wahrzunehmen. 
tig vermittelt oder unbefugt dem Empfangsberechtigten vorenthält, 2. eine Nachricht fälscht, unrichtig wiedergibt, verändert, unterdrückt, unrichtig 

ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht vermittelt oder unbefugt dem Empfimgsberechtigten vorenthält, ~ 
ist, vo~ Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht 
Tagessatzen zu bestrafen. ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu verfolgen. Tagessätzen zu bestrafen. 

Verwaltungsstrafbestimmungen (2) Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu verfolgen. 

§ 104. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis Verwaltungsstrafbestimmungen 

zu 3633 Euro zu bes~rafen, wer. _ . .. § 109. (1) Eine Yerwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis 
1. entgegen § 68 Abs. I eme Funkanlage ohne Bewilligung cITIchtet oder bc- zu 3 700 Euro zu bestrafen wer 

2 
tretibt; .~ 70 Ab 1 . F k d I h B '((' . 1"1 1. entgegen § 75 Ab~. 1 eine Funkanlage ohne Bewilligung errichtet oder be-

. en ge~en :i . s. ell1e un sen ean age 0 ne eWI Igung etn um, treibt.' 
vertreIbt oder beSitzt; , 

3. entgegen einer Verordnung gemäß § 70 Abs. 5 eine Funkempfangsanlage 2. entgegen § 75 Abs. 3 eine Funksendeanlage ohne Bewilligung einfuhrt, ver-
einführt, vertreibt oder besitzt; treIbt oder besitzt; 

4. entgegen § 74 Einrichtungen oder Satellitenfunkanlagen an ein öffentliches 3. entgegen § 78 Abs. 1 eine Funkanlage oder eine Telekommunikationsendein-
Telekommunikationsnetz anschließt; richtung missbräuchlich verwendet; 

5. entgegen § 75 Abs. 1 eine Funkanlage oder ein Endgerät mißbräuchlich 4. entgegcn § 78 Abs. 2 nicht geeignete Maßnahmen trifft, die einc missbräuch-
verwcndet; liehe Verwendung von Funkanlagen oder Telekommunikationsendcinrich-

6. entgegen § 75 Abs. 2 nicht geeignete Maßnahmen trim, die eine tungcn ausschließen; 
mißbräuchliche Verwendung von Funkanlagen oder Endgeräten ausschlie- 5. entgegen § 78 Abs. 3 eine Funkanlage für eillen anderen als den bewilligten 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ ~~~~~~~~~~~~Zweck, an eincln nicht bewilligten Standort oder in eineIn ~!cht bewilligten 

73 

356/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
143 von 159

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



7. entgegen § 75 Abs. 3 eine Funkanlage für einen anderen als den bewilligten 
Zweck, an einem nicht bewilligten Standort oder in einem nicht bewilligten 
Einsatzgebiet betreibt; 

8. entgegen § 75 Abs. 4 Funksendeanlagen mit nicht bewilligten Frequenzen 
oder Rufzeichen betreibt; 

9. entgegen § 75 Abs. 5 Endgeräte so betreibt, daß eine Störung eines öffent­
lichen Telekommunikationsnetzes erfolgt; 

10. entgegen § 75 Abs. 6 nicht zugelassene oder nicht entsprechend gekenn­
zeichnete Endgeräte mit einem öffentlichen Telekommunikationsnetz ver­
bindet oder in Verbindung mit diesem betreibt; 

11. entgegen § 81 Abs. I Änderungen nicht anzeigt oder angeordnete Ände­
rungen nicht befolgt; 

12. entgegen § 83 Abs. 3 nicht die erforderlichen Auskünfte gibt oder nicht die 
verlangten Urkunden vorweist; 

13. entgegen § 83 Abs. 4 Funkanlagen zur Prüfung nicht an dem dafür be­
stimmten Ort oder zu dem bestimmten Zeitpunkt bereitstellt; 

14. entgegen § 85 Abs. I angeordnete Maßnahmen nicht befolgt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
7267 Euro zu bestrafen, wer 

I. entgegen § 73 Abs. I Funkanlagen oder Endgeriite kennzeichnet, ohne dazu 
berechtigt zu sein; 

2. entgegen § 73 Abs. I Funkanlagen oder Endgeräte kennzeichnet, ohne daß 
diese mit der zugelassenen Type übereinstimmen; 

3. entgegen § 74 Einrichtungen oder Satellitenfunkanlagen in Verkehr bringt; 
4. entgegen § 78 Abs. 6 Nebenbestimmungen nicht erfüllt; 
5. entgegen § 83 Abs.6 den Organen der Fernmeldebüros das Betreten von 

Grundstücken oder Räumen nicht gestattet; 
6. entgegen § 84 Abs. I die Durchführung einer Durchsuchung verhindert; 
7. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem 

auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwiderhandelt. 

(3) Eine Verwaltungsübertrctung begeht und ist mit eincr Geldstrafe bis zu 
36336 Euro zu bestrafen, wcr 

I. entgegen § 7 Abs. I und 2 Mitbenutzung nicht gestattet; 
2. entgegen § 13 Abs. 1 die Erbringung eines Telekommunikationsdienstes 

nicht anzeigt; 
3. entgegen § 14 einen konzessionspflichtigen Dienst ohne Konzession er­

bringt; 
4. entgegen § 18 Abs. I einen Telekommunikationsdienst erbringt, ohne daß 

die Genehmigung der Geschäftsbedingungen oder der Entgelte vorliegt; 
5. entgegen § 18 Abs. 4 Geschäftsbedingungen oder wesentliche Änderungen 

derselben der nicht vor Aufnahme des 

Einsatzgebiet bctreibt; 
6. entgegen ~ 7X Abs.4 FUllksendeanlagcn mit nicht bewilligten Frequenzen 

odcr Rufzeichcn bctreibt; 
7. entgegcn ~ 78 Abs. 5 nicht zugelassene oder nicht dem Bundesgesetz über 

Funkanlagen und Tclckommunikationsendcinrichtungen cntsprechendc Tele­
kommunikationsendeinrichtungen mit einem öffentlichen Kommunikations­
nctz verbindet oder in Verbindung mit diesem betreibt; 

8. entgegen § 84 Abs. I Änderungen nicht anzeigt oder angcordnete Änderun­
gen nicht befolgt; 

9. entgegen ~ 86 Abs. 4 nicht dic crforderlichen Auskünfte gibt oder nicht die 
verlangten Urkunden oder Bestätigungen vorweist; 

10. entgegen § 86 Abs. 5 Funkanlagcn zur Prüfung nicht an dem dafür bestimm­
ten Ort oder zu dem bestimmten Zeitpunkt bereitstellt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
7 300 Euro zu bestrafen. wer 

I. entgegen § 77 Abs. 1 Funkanlagen kennzeichnet, ohne dazu berechtigt zu 
sein; 

2. entgegen § 77 Abs. 3 Funkanlagen kennzeichnct, ohne dass dicse mit der 
zugelassenen Typc übereinstimmen; 

3. cntgcgen § 81 Abs. 6 Nebenbestil1ll1lungen nicht erfüllt; 
4. entgegen § 86 Abs.4 den Organen der Fernmeldebüros das Betretcn von 

Grundstücken oder Räumen nicht gestattet; 
5. entgegen § 87 Abs. I die Durchführung einer Durchsuchung vcrhindert; 
6. einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder einem 

auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheid zuwidcrhandelt. 

(3) Eine Verwaltungsübertrctung begeht und ist mit einer Geldstrafc bis zu 
36 400 Euro zu bestrafcn, wer 

I. entgegen § 17 Abs. 2 odcr § 27 Abs. 3 Leistungskennwertc nicht veröffent­
licht oder nicht bekannt gibt; 

2. entgegen § 18 die Pflichten eincs Betreibers einc öffentlichen Telefondienstes 
nicht erfüllt; 

3. entgegcn ~ 19 zusätzliche Dienstemerkmale nicht bereit stellt; 
4. entgegen * 20 Abs. I nicht die Verbindung zu allcn Notrufnumlllern gewähr­

leistet; 
5. entgegen § 20 Abs. 2 nicht die kostenlose Verbindung zu NotrufnUlllmern 

gewährleistet; 
6. entgegen § 21 Abs. I nicht getrennt Buch rührt; 

74 

356/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
144 von 159

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Dienstes o?er Inkrafttret~n der . . 8. entgegen * 22 nicht Intcropcrabilität herstell\: 
6. entgegen * 18a Abs. I, * 18a Abs. 2 Abs. 2 ehe Lelstungskelln- " . . 

werte~nieht bekannt gibt;' ,9. entgegen * 23 Abs. I nicht NUll1mernüberlragbarkelt sicherstelh; 

7. entgegen * 19 die Pflichten des Erbringers eines ölTentliehen Sprachtele- 10. entgegen ~ 48 Abs. 3 Standardzusalllmensehallungsangebote nicht unverzüg-
fondienstes nicht erfülh; hch vorlegt; 

8. entgegen § 20 Abs. I einen öffentlichen Mobilfunkdienst ohne Konzession 11. entgegen * 65 Abs. 2 sieh nicht niehtdiskriminierend verhäh; 
erbringt; 12. entgegen § 94 Abs. I nicht Einrichtungen zur Überwachung des Telekommu-

9. entgegen § 26 Abs. 2 nicht die Angaben zur Herausgabe eines Teilnchmer- nikationsverkehrs bereitstellt; 
verzeichnisses übermittelt; 13. entgegen § 96 Abs, 3 die Teilnehmcr nicht unterrichtet· 

10. entgegen § 31 seine Umsätze nicht mitteilt- 23 ,- '" 02 . , . ' . '. . . . ' .., . entgegen ~ I Abs. I nicht durch geeignete techOisehe Maßnahmen sicher-

1
1
2
1. entgegen ~ 3367 Anlbeht lein MhlnNdestangebot andMzletleltungen anbietet; stellt, dass elektronische Teilnehmerverzeichnisse nicht kopiert werden kün-
. entgegen:-i s. nie t etzzugang un usammenschaltung gewährt; nen' 

13. entgegen § 41 Abs. 5 nicht die geforderten Unterlagen übermittelt; , , ,.. 
14. entgegen § 44 Abs. 2 die Überlassung von Infrastruktur nicht anzcigt; 14. entgcgcn * 106 unerbc.tenc Anrufe oder die Zusendung elncr clcktromsehcn 
15. cntgegen § 44 Abs. 2 Infrastruktur nutzt; Post an mchr als 10 TCllnchmcr oder zu Werbezwecken tätIgt. 

16. entgegen § 46 nicht Einschau in Aufzeichnungen und Büchcr gewährt; (4) Eine Yerwaltungsübertretung bcgcht und ist mit ciner Geldstrafe bis zu 
17. entgegen § 58 nicht die notwendigen Auskünfte erteilt; 58000 Euro zu bestrafen, wer 
18. entgegen § 83 Abs. 2 nicht die erforderlichen Auskünt1e ertcilt; I. entgegen * 15 Abs. 1 die Bereitstellung eines Kommunikationsnetzes oder -
19. entgegen § 83 Abs. 3 Anordnungen nicht befol~.t; dienstes nicht anzeigt; 
20. entgege~ § 89 Ab::;. 1 nie~t Einrichtungen zur Uberwachung dcs Telekom- 2. ~.ntgcgcn * 25 Abs.2 Allgcmeine Geschäftsbedingungen oder wesentliche 

mumkatlO~sverkehrs bereitstellt;. . Anderungen derselben der Regulierungsbehärde nicht rechtzeitig vor Auf-
21. entgegen ~ 90 Abs. 2 d~e Te~lnehmer mcht untern~htet; nahme des Dienstes oder Inkrafttreten der Änderung anzeigt; 
22. entgegen § 91 Abs. 3 die Teilnehmer meht informiert; 3 t .~ 33 . U" . h . '1 '. . " . . en gegcn :-i seine msatze me t mIttel t· 
23. entgegen § 96 Abs. 5 llIeht durch geeIgnete techmsche Maßnahmen slcher- -'. . . : . ... . 

stellt, daß elektronische Teilnehmerverzeichnisse nicht kopiert werden 4. entgegen § 37 an ClnCI~ Verlahren nach §§36 odcr 37 meht In dem In § 90 
können; festgelegten Umfang InItwlrkt; 

24. entgegen § 101 unerbetene Anrufe oder die Zusendung einer elektronischen 5. entgegen § 90 nicht die notwendigen Auskünfte erteilt. 
Post als Massensendung oder zu Werbezwecken tätigt. (5) Bei der Bemessung der Geldstrafen gemäß Abs. I bis 4 ist auch darauf Be-

(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 bis 3 liegt nicht vor, wenn die daeht zu nehmen, ob die Tat gewerbsmäßig oder wiederholt begangen wurde. Wurde 
Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden stratbaren Hand- die Tat gewerbsmäßig begangen, so ist der dadurch erzielte unrechtmäßige Vorteil 
lung bildet oder nach anderen Verwaltungsstratbestimmungen mit strengcrer Strafe gemäß dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens bei der Bemessung zu berüeksiehti-
bedroht ist. gen. 

(5) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, mit denen die stratbare Hand- (6) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. I bis 4 liegt nicht vor, wenn die 
lung begangen wurde, zugunsten des Bundes rur verfallen erklärt werden. Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Hand-

(
6) D' h d' B d t d h d' F Id b" h" G Id lung bildet oder nach anderen Vcrwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 

JC nac lesem un esgese z urc IC emme e uros ver anglen e - bedroht ist. 
strafen fallen dem Bund zu. 

(7) Im Straferkenntnis können die Gegenstände. mit denen die stralbare Hand-
lung begangen wurde, zugunsten des Bundes tur verfallen erklärt werden. 

Die naeh diesem Bundesgcsetz durch die Femmeldebüros verhängten Geld-

75 

356/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
145 von 159

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(9) Sofern in einem Verfahren nach Abs. I bis 4 Beschuldigter ein Betreiber von 
öfTentlichen Kommllnikationsdiensten ist, hat die Verwaltungsstrafbehörde der Regu­
lierlillgsbehörde eine Abschrift der Verfahrenserledigung zu übermitteln. 

Veröffentlichung des Straferkenntnisses 

§ 110. Im Straferkenntnis wegen einer nach ~ 109 Abs. 4 mit Strafe bedrohten 
Handlung kann auf die Veröffentlichung des Straferkenntnisses innerhalb einer be­
stimmten Frist in einer oder mehreren periodischen Druckschriften auf Kosten des 
Verurteilten erkannt werden, wenn der Täter schon zweimal wegen Taten bestraft 
worden ist, die auf der gleichen schädlichen Neigung beruhen wie die abgeurteilte 
Tat, und nach der Art der Tat zu befürchten ist, dass der Täter sonst weiterhin nach 
diesem Bundesgesetz strafbare Handlungen begehen werde. Die Veröffentlichung 
lllnfasst den Spruch des Straferkenntnisses. Wenn besondere Umstände dafür spre­
chen, kann auch die Veröffentlichung der Begründung des Straferkenntnisses ange­
ordnet werden. 

Abschöpfung der Bereicherung 

§ 111. Stellt die Regulierungsbehörde fest, dass ein Unternehmen durch eine ge­
gen dieses Bundesgesetz, gegen die Bestimmungen einer auf Grund dieses Bundesge­
setzes erlassenen Verordnung oder gegen einen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Bescheid verstoßende rechtswidrige Handlung einen wirtschaftlichen Vor­
teil erlangt hat, kann die Regulierungsbehörde beim Kartellgericht den Antrag stellen, 
die Höhe des durch die festgestellte rechtswidrige Handlung erzielten Vorteils festzu­
setzen und zugunsten des Bundes flir verfallen zu erklären. Die Höhe des Verfalls 
kann vom Kartellgericht mit bis zu 10% des Untemehmensumsatz des Vo~jahres 

festgesetzt werden. 
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14. Abschnitt 

Behörden 

Fernmeldebehiirden 

§ 105. Fernmeldebehörden sind der Bundesminister für Wissenschaft und 
Verkehr als oberste Fernmeldebehörde sowie die der obersten Fernmeldebehörde 
unterstehenden Fernmeldebüros und das Büro für Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen. ~ 

Zuständigkeit 

§ t 06. (I) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Fernmeldebehörde und des 
Büros rur Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen lIlnfaßt das 
gesamte Bundesgebiet. 

(2) Die Fernmeldebüros sind eingerichtet: 
1. in Graz fur die Länder Steiermark und Kärnten, 
2. in Innsbruck rur die Länder Tirol und Vorarlberg, 
3. in Linz fUr die Länder Oberösterreich und Salzburg sowie 
4. in Wien für die Länder Wien, Niederästerreich lind Burgenland. 

(3) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern 
nicht anderes bestimmt ist, das örtlich in Betracht kommende F emmeldebüro 
zuständig. Betrifft eine Maßnahme den Wirkungsbereich zweier oder mehrerer 
Femmeldebüros, ist einvernehmlich vorzugehen. 

(4) Das Büro fLir Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen ist, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, zuständig fLir 

I. die Entscheidung über Anträge auf Typenzulassung von Funkanlagen, 
2. die Entscheidung über Anträge auf Zulassung oder Typenzulassung von 

Endgeräten und 
3. den Widerruf von erteilten Zulassungen und Typenzulassungen. 

(5) Der Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr (oberste 
Fernmeldebehörde) ist zuständig rur 

I. grundsätzliche Vorgaben rur die Tätigkeit der Regulierungsbehörde, 
2. die Erlassung und Handhabung der zur Durchführung der internationalen 

Verträge erforderlichen Vorschriften, insbesondere über die Nutzung des 
Frequenzspektrums, 

3. die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Bescheide der Fernmeldebüros 
und des Büros für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, 
soweit nicht die Zuständigkeit eines unabhängigen Verwaltungssenates 
gegeben ist. 

14. Abschnitt 

Behörden 

Fernmeldcbehörden 

§ 112. Fernll1c1debehörden sind der Bundesminister für Verkehr, Innovation lind 
Technologie als oberste Fernmeldebehörde sowie die der obersten Fernll1eldebehörde 
ullterstehenden Fernmcldebüros und das Büro fLir Funkanlagen lind 
Telekommunikationsendeinrichtungen. ~ 

Zuständigkeit 

§ t 13. (I) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Femmeldebehörde und des 
Büros für Funkanlagen und Telekommllnikationsendeinrichtungen umfasst das 
gesamte Bundesgebiet. 

(2) Die Fernmeldebüros sind eingerichtet: 
1. in Graz für die Länder Steiennark lind Kärnten, 
2. in Innsbruck IUr die Länder Tiroillnd Vorarlberg, 
3. in Linz für die Länder Oberösterrcich und Salzburg sowie 
4. in Wien llir die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland. 

(3) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen ist, sofern 
nicht anderes bestimmt ist, das örtlich in Betracht kommende Fernmeldebüro 
zuständig. Betrifft eine Maßnahme den Wirkungsbereich zweier oder mehrerer 
Femmeldebüros, ist einvernehmlich vorzugehen. 

(4) Das Büro für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen ist, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, zuständig für 

I. die Entscheidung über Anträge auf Typenzulassung von Funkanlagen, 
2. die Entscheidung über Anträge auf Zulassung oder Typenzulassung von 

Telekoll1munikationsendeinrichtungen und 
3. den Widerruf von erteilten Zulassungen und Typenzulassungen. 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (oberste 
Femmeldebehörde) ist zuständig für 

I. grundsätzliche Vorgaben rur die Tätigkeit der Regulierungsbehörde, 
2. die Erlassung und Handhabung der zur Durchflihrung der internationalen 

Verträge erforderlichen Vorschriften, insbesondere über die Nutzung des 
Frequenzspektrums, 

3. die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Bescheide der Fernmeldebüros 
und des Büros für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, 
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Mitwirkung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Vollstreckung 

§ 107. (1) Die Organe des ölTentlichell Sicherheitsdienstes haben den 
Femt:neldebüros und ihren Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung 
der Uberwachungsbefugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 
Hilfe zu leisten. 

(2) Die von den Femmeldebehärden erlassenen Bescheide sind, sofern sie keine 
Geldleistung zum Gegenstand haben, von den fernmeldebehörden unter Anwendung 
der Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes selbst zu vollstrecken. 

Aufgaben der Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH 

§ 109. Die Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH hat sämtliche 
Aufgaben, die im Telekommunikationsgesetz und in den aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen der Regulierungsbehörde übertragen sind, wahrzunehmen, 
sofern hiertlir nicht die Telekom - Control - Kommission (§ 111) zuständig ist. 

Telekom-Control-Kommission 

§ 110. (I) Zur ErfLillung der im § 111 gcnanntcn Aufgaben wird eine Telekom­
Control-Kommission eingerichtet. 

(2) Die Telekom-Control-Kommission ist bei der Rundfunk lind Telekom 
Regulierungs-GmbH angesiedelt. Die Gesehäftsllihrung der Telekom-Control­
Kommission obliegt der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH. Im Rahmen 
ihrer Tätigkeit rur die Telekom-Control-Kommission ist das Personal der Rundfunk 
und Telekom Regulicrungs-GmbH an die Weisungcn des Vorsitzenden oder des in 
der Geschäftsordnung bezeichneten Mitgliedes gebunden. 

Aufgaben 

§ 111. Der Telekom-Control-Kommission sind folgende Aufgaben zugewiesen: 
I. Erteilung, Entziehung und Widerruf von Konzessionen sowie Zustimmung 

bei Übertragung und Änderungen von Konzessionen gemäß §§ 15, 16 und 
20 bis 23, 

2. Genehmigung von Geschäftsbedingungen und Entgelten und Ausübung des 
Widerspruchsrechts gemäß § 18, 

3. Ermittlung des aus dem Universaldienstfonds zu leistenden finanziellen 
Ausgleichs gemäß § 29, 

4. Feststellung des an den Universaldienstfonds zu Icistenden Betrages gemäß 
§ 30, 

5. Feststellung, welcher Anbieter gemäß § 33 als marktbeherrschend 
einzustufen ist, 

6. festlegung der Bedingungen rur die Zusammellschaltung im Streitfall 
gemäß §§ 37 bis 41, 

7. Feststellung über die Nichteinhaltung des Quersubventionsverbotes gemäß 
Ii 44 

soweit nicht die Zuständigkeit eines unabhängigen Verwaltungssenates 
gegeben ist. 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat regelmiißig 
eine Evaluierung der gesetzlichen Bestimmungen vorzunchmen und im Abstand von 
zwei Jahren dem Nationalrat einen diesbezüglichen Bericht vorzulegen. 

Mitwirkung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Vollstreckung 

§ 114. (1) Die Organe des ölTentliehen Sicherheitsdienstes haben den 
Fernmeldebüros und ihren Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung 
der Überwachungsbefugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 
Hilfe zu leisten. 

(2) Die von den fernmeldebehörden erlassenen Bescheide sind, sofern sie keine 
Geldleistung zum Gegenstand haben, von den Fernmeldebehörden unter Anwendung 
der Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes selbst zu vollstrecken. 

Aufgaben der Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH 

§ 1 15. (I) Die Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH hat sämtliche 
Aufgaben, die im Tclekommunikationsgcsetz LInd in den aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen der Regulierungsbehörde übertragen sind, wahrzunehmen, 
sofern hierfür nicht die Telekom - Control - Kommission (~ 117) zuständig ist. 

(2) Wird ein Antrag gemäß ~ 117 Abs. 2 an die RTR-GmbH weitergeleitet und 
binnen seehs Wochen eine einvernehmliche Lösung herbeigcführt, ist das Verfahren 
einzustellen. Anderenfalls ist das Verfahren bei der Telekom-Control-Kommission 
fortzuführen. Die Telekom-Control-Kommission entscheidet binnen vier Monaten ab 
Einlangen des Antrages. Diese Entscheidung ersetzt eine zu treffende Vereinbarung. 

(3) Betreiber von Kommunikationsnetzen und Anbietcr von 
Kommunikationsdiensten sind verpflichtet, an eincm solehen Verfahren mitzuwirken 
und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Rcgulicrungsbehörde veröffentlicht die Entscheidung. 

(4) In Streitfällen, die in die Zuständigkeit der Rcgulierungsbehörden zweier 
oder mehrerer Mitliedstaaten fallen, kann der Antrag an die betreffenden 
Regulierungsbehörden gerichtet werden. Dicse koordinieren ihre Maßnahmcn. 

Telekom-Control-Kommission 

§ tt 6. (I) Zur Erfüllung der im § 117 genannten Aufgaben ist die Telekom­
Control-Kommission eingerichtet. 

(2) Die Telekom-Control-Kolllmission ist bei der Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH angesiedelt. Die Geschäftsführung der Telekom-Control­
Kommission obliegt der Rundfunk und Telckom Regulierungs-GmbH. Im Rahmen 
ihrer Tätigkeit für die Telekom-Control-Kommission ist das Personal der Rundfunk 
lind Telekom Regulierungs-GmbH an die Weisungen des Vorsitzenden oder des in 
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944, der Geschäftsordnung bezeichneten Mitgliedes gebunden. 
8. Festlegung der Bedingungen für die Mitbenutzung im Streitfall gemäß § 7 Aufgaben 

9. 
Abs. 2 bis 8 , 
Zuteilung von Frequenzen, 
Mobilkommunikationsdiensten 
Verbindung mit ~ 49a; 

die zur Erbringung von öffentlichen I § 117. (I) Der Telekom-Control-Kommission sind folgende 
vorgesehen sind gemäß * 49 Abs. 4 in zugewiesen: 

Aufgaben 

10. Untersagung oder Auferlegung eines bestimmten Verhaltens sowie 
Erklärung von Verträgen als ganz oder teilweise unwirksam gemäß §§ 34 
Abs. 3 und 35 Abs. 2. 

Zusammensetzung der Telekom-Control-Kommission 

§ 112. (I) Die Telekom-Control-Kommission besteht aus 3 Mitgliedern, die 
durch die Bundesregierung ernannt werden. Ein Mitglied hat dem Riehterstand 
anzugehören. Bei seiner Bestellung hat die Bundesregierung auf einen 
Dreiervorschlag des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Die 
Bestellung der beiden anderen Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers 
für Wissenschaft und Verkehr. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß ein Mitglied 
über einschlägige technische, das andere Mitglied über juristische und ökonomische 
Kenntnisse verfügt. Die Funktionsperiode der Telekom-Control-Kommission beträgt 
5 Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister fLir Wissenschaft und Verkehr ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung eines 
Mitgliedes an dessen Stelle. 

(3) Der Telekom-Control-Kommission dürfen nicht angehören: 
I. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie 

Staatssekretäre; 
2. Personen, die in einem rechtlichen oder faktischen Naheverhältnis zu jenen 

stehen, die eine Tätigkeit der Telekom-Control-Kommission in Anspruch 
nehmen; 

3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 

(4) Hat ein Mitglied der Telekom-Control-Kommission Einladungen zu drei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügende Entschuldigung keine Folge 
geleistet oder trit! bei einem Mitglied ein Ausschließungsgrund gemäß Abs.4 
nachträglich ein, so hat dies nach seiner Anhörung die Telekom-Control-Kommission 
festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. 1,3 und 4 sinngemäß Anwendung. 

(6) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 4 vorzeitig 
aus, so wird das betreffende Ersatzmitglied Mitglied der Telekom·Control­
Kommission, und es ist unter Anwendung der Abs. I und 2 bis zum Ablauf der 
Funktionsoeriode der Mitglieder ein neUeS Ersatzmitglied zu bestellen. 

I. Anordnung der Mitbenutzung im Streitfall gemäß §~ 7 und 8 , 
2. Enteignung gemäß ~ 13, 
3. Ennittlung des aus dem Universaldienstfonds zu leistenden finanziellen 

Ausgleichs gemäß ~ 31, 
4. Feststellung des an den Universaldienstfonds zu leistenden Betrages gemäß 

~ 32, 

5. Feststellung, welcher Anbieter gemäß 9 35 als marktbeherrschend 
einzustufen ist, 

6. Entscheidung in Verfahren gemäß §§ 38,41,44 LInd 48, 
7. Genehmigung von Geschäf1sbedingungen und Entgelten gemäß * 45 und 

Ausübung des Widerspruchsrechts gemäß § 25, 
8. Zuteilung von Frequenzen, die zur Erbringung von öffentlichen 

Mobilkommunikationsdiensten vorgesehen sind gemäß § 55, 
9. Entscheidung über das Recht Kommunikationsnetze oder ·-dienstc bereit zu 

stellen gemäß § 91 Abs. 3, 
10. Entscheidung über einstweilige VerfLigungen gemäß § 91 Abs. 4. 

(2) Anträge betreffend Abs. I Z I, 2 und 6 sind an die Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH zur Durchführung des Streitschliehtungsverfahrens 
weiterzuleiten. 

Zusammensetzung der Telekom-Control-Kommission 

§ 118. (I) Die Telekom-Control-Kommission besteht aus 3 Mitgliedern, die 
durch die Bundesregierung ernannt werden. Ein Mitglied hat dem Richterstand 
anzugehören. Bei seiner Bestellung hat die Bundesregierung auf einen 
Dreiervorschlag des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Die 
Bestellung der beiden anderen Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Technologie. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 
ein Mitglied über einschlägige technische, das andere Mitglied über juristische und 
ökonomische Kenntnisse verfügt. Die Funktionsperiode der Telekom-Control­
Kommission beträgt 5 Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie ein Ersatzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tril( bei Verhinderung 
eines Mitgliedes an dessen Stelle. 

Der Telekom-Control-Kommission dürfen nicht "n(J"hflrr'n 
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(7) Die Mitglieder der Telekom-Contrul-Kommission haben Anspruch auf Ersatz 
der angemessenen Reisekosten und Barauslagen sowie auf ein Sitzullgsgeld, das vom 
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Bedeutung und den Umfang der von der Telekom-Control-Kommission zu 
besorgenden Aufgaben festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 

§ 113. (I) Das richterliche Mitglied fUhrt dcn Vorsitz in der Telckom-Control­
Kommission. 

(2) Die Telekom-Control-Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der 
eines ihrer Mitglieder mit der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen ist. 

(3) Für einen gültigen Beschluß der Telekom-Control-Kommission ist 
Einstimmigkeit notwendig. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Weisungsfreiheit 

§ 114. Die Mitglieder der Telekom-Control-Kommission sind gemäß Art. 20 
Abs.2 B-VG bei der Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden. 

Verfahren vorschriften, Instanzenzug 

§ 115. (I) Sofern diese Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, wendet die 
Tclekom-Control-Kommission das A VG 1991 an. 

(2) Die Telekom-Control-Kommission entscheidet in oberster Instanz. Ihre 
Entscheidungen unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung im 
Verwaltungsweg. Gegen die Entscheidungen der Telekom-Control-Kommission kann 
Beschwerde an den Verwaltungs gerichtshof erhoben werden. 

Streitschlichtung 

§ 116. (\) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können 
Kunden oder Interessenvertretungen Streit- oder Beschwerdetalle, insbesondere 
betreffend die Qualität des Dienstes und bei Zahlungsstreitigkeiten, die mit dem 
Anbieter eines Telekommunikationsdienstes, insbesondere des Universaldienstes, 
nicht befriedigend gelöst worden sind, der Rundfunk und Telekom Regulierungs­
GmbH vorlegen, sofern darüber nicht die Telekom-Control-Kommission zu 
entscheiden hat (§ 111). Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hat sich zu 
bemühen, innerhalb angemessener Frist eine einvernehmliche Lösung herbeizufLihren. 
Die Anbieter von Telekommunikationsdiensten sind verpnichtet, an einem solchen 
Verfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

I. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie 
Staatssekretäre; 

2. Personen, die in einem rechtlichen oder I"aktischen Naheverhältnis zu jenen 
stehen, die eine Tätigki.:it der Tclekotn-Control-Kol11lllission in Anspruch 
nehmen; 

3. Personen, die ZUI11 Nationalrat nicht wählbar sind. 

(4) Hat ein Mitglied der Telekom-Control-Kommission Einladungen zu drei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügende Entschuldigung keine Folge 
geleistet oder tritt bei einem Mitglied ein Ausschließungsgrund gemäß Abs.3 
nachträglich ein, so hat dies nach seiner Anhörung die Telekom-Control-KommissiOI1 
festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. I, 3 und 4 sinngemäß Anwendung. 

(6) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 4 vorzeitig 
aus, so wird das betrellende Ersatzmitglied Mitglied der Telekom-Control­
Kommission, und es ist unter Anwendung der Abs. I und 2 bis zum Ablauf der 
Funktionsperiode der Mitglieder ein neues Ersatzmitglied zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder der Telekom-Control-Kommission haben Anspruch auf Ersatz 
der angemessenen Rcisckosten und Barauslagen sowie auf ein Sitzul1gsgeld, das vom 
Bundesminister für Verkehr, Innovation lind Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
Bedeutung und den Umfang der von der Telekom-Control-Kommission zu 
besorgenden Aufgaben festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 

§ 119. (I) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz in der Telekom-Control­
Kommission. 

(2) Die Telekom-Control·Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der 
eines ihrer Mitglieder mit der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen ist. 

(3) Für einen gültigen Beschluss der Telekom-Control-Kommission ist 
Einstimmigkeit notwendig. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Weisungsfreiheit 

§ 120. Die Mitglieder der Telekom-Control-Kommission sind gemäß Art. 20 
Abs.2 B-VG bei der Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden. 

Verfahrenvorschriften, Instanzenzug 

§ 121. (I) Sofern diese Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, wendet die 
Telekom·Control-Kommission das A VG 1991 an. 

(2) Die Rundfun~ und Telekom Regulicrungs-GI,nbH hat ,~i~htlini>en rur di,e I (2) Die Telekom-Contrul-Kommission entscheidet in oberster .. Instanz. I~re 
DurchfLihrung des In Abs. 1 vorgesehenen Verfahrens festzulegen, wobeI Entscheidungen unterliegen nicht der Aufhebung oder Abanderung Im 

~, ...... ;"" ... ,..";1: ..... ,, .... C ........... t...L".w ..... ................... ~,n ....... L~ .. ;,~.'"' .... 4-":~_ ,.,I;,.., 0"",... .......... ;, ......... " ,-L .... .-. ..... 
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insbesondere de'r]cweillgc;l Sachlage angepaßte Fristen für-'(ii"cBcc~dig~;ng des rVC·~~i!ll~gswcg.-Gcgc-n die Entschcidllllgcö-der Tclckom-Control-Kommission kann 
Verfahrens zu bestimmen sind. Die Richtlinien sind in geeigneter Form zu l13eschwcrde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 
veröffentlichen. 

(3) Die Regulierungsbehörde 
betreiberunabhängige Sachverständige 
Personalstand entnehmen. 

hat dem 
beizuziehen. Sie 

Transparenz 

Schlichtungsverl"ahren 
kann diese ihrem 

§ 118. Entscheidungen der Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH und 
der Telekom - Control Kommmission von grundsätzlicher Bedeutung sind unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Die 
nähren Vorkehrungen für die Veröffentlichung sind vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie durch Verordnung zu regeln. 

Telekommunikationsbeirat 

§ 123. (1) Zur Beratung des Bundesministers flir Wissenschaft und Verkehr und 
der Regulierungsbehörde, insbesondere in grundsätzlichen Fragen der 
Telekommunikation und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung des Wettbewerbs, 
auf den Wirtschaftsstandort Österreich und auf die Bedürfnisse der Konsumenten 
sowie die Weiterentwicklung des Universaldienstes, wird beim Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr ein Telekommunikationsbeirat gebildet. 

(2) Der Telekommunikationsbeirat besteht aus höchstens zehn Mitgliedern, die 
vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr auf 6 Jahre ernannt werden. Zu 
Mitgliedern dürfen nur Personen mit ausreichenden volkswirtschaftlichen, 
betriebswirtschaftlichen, sozialpolitischen, technischen und rechtlichen Erfahrungen 
sowie Erfahrungen auf dem Gebiet des Konsumentenschutzes bestellt werden. Bei der 
Bestellung ist darauf zu achten, daß jede der genannten Fachriehtllngen jedenfal1s 
durch ein Mitglied abgedeckt wird. 

(3) Für die Tätigkeit im Telekommunikationsbeirat gebühren der Ersatz der 
Reisespesen sowie SitzlIngsgelder. 

(4) Der Telekommunikationsbeirat hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
einen Stel1vertreter rur die Dauer von 2 Jahren zu wählen. Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Der Telekommunikationsbeirat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. Mit 
der Geschäftsführung ist die Regulierungsbehörde betraut. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich. 

(6) Der Telekommunikationsbeirat kann Studien zur wissenschaftlichen 
Darstellung der zu behandelnden Themen vergeben. 

Streitbcilcgung 

§ 122. (I) Unbcschadet der Zustiindigkeit der ordentl icheIl Gerichte können 
Kunden oder Interessenvertretungen Streit- oder Beschwcrdenille, insbesondere 
betreffend die Qualität des Dienstes und bei Zahlungsstreitigkeiten. die mit dem 
Anbieler eines Tclekomlllunikationsdienstes, insbesondere des Universaldicnstcs, 
nicht befriedigend gelöst worden sind, der Regulierungsbehörde vorlegen. Die 
Regulierungsbehörde hat sieh zu bemühen, innerhalb angemessener Frist eine 
einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Die Betreiber von 
Telekomlllunikationsdiensten sind verptliehtet, an einem solchen Verfahren 
mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat Richtlinien für die Durchführung des in Abs. I 
vorgesehenen Verfahrens festzulegen, wobei insbesondere der jeweiligen Sachlage 
angepasste Fristen für die Beendigung des Verfahrens zu bestimmen sind. Die 
Richtlinien sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(3) Die ReguJierungsbehörde hat dem Schlichtungsverfahren 
betreiberunabhängige Sachverständige beizuziehen. Sie kann diese ihrem 
Personalstand entnehmen. 

Transparenz 

§ 123. (I) Entscheidungen der Rundfunk und Telekom Regulierungs - GmbH 
und der Telekom- Control-Kommmission von grundsätzlicher Bedeutung sind unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Die 
näheren Vorkehrungen für die Veröffentlichung sind vom Bundesminister flir 
Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung zu regeln. 

(2) Die ReguJierungsbehörde veröffentlicht unter Bedachtnahme auf § 125 
Informationen, die zu einem offenen, wettbewerbsorientierten Markt beitragen. 

Information durch die Regulierungsbehörde 

§ 124. Die Regulierungsbehörde hat auf begründeten schriftlichen Antrag 
der Europäischen Kommission dieser diejenigen Informationen zu übermitteln, die 
diese zur ErfUllung ihrer Aufgaben benötigt. Beziehen sich die an die Europäische 
Kommission zu übennittelnden Informationen auf von Betreibern von 
KommunikationsdiensteIl oder -netzen bereitgestellte Daten, hat die 
Regulierungsbehörde diese Bereitsteller von der Übennittlung der Informationen zu 
unterrichten. 

(7) Der Finanzbedarf des Telekommunikationsbeirates ist von der ... .. 
Regulierungsbehörde zu tragen. Der darur vorgesehene Höchstbetrag ist jährlich vom Behandlung von Betriebs- und Geschaftsgehelmnlssen 
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr fe.:~tzusetzen. . 125. (I) Die Regulierunusbehörde hat ihr bekannt gewordene Betriebs- oder 
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Geschältsgeheimnisse insbesondere llach Maßgabe des Datellschlltzgescztes zu 
wahren. 

(2) Die Qualifizierung einer Tatsache ,ds Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 
obliegt der Regulierungsbehörde. die dabei auch eine Abwägung der Interessen des 
Berechtigen an der Geheimhaltung einerseits und den Interessen Dritter an deren 
Offenlegung andererseits vorzunehmen hat. 

(3) Hegt die Reglliierungsbehörde berechtigte Zweifel an der SchlItzwürdigkeit 
der Geheimhaltung einer Tatsache, hat sie dies dem Berechtigen mitzuteilen und ihn 
aufzufordern, sein wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung glaubhaft zu 
machen. 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

§ 126. (I) Soweit es zur Erfiillung der ihr übertragenen Aufgaben erforderlich ist, 
ist die Regulierungsbehörde berechtigt, dem Kartellgericht, dem Kartellobergericht, 
dem Bundeskartellanwalt, der Wettbewerbskommission, der Europäischen 
Kommission und den Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten die 
Informationen zur Kenntnis zu bringen LInd Unterlagen zu übermitteln, die diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem Interesse benötigen. 

(2) Hinsichtlich des Informationsaustauschs ist die Regulierungsbehörde an 
denselben Grad an Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behörde. 

Antragsrechte beim Kartellgericht 

§ 127. (I) Ergibt sich rur die Regulierungsbehörde im Rahmen ihrer Tätigkeit die 
Vermutung, dass ein Sachverhalt dem Kartellgesetz unterliegt, prüft sie diesen 
Sachverhalt und hat gegebenenfalls einen Antrag naeh § 8a. KartG an das 
Kartellgericht zu richten. 

(2) In den nachstehenden Verfahren vor dem Kartellgericht besteht rur die 
Regulierungsbehörde eine Antragsverpflichtung, sofern die in § 1 genannten Zweck­
und ZielbestimlTlungen dieses Bundesgesetzes berührt sind: 

1. Untersagung der Durchführung von Kartellen (§ 25 KartG) 
2. Widerruf der Genehmigung eines Kartells (§ 27 KartG) 
3. Untersagung der Durchführung einer vertikalen Vertriebsbindung (§ 30c 

KartG) 
4. Widerrufsauftrag von Verbandsempfehlungen (§ 33 KartG) 
5. Missbrauehsau fsicht und Verbot von Vergeltungs maßnahmen ( § 37 KartG) 
6. Anmeldebedürftige Zusammenschlüsse (~ 42a KartG) 

Konsultationsverfahren 

§ 128. (I) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie 
I die Regulierungsbehörde_ gewähren interessi~rten Personell innerhalb einer 
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angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme wm Entwurf von 
VolIl.iehungshandlungen gemäß diesem BUlldesgesetz, die beträchtliche 
Auswirkungen auf den betrelTenden Markt haben werden. Davon ausgenommen sind 
Maßnahmen gemäß ~§ 73, 91 Abs.4 und 131. Die Konsultatiollsverfahren sowie 
deren Ergebnisse werden von der jeweiligen Behörde der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, soweit 9 125 nicht anderes bestimm!. 

(2) Alltallige verfahrensrechtliche Fristen sind während der flir die 
Stellungsnahme gewährten Frist gehemmt. 

(3) Betrifft der Entwurf eine individuelle VolIziehungsmaßnahme, die auf Antrag 
einer Partei in Aussicht genommen ist, ist während der für die Stellungsnahme 
gewährten Frist ausschließlich eine Zurückziehung des Antrages zulässig. [n diesem 
Fall ist das Verfahren einzustellen und der diesbezügliche Beschluss zu 
veröffentlichen. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation lind Technologie sowie die 
Regulierungsbehörde gewähren interessierten Personen innerhalb einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu Fragen betreffend Endnutzer- oder 
Verbraucherrechte in Zusammenhang mit öffentlichen Kommunikationsdiensten. Sie 
berücksichtigen diese Stellungnahme~l soweit dies angemessen ist, insbesondere wenn 
beträchtliche Auswirkungen auf den Markt zu erwarten sind. 

Koordinationsverfahren 

§ ] 29. (1) Betrifft der Entwurf einer Vollziehungshandlung gemäß ~ 128, die 
Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben wird, 

I. die Marktdefinition (~ 36) 
2. eine Marktanalyse (~ 37) 
3. die Zusammenschaltung oder 
4. Verpflichtungen, die gemäß §9 38 bis 42 auferlegt werden, 

ist der Entwurf gleichzeitig mit einer Begründung der Europäischen Kommission 
sowie den nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft zur Verfligung zu stellen und die Europäische Kommission sowie die 
nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
davon zu unterrichten. 

(2) Die Europäische Kommission sowie die nationalen Regulierungsbehörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft können binnen einem Monat zu 
dem betreffenden Entwurf Stellung nehmen. Diesen Stellungnahmen ist 
weitestgehend Rechnung zu tragen. Außer in Fällen des Abs. 3 kann die sich daraus 
ergebende Vollziehungshandlung in Kraft gesetzt werden. Sie ist der Europäischen 
Kommission zu übermitteln. 

J3) Die Vollziehungshandlung ist um weitere zwei Monate aufzuschieben, wenn 
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1. sie sich aul'Entscheidungen gellliiß *~ 36 Abs. 3 odcr 37 Abs. 1 bezieht und 
2. sie Auswirkungcn auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten haben wird und 
3. die Europüische Kommission Illit~eteilt hat, sie sei der Aufrassun~, die 

Vollziehungshandlung schalTe ein ~Helllmnis Ilir den Binnenmarkt ode~ dass 
ernsthafte Zweifel anel der Vereinbarkeit mit dcm Gcmeinschaltsrecht, 
insbesondere mit den in * I genannten Zielen, bestünden. Falls 
die Europüische Kommission unter Angabe objektiver und detaillierter 
Gründe wr Zurüekziehung des Entwurfes auffordert, ist das 
Normerzeugungsverfahren einzustellen. Verrahrensrechtliche Fristen bleiben 
während der Durchtlihrung des Verfahrens nach diesem Absatz gehemmt. 

(4) Vollziehungshandlungen gemäß Abs. I können ohne Durchführung der 
Verfahren gemäß Abs. I und 3 fLir die Dauer von höchstens drei Monaten erlassen 
werden, sofern die sofortige Vollziehungshandlung bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände erforderlich ist, um den Wettbewerb zu gewährleisten und die 
Nutzerinteressen w schützen. Die Europäische Kommission sowie die nationalen 
Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sind 
unverzüglich unter Anschluss einer vollständigen Begründung zu unterrichten. Vor 
einer Verlängerung der Geltungsdauer der VolIziehungsmaßnahme sind die Verfahren 
gemäß Abs. I und 3 durchwführen. 

(5) Aus Zweekmäßigkeitsgrlinden kann ein normsetzendes Organ beschließen. 
die Veröffentlichung des Entwurfes sowie die Veröffentlichung der einlangenden 
Äußerungen dureh die Regulierungsbehörde besorgen zu lassen. 

(6) Die Regulierungsbehörde hat ein Verzeichnis über die anhängigen Verfahren 
nach Abs. I bis 4 zu tlihren und dieses zu veröffentlichen. 

Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten 

§ 130. (I) Bei Streitigkeiten zwischen Parteien verschiedener Mitgliedsstaaten, 
die den Regelungsbereich einer in ~ lAbs. 3 genannten Richtlinie betreffen und in die 
Zuständigkeit der Behörden von mindestens zwei Mitgliedsstaaten fallen, kann jede 
Partei die zuständi~en Behörden anrufen. Die Behörden koordinieren ihre 
Maßnahmen um die~ Streitigkeit beizulegen. Die Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte bleibt unberührt. 

Telekommunikationsbeirat 

§ 131. (I) Zur Beratung des Bundesministers tlir Verkehr, Innovation und 
Technologie und der Regulierungsbehörde, insbesondere in grundsätzlichen Fragen 
der Telekommunikation und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Wettbewerbs, auf den Wirtschaftsstandort Österreich und auf die Bedürfnisse der 
Konsumenten sowie die Weiterentwicklung des Universaldienstes, wird beim 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ein 
Telekommunikatiol1sbeirat gebildet. 
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aus die 
VOI11 Bundesminister für Verkehr. Innovation lind Technologie auf 6 ernannt 
werden. Zu Mitgliedern dürfen nur Personen mit ausreichenden volkswirtschaftlichen, 
betriebswirtschaftlichen. sozialpolitischen, technischen und rechtlichen Erfahrungen 
sowie Erfahrungen auf dem Gebiet des Konsumentenschutzes bestellt werden. Bei der 
Bestellung ist darauf zu achten, daß jede der genannten Fachrichtungen jedenfalls 
durch ein Mitglied abgedeckt wird. 

(3) Für die Tätigkeit im Telekommunikationsbeirat gebühren der Ersatz der 
Reisespesen. 

(4) Der Telekommunikationsbeirat hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter I1ir die Dauer von 2 Jahren zu wählen. Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Der Telekommunikationsbeirat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. Mit 
der Geschäftsführung ist die Regulierungsbehörde betraut. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich. 

(6) Der Telekoml11unikationsbeirat kann Studien zur wissenschaftlichen 
Darstellung der zu behandelnden Themen vergeben. 

(7) Der Finanzbedarf des Telekommunikationsbeirates ist von der 
Regulierungsbehörde zu tragen. 
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15. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 

§ 124. Mit Inkralitreten dieses Bundesgesetzes tritt das Fernmeldegesetz 1993 
BGB!. Nr. 908, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB\. I Nr. 44/1997 außer 
Kraft. 

Übergangsbestimmungen 

§ 125. (1) Die in folgenden gemäß Bundesgesetz vom 5. Juli 1972, BGB\. 
Nr. 267, als Bundesgesetz geltenden Verordnungen den Fernmeldebehörden 
zukommenden Aufgaben und Befugnisse gehen auf die Fernmeldebüros über, wobei 
für die oberste Fernmeldebehörde der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 
und für die Fernmeldebehärde I. Instanz das jeweils örtlich zuständige Fernmeldebüro 
tritt: 

I. Verordnung des Bundesministers für Verkehr und verstaatlichte Betriebe 
vom 21. Dezember 1953 über die Errichtung und den Betrieb von 
Amateurfunkstellen (Amateurfunkverordnung), BGB!. Nr. 30/1954, in der 
Fassung der Verordnung BGB!. Nt. 32611962, 

2. Verordnung des BundesministeriulllS für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen vom 6. April 1967 über Funkerzeugnisse (Funker­
Zeugnisverordnung), BGB!. Nr. 13911967, 

3. Verordnung des Bundesministers für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
vom 23. November 1965 über die Errichtung und den Betrieb von 
Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Empfangsanlagen 
(Rundfunk verordnung), BGB\. Nr. 33311965, in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes 

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige 
Verwaltungsverfahren, wie insbesondere das Verfahren zur Vergabe einer dritten 
Konzession zur Erbringung des reservierten Sprachte1efondienstes mittels Mobilfunk, 
sind nach der bis ZUIll Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Rechtslage zu 
Ende zu führen. 

15. Abschnitt 

Übrrgangs- und Schlussbrstimmungrn 
Außerkrafttrctcn von Rechts\'orschriftcn 

§ 132. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten das 
Telekommunikationsgesetz, BGB\. 1 Nr. 100/1997 (TKG), zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGB!. I Nr. 32/2002. sowie das Tclekoml11unikationswegegesetz, 
BGB!.Nr.4351I 929 zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. I Nr. 10011 997, 
außer Kraft. 

Übergangsbestimmungen 

§ 133. (I) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige 
Verwaltungsverfahren sind nach der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden Rechtslage zu Ende zu fUhren. 

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende 
Bewilligungen und Zulassungen bleiben aufrecht. 

(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende 
Anzeigen nach § 13 TKG und Konzessionen nach ~ 14 TKG erlöschen mit 
1nkrafttreten dieses Bundesgesetzes soweit Abs. 5 nicht anderes bestimmt. Dic 
Bestätigung über die eingebrachte Anzeige und die Konzessionsurkunde nach TKG 
gelten als Bestätigungen im Sinne des § 15 Abs. 3. 

(4) Werden zum Zeitpunkt des Inkratltretens dieses Bundesgesetzes 
Kommunikationsdienste erbracht, dic bisher nicht anzeigeptliehtig waren, in Hinkunft 
aber nach diesem Bundesgesetz anzeigepflichtig sind, so ist eine Anzeige nach § 15 
Abs. I unverzüglich einzubringen. 

(5) Rechte und Pflichten, die im Laufe eines auf Wettbewerb oder Vergleich 
beruhenden Auswahlverfahrens begründet wurden, bleiben unberührt; dies gilt 
insbesondere für die Verpflichtung von "nationalem roaming" an lässlich des 
Vergabeverfahrens von UMTS/IMT-2000. Die Rechte und Pflichten gelten als 
Auflage im Sinne des § 55 Abs. 10. 

(3) Die Behörde darf bestehenden Inhabern einer Konzession zur Erbringung des (6) Soweit die Regulierungsbehörde vor in Kraft treten dieses Bundesgesetzes 
reservierten Fernmeldedienstes mittels Mobilfunk im digitalen zellularen festgestellt hat, dass ein Unternehmer marktbeherrschend im Sinne des § 33 TKG ist, 
Mobilfunkbereieh bei Bedarf zusätzliche Frequenzen im Ausmaß von jeweils 5 M Hz gelten die sich aus dem TKG ergebenden Pflichten flir marktbeherrschende 
aus dem für OCS-1800 reservierten Frequenzbereich zuweisen, wenn seit der Unternehmer solange weiter, bis für das betreffende Unternehmen ein Bescheid nach 
Rechtskraft des Konzessionsbescheides des Lizenzwerbers rür die 1997 zu § 37 Abs. 2 ergangen ist oder die Aufhebung der Verpflichtungen nach § 37 Abs. 3 
vergebende OCS-1800-Konzession zumindest drei Jahre vergangen sind. Vor diesem wirksam wird. 
Zeitp~~kt können den bes.tehend:n Konzessi~nsinhabern zusätzliche Frequenzen aus (7) Soweit die Regulierungsbehörde vor in Kraft treten dieses Bundesgesetzes 
dem tur OCS·1800 reservIerten frequenzbereIch nur dann zugewIesen we~den, wenn .. feS1l!.l:.S.telit hat dass ein! Jnternehowr auf dem MarkLi\lr...SJ1..nt.l:.hldC.funie im Sinn des 
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deren Teilnehmerkapazität nachweislich, unter Ausnutzung aller wirtschaftlich 
vertretbarer technischer möglicher Möglichkeiten ausgeschöpf't ist. 

(3a) Der restliche für DCS-1800 reservierte Frequenzbereich ist derart zu 
verwerten, daß jedenfalls eine weitere Konzession mit einer bundesweiten 
Versorgungspflicht und darüber hinaus mehrere andere, nicht bundesweite 
Konzessionen vergeben werden sollen. Inhaber einer Konzession zur Erbringung des 
öffentlichen Sprachtelefondienstes mittels Mobilfunk sind von der Vergabe einer 
weiteren Konzession mit bundesweiter Vcrsorgungspflicht im IUr DCS-1800 
reservierten Frequenzbereich ausgeschlossen. Die Bewerebung um andere 
Konzessionen im Mobilfunkbereich steht ihnen jedoch frei. Diese dürfen von 
Inhabern einer bestehenden Konzession zur Erbringung des öffentlichen 
Sprachtclefondienstes mittels Mobilfunk erst ab dem in Abs. 3 erster Satz genannten 
Zeitpunkt ftir die Erbringung des Dienstes genutzt werden. Die Telekom-Controll­
Kommission hat bei der Ausschreibung und Vergabe der Konzessionen die 
spezifischen Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere zur 
Sicherstellung des effektiven Wettbewerbs im Sinne des Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie 
96/2/EG zu beachten. 

(4) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende 
Bewilligungen, Konzessionen und Zulassungen bleiben aufrecht; Bewilligungen für 
Telekommunikationsnetze und Kabel-TV -Netze (Fernmeldeanlagen), die nunmehr 
bewilligungsfrei sind (§ 5), erlöschen mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. 

(5) Werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
Telekommunikationsdienste erbracht, die bisher nur anzeigepflichtig waren in 
Hinkunft aber konzessionspflichtig sind, so dürfen diese Dienste noch bis 30. Juni 
1998 ohne Konzession erbracht werden. 

(6) Die Nutzung von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von 
öffentlichem Spraehtelefondienst über ein festes Netz ist erst ab I, Jänner 1998 
gestattet; dies gilt nicht fLir das Netz der PT A. 

(7) Die Erbringung von öffentlichem Sprachtelefondienst über ein festes Netz ist 
bis 31. Dezember 1997 der PT A ohne Konzession vorbehalten. Konzessionen fur die 
Erbringung ab dem I. Jänner 1998 können ab dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erteilt werden. 

(8) Bis zum Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen für eine Ausschreibung 
gemäß § 28 hat die PT A den Universaldienst zu erbringen. Spätestens fünf Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ist erstmals zu iiberprüfen, ob die 
Voraussetzungen fLir eine Ausschreibung vorliegen. 

(9) Bis zum Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes hat 
jedenfalls die PTA bundesweite besondere Versorgungsaufgaben zu erbringen. 

(10) Sofern aufgrund dieses Bundesgesetzes Gebühren, Beiträge und dergleichen 

------~----~-----~~-~-~ --~------~--- ----~ -----------------------~~ -------------------------------~---

festgestellt hat. dass ein Unternehmer auf dem Markt fUr Sprachtelefonie im Sinn des 
~ 3 TKG mittels Festnetz marktbeherrschend im Sinne des ~ 33 TKG ist, gilt dieses 
Unternehmen als "gemeldeter Betreiber" im Sinne der Vcrordnung 2887/2000/EG 
über den entbündeILen Zugang ZUIll Teilnehmcranschluss, All!. Nr. L 336 vom 
30.12.2000 S. 4. 

(8) Unternehmen, die bis zum Inkrantreten dieses llundesgesetzes zur 
Erbringung des Universaldienstes verpflichtet waren, sind dies bis 31. Dezember 
2004. Danach unterliegen sie so lange der Verpflichtung gemäß ~ 26, bis ein 
Verfahren nach ~ 30 abgeschlossen ist. 

(9) ~ 55 gilt mit der Maßgabe, dass eine Überlassung von 
Frequenznutzungsrechten bei solchen Frequenzen besteht, die nach dem ln-Kraft­
treten diese Bundesgesetzes in einem Verfahren nach * 55 zugeteilt wurden. 

(10) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt befindliche 
Telekom-Control-Kommission bleibt bis zum Ende ihrer Ollillktionsperillddl im AmI. 

Verweisungen 

§ 134. Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze sind als 
Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen. 

Verlautbarungen 

§ 135. (J) Verordnungen lind Kundmachungcn des Bundesminister ITIr Verkehr, 
Innovation und Technologie können den Hinweis auf Unterlagen mit technischen 
Inhalten, insbesondere mit Mess- und Prütinethoden, Pläne und grafische 
Darstellungen enthalten, welche bloß für einen beschränkten Kreis von Personen von 
Interesse sind und dureh Auflage zur Einsieht während der Amtsstunden kundgemacht 
werden. 

(2) Verordnungen der Regulierungsbehörde sind durch Auflage zur Einsicht bei 
der RTR-GmbH kundzumachen. Die Regulierungsbehörde hat die Erlassung ihrer 
Verordnungen unter Angabe deren wesentlichen Inhalts im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung hat einen Hinweis auf die 
Möglichkeiten zur Einsichtnahme zu enthalten. 

Vollziehung 

§ 136. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister rUr 
Verkehr, Innovation und Teehnologie betraut, sofern in Abs. 2 bis 5 nicht anderes 
bestimmt wird. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 58 und 82 ist der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Tcchnologie im Einvernehmen mit dem llundesminister rur finanzen 
betraut. 

(3) Mit der Vollziehllng des ~ 94 Abs. 2 ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

87 

356/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
157 von 159

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



,..----------_. --. - .. _----_ .. _---- .,------
zu entrichten sind, die bisher noch nicht vorgeschrieben waren, so sind diese erstmals 
im Jänner 1998 für den Zeitraum ab dem 1nkratitrctcn dieses Bundesgesetzes bis 
31. Dezember J 997 vorzuschreiben. Bereits geleistete ähnliche Zahl~lI1gell, wie 
Konzessionsabgabcn sind bei der Vorschreibung zu berücksichtigen. 

(11) Die Funktionen der Regulierungsbehörde, ausgenol11men jene gemäß ~ 11 J 

Z 6, hat bis zum Ablauf von drei Monaten nach Inkrafltreten dieses Bundesgesetzes 
der Bundesminister für Wissenschati und Verkehr wahrzunehmen. Sie gehen sodann 
auf die Regulierungsbehörde über. 

(12) Bis zum 31. Dezember 1997 sind für Konzessionen, Bewilligungen und 
Zulassungen nach diesem Bundesgesetz die Gebühren nach den Bestimmungen des 
Fernmeldegebührengesetzes zu entrichten. 

(4) Mit der Vollziehung des * 94 Abs.3 ist der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation lind Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres 
lind dem Bundesminister tlir Justiz betraut. 

(5) Mit der Volilichung der ** 107 und 108 ist der Bundesminister für Justiz 
betraut. 

(6) Mit der Voll ziehung des * 114 Abs. I ist der Bundesminister für Inneres 
betraut. 

In krafttreten 

§ 137. (I) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern in Abs. X nicht anderes bestimmt 
wird, mit XXXXX in Krati. 

Verweisungen I (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf 
§ 126. Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze sind als seine Kundmachung folgenden T.ag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestcns mit 

Verweisungen auf die jeweils geltende fassung zu verstehen. . dem lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

Verlautbarungen 

§ 126a. Verordnungen und Kundmachungen des Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie können den Hinweis auf Unterlagen mit technischen 
Inhalten, insbesondere mit Meß- und Prülillethoden, Pläne und grafische 
Darstellungen enthalten, welche bloß für einen beschränkten Kreis von Personen von 
Interesse sind und durch Auflage zur Einsicht während der Amtsstunden kundgemacht 
werden. 

Vollziehung 

§ 127. (I) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr betraut, sofern in Abs. 2 bis 5 nicht anderes bestimmt wird. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 17 Abs. 1,51 Abs. 2, 60 Abs. I und 2, 79 Abs. 2 
und 112 Abs.8 ist der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister ftir Finanzen betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des § 89 Abs. 3 ist der Bundesminister für Wissenschaft 
und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres und dem 
Bundesminister für Justiz betraut. 

(4) Mit der Voll ziehung der §§ 102 und 103 ist der Bundesminister für Justiz 
betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 107 Abs. I ist der Bundesminister für Inneres 
betraut. 

Inkrafttreten 

§ 128. (I) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern in Abs. 2 nicht anderes bestimmt 
wird, mit I. August 1997 in Kraft. 
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(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf 
seine Kundmaehung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 
dem Inkralltreten dieses Bundesgesetzes in Kran gesetzt werden. 

(3) Die Bestimmungen des * 17 Abs. 3, ~ 47 Abs. 4, ~ 49 Abs. I und 3a, * SI 
Abs. 3, ~ 78 Abs. 2, ~ 79 Abs. S, * 81 Abs. 4, ~ 82 Abs. 9, * 106 Abs. 4, * 109, ~ 111, * 118 und § 128 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 32/200 I 
treten mit I. April 200 I in Kraft. Gleichzeitig treten die § 17 Abs. 2, § 108, § 117 
sowie die §§ 119 bis 122 außer Kraft. 

(4) Die Bestimmungen des § 30 Abs. 2 und § 104 Abs. I bis 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 32/2002 treten mit 1. Jänner 2002 in Krall. 
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